
 

 

Deutscher Bundestag Drucksache 21/3343 
21. Wahlperiode 17.12.2025 

Beschlussempfehlung und Bericht 
des Finanzausschusses (7. Ausschuss) 

a) zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
– Drucksachen 21/2507, 21/3065 – 

Entwurf eines Gesetzes zur Förderung privater Investitionen und  
des Finanzstandorts  
(Standortfördergesetz – StoFöG) 

b) zu dem Antrag der Abgeordneten Kay Gottschalk, Jan Wenzel Schmidt, 
Hauke Finger, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD 
– Drucksache 21/2544 – 

Aufhebung der sogenannten Wegzugsbesteuerung gemäß § 6 des  
Außensteuergesetzes 

A. Problem 
Zu Buchstabe a 

Ein verbesserter Zugang von Unternehmen zu Finanzierungen ist von entschei
dender Bedeutung für Innovationen, private Investitionen und volkswirtschaftli
ches Wachstum insgesamt. Er trägt damit zum Wohl aller Bürgerinnen und Bür
ger bei. Ziel dieses Gesetzentwurfs ist es daher, – aufbauend auf dem Zukunftsfi
nanzierungsgesetz – die Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität des Finanzstan
dortes Deutschland weiter zu stärken und insbesondere die Finanzierungsoptionen 
für junge, dynamische Unternehmen zu verbessern. Dies umfasst auch die steuer
rechtlichen Rahmenbedingungen, die ein wichtiger Faktor für Investitionsent
scheidungen sind. 

Ein weiteres Ziel des Gesetzentwurfs ist es, in stärkerem Umfang Investitionen in 
Infrastruktur und erneuerbare Energien zu ermöglichen. Angesichts des enormen 
Investitionsbedarfs in Infrastruktur und erneuerbare Energien ist es wichtig, einen 
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rechtssicheren Rahmen für Investitionen in erneuerbare Energien und Infrastruk
tur zu schaffen, um die dringend notwendigen Projekte umzusetzen und den Über
gang zu einer nachhaltigeren Zukunft zu beschleunigen. 

Zu Buchstabe b 

Die zentrale Regelung zur Wegzugsbesteuerung ist in § 6 des Außensteuergeset
zes (AStG) zu finden. § 6 AStG behandelt die Besteuerung stiller Reserven bei 
einem Wegzug aus Deutschland. Konkret wird hier geregelt, dass bei natürlichen 
Personen, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus Deutschland in 
ein anderes Land verlegen, eine fiktive Veräußerung von Anteilen an Kapitalge
sellschaften angenommen wird, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. 

Laut dem Antrag der Fraktion der AfD behindert die sog. Wegzugsbesteuerung 
die freie Entscheidung von Bürgern, ihren Wohnsitz ins Ausland zu verlegen. Sie 
sei eine unverhältnismäßige Belastung für den deutschen Bürger und Unterneh
mer. Sie beschränke die persönliche Freiheit und behindere die wirtschaftliche 
Dynamik. Letztendlich sei sie ein Beitrag zur Unattraktivität Deutschlands als 
Wirtschaftsstandort. 

B. Lösung 
Zu Buchstabe a 

Mit dem Entwurf eines Standortfördergesetzes werden umfassende Vorschläge 
zur Erleichterung des Finanzierungszugangs für Unternehmen, zur Förderung des 
Fondsmarkts und damit auch des Venture-Capital-Ökosystems sowie zur Ver
schlankung aufsichtlicher Vorgaben vorgelegt. Das Gesetz zielt auf positive Im
pulse für die Mobilisierung privater Finanzmittel und das Wachstum der deut
schen Wirtschaft. 

Mit dem Gesetzentwurf werden Maßnahmen auf den Weg gebracht, die den Fi
nanzstandort Deutschland stärken und vermehrt Wachstumskapital mobilisieren. 

Mit der vorgeschlagenen Neuregelung zur Investmentsteuer sollen Hemmnisse 
für Investitionen in Infrastruktur und erneuerbare Energien beseitigt werden. 

Des Weiteren enthält der Gesetzentwurf weitere Maßnahmen insbesondere zur 
Verbesserung der Finanzierungsbedingungen von Unternehmen und zur Entbüro
kratisierung, die im Rahmen von Praxistests und Austauschformaten mit betroffe
nen Akteuren wie der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
und der Wirtschaft identifiziert wurden. 

Darüber hinaus ist wesentlicher Bestandteil des Gesetzentwurfs die fristgerechte 
Umsetzung einer Reihe von kapitalmarktrechtlichen EU-Rechtsakten als Beitrag 
zur Weiterentwicklung der europäischen Spar- und Investitionsunion. 

Darüber hinaus empfiehlt der Finanzausschuss insbesondere folgende Änderun
gen am Gesetzentwurf: 

– Erweiterung des Anwendungsbereichs von § 8b Absatz 6 Satz 2 des Körper
schaftsteuergesetzes (KStG) auf Sparkassen in der Rechtsform einer Kapi
talgesellschaft 

– Umsetzung bzw. Durchführung der Geldtransferverordnung (EU) 2023/1113 

– Änderung § 109 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) – Bekanntma
chung bei Fehlern in Nachhaltigkeitsberichten 
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– Änderung des § 329 Absatz 1 Satz 1 des Handelsgesetzbuchs (HGB) und des 

§ 26 Absatz 1 und 2 des Wertpapierhandelsgesetzes mit Bezug zum zentralen 
europäischen Zugangsportal 

– Übersendung der WpHG-Prüfungsberichte fortan nur noch an die BaFin 
(nicht mehr zusätzlich an die Bundesbank) 

– Regelung von Delisting-Erwerbsangeboten für Wertpapiere, die zum Handel 
an einem KMU-Wachstumsmarkt (KMU: kleine und mittlere Unternehmen) 
einbezogen sind 

– Übergangsregelung zur vorübergehenden Nichtanwendbarkeit von § 5 Ab
satz 3 der WpÜG-Angebotsverordnung 

– Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs (AGB-Einbeziehung) sowie des 
Kapitalanlagegesetzbuchs (Streichung der Abschaffung von BaFin-Ver
wahrstellenbescheinigungen) 

– Redaktionelle Korrekturen 

Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksachen 21/2507, 21/3065 in geänder
ter Fassung mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD und BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktionen AfD und Die 
Linke. 

Zu Buchstabe b 

Der Antrag der Fraktion der AfD sieht vor, dass der Deutsche Bundestag die Bun
desregierung auffordert, den § 6 AStG sowie die damit verbundenen Ausfüh
rungsbestimmungen zur Wegzugsbesteuerung ersatzlos zu streichen. 

Ablehnung des Antrags auf Drucksache 21/2544 mit den Stimmen der Frak
tionen CDU/CSU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke gegen 
die Stimmen der Fraktion der AfD. 

C. Alternativen 
Keine. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
Zu Buchstabe a 

Steuermindereinnahmen aufgrund der Änderungen im Einkommensteuergesetz 
und der Änderungen im Investmentsteuergesetz sind nicht quantifizierbar. 

Die Regelungen im Investmentsteuergesetz zur längeren Gültigkeit der Statusbe
scheinigung (fünf statt drei Jahre) führen beim Bundeszentralamt für Steuern ab 
dem Haushaltsjahr 2028 zu einem Minderbedarf von jährlich 373 000 Euro sowie 
von insgesamt 2,7 Planstellen/Stellen. Es entstehen keine einmaligen Bedarfe für 
die Umstellung. Die Aufschlüsselung der genannten Minderbedarfe ist aus den 
nachstehenden Darstellungen im Allgemeinen Teil der Begründung ersichtlich. 

Zu Buchstabe b 

Der Antrag diskutiert keine Kosten. 
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E. Erfüllungsaufwand 
Zu Buchstabe a 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Die Bürgerinnen und Bürger werden durch das Gesetz von jährlichem Erfüllungs
aufwand in Höhe von 131 670 Euro (138 600 Fälle pro Jahr zu je 0,95 Euro an 
Sachkosten) entlastet. 

Darüber hinaus entsteht den Bürgerinnen und Bürgern kein Erfüllungsaufwand. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Das Gesetz führt insgesamt zu einer spürbaren Entlastung der Wirtschaft vom Er
füllungsaufwand in Höhe von 76 130 290,30 Euro jährlich. Es handelt sich um 
ein „Out“ im Sinne der „One in, one out“-Regel von 58 497 228,40 Euro jährlich. 

Es entsteht der Wirtschaft, insbesondere durch notwendige Umstellungen auf
grund der Implementierung des Listing Act, des MiFiR-Review sowie der ESAP-
Omnibus-Richtlinie zudem ein einmaliger Erfüllungsaufwand von 85 758 308,62 
Euro, der auf EU-rechtlichen Vorgaben beruht. 

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 

Diesbezüglich erfolgen Entlastungen von 59 256 287 Euro jährlich. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Der Entwurf entlastet die Verwaltung von jährlichem Erfüllungsaufwand in Höhe 
von 13 733 959,61 Euro, davon auf Bundesebene 13 719 959,61 Euro sowie auf 
Landesebene 14 630 Euro. 

Der einmalige Erfüllungsaufwand beläuft sich auf 4,7 Millionen Euro für die Im
plementierung der europäischen ESAP-Omnibus-Richtlinie und fällt vollständig 
auf Bundesebene an. 

Zu Buchstabe b 

Der Antrag diskutiert keine Kosten. 

F. Weitere Kosten 
Zu Buchstabe a 

Weitere Kosten sind nicht ersichtlich. Vielmehr dienen die Änderungen dazu, Fi
nanzierungsaufwand und Bürokratiekosten für die Unternehmen zu reduzieren, 
was sich auch positiv auf das allgemeine Preisniveau und damit letztlich das Ver
braucherpreisniveau auswirken wird. 

Zu Buchstabe b 

Der Antrag diskutiert keine Kosten. 
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Beschlussempfehlung 

Der Bundestag wolle beschließen, 

a) den Gesetzentwurf auf Drucksachen 21/2507, 21/3065 in der aus der nach
stehenden Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen; 

b) den Antrag auf Drucksache 21/2544 abzulehnen. 

Berlin, den 17. Dezember 2025 

Der Finanzausschuss 

Christian Görke 
Amtierender Vorsitzender 

 
 

 
 

Mechthilde Wittmann 
Berichterstatterin 

Kay Gottschalk 
Berichterstatter 

Katharina Beck 
Berichterstatterin 
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Zusammenstellung 
des Entwurfs eines Gesetzes zur Förderung privater Investitionen und  
des Finanzstandorts  
(Standortfördergesetz – StoFöG) 
– Drucksachen 21/2507, 21/3065 – 
mit den Beschlüssen des Finanzausschusses (7. Ausschuss) 

Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 

Entwurf eines Gesetzes zur Förderung 
privater Investitionen und  

des Finanzstandorts 

Entwurf eines Gesetzes zur Förderung 
privater Investitionen und  

des Finanzstandorts 

(Standortfördergesetz – StoFöG)1 (Standortfördergesetz – StoFöG)* 

 
1 –  Artikel 5 (Änderung des Wertpapierhandelsgesetzes – WpHG), Artikel 18 (Änderung des Börsengesetzes – BörsG) und Artikel 42 (Ände

rung des Wertpapierinstitutsgesetzes – WpIG) dienen unter anderem der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/790 des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 28. Februar 2024 zur Änderung der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente (ABl. L 2024/790 
vom 8.3.2024, S. 1) und der Ausführung der Verordnung (EU) 2024/791 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Februar 2024 
zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 in Bezug auf die Erhöhung der Datentransparenz, der Beseitigung von Hindernissen für 
die Entstehung konsolidierter Datenticker, die Optimierung der Handelspflichten und das Verbot der Annahme von Rückvergütungen für 
die Weiterleitung von Wertpapieraufträgen (ABl. L, 2024/791, 8.3.2024). 

–  Artikel 33 (Änderung des KWG) dient unter anderem der Ausführung der Verordnung (EU) 2023/2845 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 im Hinblick auf die Abwicklungsdisziplin, die grenz
überschreitende Erbringung von Dienstleistungen, die aufsichtliche Zusammenarbeit, die Erbringung bankartiger Nebendienstleistungen und 
Anforderungen an Zentralverwahrer in Drittländern und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 (ABl. L, 2023/2845, 27.12.2023). 

–  Artikel 4 (Änderung der Börsenzulassungs-Verordnung), Artikel 6 (Weitere Änderung des Wertpapierhandelsgesetzes), die Artikel 13 bis 15 
(Änderungen des Wertpapierprospektgesetzes) und Artikel 19 (Weitere Änderung des Börsengesetzes) dienen unter anderem der Umsetzung 
der Richtlinie (EU) 2024/2811 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2024 zur Änderung der Richtlinie 2014/65/EU 
zur Steigerung der Attraktivität der öffentlichen Kapitalmärkte in der Union für Unternehmen und zur Erleichterung des Kapitalzugangs für 
kleine und mittlere Unternehmen und zur Aufhebung der Richtlinie 2001/34/EG (ABl. L, 2024/2811, 14.11.2024) und der Ausführung der 
Verordnung (EU) 2024/2809 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2024 zur Änderung der Verordnungen (EU) 
2017/1129, (EU) Nr. 596/2014 und (EU) Nr. 600/2014 zur Steigerung der Attraktivität der öffentlichen Kapitalmärkte in der Union für 
Unternehmen und zur Erleichterung des Kapitalzugangs für kleine und mittlere Unternehmen (ABl. L, 2024/2809, 14.11.2024; L, 
2025/90190, 28.2.2025). 

– Artikel 6 (Weitere Änderung des Wertpapierhandelsgesetzes), Artikel 19 (Weitere Änderung des Börsengesetzes) und Artikel 23 (Änderung 
des Einführungsgesetzes zum Aktiengesetz) dienen unter anderem der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/2810 des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 23. Oktober 2024 über Strukturen mit Mehrstimmrechtsaktien in Gesellschaften, die eine Zulassung ihrer Anteile 
zum Handel an einem multilateralen Handelssystem beantragen (ABl. L, 2024/2810, 14.11.2024). 

–  Die Artikel 2 und 3 (Änderung des Handelsgesetzbuchs), die Artikel 7 und 8 (Weitere Änderung des Wertpapierhandelsgesetzes), Artikel 12 
(Änderung des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes), die Artikel 16 und 17 (Weitere Änderung des Wertpapierprospektgesetzes), 
Artikel 20 (Weitere Änderung des Börsengesetzes), Artikel 22 (Änderung des Aktiengesetzes), Artikel 30 (Änderung des Sanierungs- und 
Abwicklungsgesetzes), Artikel 31 (Änderung der Wirtschaftsprüferordnung), Artikel 32 (Änderung der Gewerbeordnung), Artikel 35 (Wei
tere Änderung des Kreditwesengesetzes), Artikel 40 (Änderung des Finanzkonglomerate-Aufsichtsgesetzes), Artikel 43 (Weitere Änderung 
des Wertpapierinstitutsgesetzes), Artikel 46 (Änderung des Kryptomärkteaufsichtsgesetzes), Artikel 49 (Weitere Änderung des Kapitalan
lagegesetzbuchs), Artikel 50 (Änderung des Pfandbriefgesetzes), die Artikel  53 und 54 (Weitere Änderung des Versicherungsaufsichtsge
setzes), Artikel 55 (Änderung der Versicherungs-Vergütungsverordnung) dienen unter anderem der Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2023/2864 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Änderung bestimmter Richtlinien in Bezug auf die 
Einrichtung und die Funktionsweise des zentralen europäischen Zugangsportals (ABl. L, 2023/2864, 20.12.2023; L, 2024/90411, 15.7.2024), 
der Ausführung der Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Einrichtung eines 
zentralen europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfügbare, für Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte 
und Nachhaltigkeit relevante Informationen (ABl. L, 2023/2859, 20.12.2023; L, 2024/90097, 12.2.2024), die zuletzt durch die Verordnung 
(EU) 2024/3005 vom 27. November 2024 (ABl. L, 2024/3005, 12.12.2024) geändert worden ist, sowie der Ausführung der Verordnung 
(EU) 2023/2869 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Änderung bestimmter Verordnungen in Bezug auf 
die Einrichtung und die Funktionsweise des zentralen europäischen Zugangsportals (ABl. L, 2023/2869, 20.12.2023). 

–  Artikel 51 (Änderung des Geldwäschegesetzes) dient unter anderem der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1640 des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 31. Mai 2024 über die von den Mitgliedstaaten einzurichtenden Mechanismen zur Verhinderung der Nutzung des 
Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Richtlinie (EU) 2019/1937 und zur Ände
rung und Aufhebung der Richtlinie (EU) 2015/849 (ABl. L, 2024/1640, 19.6.2024). 

* – Artikel 6 (Änderung des Wertpapierhandelsgesetzes – WpHG), Artikel 19 (Änderung des Börsengesetzes – BörsG) und Artikel 44 (Ände
rung des Wertpapierinstitutsgesetzes – WpIG) dienen unter anderem der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/790 des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 28. Februar 2024 zur Änderung der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente (ABl. L 2024/790 
vom 8.3.2024, S. 1) und der Ausführung der Verordnung (EU) 2024/791 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Februar 2024 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 

Vom ... Vom ... 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

I n h a l t s ü b e r s i c h t  I n h a l t s ü b e r s i c h t  

Artikel 1 Änderung des Spruchverfahrensgesetzes Artikel 1 u n v e r ä n d e r t  

 Artikel 2 Änderung des Bürgerlichen Gesetz
buchs 

Artikel 2 Änderung des Handelsgesetzbuchs Artikel 3 u n v e r ä n d e r t  

Artikel 3 Weitere Änderung des Handelsgesetz
buchs 

Artikel 4 u n v e r ä n d e r t  

Artikel 4 Änderung der Börsenzulassungs-Verord
nung 

Artikel 5 u n v e r ä n d e r t  

 
zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 in Bezug auf die Erhöhung der Datentransparenz, der Beseitigung von Hindernissen für 
die Entstehung konsolidierter Datenticker, die Optimierung der Handelspflichten und das Verbot der Annahme von Rückvergütungen für 
die Weiterleitung von Wertpapieraufträgen (ABl. L, 2024/791, 8.3.2024). 

–  Artikel 35 (Änderung des KWG) dient unter anderem der Ausführung der Verordnung (EU) 2023/2845 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 im Hinblick auf die Abwicklungsdisziplin, die grenz
überschreitende Erbringung von Dienstleistungen, die aufsichtliche Zusammenarbeit, die Erbringung bankartiger Nebendienstleistungen 
und Anforderungen an Zentralverwahrer in Drittländern und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 (ABl. L, 2023/2845, 
27.12.2023). 

–  Artikel 5 (Änderung der Börsenzulassungs-Verordnung), Artikel 7 (Weitere Änderung des Wertpapierhandelsgesetzes), die Artikel 14 bis 16 
(Änderungen des Wertpapierprospektgesetzes) und Artikel 20 (Weitere Änderung des Börsengesetzes) dienen unter anderem der Umsetzung 
der Richtlinie (EU) 2024/2811 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2024 zur Änderung der Richtlinie 2014/65/EU 
zur Steigerung der Attraktivität der öffentlichen Kapitalmärkte in der Union für Unternehmen und zur Erleichterung des Kapitalzugangs für 
kleine und mittlere Unternehmen und zur Aufhebung der Richtlinie 2001/34/EG (ABl. L, 2024/2811, 14.11.2024) und der Ausführung der 
Verordnung (EU) 2024/2809 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2024 zur Änderung der Verordnungen (EU) 
2017/1129, (EU) Nr. 596/2014 und (EU) Nr. 600/2014 zur Steigerung der Attraktivität der öffentlichen Kapitalmärkte in der Union für 
Unternehmen und zur Erleichterung des Kapitalzugangs für kleine und mittlere Unternehmen (ABl. L, 2024/2809, 14.11.2024; L, 
2025/90190, 28.2.2025). 

– Artikel 7 (Weitere Änderung des Wertpapierhandelsgesetzes), Artikel 20 (Weitere Änderung des Börsengesetzes) und Artikel 24 (Änderung 
des Einführungsgesetzes zum Aktiengesetz) dienen unter anderem der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/2810 des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 23. Oktober 2024 über Strukturen mit Mehrstimmrechtsaktien in Gesellschaften, die eine Zulassung ihrer Anteile 
zum Handel an einem multilateralen Handelssystem beantragen (ABl. L, 2024/2810, 14.11.2024). 

–  Die Artikel 3 und 4 (Änderung des Handelsgesetzbuchs), die Artikel 8 und 9 (Weitere Änderung des Wertpapierhandelsgesetzes), Artikel 13 
(Änderung des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes), die Artikel 17 und 18 (Weitere Änderung des Wertpapierprospektgesetzes), 
Artikel 21 (Weitere Änderung des Börsengesetzes), Artikel 23 (Änderung des Aktiengesetzes), Artikel 32 (Änderung des Sanierungs- und 
Abwicklungsgesetzes), Artikel 33 (Änderung der Wirtschaftsprüferordnung), Artikel 34 (Änderung der Gewerbeordnung), Artikel 37 (Wei
tere Änderung des Kreditwesengesetzes), Artikel 42 (Änderung des Finanzkonglomerate-Aufsichtsgesetzes), Artikel 45 (Weitere Änderung 
des Wertpapierinstitutsgesetzes), Artikel 48 (Änderung des Kryptomärkteaufsichtsgesetzes), Artikel 51 (Weitere Änderung des Kapitalan
lagegesetzbuchs), Artikel 52 (Änderung des Pfandbriefgesetzes), die Artikel  55 und 56 (Weitere Änderung des Versicherungsaufsichtsge
setzes), Artikel 57 (Änderung der Versicherungs-Vergütungsverordnung) dienen unter anderem der Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2023/2864 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Änderung bestimmter Richtlinien in Bezug auf die 
Einrichtung und die Funktionsweise des zentralen europäischen Zugangsportals (ABl. L, 2023/2864, 20.12.2023; L, 2024/90411, 
15.7.2024), der Ausführung der Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur 
Einrichtung eines zentralen europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfügbare, für Finanzdienstleistun
gen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante Informationen (ABl. L, 2023/2859, 20.12.2023; L, 2024/90097, 12.2.2024), die zuletzt 
durch die Verordnung (EU) 2024/3005 vom 27. November 2024 (ABl. L, 2024/3005, 12.12.2024) geändert worden ist, sowie der Ausfüh
rung der Verordnung (EU) 2023/2869 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Änderung bestimmter 
Verordnungen in Bezug auf die Einrichtung und die Funktionsweise des zentralen europäischen Zugangsportals (ABl. L, 2023/2869, 
20.12.2023). 

–  Artikel 53 (Änderung des Geldwäschegesetzes) dient unter anderem der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1640 des Europäischen Par
laments und des Rates vom 31. Mai 2024 über die von den Mitgliedstaaten einzurichtenden Mechanismen zur Verhinderung der Nutzung 
des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Richtlinie (EU) 2019/1937 und zur 
Änderung und Aufhebung der Richtlinie (EU) 2015/849 (ABl. L, 2024/1640, 19.6.2024). 
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Artikel 5 Änderung des Wertpapierhandelsgeset
zes 

Artikel 6 u n v e r ä n d e r t  

Artikel 6 Weitere Änderung des Wertpapierhan
delsgesetzes 

Artikel 7 u n v e r ä n d e r t  

Artikel 7 Weitere Änderung des Wertpapierhan
delsgesetzes 

Artikel 8 u n v e r ä n d e r t  

Artikel 8 Weitere Änderung des Wertpapierhan
delsgesetzes 

Artikel 9 u n v e r ä n d e r t  

Artikel 9 Änderung der Wertpapierhandelsanzei
geverordnung 

Artikel 10 u n v e r ä n d e r t  

Artikel 10 Änderung der Wertpapierdienstleistungs-
Verhaltens- und Organisationsverord
nung 

Artikel 11 u n v e r ä n d e r t  

Artikel 11 Änderung der Wertpapierdienstleistungs-
Prüfungsverordnung 

Artikel 12 u n v e r ä n d e r t  

Artikel 12 Änderung des Wertpapiererwerbs- und 
Übernahmegesetzes 

Artikel 13 u n v e r ä n d e r t  

Artikel 13 Änderung des Wertpapierprospektgeset
zes 

Artikel 14 u n v e r ä n d e r t  

Artikel 14 Weitere Änderung des Wertpapierpros
pektgesetzes 

Artikel 15 u n v e r ä n d e r t  

Artikel 15 Weitere Änderung des Wertpapierpros
pektgesetzes 

Artikel 16 u n v e r ä n d e r t  

Artikel 16 Weitere Änderung des Wertpapierpros
pektgesetzes 

Artikel 17 u n v e r ä n d e r t  

Artikel 17 Weitere Änderung des Wertpapierpros
pektgesetzes 

Artikel 18 u n v e r ä n d e r t  

Artikel 18 Änderung des Börsengesetzes Artikel 19 u n v e r ä n d e r t  

Artikel 19 Weitere Änderung des Börsengesetzes Artikel 20 u n v e r ä n d e r t  

Artikel 20 Weitere Änderung des Börsengesetzes Artikel 21 u n v e r ä n d e r t  

Artikel 21 Änderung des Vermögensanlagengeset
zes 

Artikel 22 u n v e r ä n d e r t  

Artikel 22 Änderung des Aktiengesetzes Artikel 23 u n v e r ä n d e r t  

Artikel 23 Änderung des Einführungsgesetzes zum 
Aktiengesetz 

Artikel 24 u n v e r ä n d e r t  

Artikel 24 Änderung des REIT-Gesetzes Artikel 25 u n v e r ä n d e r t  

Artikel 25 Änderung des Gesetzes über elektroni
sche Wertpapiere 

Artikel 26 u n v e r ä n d e r t  
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Artikel 26 Änderung der Verordnung über Anforde
rungen an elektronische Wertpapierregis
ter 

Artikel 27 u n v e r ä n d e r t  

Artikel 27 Änderung des Investmentsteuergesetzes Artikel 28 u n v e r ä n d e r t  

Artikel 28 Änderung des Einkommensteuergesetzes Artikel 29 u n v e r ä n d e r t  

 Artikel 30 Änderung des Körperschaftsteuerge
setzes 

Artikel 29 Änderung des Stabilisierungsfondsgeset
zes 

Artikel 31 u n v e r ä n d e r t  

Artikel 30 Änderung des Sanierungs- und Abwick
lungsgesetzes 

Artikel 32 u n v e r ä n d e r t  

Artikel 31 Änderung der Wirtschaftsprüferordnung Artikel 33 u n v e r ä n d e r t  

Artikel 32 Änderung der Gewerbeordnung Artikel 34 u n v e r ä n d e r t  

Artikel 33 Änderung des Kreditwesengesetzes Artikel 35 u n v e r ä n d e r t  

Artikel 34 Weitere Änderung des Kreditwesenge
setzes 

Artikel 36 u n v e r ä n d e r t  

Artikel 35 Weitere Änderung des Kreditwesenge
setzes 

Artikel 37 u n v e r ä n d e r t  

Artikel 36 Änderung der Anzeigenverordnung Artikel 38 u n v e r ä n d e r t  

Artikel 37 Änderung der Inhaberkontrollverord
nung 

Artikel 39 u n v e r ä n d e r t  

Artikel 38 Änderung des Finanzdienstleistungsauf
sichtsgesetzes 

Artikel 40 u n v e r ä n d e r t  

Artikel 39 Änderung der ZAG-Anzeigenverord
nung 

Artikel 41 u n v e r ä n d e r t  

Artikel 40 Änderung des Finanzkonglomerate-Auf
sichtsgesetzes 

Artikel 42 u n v e r ä n d e r t  

Artikel 41 Änderung des Zahlungsdiensteaufsichts
gesetzes 

Artikel 43 u n v e r ä n d e r t  

Artikel 42 Änderung des Wertpapierinstitutsgeset
zes 

Artikel 44 u n v e r ä n d e r t  

Artikel 43 Weitere Änderung des Wertpapierinsti
tutsgesetzes 

Artikel 45 u n v e r ä n d e r t  

Artikel 44 Änderung der Wertpapierinstituts-Anzei
genverordnung 

Artikel 46 u n v e r ä n d e r t  

Artikel 45 Änderung der Wertpapierinstituts-Inhab
erkontrollverordnung 

Artikel 47 u n v e r ä n d e r t  

Artikel 46 Änderung des Kryptomärkteaufsichtsge
setzes 

Artikel 48 u n v e r ä n d e r t  
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Artikel 47 Weitere Änderung des Kryptomärkteauf
sichtsgesetzes 

Artikel 49 u n v e r ä n d e r t  

Artikel 48 Änderung des Kapitalanlagegesetzbuchs Artikel 50 u n v e r ä n d e r t  

Artikel 49 Weitere Änderung des Kapitalanlagege
setzbuchs 

Artikel 51 u n v e r ä n d e r t  

Artikel 50 Änderung des Pfandbriefgesetzes Artikel 52 u n v e r ä n d e r t  

Artikel 51 Änderung des Geldwäschegesetzes Artikel 53 u n v e r ä n d e r t  

Artikel 52 Änderung des Versicherungsaufsichtsge
setzes 

Artikel 54 u n v e r ä n d e r t  

Artikel 53 Weitere Änderung des Versicherungsauf
sichtsgesetzes 

Artikel 55 u n v e r ä n d e r t  

Artikel 54 Weitere Änderung des Versicherungsauf
sichtsgesetzes 

Artikel 56 u n v e r ä n d e r t  

Artikel 55 Änderung der Versicherungs-Vergü
tungsverordnung 

Artikel 57 u n v e r ä n d e r t  

Artikel 56 Änderung der Finanzdienstleistungsauf
sichtsgebührenverordnung 

Artikel 58 u n v e r ä n d e r t  

Artikel 57 Änderung des Gesetzes für dringliche 
Änderungen im Finanzmarkt- und Steu
erbereich 

Artikel 59 u n v e r ä n d e r t  

Artikel 58 Änderung des Finanzverwaltungsgeset
zes 

Artikel 60 u n v e r ä n d e r t  

Artikel 59 Änderung der Verordnung über die Sat
zung der Bundesanstalt für Finanzdienst
leistungsaufsicht 

Artikel 61 u n v e r ä n d e r t  

Artikel 60 Folgeänderungen Artikel 62 u n v e r ä n d e r t  

Artikel 61 Außerkrafttreten Artikel 63 u n v e r ä n d e r t  

Artikel 62 Inkrafttreten Artikel 64 u n v e r ä n d e r t  

Artikel 1 Artikel 1 

Änderung des Spruchverfahrensgesetzes u n v e r ä n d e r t  

Das Spruchverfahrensgesetz vom 12. Juni 2003 
(BGBl. I S. 838), das zuletzt durch Artikel 1 des Geset
zes vom 11. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 354) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

1. § 1 wird wie folgt geändert:  

a) In Nummer 7 wird die Angabe „Genossen
schaft (§ 7 des SCE-Ausführungsgesetzes).“ 
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durch die Angabe „Genossenschaft (§ 7 des 
SCE-Ausführungsgesetzes);“ ersetzt. 

b) Nach Nummer 7 wird die folgende Num
mer 8 eingefügt: 

 

„8. der Höhe der Gegenleistung aus einem 
Vertrag, der auf einem Angebot beim 
Widerruf der Zulassung von Wertpa
pieren zum Handel auf Antrag des 
Emittenten nach § 39 Absatz 2 Satz 2 
Nummer 1 des Börsengesetzes be
ruht.“ 

 

2. § 3 Satz 1 wird wie folgt geändert:  

a) In Nummer 6 wird die Angabe „Mitglied.“ 
durch die Angabe „Mitglied;“ ersetzt. 

 

b) Nach Nummer 6 wird die folgende Num
mer 7 eingefügt: 

 

„7. der Nummer 8 jeder, der ein Angebot 
beim Widerruf der Zulassung von 
Wertpapieren zum Handel auf Antrag 
des Emittenten nach § 39 Absatz 2 
Satz 2 Nummer 1 des Börsengesetzes 
angenommen hat.“ 

 

3. § 4 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:  

a) In Nummer 6 wird die Angabe „SE oder“ 
durch die Angabe „SE;“ ersetzt. 

 

b) In Nummer 7 wird nach der Angabe „Genos
senschaft“ die Angabe „oder“ eingefügt. 

 

c) Nach Nummer 7 wird die folgende Num
mer 8 eingefügt: 

 

„8. der Nummer 8 der Antrag auf Wider
ruf der Zulassung“. 

 

4. § 5 Satz 1 wird wie folgt geändert:  

a) In Nummer 7 wird die Angabe „Genossen
schaft“ durch die Angabe „Genossenschaft;“ 
ersetzt. 

 

b) Nach Nummer 7 wird die folgende Num
mer 8 eingefügt: 

 

„8. der Nummer 8 gegen den Bieter“.  

5. § 14 wird wie folgt geändert:  

a) In Nummer 6 wird die Angabe „Gesell
schaft, und“ durch die Angabe „Gesell
schaft;“ ersetzt. 
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b) In Nummer 7 wird die Angabe „Genossen
schaft“ durch die Angabe „Genossenschaft 
und“ ersetzt. 

 

c) Nach Nummer 7 wird die folgende Num
mer 8 eingefügt: 

 

„8. der Nummer 8 durch die gesetzlichen 
Vertreter des Emittenten“. 

 

 

Artikel 2 

 Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

 Das Bürgerliche Gesetzbuch in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I 
S. 42, 2909; 2003 I S. 738), das zuletzt durch Arti
kel 1 des Gesetzes vom 17. Juli 2025 (BGBl. 2025 I 
Nr. 163) geändert worden ist, wird wie folgt geän
dert: 

 § 305a wird wie folgt geändert: 

 1. In Nummer 2 Buchstabe b wird die Angabe 
„können.“ durch die Angabe „können,“ er
setzt.  

 2. Nach Nummer 2 wird die folgende Nummer 3 
eingefügt: 

 „3. die genehmigten Anlagebedingungen von 
Kapitalverwaltungsgesellschaften.“ 

Artikel 2 Artikel 3 

Änderung des Handelsgesetzbuchs Änderung des Handelsgesetzbuchs 

Das Handelsgesetzbuch in der im Bundesgesetz
blatt Teil III, Gliederungsnummer 4100-1, veröffent
lichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 28. Februar 2025 (BGBl. 2025 I 
Nr. 69) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

Das Handelsgesetzbuch in der im Bundesgesetz
blatt Teil III, Gliederungsnummer 4100-1, veröffent
lichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 28. Februar 2025 (BGBl. 2025 I 
Nr. 69) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 9d Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 
ersetzt: 

1. u n v e r ä n d e r t  

„(1) Die das Unternehmensregister führende 
Stelle ist Sammelstelle im Sinne des Artikels 2 
Nummer 2 der Verordnung (EU) 2023/2859 für 
Informationen nach 
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1. § 325 Absatz 1, § 340l Absatz 1, § 341l Ab
satz 1 und § 341w Absatz 1, soweit sie nach 
§ 325 Absatz 1 Satz 3 an das zentrale euro
päische Zugangsportal zu übermitteln sind, 

 

2. § 5 Absatz 1, § 40 Absatz 1, § 41 Absatz 1, 
§ 46 Absatz 2, § 50 Absatz 1, § 51 Absatz 2, 
§ 114 Absatz 1, § 115 Absatz 1 und § 116 
Absatz 1 und 2 des Wertpapierhandelsgeset
zes, 

 

3. Artikel 17 Absatz 1 und 2 und Artikel 19 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 
Nr. 596/2014, 

 

4. Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
Nr. 1286/2014 und 

 

5. Artikel 18a Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2019/2088.“ 

 

2. § 325 wird wie folgt geändert: 2. § 325 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 3 wird durch den folgenden 
Satz ersetzt: 

a) entfällt 

„Bei einer Kapitalgesellschaft, die als In
landsemittent (§ 2 Absatz 14 des Wertpa
pierhandelsgesetzes) Wertpapiere (§ 2 Ab
satz 1 des Wertpapierhandelsgesetzes) be
gibt und keine Kapitalgesellschaft im Sinne 
des § 327a ist oder die ihren Lagebericht um 
einen Nachhaltigkeitsbericht zu erweitern 
hat2, sind die Unterlagen der das Unterneh
mensregister führenden Stelle mit Übermitt
lung nach Satz 2 auch zur Weiterleitung an 
das zentrale europäische Zugangsportal zu 
übermitteln.“ 

 

b) Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 
ersetzt: 

a) u n v e r ä n d e r t  

„(3) Die Absätze 1 bis 1b Satz 1 und 
Absatz 4 gelten entsprechend für die Mit
glieder des vertretungsberechtigten Organs 
einer Kapitalgesellschaft, die einen Konzern
abschluss und einen Konzernlagebericht auf
zustellen haben.“ 

 

c) Nach Absatz 4 Satz 2 wird der folgende Satz 
eingefügt: 

b) u n v e r ä n d e r t  

„Eine Kapitalgesellschaft im Sinne des 
§ 264d hat die Unterlagen nach Absatz 1 

 

 
2  Die Änderung basiert auf einer noch nicht verabschiedeten Änderung durch Artikel 1 Nummer 6 Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der 

Richtlinie (EU) 2022/2464 hinsichtlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen in der durch die Richtlinie (EU) 2025/794 geän
derten Fassung, https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/2025_CSRD-UmsG.html 

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/2025_CSRD-UmsG.html


 

Drucksache 21/3343 – 14 – Deutscher Bundestag – 21. Wahlperiode 
 
 

Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 

Satz 1 gleichzeitig mit ihrer öffentlichen Zu
gänglichmachung im Internet im Sinne des 
§ 114 Absatz 1 Satz 2 des Wertpapierhan
delsgesetzes nach Absatz 1 Satz 2 zu über
mitteln.“ 

3. § 327a wird durch den folgenden § 327a ersetzt: 3. u n v e r ä n d e r t  

„§ 327a 

 

Erleichterung für bestimmte kapitalmarktorien
tierte Kapitalgesellschaften 

 

§ 325 Absatz 4 Satz 1 und 3 sind auf eine 
Kapitalgesellschaft nicht anzuwenden, wenn sie 
ausschließlich zum Handel an einem organisierten 
Markt zugelassene Schuldtitel im Sinne des § 2 
Absatz 1 Nummer 3 des Wertpapierhandelsgeset
zes mit einer Mindeststückelung von 100 000 
Euro oder dem am Ausgabetag entsprechenden 
Gegenwert einer anderen Währung begibt.“ 

 

4. In § 328b Absatz 1, 2 und 3 wird jeweils nach der 
Angabe „Einstellung in das Unternehmensregis
ter“ die Angabe „und zur Weiterleitung an das 
zentrale europäische Zugangsportal“ eingefügt.3 

4. entfällt 

5. Nach § 329 Absatz 1 Satz 1 wird der folgende 
Satz eingefügt: 

4. Nach § 329 Absatz 1 Satz 1 wird der folgende 
Satz eingefügt: 

„Bei einer Kapitalgesellschaft, die als Inlandse
mittent (§ 2 Absatz 14 des Wertpapierhandelsge
setzes) Wertpapiere (§ 2 Absatz 1 des Wertpa
pierhandelsgesetzes) begibt und keine Kapitalge
sellschaft im Sinne des § 327a ist, erfolgt die Prü
fung nach der Einstellung in das Unternehmens
register und nach der Weiterleitung an das zent
rale europäische Zugangsportal.“ 

„Bei einer Kapitalgesellschaft, die als Inlandse
mittent (§ 2 Absatz 14 des Wertpapierhandelsge
setzes) Wertpapiere (§ 2 Absatz 1 des Wertpapier
handelsgesetzes) begibt und keine Kapitalgesell
schaft im Sinne des § 327a ist, erfolgt die Prüfung 
nach der Weiterleitung an das zentrale europäi
sche Zugangsportal.“ 

6. In § 340l Absatz 1 Satz 1 und § 341l Absatz 1 
Satz 1 wird jeweils die Angabe „§ 329 Absatz 1, 
2 und 4“ durch die Angabe „§ 325 Absatz 1 Satz 3 
sowie § 329 Absatz 1, 2 und 4“ ersetzt. 

5. u n v e r ä n d e r t  

7. § 341w Absatz 1 Satz 1 wird durch den folgenden 
Satz ersetzt: 

6. u n v e r ä n d e r t  

„Die Mitglieder des vertretungsberechtigten Or
gans einer Kapitalgesellschaft im Sinne des 
§ 341q haben für diese den Zahlungsbericht spä
testens ein Jahr nach dem Abschlussstichtag in 
deutscher Sprache der das Unternehmensregister 

 

 
3  Die Änderung basiert auf einer noch nicht verabschiedeten Änderung durch Artikel 1 Nummer 37 Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der 

Richtlinie (EU) 2022/2464 hinsichtlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen in der durch die Richtlinie (EU) 2025/794 geän
derten Fassung, https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/2025_CSRD-UmsG.html 

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/2025_CSRD-UmsG.html
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führenden Stelle elektronisch zur Einstellung in 
das Unternehmensregister und zur Weiterleitung 
an das zentrale europäische Zugangsportal zu 
übermitteln; § 325 Absatz 1 Satz 3 gilt entspre
chend.“ 

Artikel 3 Artikel 4 

Weitere Änderung des Handelsgesetzbuchs Weitere Änderung des Handelsgesetzbuchs 

Das Handelsgesetzbuch, das zuletzt durch Arti
kel 2 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

Das Handelsgesetzbuch, das zuletzt durch Arti
kel 3 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

1. § 9d wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t  

a) Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 
ersetzt: 

 

„(1) Die das Unternehmensregister 
führende Stelle ist Sammelstelle im Sinne 
des Artikels 2 Nummer 2 der Verordnung 
(EU) 2023/2859 für Informationen nach 

 

1. § 325 Absatz 1, § 340l Absatz 1, § 341l 
Absatz 1 und § 341w Absatz 1, soweit 
sie nach § 325 Absatz 1 Satz 3 an das 
zentrale europäische Zugangsportal zu 
übermitteln sind, 

 

2. § 5 Absatz 1, § 40 Absatz 1, § 41 Ab
satz 1, § 46 Absatz 2, § 50 Absatz 1, 
§ 51 Absatz 2, § 76 Absatz 1c, § 114 
Absatz 1, § 115 Absatz 1 und § 116 Ab
satz 1 und 2 des Wertpapierhandelsge
setzes, 

 

3. § 48a Absatz 1a des Börsengesetzes,  

4. Artikel 17 Absatz 1 und 2 und Arti
kel 19 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
Nr. 596/2014, 

 

5. Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) Nr. 1286/2014, 

 

6. Artikel 18a Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2019/2088 und 

 

7. Artikel 13 der Verordnung (EU) 
Nr. 537/2014.“ 

 

b) Nach Absatz 1 wird der folgende Absatz 2 
eingefügt: 
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„(2) Die das Unternehmensregister 
führende Stelle ist außerdem Sammelstelle 
für freiwillige Informationen nach Artikel 1 
Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 
2023/2859, die von Unternehmen mit Sitz in 
der Bundesrepublik Deutschland unter Be
achtung der Vorgaben des Artikels 3 Ab
satz 1 und 5 dieser Verordnung sowie einer 
nach den Absätzen 3 und 4 dieses Artikels 
erlassenen Delegierten Verordnung übermit
telt werden. Freiwillige Informationen kön
nen auch emittentenfinanzierte Analysen im 
Sinne von § 63a Absatz 2 des Wertpapier
handelsgesetzes sein.“ 

 

c) Der bisherige Absatz 2 wird zu Absatz 3.  

2. In § 335 Absatz 1d Satz 3 wird die Angabe „Ab
satz 2“ durch die Angabe „Absatz 6“ ersetzt.  

2. u n v e r ä n d e r t  

Artikel 4 Artikel 5 

Änderung der Börsenzulassungs-Verordnung u n v e r ä n d e r t  

Die Börsenzulassungs-Verordnung in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 9. September 1998 
(BGBl. I S. 2832), die zuletzt durch Artikel 4 des Ge
setzes vom 11. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 354) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:  

a) Die Angabe zu § 3 wird durch die folgende 
Angabe ersetzt: 

 

„§ 3 (weggefallen)“.  

b) Die Angabe zu § 52 wird durch die folgende 
Angabe ersetzt: 

 

„§ 52 (weggefallen)“.  

2. § 2 wird wie folgt geändert:  

a) In Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 und 3 wird je
weils die Angabe „muß“ durch die Angabe 
„muss“ ersetzt. 

 

b) Absatz 4 wird gestrichen.  

3. § 3 wird gestrichen.  

4. § 9 wird durch den folgenden § 9 ersetzt:  
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„§ 9 

 

Streuung der Aktien  

(1) Zum Zeitpunkt der Zulassung müssen 
mindestens 10 Prozent des Gesamtnennbetrages, 
bei nennwertlosen Aktien der Stückzahl, der zu
zulassenden Aktien vom Publikum erworben wor
den sein. Wenn Aktien derselben Gattung bereits 
zum Handel zugelassen sind, bezieht sich die Prü
fung des Mindeststreubesitzes nach Satz 1 auf alle 
ausgegebenen Aktien. 

 

(2) Abweichend von Absatz 1 können Ak
tien zugelassen werden, wenn ein ordnungsgemä
ßer Börsenhandel gewährleistet und  

 

1. eine ausreichende Anzahl der Aktien vom 
Publikum gehalten wird; 

 

2. die Aktien von einer ausreichenden Anzahl 
von Anteilseignern gehalten werden oder 

 

3. der Marktwert der vom Publikum gehaltenen 
Aktien einen ausreichenden Anteil des ge
zeichneten Kapitals der betreffenden Aktien
gattung darstellt.“ 

 

5. § 51 wird durch den folgenden § 51 ersetzt:  

„§ 51 

 

Veröffentlichung der Zulassung  

Die Zulassung wird von der Geschäftsfüh
rung unverzüglich auf der Internetseite der Börse 
veröffentlicht.“ 

 

6. § 52 wird gestrichen.  

Artikel 5 Artikel 6 

Änderung des Wertpapierhandelsgesetzes Änderung des Wertpapierhandelsgesetzes 

Das Wertpapierhandelsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 9. September 1998 (BGBl. I 
S. 2708), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
28. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 69) geändert wor
den ist, wird wie folgt geändert: 

Das Wertpapierhandelsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 9. September 1998 (BGBl. I 
S. 2708), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
28. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 69) geändert wor
den ist, wird wie folgt geändert: 
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1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t  

a) Die Angabe zu Abschnitt 15 wird durch die 
folgende Angabe ersetzt: 

 

„Abschnitt 15 (weggefallen)  

§ 102 (weggefallen)  

§ 103 (weggefallen)  

§ 104 (weggefallen)  

§ 105 (weggefallen)“.  

b) Nach der Angabe zu § 130 wird die folgende 
Angabe eingefügt: 

 

„§ 130a Anwendungsbestimmung für § 32 
Absatz 1 Satz 1“. 

 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 2. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 8 wird wie folgt geändert: a) u n v e r ä n d e r t  

aa) Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b wird 
durch den folgenden Buchstaben b er
setzt: 

 

„b) häufige organisierte und systema
tische Betreiben von Handel mit 
Aktien, Aktienzertifikaten, bör
sengehandelten Fonds, Zertifika
ten und anderen vergleichbaren 
Finanzinstrumenten für eigene 
Rechnung außerhalb eines orga
nisierten Marktes oder eines mul
tilateralen oder organisierten 
Handelssystems, wenn Kunden
aufträge außerhalb eines geregel
ten Marktes oder eines multilate
ralen oder organisierten Handels
systems ausgeführt werden, ohne 
dass ein multilaterales Handels
system betrieben wird (systemati
sche Internalisierung),“. 

 

bb) Die Sätze 3 und 4 werden durch die fol
genden Sätze ersetzt: 

 

„Ein Unternehmen kann sich freiwillig 
den für die systematische Internalisie
rung geltenden Regelungen unterwer
fen und eine Erlaubnis zum Betreiben 
der systematischen Internalisierung bei 
der Bundesanstalt beantragen. Dies gilt 
auch für die systematische Internalisie
rung von Schuldverschreibungen, 
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strukturierten Finanzprodukten und 
Emissionszertifikaten sowie von den in 
Artikel 8a Absatz 2 Satz 1 der Verord
nung (EU) Nr. 600/2014 genannten De
rivaten.“ 

cc) Satz 5 wird gestrichen.  

 b) In Absatz 9 Nummer 7 wird die Angabe 
„Absatzes 2“ durch die Angabe „Absat
zes 3“ ersetzt. 

b) Absatz 21 wird durch den folgenden Ab
satz 21 ersetzt: 

c) u n v e r ä n d e r t  

„(21) Multilaterales System im Sinne 
dieses Gesetzes ist ein multilaterales System 
im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 Num
mer 11 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014.“ 

 

c) Nach Absatz 49 wird der folgende Absatz 50 
eingefügt: 

d) u n v e r ä n d e r t  

„(50) Benannte veröffentlichende Ein
richtung im Sinne dieses Gesetzes ist eine 
benannte veröffentlichende Einrichtung im 
Sinne des Artikels 2 Absatz 1 Nummer 16a 
der Verordnung (EU) Nr. 600/2014.“ 

 

3. § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 11 Buchstabe b wird 
durch den folgenden Buchstaben b ersetzt: 

3. u n v e r ä n d e r t  

„b) die Unternehmen sind entweder Mitglied 
oder Teilnehmer eines organisierten Mark
tes oder eines multilateralen Handelssys
tems, mit Ausnahme von nichtfinanziellen 
Stellen, die an einem Handelsplatz zum 
Zweck des Liquiditätsmanagements Ge
schäfte tätigen oder die in objektiv messba
rer Weise die direkt mit der Geschäftstätig
keit oder dem Liquiditäts- und Finanzma
nagement verbundenen Risiken dieser 
nichtfinanziellen Stellen oder ihrer Gruppen 
verringern,“. 

 

4. In § 5 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „Ab
satz 11“ durch die Angabe „Absatz 13“ ersetzt. 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. § 6 wird wie folgt geändert: 5. u n v e r ä n d e r t  

a) Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 wird durch die 
folgende Nummer 1 ersetzt: 

 

„1. zu überwachen, ob die Verbote oder 
Gebote der in § 1 Absatz 1 Nummer 8 
aufgeführten Rechtsvorschriften ein
gehalten werden, oder“. 
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b) Nach Absatz 5 Satz 2 wird der folgende Satz 
eingefügt: 

 

„Die Bundesanstalt ist zuständige Behörde 
im Sinne des Artikels 21a Absatz 1 der Ver
ordnung (EU) Nr. 600/2014.“ 

 

c) Absatz 8 wird durch den folgenden Absatz 8 
ersetzt: 

 

„(8) Die Bundesanstalt kann einer Per
son, die bei einem von der Bundesanstalt be
aufsichtigten Unternehmen tätig ist, für ei
nen Zeitraum von bis zu zwei Jahren die 
Ausübung der Berufstätigkeit untersagen, 
wenn diese Person gegen eine der in § 1 Ab
satz 1 Nummer 8 genannten Vorschriften 
oder gegen eine Anordnung der Bundesan
stalt, die sich auf diese Vorschriften bezieht, 
vorsätzlich verstoßen hat oder dagegen nach 
Verwarnung durch die Bundesanstalt erneut 
verstoßen hat. Bei einem Verstoß gegen eine 
der in § 1 Absatz 1 Nummer 8 genannten 
Vorschriften oder eine sich auf diese Vor
schriften beziehende Anordnung der Bun
desanstalt kann die Bundesanstalt überdies 
einer Person die Wahrnehmung von Füh
rungsaufgaben untersagen. Ist die Aufnahme 
oder Ausübung der Tätigkeit nach Satz 2 un
befristet untersagt worden, kann der Be
troffene frühestens nach zwei Jahren nach 
Bestandskraft der Untersagung deren Aufhe
bung beantragen; die §§ 48 und 49 des Ver
waltungsverfahrensgesetzes bleiben unbe
rührt.“ 

 

d) In Absatz 9 Satz 1 wird die Angabe „Ab
satz 6 Satz 1 Nummer 1 bis 5 und 6b“ durch 
die Angabe „§ 1 Absatz 1 Nummer 8“ er
setzt. 

 

e) In Absatz 10 wird die Angabe „eine der in 
Absatz 6 Satz 1 Nummer 3 und 4 genannten 
Vorschriften“ durch die Angabe „Vorschrif
ten der Abschnitte 9 bis 11 dieses Gesetzes 
sowie der zur Durchführung dieser Vor
schriften erlassenen Rechtsverordnungen, 
Vorschriften der Verordnung (EU) 
Nr. 600/2014 sowie der auf Grundlage dieser 
Artikel erlassenen delegierten Rechtsakte 
und Durchführungsrechtsakte der Europäi
schen Kommission“ ersetzt. 

 

f) In Absatz 13 wird die Angabe „in Absatz 6 
Satz 1 Nummer 3, 4 und 6 genannten Vor
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schriften und der Verordnung (EU) 
Nr. 596/2014“ durch die Angabe „der Ver
ordnung (EU) Nr. 596/2014, der Verordnung 
(EU) Nr. 600/2014, der Verordnung (EU) 
2016/1011, der jeweils auf ihrer Grundlage 
erlassenen delegierten Rechtsakte und 
Durchführungsrechtsakte der Europäischen 
Kommission oder der Abschnitte 9 bis 11 
dieses Gesetzes sowie der zur Durchführung 
dieser Vorschriften erlassenen Rechtsver
ordnungen“ ersetzt. 

6. § 7 wird wie folgt geändert: 6. u n v e r ä n d e r t  

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „oder 
eine der in § 6 Absatz 6 Satz 1 Nummer 3 
und 4 genannten Vorschriften“ durch die An
gabe „gegen Vorschriften der Verordnung 
(EU) Nr. 600/2014, auf ihrer Grundlage er
lassene delegierte Rechtsakte und Durchfüh
rungsrechtsakte der Europäischen Kommis
sion oder gegen Vorschriften der Abschnitte 
9 bis 11 dieses Gesetzes sowie die zur Durch
führung dieser Vorschriften erlassenen 
Rechtsverordnungen“ ersetzt. 

 

b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „nach 
den Artikeln 14 und 15 der Verordnung (EU) 
Nr. 596/2014 oder einer in § 6 Absatz 6 
Satz 1 Nummer 3 und 4 genannten Vor
schriften oder eines Verbots oder Gebots 
nach der Verordnung (EU) 2016/1011“ 
durch die Angabe „oder Gebots nach den Ar
tikeln 14 und 15 der Verordnung (EU) 
Nr. 596/2014, nach der Verordnung (EU) 
Nr. 600/2014 sowie den auf ihrer Grundlage 
erlassenen delegierten Rechtsakten und 
Durchführungsrechtsakten der Europäischen 
Kommission, nach der Verordnung (EU) 
2016/1011 oder nach Vorschriften der Ab
schnitte 9 bis 11 dieses Gesetzes sowie den 
zur Durchführung dieser Vorschriften erlas
senen Rechtsverordnungen“ ersetzt. 

 

7. § 9 wird wie folgt geändert: 7. u n v e r ä n d e r t  

a) In Absatz 1 wird die Angabe „in § 6 Ab
satz 6 Satz 1 Nummer 3 und 4 genannten 
Vorschriften“ durch die Angabe „Verord
nung (EU) Nr. 600/2014, der auf ihrer 
Grundlage erlassenen delegierten Rechtsakte 
und Durchführungsrechtsakte der Europäi
schen Kommission oder der Vorschriften der 
Abschnitte 9 bis 11 dieses Gesetzes sowie 
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der zur Durchführung dieser Vorschriften er
lassenen Rechtsverordnungen“ ersetzt. 

b) In Absatz 2 wird die Angabe „§ 6 Absatz 6 
Satz 1 Nummer 3 und 4“ durch die Angabe 
„Absatz 1“ ersetzt. 

 

8. In § 10 Absatz 2 Satz 3 Nummer 3 wird die An
gabe „§ 6 Absatz 3 Satz 4, Absatz 6 Satz 1“ durch 
die Angabe „§ 6 Absatz 2, 3 Satz 4“ ersetzt. 

8. u n v e r ä n d e r t  

9. In § 14 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 wird die An
gabe „Absatz 2“ durch die Angabe „Absatz 3“ er
setzt. 

9. u n v e r ä n d e r t  

10. Nach § 19 Absatz 3 wird der folgende Absatz 4 
eingefügt: 

10. u n v e r ä n d e r t  

„(4) Die Bundesanstalt übermittelt der Euro
päischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde 
und den zuständigen Behörden der anderen Mit
gliedstaaten der Europäischen Union und der Ver
tragsstaaten des Abkommens über den Europäi
schen Wirtschaftsraum die nach § 72 Absatz 6 
dieses Gesetzes, § 7 Absatz 5 Satz 5 des Börsen
gesetzes sowie § 8 Absatz 4a des Börsengesetzes 
übermittelten Informationen. Im Falle von An
haltspunkten für Verstöße gegen die Vorschriften 
der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 übermittelt 
die Bundesanstalt Informationen erst dann, wenn 
sie von einem Verstoß überzeugt ist.“ 

 

11. § 22 Absatz 1 Satz 2 wird durch den folgenden 
Satz ersetzt: 

11. u n v e r ä n d e r t  

„Dies gilt insbesondere auch für die Mitteilung 
von Referenzdaten, die von Handelsplätzen und 
benannten veröffentlichenden Einrichtungen nach 
Artikel 27 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
Nr. 600/2014 an die Europäische Wertpapier- und 
Marktaufsichtsbehörde zu übermitteln sind.“ 

 

12. § 32 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 12. u n v e r ä n d e r t  

a) Die Angabe „entweder“ wird gestrichen.  

b) In Nummer 1 wird die Angabe „100“ durch 
die Angabe „200“ und die Angabe „oder“ 
durch die Angabe „und“ ersetzt. 

 

c) In Nummer 2 wird die Angabe „100“ durch 
die Angabe „200“ ersetzt. 

 

13. § 54 Absatz 6 Satz 1 wird durch den folgenden 
Satz ersetzt: 

13. u n v e r ä n d e r t  

„Der Betreiber eines multilateralen oder organi
sierten Handelssystems, an dem Warenderivate 
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oder Derivate von Emissionszertifikaten gehan
delt werden, muss Verfahren zur laufenden Über
wachung von Positionen einrichten (Positionsma
nagementkontrollen).“ 

14. § 57 wird wie folgt geändert: 14. u n v e r ä n d e r t  

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  

aa) Satz 1 wird durch den folgenden Satz 
ersetzt: 

 

„Der Betreiber eines Handelsplatzes, an 
dem Warenderivate oder Derivate von 
Emissionszertifikaten gehandelt wer
den, muss wöchentlich eine Aufstellung 
der betreffenden aggregierten Positio
nen, die von Personenkategorien nach 
Satz 4 in diesen Finanzinstrumenten ge
halten werden, veröffentlichen und der 
Bundesanstalt sowie der Europäischen 
Wertpapier- und Marktaufsichtsbe
hörde übermitteln; wenn am Handels
platz auch Optionen auf diese Finanzin
strumente gehandelt werden, sind zwei 
Aufstellungen zu veröffentlichen und 
zu übermitteln, von denen eine diese 
Optionen nicht berücksichtigt.“ 

 

bb) In Satz 2 wird nach der Angabe „muss“ 
die Angabe „jeweils“ eingefügt. 

 

cc) Satz 5 wird durch den folgenden Satz 
ersetzt: 

 

„Im Fall eines Derivats von Emissions
zertifikaten ist ergänzend zu Satz 4 eine 
weitere Kategorie für Betreiber mit der 
Verpflichtung zur Einhaltung der An
forderungen der Richtlinie 2003/87/EG 
bei Derivaten von Emissionszertifika
ten zu bilden.“ 

 

dd) In Satz 6 wird die Angabe „Warenderi
vate, Emissionszertifikate und Derivate 
davon“ durch die Angabe „Warenderi
vate und Derivate von Emissionszertifi
katen“ ersetzt. 

 

b) In Absatz 3 wird die Angabe „Warenderi
vate, Emissionszertifikate oder Derivate da
von“ durch die Angabe „Warenderivate oder 
Derivate von Emissionszertifikaten“ und die 
Angabe „Warenderivaten, Emissionszertifi
katen oder Derivaten davon“ durch die An
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gabe „Warenderivaten oder Derivaten von 
Emissionszertifikaten“ ersetzt. 

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert:  

aa) In Satz 1 wird die Angabe „Warenderi
vaten, Emissionszertifikaten oder Deri
vaten davon“ durch die Angabe „Wa
renderivaten oder Derivaten von Emis
sionszertifikaten“ ersetzt und wird die 
Angabe „in diesen Finanzinstrumenten 
und“ gestrichen. 

 

bb) In Satz 2 Nummer 2 wird die Angabe 
„Warenderivate, Emissionszertifikate 
oder Derivate davon“ durch die Angabe 
„Warenderivate oder Derivate von 
Emissionszertifikaten“ ersetzt. 

 

15. § 72 wird wie folgt geändert: 15. u n v e r ä n d e r t  

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:  

aaa) In Nummer 13 wird die An
gabe „interagieren.“ durch die 
Angabe „interagieren;“ ersetzt. 

 

bbb) Nach Nummer 13 wird die fol
gende Nummer 14 eingefügt: 

 

„14. sicherzustellen, dass die 
in Artikel 22b der Verord
nung (EU) Nr. 600/2014 
festgelegten Standards 
für die Datenqualität, 
einschließlich der in den 
nach Artikel 22b Ab
satz 3 der Verordnung 
(EU) Nr. 600/2014 erlas
senen technischen Regu
lierungsstandards, erfüllt 
werden.“ 

 

bb) In Satz 2 wird die Angabe „22a,“ gestri
chen. 

 

b) Absatz 6 Satz 2 und 3 wird gestrichen.  

16. § 82 wird wie folgt geändert: 16. u n v e r ä n d e r t  

a) In Absatz 1 Nummer 1 wird die Angabe 
„, insbesondere unter Berücksichtigung der 
nach den Absätzen 9 bis 12 und § 26e des 
Börsengesetzes veröffentlichten Informatio
nen,“ gestrichen. 
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b) In Absatz 8 wird nach der Angabe „Absätze 
1 bis 4“ die Angabe „dieses Gesetzes oder 
Artikel 39a der Verordnung (EU) 
Nr. 600/2014“ eingefügt. 

 

c) Die Absätze 9 bis 12 werden gestrichen.  

d) Absatz 13 wird zu Absatz 9 und nach der 
Angabe „Nähere Bestimmungen ergeben 
sich“ wird die Angabe „aus den nach Arti
kel 27 Absatz 10 der Richtlinie 2014/65/EU 
erlassenen technischen Regulierungsstan
dards sowie“ eingefügt. 

 

17. § 87 wird wie folgt geändert: 17. u n v e r ä n d e r t  

a) Absatz 1 Satz 2 bis 4 wird gestrichen.  

b) Absatz 4 Satz 2 und 3 wird gestrichen.  

c) Absatz 5 Satz 2 und 3 wird gestrichen.  

d) Absatz 6 wird wie folgt geändert:  

aa) Satz 1 wird durch den folgenden Satz 
ersetzt: 

 

„Liegen Tatsachen vor, aus denen sich 
ergibt, dass ein Mitarbeiter nach den 
Absätzen 1 bis 5 

 

1. nicht oder nicht mehr die Anforde
rungen nach den Absätzen 1 bis 4, 
jeweils auch in Verbindung mit 
§ 96, oder Absatz 5 erfüllt, kann 
die Bundesanstalt unbeschadet ih
rer Befugnisse nach § 6 dem Wert
papierdienstleistungsunternehmen 
untersagen, den Mitarbeiter in der 
jeweils betroffenen Tätigkeit ein
zusetzen, solange dieser die ge
setzlichen Anforderungen nicht 
erfüllt, oder 

 

2. gegen   

a) Vorschriften der Abschnitte 3 
und 9 bis 11 dieses Gesetzes 
sowie zur Durchführung die
ser Vorschriften erlassene 
Rechtsverordnungen, 

 

b) Vorschriften der Verordnung 
(EU) Nr. 596/2014, insbe
sondere deren Artikel 4 und 
14 bis 21, sowie die auf 
Grundlage dieser Artikel er
lassenen delegierten Rechts
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akte und Durchführungs
rechtsakte der Europäischen 
Kommission, 

c) Vorschriften der Verordnung 
(EU) Nr. 600/2014, insbe
sondere die in den Titeln II 
bis VI enthaltenen Artikel so
wie die auf Grundlage dieser 
Artikel erlassenen delegier
ten Rechtsakte und Durch
führungsrechtsakte der Euro
päischen Kommission, oder 

 

d) Vorschriften der Verordnung 
(EU) 2016/1011 sowie die 
auf deren Grundlage erlasse
nen delegierten Rechtsakte 
und Durchführungsvorschrif
ten der Europäischen Kom
mission 

 

verstoßen hat, deren Einhaltung 
bei der Durchführung seiner Tätig
keit zu beachten ist, kann die Bun
desanstalt unbeschadet ihrer Be
fugnisse nach § 6 

 

e) das Wertpapierdienstleis
tungsunternehmen und den 
Mitarbeiter verwarnen oder 

 

f) dem Wertpapierdienstleis
tungsunternehmen für eine 
Dauer von bis zu zwei Jahren 
untersagen, den Mitarbeiter 
in der jeweils betroffenen Tä
tigkeit einzusetzen.“ 

 

bb) In Satz 2 wird die Angabe „Unterneh
mens“ durch die Angabe „Wertpapier
dienstleistungsunternehmens“ ersetzt. 

 

e) Absatz 7 wird gestrichen.  

f) In Absatz 8 wird die Angabe „1 bis 7“ durch 
die Angabe „1 bis 6“ ersetzt. 

 

g) Absatz 9 wird wie folgt geändert:  

aa) Satz 1 wird durch den folgenden Satz 
ersetzt: 

 

„Das Bundesministerium der Finanzen 
kann durch Rechtsverordnung, die nicht 
der Zustimmung des Bundesrates be
darf, die näheren Anforderungen an die 
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Sachkunde und die Zuverlässigkeit 
nach den Absätzen 1 bis 4, jeweils auch 
in Verbindung mit § 96, sowie nach Ab
satz 5 regeln.“ 

bb) Satz 2 wird gestrichen.  

18. In § 88 Absatz 1 Nummer 5 Buchstabe b und in 
§ 89 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe b wird 
jeweils die Angabe „27 und 31“ durch die Angabe 
„27, 31 und 39a“ ersetzt. 

18. u n v e r ä n d e r t  

 19. § 89 Absatz 2 wird durch den folgenden Ab
satz 2 ersetzt: 

 „(2) Der Prüfer oder die Prüfungsver
bände oder Prüfungsstellen, soweit Prüfungen 
nach Absatz 1 Satz 5 von genossenschaftlichen 
Prüfungsverbänden oder Prüfungsstellen von 
Sparkassen- und Giroverbänden durchgeführt 
werden, haben über die Prüfung nach Absatz 1 
einen Prüfungsbericht zu erstellen und auf An
forderung der Bundesanstalt bei ihr einzu
reichen. Die wesentlichen Prüfungsergebnisse 
sind in einem Fragebogen zusammenzufassen, 
der dem Prüfungsbericht beizufügen ist. Der 
Fragebogen ist auch dann bei der Bundesan
stalt einzureichen, wenn ein Prüfungsbericht 
nach Satz 1 nicht angefordert wird. Der Prüfer 
hat den Fragebogen unverzüglich nach Been
digung der Prüfung einzureichen.“ 

19. In § 90 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „84 bis 
§ 87 Absatz 1 Satz 2 bis 4 und Absatz 3 bis 8“ 
durch die Angabe „84 bis 86 und 87 Absatz 3 bis 
8“ ersetzt. 

20. u n v e r ä n d e r t  

20. § 91 wird durch den folgenden § 91 ersetzt: 21. u n v e r ä n d e r t  

„§ 91 

 

Unternehmen mit Sitz in einem Drittstaat  

(1) Vorbehaltlich der Regelungen in Titel 
VIII der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 kann die 
Bundesanstalt im Einzelfall bestimmen, dass auf 
ein Unternehmen mit Sitz in einem Drittstaat, das 
im Inland im Wege des grenzüberschreitenden 
Dienstleistungsverkehrs gewerbsmäßig oder in ei
nem Umfang, der einen in kaufmännischer Weise 
eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert, Wert
papierdienstleistungen erbringen will, § 63 Absatz 
2, die §§ 72 bis 78, 80 Absatz 1 bis 6 sowie 9 bis 
13, die §§ 81, 84 bis 86 und 87 Absatz 3 bis 8 die
ses Gesetzes nicht anzuwenden sind, solange das 
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Unternehmen im Hinblick auf seine im Inland be
triebenen Wertpapierdienstleistungen wegen sei
ner Aufsicht durch die zuständige Herkunfts
staatsbehörde insoweit nicht zusätzlich der Auf
sicht durch die Bundesanstalt bedarf. Die Befrei
ung kann mit Auflagen verbunden werden, insbe
sondere mit der Auflage, dass das Unternehmen 
eine Überwachung und Prüfung der Einhaltung 
der Vorschriften ermöglicht, die den §§ 6 bis 15, 
88 und 89 gleichwertig ist. 

(2) Für ein Unternehmen mit Sitz in einem 
Drittstaat, das nach § 32 Absatz 1g des Kreditwe
sengesetzes oder nach § 15 Absatz 5a des Wertpa
pierinstitutsgesetzes keiner Erlaubnis bedarf, fin
det der elfte Abschnitt dieses Gesetzes keine An
wendung.“ 

 

21. § 95 wird wie folgt geändert: 22. u n v e r ä n d e r t  

a) In Satz 1 wird die Angabe „§ 63 Absatz 1 
und 3 bis 7 und 9, § 56 Absatz 1 sowie der“ 
durch die Angabe „§ 63 Absatz 1, 3 bis 7 und 
9 sowie die“ ersetzt. 

 

b) In Satz 2 wird die Angabe „§§ 63 Absatz 1 
und 3 bis 7 und 9, § 56 Absatz 1“ durch die 
Angabe „§ 63 Absatz 1, 3 bis 7 und 9“ er
setzt. 

 

22. In § 96 wird die Angabe „§ 87 Absatz 1 Satz 1, 
Absatz 2, 3, 4 Satz 1 und Absatz 6“ durch die An
gabe „§ 87 Absatz 1 bis 4 und 6“ ersetzt. 

23. u n v e r ä n d e r t  

23. Abschnitt 15 wird gestrichen. 24. u n v e r ä n d e r t  

24. Nach § 109 Absatz 2 Satz 3 wird der folgende Satz 
eingefügt: 

24. entfällt 

„Ein öffentliches Interesse besteht in der Regel 
nicht, wenn allein der Nachhaltigkeitsbericht we
gen eines Verstoßes gegen die §§ 289c bis 289e 
oder 289g des Handelsgesetzbuchs fehlerhaft ist 
und der Fehler keine Auswirkung auf Bilanz oder 
Gewinn- und Verlustrechnung hat.“ 

 

25. § 120 wird wie folgt geändert: 25. u n v e r ä n d e r t  

a) Absatz 8 wird wie folgt geändert:  

aa) In Nummer 3 wird die Angabe „Ver
ordnung (EU) 600/2014 des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 
15. Mai 2014 über Märkte für Finanzin
strumente und zur Änderung der Ver
ordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. 
L 173 vom 12.6.2014, S. 84; L 6 vom 
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10.1.2015, S. 6; L 270 vom 15.10.2015, 
S. 4; L 278 vom 27.10.2017, S. 54), die 
zuletzt durch die Verordnung (EU) 
2016/1033 (ABl. L 175 vom 30.6.2016, 
S. 1) geändert worden ist, vornimmt“ 
durch die Angabe „Verordnung (EU) 
600/2014 in der Fassung vom 23. Okto
ber 2024 vornimmt“ ersetzt. 

bb) Die Nummern 120 und 121 werden ge
strichen. 

 

cc) Nummer 134 wird durch die folgende 
Nummer 134 ersetzt: 

 

„134. entgegen § 87 Absatz 1 bis 4 oder 
5, jeweils auch in Verbindung mit 
einer Rechtsverordnung nach 
§ 87 Absatz 9, einen Mitarbeiter 
mit einer dort genannten Tätigkeit 
betraut oder“. 

 

dd) Nummer 135 wird gestrichen.  

b) Absatz 9 wird wie folgt geändert:  

aa) In der Angabe vor Nummer 1 wird die 
Angabe „Verordnung (EU) 600/2014 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte 
für Finanzinstrumente und zur Ände
rung der Verordnung (EU) 
Nr. 648/2012 (ABl. L 173 vom 
12.6.2014, S. 84; L 6 vom 10.1.2015, 
S. 6; L 270 vom 15.10.2015, S. 4; 
L 278 vom 27.10.2017, S. 54), die zu
letzt durch die Verordnung (EU) 
2022/858 (ABl. L 151 vom 2.6.2022, 
S. 1) geändert worden ist, verstößt“ 
durch die Angabe „Verordnung (EU) 
600/2014 in der Fassung vom 23. Okto
ber 2024 verstößt“ ersetzt. 

 

bb) Nummer 1 wird wie folgt geändert:  

aaa) Die Buchstaben c und d wer
den durch die folgenden Buch
staben c und d ersetzt: 

 

„c) Artikel 8a Absatz 1 oder 
2, 

 

d) Artikel 8b Absatz 1,“.  

bbb) In Buchstabe e wird die An
gabe „Absatz 1,“ durch die An
gabe „Absatz 1 oder“ ersetzt. 
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ccc) In Buchstabe f wird die An
gabe „Absatz 1,“ durch die An
gabe „Absatz 1“ ersetzt. 

 

ddd) Buchstabe g wird gestrichen.  

cc) Nach Nummer 2 werden die folgenden 
Nummern 2a und 2b eingefügt: 

 

„2a. entgegen Artikel 5 Absatz 1 
Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 
eine dort genannte Ausnahme 
nicht oder nicht rechtzeitig aus
setzt, 

 

2b. entgegen Artikel 5 Absatz 7 ein 
dort genanntes System oder ein 
dort genanntes Verfahren nicht 
oder nicht unverzüglich nach Be
triebsaufnahme eines Handels
platzes einrichtet,“. 

 

dd) Nummer 4 wird wie folgt geändert:  

aaa) Die Buchstaben b bis e werden 
durch die folgenden Buchsta
ben b bis e ersetzt: 

 

„b) Artikel 11 Absatz 1 Un
terabsatz 2 Satz 1 oder 
Artikel 11a Absatz 1 Un
terabsatz 2 Satz 1 einen 
Hinweis nicht, nicht rich
tig, nicht vollständig 
oder nicht unverzüglich 
nach Feststehen einer 
dort genannten Regelung 
gibt, 

 

c) Artikel 11 Absatz 1a Un
terabsatz 2, Absatz 1b 
Unterabsatz 2 oder Ab
satz 3 Unterabsatz 4 oder 
Artikel 11a Absatz 1 Un
terabsatz 4 eine Veröf
fentlichung nicht oder 
nicht rechtzeitig vor
nimmt, 

 

d) Artikel 13 Absatz 2 eine 
dort genannte Informa
tion nicht, nicht vollstän
dig oder nicht rechtzeitig 
zur Verfügung stellt, 
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e) Artikel 14 Absatz 1 Un
terabsatz 1 eine Kursof
ferte nicht richtig oder 
nicht vollständig offen
legt,“. 

 

bbb) In Buchstabe s wird die An
gabe „ermöglicht,“ durch die 
Angabe „ermöglicht oder“ er
setzt. 

 

ccc) Nach Buchstabe s wird der fol
gende Buchstabe t eingefügt: 

 

„t) Artikel 39a Absatz 1 
eine Rückvergütung für 
die Weiterleitung von 
Wertpapieraufträgen an
nimmt,“. 

 

ee) Die Nummern 9 bis 13 werden gestri
chen. 

 

ff) Die Nummern 14 und 15 werden zu den 
Nummern 9 und 10. 

 

gg) Nach Nummer 10 wird die folgende 
Nummer 11 eingefügt: 

 

„11. entgegen Artikel 22a Absatz 1 
Satz 1 Daten nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig, nicht in der dort 
vorgeschriebenen Weise oder 
nicht bis zum dort vorgegebenen 
Zeitpunkt übermittelt,“. 

 

hh) Die Nummern 16 bis 21 werden zu den 
Nummern 12 bis 17. 

 

ii) Nummer 22 wird durch die folgende 
Nummer 18 ersetzt: 

 

„18. entgegen Artikel 27 Absatz 1 Un
terabsatz 1 oder 3, jeweils in Ver
bindung mit Artikel 2 der Dele
gierten Verordnung (EU) 
2017/585 in der Fassung vom 
14. Juli 2016, dort genannte Da
ten nicht, nicht richtig, nicht voll
ständig, nicht in der vorgeschrie
benen Weise oder nicht rechtzei
tig übermittelt,“. 

 

jj) Nummer 22a wird zu Nummer 19 und 
in Buchstabe a wird die Angabe „der 
Verordnung (EU) Nr. 600/2014“ gestri
chen. 
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kk) Die Nummern 22b und 22c werden zu 
den Nummern 20 und 21. 

 

ll) Nummer 22d wird zu Nummer 22 und 
die Angabe „Verordnung (EU) 
Nr. 600/2014“ wird gestrichen. 

 

mm) In Nummer 23 wird die Angabe „, auch 
in Verbindung mit Artikel 28 Absatz 2 
Unterabsatz 1,“ gestrichen. 

 

c) In den Absätzen 9a und 9b wird jeweils nach 
der Angabe „Nr. 600/2014“ die Angabe „in 
der Fassung vom 23. Oktober 2024“ einge
fügt. 

 

26. In § 120e wird die Angabe „Nummer 1 und 3“ 
durch die Angabe „Nummer 1 und 2“ ersetzt. 

26. u n v e r ä n d e r t  

27. Nach § 130 wird der folgende § 130a eingefügt: 27. u n v e r ä n d e r t  

„§ 130a 

 

Anwendungsbestimmung für § 32 Absatz 1 
Satz 1 

 

§ 32 Absatz 1 Satz 1 in der Fassung des Ge
setzes vom ... [einsetzen: Tag des Inkrafttretens 
und Fundstelle im BGBl.] ist erstmals auf das Ge
schäftsjahr anzuwenden, das nach dem ... [einset
zen: Tag des Inkrafttretens nach Artikel 62 Ab
satz 1 dieses Gesetzes] beginnt.“ 

 

28. § 141 Absatz 3 Satz 1 wird durch den folgenden 
Satz ersetzt: 

28. u n v e r ä n d e r t  

„Die nach § 342b Absatz 1 des Handelsgesetz
buchs in der bis einschließlich 31. Dezember 2021 
geltenden Fassung als Prüfstelle anerkannte Ein
richtung gewährt bis zum 31. Dezember 2031 der 
Bundesanstalt auf Verlangen Einsicht in bei ihr 
vorhandene Unterlagen zu Prüfungen, die spätes
tens bis zum 31. Dezember 2021 abgeschlossen 
sind, und übermittelt der Bundesanstalt eine phy
sische oder elektronische Ausfertigung von Un
terlagen, deren Vernichtung oder Löschung sie 
vor dem Ablauf von zehn Jahren nach dem jewei
ligen Abschluss der Prüfung beabsichtigt.“ 
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Artikel 6 Artikel 7 

Weitere Änderung des Wertpapierhandelsgeset
zes 

Weitere Änderung des Wertpapierhandelsgeset
zes 

Das Wertpapierhandelsgesetz, das zuletzt durch 
Artikel 5 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

Das Wertpapierhandelsgesetz, das zuletzt durch 
Artikel 6 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t  

a) Nach der Angabe zu § 63 wird die folgende 
Angabe eingefügt: 

 

„§ 63a Besondere Verhaltens- und Infor
mationsregeln für die Nutzung und 
Verbreitung von Analysen und 
emittentenfinanzierten Analysen“. 

 

b) Die Angabe zu § 65a wird durch die fol
gende Angabe ersetzt: 

 

„§ 65a (weggefallen)“.  

c) Nach der Angabe zu § 76 wird die folgende 
Angabe eingefügt: 

 

„§ 76a Transparenzanforderungen an mul
tilaterale Handelssysteme beim 
Handel von Aktien, deren Emitten
ten über Mehrstimmrechtsaktien
strukturen verfügen“. 

 

2. § 6 wird wie folgt geändert: 2. u n v e r ä n d e r t  

a) Nach Absatz 2g wird der folgende Absatz 2h 
eingefügt: 

 

„(2h) Die Bundesanstalt kann  

1. die Öffentlichkeit warnen oder  

2. die Verbreitung von emittentenfinan
zierten Analysen durch Wertpapier
dienstleistungsunternehmen aussetzen, 

 

wenn emittentengesponserte Analysen nicht 
im Einklang mit den nach Artikel 24 Ab
satz 3c der Richtlinie 2014/65/EU erlassenen 
technischen Regulierungsstandards (EU-
Verhaltenskodex für emittentengesponserte 
Analysen) erstellt wurden.“ 
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b) Nach Absatz 4 wird der folgende Absatz 4a 
eingefügt: 

 

„(4a) Unbeschadet der Befugnisse der 
zuständigen Börsenaufsichtsbehörde nach 
§ 3 Absatz 4 Satz 1 und 2 des Börsengeset
zes und unbeschadet des § 8 Absatz 1 des 
Börsengesetzes kann die Bundesanstalt für 
die Zwecke des Artikels 25a der Verordnung 
(EU) Nr. 596/2014 von einer Börse im Sinne 
von § 2 des Börsengesetzes mit erheblicher 
grenzüberschreitender Dimension die lau
fende Übermittlung von Aufzeichnungen 
nach Artikel 25 Absatz 2 der Verordnung 
(EU) Nr. 600/2014 verlangen. Beantragt eine 
zuständige Behörde eines Mitgliedstaates 
der Europäischen Union bei der Bundesan
stalt Daten nach Artikel 25a Absatz 4 der 
Verordnung Nr. 596/2014 von einer Börse 
im Sinne von § 2 des Börsengesetzes mit 
grenzüberschreitender Dimension, so fordert 
die Bundesanstalt diese Daten von der be
treffenden Börse zeitnah, spätestens jedoch 
vier Arbeitstage nach dem Datum des An
trags an. Die Bundesanstalt stellt die ange
forderten Daten der zuständigen Behörde, 
die den Antrag nach Satz 2 zuerst gestellt 
hat, sobald wie möglich, spätestens jedoch 
innerhalb der Frist zur Verfügung, die durch 
einen technischen Durchführungsstandard 
nach Artikel 25a Absatz 6 Buchstabe c der 
Verordnung (EU) Nr. 596/2014 festgelegt 
wird.“ 

 

3. In § 10 Absatz 2 Satz 1 wird nach der Angabe „im 
Sinne“ die Angabe „des Artikels 23b Absatz 7 
und“ eingefügt. 

3. u n v e r ä n d e r t  

 4. § 26 Absatz 2 wird durch den folgenden Ab
satz 2 ersetzt: 

 „(2) Ein Inlandsemittent, ein MTF-Emit
tent oder ein OTF-Emittent, der gemäß Arti
kel 19 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 
596/2014 verpflichtet ist, Informationen zu Ei
gengeschäften von Führungskräften zu veröf
fentlichen, hat diese Informationen gleichzeitig 
mit der Veröffentlichung, der das Unterneh
mensregister führenden Stelle zur Einstellung 
in das Unternehmensregister und zur Weiter
leitung an das zentrale europäische Zugang
sportal zu übermitteln sowie die Veröffentli
chung der Bundesanstalt mitzuteilen.“ 
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4. Nach § 63 wird der folgende § 63a eingefügt: 5. u n v e r ä n d e r t  

„§ 63a 

 

Besondere Verhaltens- und Informationsregeln 
für die Nutzung und Verbreitung von Analysen 

und emittentenfinanzierten Analysen 

 

(1) Vom Wertpapierdienstleistungsunter
nehmen oder von einem Dritten erstellte Analy
sen, die das Wertpapierdienstleistungsunterneh
men nutzt oder an Kunden oder potenzielle Kun
den verbreitet, müssen redlich und eindeutig sein 
und dürfen nicht irreführend sein. Analysen nach 
Satz 1 müssen eindeutig als solche erkennbar sein, 
es sei denn, sie sind auf Grund der Vorgaben die
ses Gesetzes oder der Delegierten Verordnung 
(EU) 2017/565 als Marketingmitteilung zu kenn
zeichnen. 

 

(2) Ein Wertpapierdienstleistungsunter
nehmen stellt sicher, dass Analysen, die ganz oder 
teilweise durch Emittenten finanziert wurden, nur 
dann als „emittentenfinanzierte Analysen“ ge
kennzeichnet werden, wenn diese in Einhaltung 
des nach Artikel 24 Absatz 3c der Richtlinie 
2014/65/EU erlassenen technischen Regulie
rungsstandards („EU-Verhaltenskodex für emit
tentenfinanzierte Analysen“) erstellt wurden. Als 
solche gekennzeichnete „emittentenfinanzierte 
Analysen“ müssen auf der Vorderseite in klarer 
und deutlicher Weise darauf hinweisen, dass sie in 
Einhaltung des „EU-Verhaltenskodex für emit
tentenfinanzierte Analysen“ erstellt wurden. Alle 
anderen ganz oder teilweise durch Emittenten fi
nanzierte Analysen, bei denen der EU-Verhaltens
kodex für „emittentenfinanzierte Analysen“ nicht 
eingehalten wurden, sind eindeutig als Marketing
mitteilungen zu kennzeichnen. 

 

(3) Ein Wertpapierdienstleistungsunter
nehmen, das emittentenfinanzierte Analysen er
stellt oder verbreitet, muss geeignete Vorkehrun
gen treffen, um zu gewährleisten, dass die Analy
sen den Vorgaben der Absätze 1 und 2 entspre
chen und unter Einhaltung des „EU-Verhaltens
kodex für emittentenfinanzierte Analysen“ erstellt 
wurden.“ 

 

5. § 65a wird gestrichen. 6. u n v e r ä n d e r t  
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6. § 70 wird wie folgt geändert: 7. u n v e r ä n d e r t  

a) Absatz 6a wird wie folgt geändert:  

aa) Satz 1 Nummer 1 bis 3 wird durch die 
folgenden Nummern 1 bis 3 ersetzt: 

 

„1. eine Vereinbarung zwischen dem 
Wertpapierdienstleistungsunter
nehmen und dem Drittanbieter 
von Ausführungsdienstleistungen 
und Analysen getroffen wurde, in 
der eine Vergütungsmethode fest
gelegt ist, die beinhaltet, wie die 
Gesamtkosten der Analysen bei 
der Bestimmung der Gesamtkos
ten der Wertpapierdienstleistun
gen berücksichtigt werden, 

 

2. das die Analysen annehmende 
Wertpapierdienstleistungsunter
nehmen 

 

a) seine Kunden über seine 
Entscheidung, Ausführungs
dienstleistungen und Analy
sen separat oder gemeinsam 
zu bezahlen, informiert, 

 

b) seinen Kunden seine 
Grundsätze zur Bezahlung 
von Analyse- und Ausfüh
rungsdienstleistungen zur 
Verfügung stellt, einschließ
lich der Art von Informatio
nen, die das Wertpapier
dienstleistungsunternehmen 
nach der gewählten Zah
lungsmethode zur Verfü
gung stellen kann, und, so
weit relevant, einschließlich 
der Informationen über 
Maßnahmen, wie das Wert
papierdienstleistungsunter
nehmen aus der gemeinsa
men Bezahlung potenziell 
entstehende Interessenkon
flikte vermeidet oder regelt, 
und 

 

3. das Wertpapierdienstleistungsun
ternehmen die verwendeten Ana
lysen jährlich hinsichtlich ihrer 
Qualität, ihrer Nutzbarkeit und 
ihres Werts sowie auch dahinge
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hend bewertet, ob die verwende
ten Analysen zu besseren Anlage
entscheidungen beitragen kön
nen.“ 

bb) Nach Satz 3 werden die folgenden 
Sätze eingefügt: 

 

„Nicht als Analysen gelten Handels
kommentare und andere maßgeschnei
derte Handelsberatungsdienstleistun
gen, die unmittelbar mit der Ausfüh
rung eines Geschäfts in Finanzinstru
menten verbunden sind. Das Wertpa
pierpapierdienstleistungsunternehmen 
führt Buch über die Gesamtkosten, die 
den ihnen bereitgestellten Analysen 
Dritter zuzurechnen sind, soweit es 
Kenntnis von diesen Kosten hat. Diese 
Informationen werden den Kunden der 
Wertpapierfirma auf Anfrage jährlich 
zur Verfügung gestellt.“ 

 

b) Nach Absatz 6a wird der folgende Absatz 6b 
eingefügt: 

 

„(6b) Die Bereitstellung von Analysen 
stellt keine Zuwendung dar, wenn der Ana
lyseanbieter weder Ausführungsdienstleis
tungen erbringt noch Teil einer Gruppe ist, 
zu der auch ein Wertpapierdienstleistungs
unternehmen gehört, das Ausführungs- oder 
Vermittlungsdienstleistungen anbietet. In 
solchen Fällen muss das Wertpapierpapier
dienstleistungsunternehmen die Anforde
rung nach Absatz 6a Satz 1 Nummer 3 erfül
len.“ 

 

7. Nach § 74 Absatz 5 wird der folgende Absatz 6 
eingefügt: 

8. u n v e r ä n d e r t  

„(6) Der Betreiber eines multilateralen Han
delssystems darf die Zulassung der Aktien eines 
Emittenten zum Handel nicht mit der Begründung 
verhindern, dass die Gesellschaft eine Struktur 
mit Mehrstimmrechtsaktien eingeführt oder geän
dert hat.“ 

 

8. § 76 wird wie folgt geändert:  9. u n v e r ä n d e r t  

a) In Absatz 1 Satz 1 wird nach der Angabe 
„Der Betreiber eines multilateralen Handels
systems kann dieses“ die Angabe „oder ein 
Segment des multilateralen Handelssys
tems“ eingefügt. 
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b) Nach Absatz 1 werden die folgenden Ab
sätze 1a und 1b eingefügt: 

 

„(1a) Handelt es sich bei dem KMU-
Wachstumsmarkt um ein Segment eines 
multilateralen Handelssystems, so sind zu
sätzlich zu den in Absatz 1 genannten Vor
rausetzungen die folgenden Anforderungen 
zu erfüllen: 

 

1. das als KMU-Wachstumsmarkt re
gistrierte Segment des multilateralen 
Handelssystems ist eindeutig von den 
anderen vom Betreiber des multilatera
len Handelssystems betriebenen Markt
segmenten getrennt; insbesondere trägt 
das Segment einen anderen Namen, be
sitzt ein anderes Regelwerk, verwendet 
eine andere Marketingstrategie, weist 
eine andere Medienpräsenz auf und be
sitzt eine spezifisch zugewiesene Han
delsplatz-Identifikationsnummer; 

 

2. die in dem speziellen KMU-Wachs
tumsmarktsegment getätigten Ge
schäfte sind klar von anderem Marktge
schehen innerhalb der anderen Seg
mente des multilateralen Handelssys
tems zu unterscheiden und 

 

3. auf Ersuchen der Bundesanstalt werden 
vom multilateralen Handelssystem ein 
umfassendes Verzeichnis der in dem 
betreffenden KMU-Wachstumsmarkt
segment notierten Instrumente sowie 
alle von der zuständigen Behörde gege
benenfalls angeforderten Informationen 
über die Funktionsweise des KMU-
Wachstumsmarktsegments vorgelegt. 

 

(1b) Für den Fall, dass der Emittent die 
Einbeziehung von Wertpapieren zum Handel 
an dem KMU-Wachstumsmarkt kündigt, 
findet § 39 Absatz 2 bis 6 des Börsengeset
zes entsprechende Anwendung, sofern er 
nicht die Zulassung dieser Wertpapiere zum 
Handel im organisierten Markt beantragt.“ 

 

c) In Absatz 2 Satz 1 wird nach der Angabe 
„Registrierung nach Absatz 1“ die Angabe 
„oder Absatz 1a“ eingefügt. 

 

d) Absatz 3 wird wie folgt geändert:  

aa) In Satz 1 wird die Angabe „in einem an
deren KMU-Wachstumsmarkt“ durch 
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die Angabe „in einem anderen Handels
platz“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird die Angabe „In einem 
solchen Fall“ durch die Angabe „Han
delt es sich bei dem anderen Handels
platz um einen KMU-Wachstums
markt,“ ersetzt. 

 

cc) Nach Satz 2 wird der folgende Satz ein
gefügt: 

 

„Handelt es sich bei dem anderen Han
delsplatz nicht um einen KMU-Wachs
tumsmarkt, so ist der Emittent im Hin
blick auf diesen Handelsplatz über et
waige Verpflichtungen in Bezug auf die 
Unternehmensführung und -kontrolle 
oder in Bezug auf erstmalige, laufende 
oder punktuelle Veröffentlichungen, 
denen er unterliegen wird, zu unterrich
ten.“ 

 

9. Nach § 76 wird der folgende § 76a eingefügt: 10. Nach § 76 wird der folgende § 76a eingefügt: 

„§ 76a „§ 76a 

Transparenzanforderungen an multilaterale Han
delssysteme beim Handel von Aktien, deren 

Emittenten über Mehrstimmrechtsaktienstruktu
ren verfügen 

Transparenzanforderungen an multilaterale Han
delssysteme beim Handel von Aktien, deren 

Emittenten über Mehrstimmrechtsaktienstruktu
ren verfügen 

(1) Betreiber von multilateralen Handels
systemen, die als KMU-Wachstumsmarkt regis
triert sind, machen die Zulassung von Aktien von 
Emittenten, die über eine Mehrstimmrechtsakti
enstruktur verfügen, davon abhängig, dass die in 
Absatz 3 genannten Angaben in das nach § 76 
Absatz 1 Nummer 3 geforderte Dokument aufge
nommen werden, sofern sie nicht in einem Pros
pekt nach Artikel 6 der Verordnung (EU) 
2017/1129 oder einem EU-Wachstumsemissions
prospekt nach Artikel 15a der Verordnung (EU) 
2017/1129 veröffentlicht werden. Sämtliche Än
derungen der nach Absatz 3 geforderten Angaben 
sind im Jahresfinanzbericht nach Artikel 78 Ab
satz 2 Buchstabe g der Delegierten Verordnung 
(EU) 2017/565 der Kommission zu veröffentli
chen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Betreiber von multilateralen Handels
systemen, die nicht als KMU-Wachstumsmarkt 
registriert sind, machen die Zulassung von Aktien 
von Emittenten, die über eine Mehrstimmrechts

(2) u n v e r ä n d e r t  
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aktienstruktur verfügen, davon abhängig, dass die 
in Absatz 3 genannten Angaben in das nach den 
Regeln des nicht als KMU-Wachstumsmarkt re
gistrierten multilateralen Handelssystems gefor
derte Zulassungsdokument aufgenommen wer
den, sofern sie nicht in einem Prospekt nach Arti
kel 6 der Verordnung (EU) 2017/1129 oder einem 
EU-Wachstumsemissionsprospekt nach Arti
kel 15a der Verordnung (EU) 2017/1129 veröf
fentlicht werden. Diese Verpflichtung gilt nur, so
fern der Emittent ein nach den Regeln des nicht 
als KMU-Wachstumsmarkt registrierten multila
teralen Handelssystems gefordertes Zulassungs
dokument veröffentlicht. Sofern der Emittent 
nach inländischem Recht zur regelmäßigen Fi
nanzberichterstattung verpflichtet ist, stellt der 
Betreiber des nicht als KMU-Wachstumsmarkt 
registrierten multilateralen Handelssystems si
cher, dass sämtliche nach Absatz 3 geforderten 
Angaben in der Finanzberichterstattung veröf
fentlicht werden, sofern sie nicht bereits in den 
nach Satz 1 geforderten Dokumenten veröffent
licht wurden. Zudem hat ein Emittent, der nach in
ländischem Recht der Pflicht zur regelmäßigen Fi
nanzberichterstattung unterliegt, sämtliche Ände
rungen an den nach Absatz 3 geforderten Anga
ben in der Finanzberichterstattung zu veröffentli
chen. 

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten 
Angaben umfassen detaillierte Angaben 

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. zur Aktienstruktur der Gesellschaft unter 
Angabe der verschiedenen Aktiengattungen, 
einschließlich der nicht zum Handel zugelas
senen Aktien, und für jede Aktiengattung 
Angaben zu den mit den Aktien jener Gat
tung verbundenen Rechten und Pflichten, 
dem prozentualen Anteil am Gesamtkapital 
oder an der Gesamtzahl der Aktien, den die 
Aktien jener Gattung repräsentieren, sowie 
der Gesamtzahl der von den Aktien in jener 
Gattung repräsentierten Stimmrechte; 

 

2. zu jeder etwaigen Beschränkung für die 
Übertragung der Aktien, einschließlich der 
Vereinbarungen zwischen Aktionären, die 
der Gesellschaft bekannt sind und die solche 
Beschränkungen nach sich ziehen könnten; 

 

3. zu jeder etwaigen Beschränkung der Stimm
rechte der Aktien, einschließlich der Verein
barungen zwischen Aktionären, die der Ge
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sellschaft bekannt sind und die solche Be
schränkungen nach sich ziehen könnten; 

4. zur Identität der Inhaber von Mehrstimm
rechtsaktien, die mehr als 5 Prozent der 
Stimmrechte aller Aktien der Gesellschaft 
ausmachen, sowie gegebenenfalls der natür
lichen oder juristischen Personen, die zur 
Ausübung von Stimmrechten in deren Na
men berechtigt sind, sofern sie jeweils der 
Gesellschaft bekannt sind; für den Fall, dass 
es sich bei den Aktionären oder den zur Aus
übung des Stimmrechts in ihrem Namen be
rechtigten Personen um natürliche Personen 
handelt, erfordert die Offenlegung ihrer 
Identität nur die Angabe ihrer Namen. 

 

(4) Betreiber von multilateralen Handels
systemen stellen sicher, dass sie von den Emitten
ten mit Strukturen mit Mehrstimmrechtsaktien, 
die an dem multilateralen Handelssystem gehan
delt werden, entsprechend einem auf Grund von 
Artikel 5 Absatz 5 der Richtlinie (EU) 2024/2810 
erlassenen Delegierten Rechtsakt über das Vorlie
gen solcher Strukturen mit Mehrstimmrechtsak
tien unterrichtet werden. 

(4) Betreiber von multilateralen Handels
systemen stellen sicher, dass sie von den Emitten
ten mit Strukturen mit Mehrstimmrechtsaktien, 
die an dem multilateralen Handelssystem gehan
delt werden, über das Vorliegen solcher Struk
turen mit Mehrstimmrechtsaktien unterrichtet 
werden. Die Unterrichtung hat den Vorgaben 
einer nach Artikel 5 Absatz 5 der Richtlinie (EU) 
2024/2810 erlassenen Delegierten Verordnung 
zu entsprechen. 

(5) Betreiber von multilateralen Handels
systemen stellen sicher, dass die Aktien von Ge
sellschaften mit Strukturen mit Mehrstimmrechts
aktien, die an dem multilateralen Handelssystem 
gehandelt werden, entsprechend einem auf Grund 
von Artikel 5 Absatz 5 der Richtlinie (EU) 
2024/2810 erlassenen Delegierten Rechtsakt ein
deutig als solche gekennzeichnet werden.“ 

(5) Betreiber von multilateralen Handels
systemen stellen sicher, dass die Aktien von Ge
sellschaften mit Strukturen mit Mehrstimmrechts
aktien, die an dem multilateralen Handelssystem 
gehandelt werden, eindeutig als solche gekenn
zeichnet werden. Die Kennzeichnung hat den 
Vorgaben einer nach Artikel 5 Absatz 5 der 
Richtlinie (EU) 2024/2810 erlassenen Delegierten 
Verordnung zu entsprechen.“ 

10. § 120 wird wie folgt geändert: 11. u n v e r ä n d e r t  

a) In Absatz 2 Nummer 3 wird nach der An
gabe „596/2014“ die Angabe „in der Fassung 
vom 23. Oktober 2024“ eingefügt. 

 

b) In Absatz 8 Nummer 45a wird die Angabe 
„oder § 65a Absatz 1 Satz 3“ gestrichen. 

 

c) Absatz 15 wird wie folgt geändert:  

aa) In der Angabe vor Nummer 1 wird nach 
der Angabe „Verordnung (EU) 
Nr. 596/2014“ die Angabe „in der Fas
sung vom 23. Oktober 2024“ eingefügt. 
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bb) Nach Nummer 6 wird die folgende 
Nummer 6a eingefügt: 

 

„6a. entgegen Artikel 17 Absatz 1a 
die Geheimhaltung einer Insider
information nicht oder nicht für 
die vorgeschriebene Dauer ge
währleistet,“. 

 

cc) In Nummer 10 wird die Angabe „Unter
absatz 3“ durch die Angabe „Unterab
satz 2“ ersetzt. 

 

d) Absatz 18 wird durch die folgenden Absätze 
18 bis 18d ersetzt: 

 

„(18) Die Ordnungswidrigkeit kann ge
ahndet werden: 

 

1. in den Fällen der Absätze 14 und 15 
Nummer 2 mit einer Geldbuße bis zu 
fünf Millionen Euro, 

 

2. in den Fällen des Absatzes 2 Num
mer 3, des Absatzes 15 Nummer 3 bis 
11 und des Absatzes 15a mit einer 
Geldbuße bis zu einer Million Euro und 

 

3. in den übrigen Fällen des Absatzes 15 
mit einer Geldbuße bis zu fünfhundert
tausend Euro. 

 

(18a) Bei einer juristischen Person 
oder Personenvereinigung kann die Ord
nungswidrigkeit abweichend von Absatz 18 
in Verbindung mit § 30 Absatz 2 Satz 2 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten geahn
det werden: 

 

1. in den Fällen der Absätze 14 und 15 
Nummer 2 mit einer Geldbuße bis zu 
fünfzehn Millionen Euro, 

 

2. in den Fällen des Absatzes 15 Num
mer 3 bis 11 mit einer Geldbuße bis zu 
zweieinhalb Millionen Euro,  

 

3. in den übrigen Fällen des Absatzes 15 
mit einer Geldbuße bis einer Million 
Euro. 

 

(18b) Bei einer juristischen Person 
oder Personenvereinigung mit einem Ge
samtumsatz von mehr als 100 Millionen 
Euro kann abweichend von Absatz 18a 
Nummer 1 eine Ordnungswidrigkeit in den 
Fällen der Absätze 14 und 15 Nummer 2 mit 
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einer Geldbuße bis zu 15 Prozent des Ge
samtumsatzes geahndet werden. 

(18c) Bei einer juristischen Person 
oder Personenvereinigung mit einem Ge
samtumsatz von mehr als 125 Millionen 
Euro kann abweichend von 

 

1. Absatz 18a Nummer 2 die Ordnungs
widrigkeit in den Fällen des Absat
zes 15 Nummer 3 bis 11 mit einer Geld
buße bis zu 2 Prozent, 

 

2. Absatz 18a Nummer 3 die Ordnungs
widrigkeit in den übrigen Fällen des 
Absatzes 15 mit einer Geldbuße bis zu 
0,8 Prozent 

 

des Gesamtumsatzes geahndet werden.  

(18d) Die Ordnungswidrigkeit 
kann in den Fällen der Absätze 14 und 15 

 

1. bei einer natürlichen Person über Ab
satz 18 hinaus und 

 

2. bei einer juristischen Person oder Per
sonenvereinigung über die Absätze 18a 
bis 18c hinaus 

 

mit einer Geldbuße bis zur dreifachen Höhe 
der durch den Verstoß erzielten Gewinne 
oder vermiedenen Verluste geahndet wer
den. Die Höhe der erzielten Gewinne oder 
vermiedenen Verluste kann geschätzt wer
den.“ 

 

e) In Absatz 23 Satz 1 wird die Angabe „des 
Absatzes 18 Satz 2 Nummer 1 und 2“ durch 
die Angabe „der Absätze 18b und 18c“ er
setzt. 

 

Artikel 7 Artikel 8 

Weitere Änderung des Wertpapierhandelsgeset
zes 

Weitere Änderung des Wertpapierhandelsgeset
zes 

Das Wertpapierhandelsgesetz, das zuletzt durch 
Artikel 6 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

Das Wertpapierhandelsgesetz, das zuletzt durch 
Artikel 7 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 
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§ 24b Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 er
setzt: 

1. u n v e r ä n d e r t  

„(1) Die folgenden Informationen werden von der 
Bundesanstalt an die Europäische Wertpapier- und 
Marktaufsichtsbehörde als Betreiberin des zentralen 
europäischen Zugangsportals im Sinne des Artikels 1 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2023/2859 gemeldet: 

 

1. Informationen nach § 124 Absatz 1 und  

2. Informationen nach § 125 Absatz 1, die sich 
auf die Verordnung (EU) Nr. 596/2014 be
ziehen.“ 

 

 2. § 26 Absatz 1 und 2 wird durch die folgenden 
Absätze 1 und 2 ersetzt: 

 „(1) Ein Inlandsemittent, ein MTF-Emit
tent oder ein OTF-Emittent, der gemäß Arti
kel 17 Absatz 1, 7 oder 8 der Verordnung (EU) 
Nr. 596/2014 verpflichtet ist, Insiderinformati
onen zu veröffentlichen, hat diese vor ihrer 
Veröffentlichung den Geschäftsführungen der 
Handelsplätze, an denen seine Finanzinstru
mente zum Handel zugelassen oder in den 
Handel einbezogen sind, mitzuteilen sowie un
verzüglich nach ihrer Veröffentlichung der 
Bundesanstalt sowie der das Unternehmensre
gister führenden Stelle zur Einstellung in das 
Unternehmensregister zu übermitteln. Ein 
Teilnehmer am Markt für Emissionszertifi
kate, der gemäß Artikel 17 Absatz 2, 7 oder 8 
der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 verpflichtet 
ist, Insiderinformationen zu veröffentlichen, 
hat diese Informationen gleichzeitig mit der 
Veröffentlichung der das Unternehmensregis
ter führenden Stelle zur Weiterleitung an das 
zentrale europäische Zugangsportal zu über
mitteln. 

 (2) Ein Inlandsemittent, ein MTF-Emit
tent oder ein OTF-Emittent, der gemäß Arti
kel 19 Absatz 3 der Verordnung (EU) 
Nr. 596/2014 verpflichtet ist, Informationen zu 
Eigengeschäften von Führungskräften zu ver
öffentlichen, hat diese Informationen gleichzei
tig mit der Veröffentlichung, der das Unter
nehmensregister führenden Stelle zur Einstel
lung in das Unternehmensregister und zur 
Weiterleitung an das zentrale europäische Zu
gangsportal zu übermitteln sowie die Veröf
fentlichung der Bundesanstalt mitzuteilen. Ein 
Teilnehmer am Markt für Emissionszertifi
kate, der gemäß Artikel 19 Absatz 3 der Ver
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ordnung (EU) Nr. 596/2014 verpflichtet ist, In
formationen zu Eigengeschäften von Füh
rungskräften zu veröffentlichen, hat diese In
formationen gleichzeitig mit der Veröffentli
chung der das Unternehmensregister führen
den Stelle zur Weiterleitung an das zentrale eu
ropäische Zugangsportal zu übermitteln.“ 

Artikel 8 Artikel 9 

Weitere Änderung des Wertpapierhandelsgeset
zes 

Weitere Änderung des Wertpapierhandelsgeset
zes 

Das Wertpapierhandelsgesetz, das zuletzt durch 
Artikel 7 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

Das Wertpapierhandelsgesetz, das zuletzt durch 
Artikel 8 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

1. § 24b wird durch den folgenden § 24b ersetzt: 1. u n v e r ä n d e r t  

„§ 24b 

 

Meldungen zum zentralen europäischen Zugang
sportal 

 

(1) Die Bundesanstalt ist Sammelstelle im 
Sinne des Artikels 2 Nummer 2 der Verordnung 
(EU) 2023/2859 für Informationen nach § 73 Ab
satz 1 Satz 4. 

 

(2) Bei Meldungen an die Bundesanstalt als 
Sammelstelle sind 

 

1. die Informationen in einem datenextrahier
baren Format im Sinne von Artikel 2 Num
mer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 oder, 
sofern nach Unionsrecht vorgeschrieben, in 
einem maschinenlesbaren Format nach Arti
kel 2 Nummer 4 der genannten Verordnung 
zu übermitteln; 

 

2. der jeweiligen Meldung die folgenden Meta
daten beizufügen: 

 

a) alle Firmen des Marktbetreibers, auf 
den sich die Informationen beziehen, 

 

b) die Rechtsträgerkennung des Marktbe
treibers nach Artikel 2 der Durchfüh
rungsverordnung (EU) 2025/1338, 

 

c) die Art der Informationen nach Arti
kel 3 der Durchführungsverordnung 
(EU) 2025/1338, 
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d) die Angabe, ob die Informationen per
sonenbezogene Daten enthalten, 

 

e) weitere Angaben, die nach einer auf
grund von Artikel 87a Absatz 7 der 
Richtlinie 2014/65/EU erlassenen Dele
gierten Verordnung gefordert werden. 

 

(3) Zur Einreichung der Rechtsträgerken
nung nach Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe b müs
sen sich Unternehmen eine solche Rechtsträger
kennung ausstellen lassen, sofern sie nicht bereits 
vorhanden ist. 

 

(4) Die Informationen sind der Bundesan
stalt ausschließlich elektronisch über das Melde- 
und Veröffentlichungssystem der Bundesanstalt 
zu melden. Die Meldepflichtigen sind verpflich
tet, sich hierfür einen Zugang zum Melde- und 
Veröffentlichungssystem der Bundesanstalt ein
zurichten. 

 

(5) Die folgenden Informationen werden 
von der Bundesanstalt an die Europäische Wert
papier- und Marktaufsichtsbehörde als Betreibe
rin des zentralen europäischen Zugangsportals im 
Sinne des Artikels 1 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2023/2859 gemeldet: 

 

1. Informationen nach § 124 Absatz 1,  

2. Informationen nach § 125 Absatz 1, die sich 
auf die Verordnung (EU) Nr. 596/2014 be
ziehen, 

 

3. Informationen nach § 125 Absatz 1, die sich 
auf die Verordnung (EU) 2015/2365 bezie
hen, 

 

4. Informationen nach § 73 Absatz 2 und § 126 
Absatz 1. 

 

(6) Die Informationen nach Absatz 5 sind 
in einem datenextrahierbaren Format im Sinne 
von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 
2023/2859 zu übermitteln und ihnen sind die fol
genden Metadaten beizufügen: 

 

1. der vollständige Name der natürlichen Per
son oder alle Firmen der juristischen Person, 
auf die sich die Informationen beziehen, 

 

2. soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung 
der juristischen Person nach Artikel 2 der 
Durchführungsverordnung (EU) 2025/1338, 
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3. die Art der Informationen nach Artikel 3 der 
Durchführungsverordnung (EU) 2025/1338, 

 

4. die Angabe, ob die Informationen personen
bezogene Daten enthalten.“ 

 

2. § 73 wird wie folgt geändert: 2. u n v e r ä n d e r t  

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  

aa) In Satz 4 wird die Angabe „unverzüg
lich“ durch die Angabe „gleichzeitig 
mit der Veröffentlichung“ ersetzt. 

 

bb) Nach Satz 4 wird der folgende Satz ein
gefügt: 

 

„Bei der Übermittlung von Informatio
nen nach Satz 4 an die Bundesanstalt 
gelten die Anforderungen des § 24b 
Absatz 2 bis 4.“ 

 

b) Absatz 3 Satz 1 wird durch den folgenden 
Satz ersetzt: 

 

„Die Bundesanstalt veröffentlicht Maßnah
men nach den Absätzen 1 und 2 unverzüglich 
und übermittelt diese den zuständigen Be
hörden der anderen Mitgliedstaaten der Eu
ropäischen Union und der Vertragsstaaten 
des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum sowie der Europäischen 
Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde, 
wobei bei der Übermittlung an die Europäi
sche Wertpapier- und Marktaufsichtsbe
hörde die Anforderungen des § 24b Absatz 5 
und 6 gelten.“ 

 

3. Nach § 76 Absatz 1b wird der folgende Absatz 1c 
eingefügt: 

3. u n v e r ä n d e r t  

„(1c) Wird bei der Zulassung eines Finanzin
struments zum Handel an einem KMU-Wachs
tumsmarkt ein Zulassungsdokument im Sinne des 
Absatzes 1 Nummer 3 zweiter Halbsatz erste Al
ternative oder ein Prospekt nach Absatz 1 Num
mer 3 zweiter Halbsatz zweite Alternative veröf
fentlicht, hat der Emittent das Zulassungsdoku
ment oder den Prospekt gleichzeitig mit der Ver
öffentlichung an die das Unternehmensregister 
führende Stelle als Sammelstelle für das zentrale 
europäische Zugangsportal zu übermitteln. Die 
Emittenten stellen außerdem sicher, dass die Fi
nanzberichterstattung nach Absatz 1 Nummer 4 
und die Informationen nach Absatz 1 Nummer 6 
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im zentralen europäischen Zugangsportal zugäng
lich gemacht werden.“ 

Artikel 9 Artikel 10 

Änderung der Wertpapierhandelsanzeigever
ordnung 

u n v e r ä n d e r t  

Die Wertpapierhandelsanzeigeverordnung vom 
13. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3376), die zuletzt 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 11. Dezember 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 354) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

 

1. In § 3 Absatz 2 wird die Angabe „Die Bundesan
stalt kann die Möglichkeit eröffnen,“ durch die 
Angabe „Auf Verlangen der Bundesanstalt ist“ er
setzt. 

 

2. § 6 wird gestrichen.  

3. § 8 Absatz 1 wird wie folgt geändert:  

a) In Nummer 1 wird die Angabe „vorgesehe
nen“ gestrichen. 

 

b) In Nummer 2 wird die Angabe „vorgese
hene“ gestrichen. 

 

Artikel 10 Artikel 11 

Änderung der Wertpapierdienstleistungs-Ver
haltens- und Organisationsverordnung 

u n v e r ä n d e r t  

Die Wertpapierdienstleistungs-Verhaltens- 
und -Organisationsverordnung vom 17. Oktober 2017 
(BGBl. I S. 3566), die zuletzt durch Artikel 1 der Ver
ordnung vom 30. September 2022 (BGBl. I S. 1603) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

1. Nach § 13 werden die folgenden §§ 14 bis 21 ein
gefügt: 

 

„§ 14 

 

Sachkunde des Mitarbeiters in der Anlagebera
tung 

 

(1) Mitarbeiter in der Anlageberatung im 
Sinne des § 87 Absatz 1 des Wertpapierhandels
gesetzes müssen die für die Erbringung der Anla
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geberatung erforderliche Sachkunde haben. Sie ist 
kontinuierlich zu wahren und regelmäßig auf den 
neuesten Stand zu bringen. Das Wertpapierdienst
leistungsunternehmen überprüft die Sachkunde 
jedes Mitarbeiters mindestens einmal jährlich un
ter Berücksichtigung von Veränderungen der ge
setzlichen Anforderungen und seines Angebots an 
Wertpapierdienstleistungen, Wertpapierneben
dienstleistungen, Finanzinstrumenten und struk
turierten Einlagen. 

(2) Die Sachkunde umfasst insbesondere 
Kenntnisse in folgenden Sachgebieten und ihre 
praktische Anwendung: 

 

1. Kundenberatung:  

a) Bedarfsermittlung,  

b) Lösungsmöglichkeiten,  

c) Produkterstellung und -information und  

d) Serviceerwartungen des Kunden, Be
suchsvorbereitung, Kundenkontakte, 
Kundengespräch, Kundenbetreuung; 

 

2. rechtliche Grundlagen:  

a) Vertragsrecht,  

b) Vorschriften des Wertpapierhandelsge
setzes und des Kapitalanlagegesetz
buchs, die bei der Anlageberatung oder 
der Anbahnung einer Anlageberatung 
zu beachten sind, und 

 

c) Verwaltungsvorschriften, die von der 
Bundesanstalt zur Konkretisierung von 
§ 64 Absatz 3 und 4 des Wertpapier
handelsgesetzes erlassen worden sind; 

 

3. fachliche Grundlagen:  

a) Funktionsweise des Finanzmarktes ein
schließlich der Auswirkungen des Fi
nanzmarktes auf den Wert und die 
Preisbildung von Finanzinstrumenten 
sowie des Einflusses von wirtschaftli
chen Kennzahlen oder von regionalen, 
nationalen oder globalen Ereignissen 
auf die Märkte und auf den Wert von Fi
nanzinstrumenten, 

 

b) Merkmale, Risiken und Funktionsweise 
der Finanzinstrumente einschließlich 
allgemeiner steuerlicher Auswirkungen 
für Kunden im Zusammenhang mit den 
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Geschäften, der Bewertung von für die 
Finanzinstrumente relevanten Daten so
wie der spezifischen Marktstrukturen, 
Handelsplätze und der Existenz von Se
kundärmärkten, 

c) Wertentwicklung von Finanzinstru
menten einschließlich der Unterschiede 
zwischen vergangenen und zukünftigen 
Wertentwicklungsszenarien und die 
Grenzen vorausschauender Prognosen, 

 

d) Grundzüge der Bewertungsgrundsätze 
für Finanzinstrumente, 

 

e) Kosten und Gebühren, die für den Kun
den im Zusammenhang mit Finanzin
strumenten insgesamt anfallen und die 
in Bezug auf die Anlageberatung und 
andere damit zusammenhängende 
Dienstleistungen entstehen, 

 

f) Grundzüge des Portfoliomanagements 
einschließlich der Auswirkungen der 
Diversifikation bezogen auf individu
elle Anlagealternativen und 

 

g) Aspekte des Marktmissbrauchs und der 
Bekämpfung der Geldwäsche. 

 

(3) Die Sachkunde umfasst darüber hinaus 
die Kenntnis der internen Anweisungen des Wert
papierdienstleistungsunternehmens, die der Ein
haltung der in Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe b 
und c genannten Vorschriften dienen. 

 

(4) Die nach Absatz 2 Nummer 3 erforder
lichen Kenntnisse müssen sich auf die Arten von 
Finanzinstrumenten beziehen, die das Wertpa
pierdienstleistungsunternehmen anbietet oder die 
Gegenstand der Anlageberatung durch den Mitar
beiter sein können. 

 

(5) Die nach Absatz 2 erforderliche prakti
sche Anwendung bedeutet, dass der Mitarbeiter 
durch seine vorherige Tätigkeit erfolgreich nach
gewiesen hat, dass er in der Lage ist, die Anlage
beratung zu erbringen. Der Mitarbeiter muss diese 
vorherige Tätigkeit mindestens über einen Zeit
raum von sechs Monaten, gerechnet auf der Basis 
von Vollzeitäquivalenten, ausgeübt haben. Die 
vorherige Tätigkeit kann auch in einer Tätigkeit in 
der Anlageberatung unter der Aufsicht eines an
deren Mitarbeiters bestehen, wenn Intensität und 
Reichweite der Aufsicht im angemessenen Ver
hältnis zu den Kenntnissen und praktischen An
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wendungen des beaufsichtigten Mitarbeiters ste
hen und der beaufsichtigende Mitarbeiter 

1. mit der Anlageberatung betraut ist,  

2. die dafür und für eine Aufsicht notwendige 
Sachkunde hat, 

 

3. die notwendigen Mittel für eine Aufsicht zur 
Verfügung hat und 

 

4. die Anlageberatung gegenüber dem Kunden 
verantwortlich erbringt. 

 

Die Tätigkeit unter Aufsicht nach Satz 3 darf nicht 
länger als über einen Zeitraum von vier Jahren 
ausgeübt werden. 

 

(6) Die nach den Absätzen 1 bis 5 erforder
liche Sachkunde muss durch Abschluss- oder Ar
beitszeugnisse, gegebenenfalls in Verbindung mit 
Stellenbeschreibungen, durch Schulungs- oder 
Weiterbildungsnachweise oder in anderer geeig
neter Weise nachgewiesen sein. 

 

(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten für die Sach
kunde von Mitarbeitern von Wertpapierdienstleis
tungsunternehmen entsprechend, wenn diese Mit
arbeiter strukturierte Einlagen an Kunden verkau
fen oder Kunden über solche beraten. 

 

§ 15 

 

Sachkunde des Vertriebsmitarbeiters  

(1) Vertriebsmitarbeiter im Sinne des § 87 
Absatz 2 des Wertpapierhandelsgesetzes müssen 
die für ihre Tätigkeit erforderliche Sachkunde ha
ben. Sie ist kontinuierlich zu wahren und regelmä
ßig auf den neuesten Stand zu bringen. Das Wert
papierdienstleistungsunternehmen überprüft die 
Sachkunde jedes Mitarbeiters mindestens einmal 
jährlich unter Berücksichtigung von Veränderun
gen der gesetzlichen Anforderungen und seines 
Angebots an Wertpapierdienstleistungen, Wert
papiernebendienstleistungen, Finanzinstrumenten 
und strukturierten Einlagen. 

 

(2) Die Sachkunde umfasst insbesondere 
Kenntnisse in folgenden Sachgebieten und ihre 
praktische Anwendung: 

 

1. rechtliche Grundlagen:  

a) Vorschriften des Wertpapierhandelsge
setzes über Merkmale und Umfang von 
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Wertpapierdienstleistungen und Wert
papiernebendienstleistungen und 

b) Vorschriften des Wertpapierhandelsge
setzes und des Kapitalanlagegesetz
buchs, die bei der Erteilung von Infor
mationen über Finanzinstrumente, 
strukturierte Einlagen sowie der Erbrin
gung von Wertpapierdienstleistungen 
und Wertpapiernebendienstleistungen 
an Kunden von Wertpapierdienstleis
tungsunternehmen zu beachten sind; 

 

2. fachliche Grundlagen:  

a) Kenntnisse und ihre praktische Anwen
dung nach § 14 Absatz 2 Nummer 3 
Buchstabe a bis d und g, jeweils auch in 
Bezug auf strukturierte Einlagen, und 

 

b) Kenntnisse über die Summe der Kosten 
und Gebühren, die für den Kunden im 
Zusammenhang mit den Geschäften an
fallen und die im Zusammenhang mit 
der Erbringung von Wertpapierdienst
leistungen und Wertpapiernebendienst
leistungen entstehen. 

 

(3) Die Sachkunde umfasst darüber hinaus 
die Kenntnis der internen Anweisungen des Wert
papierdienstleistungsunternehmens, die der Ein
haltung der in Absatz 2 Nummer 1 genannten 
Vorschriften dienen. 

 

(4) Die nach Absatz 2 Nummer 2 erforder
lichen Kenntnisse müssen sich auf diejenigen Ar
ten von Finanzinstrumenten, strukturierten Einla
gen, Wertpapierdienstleistungen und Wertpapier
nebendienstleistungen beziehen, die Gegenstand 
der Erteilung von Informationen durch den Mitar
beiter sein können. 

 

(5) Die nach Absatz 2 erforderliche prakti
sche Anwendung bedeutet, dass der Mitarbeiter 
durch seine vorherige Tätigkeit erfolgreich nach
gewiesen hat, dass er in der Lage ist, Informatio
nen über Finanzinstrumente, strukturierte Einla
gen, Wertpapierdienstleistungen und Wertpapier
nebendienstleistungen zu erteilen. Der Mitarbeiter 
muss diese vorherige Tätigkeit mindestens über 
einen Zeitraum von sechs Monaten, gerechnet auf 
der Basis von Vollzeitäquivalenten, ausgeübt ha
ben. Die vorherige Tätigkeit kann auch in einer 
Tätigkeit der Erteilung von Informationen über 
Finanzinstrumente, strukturierte Einlagen, Wert
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papierdienstleistungen und Wertpapierneben
dienstleistungen unter der Aufsicht eines anderen 
Mitarbeiters bestehen, wenn Intensität und Reich
weite der Aufsicht im angemessenen Verhältnis 
zu den Kenntnissen und praktischen Anwendun
gen des beaufsichtigten Mitarbeiters stehen und 
der beaufsichtigende Mitarbeiter 

1. mit der Erteilung von Informationen über Fi
nanzinstrumente, strukturierte Einlagen, 
Wertpapierdienstleistungen und Wertpapier
nebendienstleistungen betraut ist, 

 

2. die dafür und für eine Aufsicht notwendige 
Sachkunde hat, 

 

3. die notwendigen Mittel für eine Aufsicht zur 
Verfügung hat und 

 

4. die Erteilung von Informationen über Finan
zinstrumente, strukturierte Einlagen, Wert
papierdienstleistungen und Wertpapierne
bendienstleistungen gegenüber dem Kunden 
verantwortlich erbringt. 

 

Die Tätigkeit unter Aufsicht nach Satz 3 darf nicht 
länger als über einen Zeitraum von vier Jahren 
ausgeübt werden. 

 

(6) Die nach den Absätzen 1 bis 5 erforder
liche Sachkunde muss durch Abschluss- oder Ar
beitszeugnisse, gegebenenfalls in Verbindung mit 
Stellenbeschreibungen, durch Schulungs- oder 
Weiterbildungsnachweise oder in anderer geeig
neter Weise nachgewiesen sein. 

 

§ 16 

 

Sachkunde des Mitarbeiters in der Finanzportfo
lioverwaltung 

 

(1) Mitarbeiter in der Finanzportfoliover
waltung im Sinne des § 87 Absatz 3 des Wertpa
pierhandelsgesetzes müssen die für ihre Tätigkeit 
erforderliche Sachkunde haben. Sie ist kontinuier
lich zu wahren und regelmäßig auf den neuesten 
Stand zu bringen. Das Wertpapierdienstleistungs
unternehmen überprüft die Sachkunde jedes Mit
arbeiters mindestens einmal jährlich unter Be
rücksichtigung von Veränderungen der gesetzli
chen Anforderungen und seines Angebots an 
Wertpapierdienstleistungen, Wertpapierneben
dienstleistungen, Finanzinstrumenten und struk
turierten Einlagen. 
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(2) Die Sachkunde umfasst insbesondere 
Kenntnisse und ihre praktische Anwendung nach 
§ 14 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe a und, soweit 
es § 64 Absatz 3 des Wertpapierhandelsgesetzes 
betrifft, Buchstabe c sowie Nummer 3, jeweils 
auch in Bezug auf strukturierte Einlagen, mit der 
Maßgabe, dass auf diejenigen Finanzinstrumente, 
strukturierten Einlagen und Geschäfte abzustellen 
ist, die Gegenstand der Finanzportfolioverwal
tung des Mitarbeiters sein können. 

 

(3) Die Sachkunde umfasst darüber hinaus 
insbesondere Kenntnisse in den folgenden Sach
gebieten und ihre praktische Anwendung: 

 

1. rechtliche Grundlagen: Vorschriften des 
Wertpapierhandelsgesetzes und des Kapital
anlagegesetzbuchs, die bei der Finanzportfo
lioverwaltung oder bei der Anbahnung einer 
Finanzportfolioverwaltung zu beachten sind; 

 

2. fachliche Grundlagen:  

a) Portfoliomanagement und  

b) Portfolioanalyse.  

(4) Die Sachkunde umfasst darüber hinaus 
die Kenntnis der internen Anweisungen des Wert
papierdienstleistungsunternehmens, die der Ein
haltung der in Absatz 3 Nummer 1 genannten 
Vorschriften sowie der Verwaltungsvorschriften 
dienen, die von der Bundesanstalt zur Konkreti
sierung von § 64 Absatz 3 des Wertpapierhan
delsgesetzes erlassen worden sind. 

 

(5) Die nach den Absätzen 2 und 3 erfor
derliche praktische Anwendung bedeutet, dass der 
Mitarbeiter durch seine vorherige Tätigkeit er
folgreich nachgewiesen hat, dass er in der Lage 
ist, die Finanzportfolioverwaltung zu erbringen. 
Der Mitarbeiter muss diese vorherige Tätigkeit 
mindestens über einen Zeitraum von sechs Mona
ten, gerechnet auf der Basis von Vollzeitäquiva
lenten, ausgeübt haben. Die vorherige Tätigkeit 
kann auch in einer Tätigkeit in der Finanzportfo
lioverwaltung unter der Aufsicht eines anderen 
Mitarbeiters bestehen, wenn Intensität und Reich
weite der Aufsicht im angemessenen Verhältnis 
zu den Kenntnissen und praktischen Anwendun
gen des beaufsichtigten Mitarbeiters stehen und 
der beaufsichtigende Mitarbeiter 

 

1. mit der Finanzportfolioverwaltung betraut 
ist, 
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2. die dafür und für eine Aufsicht notwendige 
Sachkunde hat, 

 

3. die notwendigen Mittel für eine Aufsicht zur 
Verfügung hat und 

 

4. die Finanzportfolioverwaltung gegenüber 
dem Kunden verantwortlich erbringt. 

 

Die Tätigkeit unter Aufsicht nach Satz 3 darf nicht 
länger als über einen Zeitraum von vier Jahren 
ausgeübt werden. 

 

(6) Die nach den Absätzen 1 bis 5 erforder
liche Sachkunde muss durch Abschluss- oder Ar
beitszeugnisse, gegebenenfalls in Verbindung mit 
Stellenbeschreibungen, durch Schulungs- oder 
Weiterbildungsnachweise oder in anderer geeig
neter Weise nachgewiesen sein. 

 

§ 17 

 

Sachkunde des Vertriebsbeauftragten  

(1) Vertriebsbeauftragte im Sinne des § 87 
Absatz 4 des Wertpapierhandelsgesetzes müssen 
die für ihre Tätigkeit erforderliche Sachkunde ha
ben. Sie ist kontinuierlich zu wahren und regelmä
ßig auf den neuesten Stand zu bringen. Das Wert
papierdienstleistungsunternehmen überprüft die 
Sachkunde jedes Mitarbeiters mindestens einmal 
jährlich unter Berücksichtigung von Veränderun
gen der gesetzlichen Anforderungen und seines 
Angebots an Wertpapierdienstleistungen, Wert
papiernebendienstleistungen, Finanzinstrumenten 
und strukturierten Einlagen. 

 

(2) Für die Anforderungen an die Sach
kunde gilt § 14 Absatz 2, 3 und 5, jeweils auch in 
Bezug auf strukturierte Einlagen, entsprechend 
mit der Maßgabe, dass auf diejenigen Wertpapier
dienstleistungen, Wertpapiernebendienstleistun
gen, Finanzinstrumente, strukturierten Einlagen 
und Geschäfte abzustellen ist, für die der Mitar
beiter Vertriebsvorgaben ausgestaltet, umsetzt 
oder überwacht. 

 

(3) Die Sachkunde umfasst darüber hinaus 
insbesondere die Kenntnis der gesetzlichen An
forderungen an Vertriebsvorgaben sowie deren 
Ausgestaltung, Umsetzung und Überwachung. 

 

(4) Die nach den Absätzen 1 bis 3 erforder
liche Sachkunde muss durch Abschluss- oder Ar
beitszeugnisse, gegebenenfalls in Verbindung mit 
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Stellenbeschreibungen, durch Schulungs- oder 
Weiterbildungsnachweise oder in anderer geeig
neter Weise nachgewiesen sein. 

§ 18 

 

Sachkunde des Compliance-Beauftragten  

(1) Der Compliance-Beauftragte im Sinne 
des § 87 Absatz 5 des Wertpapierhandelsgesetzes 
muss die für seine Tätigkeit erforderliche Sach
kunde haben. Er hat die erforderliche Sachkunde 
nach Satz 1 kontinuierlich zu wahren und anhand 
geeigneter Fortbildungsmaßnahmen regelmäßig 
auf den neuesten Stand zu bringen. Die Sach
kunde umfasst insbesondere Kenntnisse in folgen
den Sachgebieten und ihre praktische Anwen
dung: 

 

1. rechtliche Kenntnisse:  

a) Kenntnisse der Rechtsvorschriften, die 
vom Wertpapierdienstleistungsunter
nehmen bei der Erbringung von Wert
papierdienstleistungen und Wertpapier
nebendienstleistungen einzuhalten sind, 

 

b) Kenntnisse der Verwaltungsvorschrif
ten, die von der Bundesanstalt zur Kon
kretisierung des Wertpapierhandelsge
setzes erlassen worden sind, 

 

c) Kenntnisse der Anforderungen und 
Ausgestaltung angemessener Prozesse 
von Wertpapierdienstleistungsunter
nehmen zur Verhinderung und zur Auf
deckung von Verstößen gegen auf
sichtsrechtliche Bestimmungen, 

 

d) Kenntnisse der Aufgaben und Verant
wortlichkeiten und Befugnisse der 
Compliance-Funktion und des Compli
ance-Beauftragten, 

 

e) soweit Mitarbeiter des Wertpapier
dienstleistungsunternehmens auf Grund 
ihrer Tätigkeit Kenntnis von Insiderin
formationen im Sinne des Artikels 7 der 
Verordnung (EU) Nr. 596/2014 erlan
gen können, Kenntnisse der Handels
überwachung und der Vorschriften des 
Abschnitts 3 des Wertpapierhandelsge
setzes und 
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f) soweit von dem Wertpapierdienstleis
tungsunternehmen Wertpapierdienst
leistungen mit Auslandsbezug erbracht 
werden, Kenntnisse der hierbei zu be
achtenden besonderen rechtlichen An
forderungen; 

 

2. fachliche Kenntnisse:  

a) Kenntnisse der Grundzüge der Organi
sation und Zuständigkeiten der Bundes
anstalt, 

 

b) Kenntnisse sämtlicher Arten von Wert
papierdienstleistungen und Wertpapier
nebendienstleistungen, die durch das 
Wertpapierdienstleistungsunternehmen 
erbracht werden, sowie der von ihnen 
ausgehenden Risiken, 

 

c) Kenntnisse der Funktionsweisen und 
Risiken der Arten von Finanzinstru
menten, in denen das Wertpapierdienst
leistungsunternehmen Wertpapier
dienstleistungen oder Wertpapierne
bendienstleistungen erbringt, 

 

d) Erkennen möglicher Interessenkon
flikte und ihrer Ursachen und 

 

e) Kenntnisse verschiedener Ausgestal
tungsmöglichkeiten von Vertriebsvor
gaben sowie der Aufbau- und Ablaufor
ganisation des Wertpapierdienstleis
tungsunternehmens und von Wertpa
pierdienstleistungsunternehmen im All
gemeinen. 

 

(2) Die nach Absatz 1 erforderliche Sach
kunde muss durch Abschluss- oder Arbeitszeug
nisse, gegebenenfalls in Verbindung mit Stellen
beschreibungen, durch Schulungs- oder Weiter
bildungsnachweise oder in anderer geeigneter 
Weise nachgewiesen sein. 

 

§ 19 

 

Berufsqualifikation als Sachkundenachweis  

Die erforderliche Sachkunde gilt insbeson
dere durch die folgenden Berufsqualifikationen 
und deren Vorläufer- oder Nachfolgeberufe als 
nachgewiesen: 
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1. für die Sachkunde im Sinne des § 14 Ab
satz 2, auch in Verbindung mit § 14 Ab
satz 7, des § 15 Absatz 2, § 16 Absatz 2 und 
§ 17 Absatz 2 ein Abschlusszeugnis eines 
wirtschaftswissenschaftlichen Studiengangs 
der Fachrichtung Banken, Finanzdienstleis
tungen oder Kapitalmarkt (Hochschul- oder 
Fachhochschulabschluss oder gleichwertiger 
Abschluss), wenn darüber hinaus eine fach
spezifische Berufspraxis nachgewiesen wer
den kann, die gewährleistet, dass der Mitar
beiter den an die Sachkunde zu stellenden 
Anforderungen genügt; 

 

2. für die Sachkunde im Sinne des § 14 Ab
satz 2, auch in Verbindung mit § 14 Ab
satz 7, § 16 Absatz 2 und § 17 Absatz 2 über 
Nummer 1 hinaus: 

 

a) Abschlusszeugnis als Bank- oder Spar
kassenbetriebswirt oder -wirtin einer 
Bank- oder Sparkassenakademie, 

 

b) Abschlusszeugnis als Sparkassenfach
wirt oder -wirtin (Sparkassenakademie) 
oder Bankfachwirt oder -wirtin (Spar
kassenakademie), 

 

c) Abschlusszeugnis als Geprüfter Bank
fachwirt oder Geprüfte Bankfachwirtin, 
Fachwirt oder -wirtin für Finanzbera
tung (IHK), Investment-Fachwirt oder -
wirtin (IHK), Fachberater oder -berate
rin für Finanzdienstleistungen (IHK) 
oder als Geprüfter Fachwirt oder Ge
prüfte Fachwirtin für Versicherungen 
und Finanzen oder 

 

d) Abschlusszeugnis als Bank- oder Spar
kassenkaufmann oder -frau, Invest
mentfondskaufmann oder -frau oder als 
Kaufmann oder -frau für Versicherun
gen und Finanzen Fachrichtung Finanz
dienstleistungen, 

 

sofern bei diesen Ausbildungen die in § 14 
Absatz 2, auch in Verbindung mit § 14 Ab
satz 7, genannten Kenntnisse vermittelt wer
den; 

 

3. über Nummer 1 hinaus für die Sachkunde im 
Sinne des § 15 Absatz 2 die Abschlusszeug
nisse nach Nummer 2 Buchstabe a bis d, so
fern bei diesen Ausbildungen die in § 15 Ab
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satz 2 genannten Kenntnisse vermittelt wer
den; 

4. für die Sachkunde im Sinne des § 18 Ab
satz 1 Satz 2: 

 

a) ein Abschlusszeugnis eines Studiums 
der Rechtswissenschaft, wenn darüber 
hinaus eine fachspezifische Berufspra
xis nachgewiesen werden kann, die ge
währleistet, dass der Mitarbeiter den an 
die Sachkunde zu stellenden Anforde
rungen genügt, 

 

b) ein Abschlusszeugnis nach Nummer 1, 
wenn darüber hinaus eine fachspezifi
sche Berufspraxis nachgewiesen wer
den kann, die gewährleistet, dass der 
Mitarbeiter den an die Sachkunde zu 
stellenden Anforderungen genügt, oder 

 

c) ein Abschlusszeugnis nach Nummer 2 
Buchstabe a. 

 

§ 20 

 

Anerkennung ausländischer Berufsbefähigungs
nachweise im Rahmen der Niederlassungsfreiheit 

 

(1) Als Nachweis der erforderlichen Sach
kunde nach § 14 Absatz 2, auch in Verbindung 
mit § 14 Absatz 7, nach § 15 Absatz 2, § 16 Ab
satz 2, § 17 Absatz 2 oder § 18 Absatz 1 Satz 2 
werden auch Befähigungs- und Ausbildungsnach
weise anerkannt, die 

 

1. von einer zuständigen Stelle eines anderen 
Mitgliedstaats der Europäischen Union oder 
eines anderen Vertragsstaats des Abkom
mens über den Europäischen Wirtschafts
raum ausgestellt oder anerkannt worden sind 
und 

 

2. in dem Staat, in dem sie ausgestellt wurden, 
erforderlich sind, um als Mitarbeiter einer 
Wertpapierfirma im Sinne des Artikels 4 Ab
satz 1 Nummer 1 der Richtlinie 2014/65/EU 
mit einer vergleichbaren Tätigkeit betraut zu 
werden. 

 

(2) Ist die Ausübung der Tätigkeit in dem 
anderen Mitglied- oder Vertragsstaat nicht durch 
Rechts- oder Verwaltungsvorschrift an eine be
stimmte Berufsqualifikation gebunden, kann die 
Sachkunde durch jedes andere geeignete Doku
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ment, insbesondere durch Abschluss- oder Ar
beitszeugnisse, gegebenenfalls in Verbindung mit 
Stellenbeschreibungen, nachgewiesen werden. 

§ 21 

 

Zuverlässigkeit  

Die erforderliche Zuverlässigkeit nach § 87 
Absatz 1 bis 4, jeweils auch in Verbindung mit 
§ 96, oder nach § 87 Absatz 5 des Wertpapierhan
delsgesetzes hat in der Regel nicht, wer in den 
letzten fünf Jahren vor Beginn der Tätigkeit we
gen eines Verbrechens oder wegen Diebstahls, 
Unterschlagung, Erpressung, Betruges, Untreue, 
Geldwäsche, Urkundenfälschung, Hehlerei, Wu
chers, einer Insolvenzstraftat, einer Steuerhinter
ziehung oder auf Grund des § 119 des Wertpapier
handelsgesetzes oder des § 38 des Wertpapierhan
delsgesetzes in der bis zum 2. Januar 2018 gelten
den Fassung rechtskräftig verurteilt worden ist.“ 

 

2. Der bisherige § 14 wird zu § 22.  

Artikel 11 Artikel 12 

Änderung der Wertpapierdienstleistungs-Prü
fungsverordnung 

u n v e r ä n d e r t  

Die Wertpapierdienstleistungs-Prüfungsverord
nung vom 17. Januar 2018 (BGBl. I S. 140), die durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 
(BGBl. I S. 2637) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

 

1. § 11 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:  

a) Nummer 13 wird durch die folgende Num
mer 13 ersetzt: 

 

„13. die Erfüllung der Mitteilungspflicht 
nach § 79 des Wertpapierhandelsge
setzes und die Erfüllung der Anforde
rungen nach den Artikeln 14, 15 und 
17 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 
durch systematische Internalisierer im 
Sinne des § 2 Absatz 8 Satz 1 Num
mer 2 Buchstabe b in Verbindung mit 
§ 2 Absatz 8 Satz 3 und 4 des Wertpa
pierhandelsgesetzes;“. 
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b) Nummer 27 wird durch die folgende Num
mer 27 ersetzt: 

 

„27. die Einhaltung der Anforderungen 
nach § 87 des Wertpapierhandelsge
setzes, insbesondere im Hinblick da
rauf, dass die mit der Anlageberatung 
betrauten Mitarbeiter, die Vertriebs
mitarbeiter, die mit der Finanzportfo
lioverwaltung betrauten Mitarbeiter, 
die Vertriebsbeauftragten und die 
Compliance-Beauftragten nach § 87 
Absatz 1 bis 5 des Wertpapierhandels
gesetzes sachkundig sind und über die 
für die Tätigkeit erforderliche Zuver
lässigkeit verfügen;“. 

 

2. In der Anlage wird der Fragebogen wie folgt ge
ändert: 

 

a) Nummer 22 wird gestrichen.  

b) Nummer 22a wird zu Nummer 22 und die 
Angabe „§ 87 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 – 4 S. 1, 
Abs. 5 S. 1 WpHG; §§ 1, 1a, 1b, 2, 3, 6 
WpHGMaAnzV“ wird durch die Angabe 
„§ 87 Abs. 1 – 5 WpHG; §§ 14 – 18, 21 
WpDVerOV“ ersetzt. 

 

c) Nummer 22b wird gestrichen.  

d) In Nummer 30 wird die Angabe „Bereitstel
lung von Referenzdaten durch systematische 
Internalisierer“ durch die Angabe „Bereit
stellung durch benannte veröffentlichende 
Einrichtungen“ ersetzt. 

 

e) In Nummer 31 wird die Angabe „Art. 14, 15, 
17, 18 VO (EU) Nr. 600/2014; Art. 6 – 14 
Del. VO (EU) 2017/567 und Art. 9 Del. VO 
(EU) 2017/587“ durch die Angabe „Art. 14, 
15, 17 VO (EU) Nr. 600/2014; Art. 6 – 14 
Del. VO (EU) 2017/567 und Art. 9 Del. VO 
(EU) 2017/587“ ersetzt. 

 

Artikel 12 Artikel 13 

Änderung des Wertpapiererwerbs- und Über
nahmegesetzes 

Änderung des Wertpapiererwerbs- und Über
nahmegesetzes 

Das Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz 
vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3822), das zuletzt 
durch Artikel 8 des Gesetzes vom 11. Dezember 2023 

Das Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz 
vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3822), das zuletzt 
durch Artikel 8 des Gesetzes vom 11. Dezember 2023 
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(BGBl. 2023 I Nr. 354) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

(BGBl. 2023 I Nr. 354) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu 
§ 9 die folgende Angabe eingefügt: 

1. u n v e r ä n d e r t  

„§ 9a Meldungen zum zentralen europäischen 
Zugangsportal“. 

 

2. § 1 Absatz 5 Satz 2 wird durch den folgenden Satz 
ersetzt: 

2. u n v e r ä n d e r t  

„Sie hat ihre Entscheidung zu veröffentlichen und 
gleichzeitig der Bundesanstalt zu übermitteln, wo
bei die Anforderungen nach § 9a Absatz 2 und 3 
zu beachten sind.“ 

 

3. Nach § 9 wird der folgende § 9a eingefügt: 3. Nach § 9 wird der folgende § 9a eingefügt: 

„§ 9a „§ 9a 

Meldungen zum zentralen europäischen Zugang
sportal 

Meldungen zum zentralen europäischen Zugang
sportal 

(1) Die Bundesanstalt ist Sammelstelle im 
Sinne des Artikels 2 Nummer 2 der Verordnung 
(EU) 2023/2859 für Informationen nach § 1 Ab
satz 5, § 10 Absatz 4, § 14 Absatz 3 und § 27 Ab
satz 3. 

(1) Die Bundesanstalt ist Sammelstelle im 
Sinne des Artikels 2 Nummer 2 der Verordnung 
(EU) 2023/2859 für Informationen nach § 1 Ab
satz 5, § 10 Absatz 3, § 14 Absatz 3 und § 27 Ab
satz 3. 

(2) Bei Meldungen an die Bundesanstalt als 
Sammelstelle sind 

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. die Informationen in einem datenextrahier
baren Format im Sinne von Artikel 2 Num
mer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 oder, 
sofern nach Unionsrecht vorgeschrieben, in 
einem maschinenlesbaren Format nach Arti
kel 2 Nummer 4 der Verordnung (EU) 
2023/2859 zu übermitteln; 

 

2. der jeweiligen Meldung die folgenden Meta
daten beizufügen: 

 

a) alle Firmen des Unternehmens, auf das 
sich die Informationen beziehen, 

 

b) die Rechtsträgerkennung des Unterneh
mens nach Artikel 2 der Durchfüh
rungsverordnung (EU) 2025/1338, 

 

c) die Größenkategorie des Unternehmens 
nach Artikel 4 der Durchführungsver
ordnung (EU) 2025/1338, 

 

d) den Wirtschaftszweig oder die Wirt
schaftszweige der wirtschaftlichen Tä
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tigkeiten des Unternehmens nach Arti
kel 7 Absatz 4 Buchstabe e der Verord
nung (EU) 2023/2859, 

e) die Art der Informationen nach Arti
kel 3 der Durchführungsverordnung 
(EU) 2025/1338, 

 

f) die Angabe, ob die Informationen per
sonenbezogene Daten enthalten,  

 

g) weitere Angaben, die nach einer auf
grund von Artikel 16a Absatz 5 der 
Richtlinie 2004/25/EG erlassenen Dele
gierten Verordnung gefordert werden. 

 

(3) Zur Einreichung der Rechtsträgerken
nung nach Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe b müs
sen sich Unternehmen eine solche Rechtsträger
kennung ausstellen lassen, sofern sie nicht bereits 
vorhanden ist.“ 

(3) u n v e r ä n d e r t  

4. § 10 wird wie folgt geändert: 4. u n v e r ä n d e r t  

a) Nach Absatz 3 Satz 3 wird der folgende Satz 
eingefügt: 

 

„Gleichzeitig mit der Veröffentlichung ist 
die Entscheidung nach Absatz 1 Satz 1 der 
Bundesanstalt zu übermitteln, wobei die An
forderungen nach § 9a Absatz 2 und 3 zu be
achten sind.“ 

 

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert:  

aa) In Satz 1 wird die Angabe „und der 
Bundesanstalt“ gestrichen. 

 

bb) In Satz 2 wird die Angabe „im Hinblick 
auf die Geschäftsführungen der in Ab
satz 2 Satz 1 Nummer 1 und 2 erfassten 
Börsen“ gestrichen. 

 

5. § 14 Absatz 3 Satz 2 wird durch den folgenden 
Satz ersetzt: 

5. u n v e r ä n d e r t  

„Der Bieter hat der Bundesanstalt die zu veröf
fentlichende Angebotsunterlage gleichzeitig mit 
der Bekanntgabe im Internet nach Satz 1 Num
mer 1 zu übermitteln, wobei die Anforderungen 
nach § 9a Absatz 2 und 3 zu beachten sind.“ 

 

6. § 27 Absatz 3 Satz 3 wird durch den folgenden 
Satz ersetzt: 

6. u n v e r ä n d e r t  

„Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Zielge
sellschaft haben der Bundesanstalt die zu veröf
fentlichende Stellungnahme gleichzeitig mit der 
Bekanntgabe im Internet nach § 14 Absatz 3 
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Satz 1 Nummer 1 mitzuteilen, wobei die Anforde
rungen nach § 9a Absatz 2 und 3 zu beachten 
sind.“ 

7. § 35 Absatz 1 Satz 4 wird durch den folgenden 
Satz ersetzt: 

7. u n v e r ä n d e r t  

„§ 10 Absatz 2 und 3 Satz 3 und 4 sowie Absatz 4 
bis 6 gilt entsprechend.“ 

 

8. § 60 Absatz 1 wird wie folgt geändert:  8. u n v e r ä n d e r t  

a) In Nummer 2 Buchstabe a wird die Angabe 
„Abs. 2 Satz 1, auch“ durch die Angabe 
„Absatz 2 Satz 1 oder Absatz 3 Satz 4, je
weils auch“ ersetzt. 

 

b) In Nummer 3 wird die Angabe „oder § 14 
Abs. 2 Satz 2, auch in Verbindung mit § 35 
Abs. 2 Satz 2,“ durch die Angabe „oder ent
gegen § 14 Absatz 2a Satz 1“ ersetzt. 

 

Artikel 13 Artikel 14 

Änderung des Wertpapierprospektgesetzes u n v e r ä n d e r t  

Das Wertpapierprospektgesetz vom 22. Juni 2005 
(BGBl. I S. 1698), das zuletzt durch Artikel 2 des Ge
setzes vom 28. November 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 377) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

1. In § 1 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „bezeich
neten Artikel“ durch die Angabe „bezeichneten 
Art“ ersetzt. 

 

2. § 4 Absatz 1 wird wie folgt geändert:  

a) Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:  

„Dies gilt nicht für ein öffentliches Angebot 
im Inland von Wertpapieren mit einem Ge
samtgegenwert im Europäischen Wirt
schaftsraum von weniger als 100 000 Euro.“ 

 

b) Satz 4 wird durch den folgenden Satz ersetzt:  

„Die Verpflichtung nach Satz 1 gilt nicht, 
wenn für die Wertpapiere ein Basisinforma
tionsblatt nach der Verordnung (EU) 
Nr. 1286/2014 veröffentlicht werden muss.“ 

 

3. In § 5 Absatz 2 wird die Angabe „Absatz 3“ durch 
die Angabe „Absatz 2“ ersetzt. 

 

4. In § 7 Absatz 1 und 6 wird jeweils die Angabe 
„und 2“ gestrichen. 
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5. In § 9 Absatz 4 werden nach der Angabe „Ab
satz 5“ die Angabe „Unterabsatz 1“ und nach der 
Angabe „Buchstabe“ die Angabe „ba Ziffer iii,“ 
eingefügt. 

 

6. In § 15 Absatz 1 wird die Angabe „oder Satz 2“ 
gestrichen. 

 

7. In § 18 Absatz 3 Satz 7 wird die Angabe „spätes
tens“ gestrichen. 

 

8. § 21 Absatz 1 und 2 wird durch die folgenden Ab
sätze 1 und 2 ersetzt: 

 

„(1) Anerkannte Sprache im Sinne des Arti
kels 1 Absatz 4 Unterabsatz 2 und Absatz 5 Un
terabsatz 3 der Verordnung (EU) 2017/1129 ist 
die englische Sprache. 

 

(2) Anerkannte Sprachen im Sinne des Ar
tikels 27 der Verordnung (EU) 2017/1129 sind die 
deutsche und die englische Sprache.“ 

 

9. § 22 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  

aa) In Satz 1 wird die Angabe „ist“ durch 
die Angabe „sowie Nachträge sind“ er
setzt. 

 

bb) Satz 2 wird durch den folgenden Satz 
ersetzt: 

 

„Dies gilt entsprechend für die Hinter
legung der endgültigen Bedingungen 
des Angebots, von einheitlichen Regist
rierungsformularen einschließlich de
ren Änderungen sowie Dokumenten 
nach Artikel 1 Absatz 4 Buchstabe da 
Ziffer iii und Buchstabe db Ziffer iii 
und Absatz 5 Unterabsatz 1 Buchstabe 
ba Ziffer iii der Verordnung (EU) 
2017/1129.“ 

 

b) Absatz 2 wird gestrichen.  

c) Absatz 3 wird zu Absatz 2 und wird wie folgt 
geändert: 

 

aa) Satz 1 wird durch den folgenden Satz 
ersetzt: 

 

„Der gebilligte Prospekt sowie gebil
ligte Nachträge werden von der Bun
desanstalt zehn Jahre aufbewahrt.“ 
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bb) Satz 3 wird durch den folgenden Satz 
ersetzt: 

 

„Dies gilt entsprechend für die in Ab
satz 1 Satz 2 genannten Dokumente mit 
der Maßgabe, dass die Aufbewahrungs
frist mit dem Ablauf des 31. Dezembers 
des Kalenderjahres beginnt, in dem das 
Dokument hinterlegt wurde.“ 

 

d) Absatz 4 wird zu Absatz 3.  

10. § 24 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 3 wird wie folgt geändert:   

aa) In der Angabe vor Nummer 1 wird die 
Angabe „Verordnung (EU) 2017/1129 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 14. Juni 2017 über den Pros
pekt, der beim öffentlichen Angebot 
von Wertpapieren oder bei deren Zulas
sung zum Handel an einem geregelten 
Markt zu veröffentlichen ist und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG 
(ABl. L 168 vom 30.6.2017, S. 12)“ 
durch die Angabe „Verordnung (EU) 
2017/1129 in der Fassung vom 23. Ok
tober 2024“ ersetzt. 

 

bb) In Nummer 16 wird die Angabe „auf
nimmt oder“ durch die Angabe „auf
nimmt,“ ersetzt. 

 

cc) In Nummer 17 wird die Angabe „veröf
fentlicht.“ durch die Angabe „veröf
fentlicht oder“ ersetzt. 

 

dd) Nach Nummer 17 wird die folgende 
Nummer 18 eingefügt: 

 

„18. entgegen Artikel 23 Absatz 4a ei
nen Nachtrag verwendet.“ 

 

b) In Absatz 4 wird jeweils nach der Angabe 
„Verordnung (EU) 2017/1129“ die Angabe 
„in der Fassung vom 23. Oktober 2024“ ein
gefügt. 
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Artikel 14 Artikel 15 

Weitere Änderung des Wertpapierprospektge
setzes 

Weitere Änderung des Wertpapierprospektge
setzes 

Das Wertpapierprospektgesetz, das zuletzt durch 
Artikel 13 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

Das Wertpapierprospektgesetz, das zuletzt durch 
Artikel 14 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

1. § 12 Absatz 2 Nummer 5 wird durch die folgende 
Nummer 5 ersetzt: 

1. u n v e r ä n d e r t  

„5. er sich ausschließlich auf Grund von Anga
ben in der Zusammenfassung nach Artikel 7 
der Verordnung (EU) 2017/1129 samt etwa
iger Übersetzungen ergibt, es sei denn, 

 

a) die Zusammenfassung ist irreführend, 
unrichtig oder widersprüchlich, wenn 
sie zusammen mit den anderen Teilen 
des Prospekts gelesen wird, oder 

 

b) die Zusammenfassung enthält, wenn 
sie zusammen mit den anderen Teilen 
des Prospekts gelesen wird, nicht alle 
nach Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 1 
in Verbindung mit den Absätzen 5 bis 
7 Buchstabe a bis d und Absatz 8 der 
Verordnung (EU) 2017/1129 erforder
lichen Basisinformationen; 

 

c) im Fall der Zusammenfassung eines 
EU-Folgeprospekts und eines EU-
Wachstumsemissionsprospekts richtet 
sich die Vollständigkeit der relevanten 
Informationen nach Artikel 7 Absatz 1 
Unterabsatz 1 in Verbindung mit Ab
satz 12a Unterabsatz 3 Buchstabe c der 
Verordnung (EU) 2017/1129.“ 

 

2. § 24 Absatz 4 wird wie folgt geändert: 2. u n v e r ä n d e r t  

a) In Nummer 3 wird die Angabe „10 und 11“ 
durch die Angabe „10, 11 und 12a Unterab
satz 1 bis 3“ ersetzt. 

 

b) Die Nummern 14 und 15 werden durch die 
folgenden Nummern 14 und 15 ersetzt: 

 

„14. einen EU-Folgeprospekt veröffent
licht, ohne zu den in Artikel 14a Ab
satz 1 Unterabsatz 1 der Verordnung 
(EU) 2017/1129 in der Fassung vom 
23. Oktober 2024 genannten Personen 
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zu gehören, oder einen EU-Folgepros
pekt veröffentlicht, der die nach Arti
kel 14a Absatz 2 oder 3 der Verord
nung (EU) 2017/1129 in der Fassung 
vom 23. Oktober 2024 vorgeschriebe
nen Angaben nicht oder nicht in der 
vorgeschriebenen Weise enthält, 

15. einen EU-Wachstumsemissionspros
pekt veröffentlicht, ohne zu den in Ar
tikel 15a Absatz 1 Unterabsatz 1 der 
Verordnung (EU) 2017/1129 in der 
Fassung vom 23. Oktober 2024 ge
nannten Personen zu gehören, oder ei
nen EU-Wachstumsemissionsprospekt 
veröffentlicht, der die nach Artikel 15a 
Absatz 2 oder 3 der Verordnung (EU) 
2017/1129 in der Fassung vom 23. Ok
tober 2024 vorgeschriebenen Angaben 
nicht oder nicht in der vorgeschriebe
nen Weise enthält,“. 

 

Artikel 15 Artikel 16 

Weitere Änderung des Wertpapierprospektge
setzes 

Weitere Änderung des Wertpapierprospektge
setzes 

Das Wertpapierprospektgesetz, das zuletzt durch 
Artikel 14 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

Das Wertpapierprospektgesetz, das zuletzt durch 
Artikel 15 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t  

a) Die Angabe zu § 3 wird durch die folgende 
Angabe ersetzt: 

 

„§ 3 (weggefallen)“.  

b) Die Angabe zu § 6 wird durch die folgende 
Angabe ersetzt: 

 

„§ 6 (weggefallen)“.  

2. § 3 wird gestrichen. 2. u n v e r ä n d e r t  

3. § 4 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 3. u n v e r ä n d e r t  

a) In Satz 1 wird die Angabe „§ 3 Nummer 2“ 
durch die Angabe „Artikel 3 Absatz 2 der 
Verordnung (EU) 2017/1129“ ersetzt. 
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b) Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:  

„Die Verpflichtung nach Satz 1 gilt nicht  

1. für ein öffentliches Angebot im Inland 
von Wertpapieren mit einem Gesamtge
genwert im Europäischen Wirtschafts
raum von weniger als 100 000 Euro, be
rechnet über einen Zeitraum von zwölf 
Monaten und in entsprechender An
wendung von Artikel 3 Absatz 2c der 
Verordnung (EU) 2017/1129, 

 

2. für Emittenten, deren Aktien bereits 
zum Handel an einem geregelten Markt 
zugelassen sind, 

 

3. für Kreditinstitute oder  

4. wenn für die Wertpapiere ein Basisin
formationsblatt nach der Verordnung 
(EU) Nr. 1286/2014 veröffentlicht wer
den muss.“ 

 

c) Die Sätze 3 und 4 werden gestrichen.  

4. § 6 wird gestrichen. 4. u n v e r ä n d e r t  

Artikel 16 Artikel 17 

Weitere Änderung des Wertpapierprospektge
setzes 

Weitere Änderung des Wertpapierprospektge
setzes 

Das Wertpapierprospektgesetz, das zuletzt durch 
Artikel 15 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

Das Wertpapierprospektgesetz, das zuletzt durch 
Artikel 16 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 23 
durch die folgende Angabe ersetzt: 

1. u n v e r ä n d e r t  

„§ 23 Meldungen zum zentralen europäischen 
Zugangsportal“. 

 

2. § 23 wird durch den folgenden § 23 ersetzt: 2. u n v e r ä n d e r t  

„§ 23 

 

Meldungen zum zentralen europäischen Zugang
sportal 

 

Die Informationen nach Artikel 21a Ab
satz 1 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) 
2017/1129 sind der Bundesanstalt unter Beach
tung der Vorgaben nach Artikel 21a Absatz 1 und 
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2 der Verordnung (EU) 2017/1129 ausschließlich 
elektronisch über das Melde- und Veröffentli
chungssystem der Bundesanstalt zu melden. Die 
Meldepflichtigen sind verpflichtet, sich hierfür ei
nen Zugang zum Melde- und Veröffentlichungs
system der Bundesanstalt einzurichten.“ 

Artikel 17 Artikel 18 

Weitere Änderung des Wertpapierprospektge
setzes 

Weitere Änderung des Wertpapierprospektge
setzes 

Das Wertpapierprospektgesetz, das zuletzt durch 
Artikel 16 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

Das Wertpapierprospektgesetz, das zuletzt durch 
Artikel 17 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

1. § 23 wird durch den folgenden § 23 ersetzt: 1. u n v e r ä n d e r t  

„§ 23 

 

Meldungen zum zentralen europäischen Zugang
sportal 

 

(1) Die Bundesanstalt ist Sammelstelle im 
Sinne des Artikels 2 Nummer 2 der Verordnung 
(EU) 2023/2859 für Informationen nach Arti
kel 15a Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe b der 
Verordnung (EU) 2023/2631. 

 

(2) Die Informationen nach Artikel 21a 
Absatz 1 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) 
2017/1129 und nach Artikel 15a Absatz 1 Unter
absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 
2023/2631 sind der Bundesanstalt unter Beach
tung der Vorgaben nach Artikel 21a Absatz 1 und 
2 der Verordnung (EU) 2017/1129 und nach Arti
kel 15a Absatz 1 und 2 der Verordnung (EU) 
2023/2631 ausschließlich elektronisch über das 
Melde- und Veröffentlichungssystem der Bundes
anstalt zu melden. Die Meldepflichtigen sind ver
pflichtet, sich hierfür einen Zugang zum Melde- 
und Veröffentlichungssystem der Bundesanstalt 
einzurichten.“ 

 

2. § 24a wird wie folgt geändert: 2. u n v e r ä n d e r t  

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:   

aa) In der Angabe vor Nummer 1 wird die 
Angabe „Verordnung (EU) 2023/2631 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 22. November 2023 über eu
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ropäische grüne Anleihen sowie fakul
tative Offenlegungen zu als ökologisch 
nachhaltig vermarkteten Anleihen und 
zu an Nachhaltigkeitsziele geknüpften 
Anleihen (ABl. L, 2023/2631, 
30.11.2023)“ durch die Angabe „Ver
ordnung (EU) 2023/2631 in der Fas
sung vom 13. Dezember 2023“ ersetzt. 

bb) Nach Nummer 13 wird die folgende 
Nummer 14 eingefügt: 

 

„14. entgegen Artikel 15a Absatz 1 
Unterabsatz 1 eine Übermittlung 
an die zuständige Sammelstelle 
nicht, nicht vollständig, nicht 
richtig oder nicht rechtzeitig vor
nimmt,“. 

 

cc) Die bisherigen Nummern 14 und 15 
werden zu den Nummern 15 und 16. 

 

b) In Absatz 3 wird jeweils nach der Angabe 
„Verordnung (EU) 2023/2631“ die Angabe 
„in der Fassung vom 13. Dezember 2023“ 
eingefügt. 

 

Artikel 18 Artikel 19 

Änderung des Börsengesetzes Änderung des Börsengesetzes 

Das Börsengesetz vom 16. Juli 2007 (BGBl. I 
S. 1330, 1351), das zuletzt durch Artikel 10 des Geset
zes vom 27. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 438) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

Das Börsengesetz vom 16. Juli 2007 (BGBl. I 
S. 1330, 1351), das zuletzt durch Artikel 10 des Geset
zes vom 27. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 438) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t  

a) Nach der Angabe zu § 3b wird die folgende 
Angabe eingefügt: 

 

„§ 3c Abberufungsverlangen beim Bör
senträger 

 

§ 3d Abberufungsverlangen bei der 
Börse“. 

 

b) Die Angabe zu § 22a wird durch die fol
gende Angabe ersetzt: 

 

„§ 22a (weggefallen)“.  
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c) Die Angabe zu § 26e wird durch die fol
gende Angabe ersetzt: 

 

„§ 26e (weggefallen)“.  

d) Nach der Angabe zu § 26g wird die folgende 
Angabe eingefügt: 

 

„§ 26h Datenübermittlungsverlangen; Sat
zungsermächtigung“. 

 

 2. Nach § 2 Absatz 10 wird der folgende Absatz 
10a eingefügt: 

 „(10a) Auslagerungsunternehmen im 
Sinne dieses Gesetzes sind Unternehmen, auf 
die ein Börsenträger Aktivitäten und Prozesse 
zur Durchführung des Börsenbetriebs ausgela
gert hat, sowie deren Subunternehmen bei 
Weiterverlagerungen von Aktivitäten und Pro
zessen, die für die Durchführung des Börsen
betriebs wesentlich sind.“ 

2. § 3 wird wie folgt geändert: 3. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „zustän
dige oberste Landesbehörde (Börsenauf
sichtsbehörde)“ durch die Angabe „Börsen
aufsichtsbehörde“ ersetzt. 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Sätze 1 bis 3 werden durch die fol
genden Sätze ersetzt: 

aa) Die Sätze 1 bis 3 werden durch die fol
genden Sätze ersetzt: 

„Die Börsenaufsichtsbehörde kann, so
weit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
erforderlich ist, auch ohne besonderen 
Anlass, bei der Börse, bei dem Börsen
träger, bei mit dem Börsenträger ver
bundenen Unternehmen im Sinne des 
§ 271 Absatz 2 des Handelsgesetzbuchs 
und, soweit Aktivitäten und Prozesse 
ausgelagert wurden, bei Auslagerungs
unternehmen sowie bei Handelsteilneh
mern, mittelbaren Handelsteilnehmern 
und bei den Emittenten der zum regu
lierten Markt zugelassenen Wertpapiere 
Prüfungen vornehmen; sie kann gegen
über dem Börsenträger zudem die 
Durchführung einer Prüfung auf dessen 
Kosten durch einen geeigneten durch 
den Börsenträger im Einvernehmen mit 
der Börsenaufsichtsbehörde zu bestel
lenden externen Prüfer anordnen. Die 
Börsenaufsichtsbehörde kann von je
dermann Auskünfte, die Vorlage von 

„Die Börsenaufsichtsbehörde kann, so
weit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
erforderlich ist, auch ohne besonderen 
Anlass, bei der Börse, bei dem Börsen
träger und, soweit Aktivitäten und Pro
zesse ausgelagert wurden, bei Auslage
rungsunternehmen sowie bei Handels
teilnehmern, mittelbaren Handelsteil
nehmern und bei den Emittenten der 
zum regulierten Markt zugelassenen 
Wertpapiere Prüfungen vornehmen; sie 
kann gegenüber dem Börsenträger zu
dem die Durchführung einer Prüfung 
auf dessen Kosten durch einen geeigne
ten durch den Börsenträger im Einver
nehmen mit der Börsenaufsichtsbe
hörde zu bestellenden externen Prüfer 
anordnen. Die Börsenaufsichtsbehörde 
kann von jedermann Auskünfte, die 
Vorlage von Unterlagen oder sonstigen 
Daten und die Überlassung von Kopien 
verlangen sowie Personen laden und 
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Unterlagen oder sonstigen Daten und 
die Überlassung von Kopien verlangen 
sowie Personen laden und vernehmen, 
um zu überwachen, ob die Verbote oder 
Gebote dieses Gesetzes oder der in § 1 
Absatz 1 Satz 1 genannten Verordnun
gen eingehalten werden. Die Börsen
aufsichtsbehörde kann verlangen, dass 
die Übermittlung der Auskünfte und 
Unterlagen auf automatisiert verarbeit
baren Datenträgern erfolgt.“ 

vernehmen, um zu überwachen, ob die 
Verbote oder Gebote dieses Gesetzes 
oder der in § 1 Absatz 1 Satz 1 genann
ten Verordnungen eingehalten werden. 
Die Börsenaufsichtsbehörde kann ver
langen, dass die Übermittlung der Aus
künfte und Unterlagen auf automatisiert 
verarbeitbaren Datenträgern erfolgt.“ 

bb) Satz 4 wird wie folgt geändert: bb) u n v e r ä n d e r t  

aaa) Die Angabe vor Nummer 1 
wird durch die folgende An
gabe ersetzt: 

 

„Sie kann zur Aufklärung, ob 
börsenrechtliche Vorschriften 
oder Anordnungen verletzt 
werden oder sonstige Miss
stände drohen oder vorliegen, 
welche die ordnungsmäßige 
Durchführung des Handels an 
der Börse oder die Börsenge
schäftsabwicklung beeinträch
tigen können, insbesondere“. 

 

bbb) In Nummer 5 wird die Angabe 
„§ 33 Absatz 1a Satz 1“ durch 
die Angabe „§ 80 Absatz 2 
Satz 1“ ersetzt. 

 

c) In Absatz 5 Satz 2 wird die Angabe „verhin
dern oder Missstände“ durch die Angabe 
„unterbinden oder Missstände zu verhindern 
oder“ ersetzt. 

c) u n v e r ä n d e r t  

d) Nach Absatz 10 wird der folgende Ab
satz 10a eingefügt: 

d) entfällt 

„(10a) Auslagerungsunternehmen 
im Sinne dieses Gesetzes sind Unternehmen, 
auf die ein Börsenträger Aktivitäten und 
Prozesse zur Durchführung des Börsenbe
triebs ausgelagert hat, sowie deren Subun
ternehmen bei Weiterverlagerungen von Ak
tivitäten und Prozessen, die für die Durch
führung des Börsenbetriebs wesentlich 
sind.“ 
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3. Nach § 3b werden die folgenden §§ 3c und 3d ein
gefügt: 

4. u n v e r ä n d e r t  

„§ 3c 

 

Abberufungsverlangen beim Börsenträger  

(1) Die Börsenaufsichtsbehörde kann die 
Abberufung eines Geschäftsleiters eines Börsen
trägers verlangen, wenn 

 

1. Tatsachen vorliegen, aus denen sich ergibt, 
dass die Person die Voraussetzungen des 
§ 4a Absatz 1 nicht erfüllt, oder 

 

2. die Person als Geschäftsleiter gegen die 
Bestimmungen dieses Gesetzes oder gegen 
Anordnungen der Börsenaufsichtsbehörde 
verstoßen hat und sie trotz Verwarnung 
durch die Börsenaufsichtsbehörde dieses 
Verhalten vorsätzlich oder leichtfertig fort
setzt. 

 

(2) Die Börsenaufsichtsbehörde kann die 
Abberufung eines Mitglieds eines Verwaltungs- 
oder Aufsichtsorgans verlangen, wenn 

 

1. Tatsachen vorliegen, aus denen sich ergibt, 
dass die Person die Voraussetzungen des 
§ 4b Absatz 1 Satz 1 nicht erfüllt, 

 

2. der Person wesentliche Verstöße des Börsen
trägers gegen die Grundsätze einer ord
nungsgemäßen Geschäftsführung wegen 
sorgfaltswidriger Ausübung ihrer Überwa
chungs- und Kontrollfunktion verborgen ge
blieben sind und sie dieses Verhalten trotz 
Verwarnung durch die Börsenaufsichtsbe
hörde vorsätzlich oder leichtfertig fortsetzt 
oder 

 

3. die Person nicht alles Erforderliche zur Be
seitigung festgestellter Verstöße veranlasst 
hat und dies trotz Verwarnung durch die Bör
senaufsichtsbehörde auch weiterhin vorsätz
lich oder leichtfertig unterlässt. 

 

§ 3d 

 

Abberufungsverlangen bei der Börse  

Die Börsenaufsichtsbehörde kann die Abbe
rufung eines Geschäftsführers der Börse verlan
gen, wenn 
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1. Tatsachen vorliegen, aus denen sich ergibt, 
dass die Person die Voraussetzungen des 
§ 15 Absatz 1 Satz 3 nicht erfüllt, oder 

 

2. die Person als Geschäftsführer gegen die 
Bestimmungen dieses Gesetzes oder gegen 
Anordnungen der Börsenaufsichtsbehörde 
verstoßen hat und sie trotz Verwarnung 
durch die Börsenaufsichtsbehörde dieses 
Verhalten vorsätzlich oder leichtfertig fort
setzt.“ 

 

 5. § 4 wird wie folgt geändert: 

 a) In Absatz 2 Satz 5 wird die Angabe 
„Satz 2“ durch die Angabe „Satz 3“ er
setzt. 

 b) In Absatz 3 Nummer 2 wird die Angabe 
„Absatz 2 Satz 2“ durch die Angabe „Ab
satz 2 Satz 3“ ersetzt. 

 c) Absatz 7 wird durch den folgenden Ab
satz 7 ersetzt: 

 „(7) Der Börsenträger hat der Bör
senaufsichtsbehörde einen Wechsel bei 
den Personen der Geschäftsleitung sowie 
wesentliche Änderungen hinsichtlich der 
nach Absatz 2 Satz 3 Nummer 1 bis 5 ge
machten Angaben unverzüglich anzuzei
gen. Absatz 2 Satz 4 und 5 gilt entspre
chend.“ 

4. § 5 wird wie folgt geändert: 6. § 5 wird wie folgt geändert: 

 a) In Absatz 2 wird die Angabe „Abs. 2 
Satz 2“ durch die Angabe „Absatz 2 Satz 
3“ ersetzt. 

a) Absatz 3 wird wie folgt geändert: b) u n v e r ä n d e r t  

aa) Satz 1 wird durch den folgenden Satz 
ersetzt: 

 

„Die Auslagerung von Bereichen, die 
für die Durchführung des Börsenbe
triebs wesentlich sind, auf ein Auslage
rungsunternehmen darf weder die ord
nungsgemäße Durchführung des Han
dels an der Börse und der Börsenge
schäftsabwicklung noch die Aufsicht 
über die Börse beeinträchtigen.“ 
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bb) Satz 3 wird durch den folgenden Satz 
ersetzt: 

 

„Der Börsenträger hat die Absicht einer 
wesentlichen Auslagerung und deren 
Vollzug sowie wesentliche Änderungen 
und schwerwiegende Vorfälle im Rah
men von bestehenden wesentlichen 
Auslagerungen, die die ordnungsge
mäße Durchführung des Handels an der 
Börse oder die Börsengeschäftsabwick
lung beeinträchtigen oder beeinträchti
gen können, der Börsenaufsichtsbe
hörde unverzüglich anzuzeigen.“ 

 

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: c) u n v e r ä n d e r t  

aa) In Nummer 2 wird die Angabe „begren
zen, und“ durch die Angabe „begren
zen,“ ersetzt. 

 

bb) In Nummer 3 wird die Angabe „schaf
fen.“ durch die Angabe „schaffen und“ 
ersetzt. 

 

cc) Nach Nummer 3 wird die folgende 
Nummer 4 eingefügt: 

 

„4. sicherzustellen, dass die Börse 
über mindestens drei aktive Han
delsteilnehmer verfügt, denen es 
jeweils möglich ist, mit allen üb
rigen Handelsteilnehmern zum 
Zwecke der Preisbildung in Ver
bindung zu treten.“ 

 

c) Absatz 4b wird durch den folgenden Ab
satz 4b ersetzt: 

d) u n v e r ä n d e r t  

„(4b) Der Börsenträger muss über Sys
teme und Verfahren verfügen, um 

 

1. sicherzustellen, dass er die in Arti
kel 22b der Verordnung (EU) 
Nr. 600/2014 festgelegten Standards 
für die Datenqualität erfüllt, und 

 

2. Aufträge abzulehnen, die die im Voraus 
festgelegten Grenzen für Volumina und 
Kurse überschreiten oder eindeutig irr
tümlich zustande kamen.“ 

 

d) Nach Absatz 8 wird der folgende Absatz 9 
eingefügt: 

e) u n v e r ä n d e r t  

„(9) Der Börsenträger hat der Börsen
aufsichtsbehörde Systemstörungen in Bezug 
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auf ein Finanzinstrument unverzüglich mit
zuteilen und diese bei ihren Untersuchungen 
umfassend zu unterstützen.“ 

5. § 7 wird wie folgt geändert: 7. u n v e r ä n d e r t  

a) In Absatz 3 wird die Angabe „Abs. 4 Satz 1 
bis 5 zu; § 3 Abs. 4 Satz 9 und 10 und 
Abs. 9“ durch die Angabe „Absatz 4 Satz 1 
bis 5 zu; § 3 Absatz 4 Satz 9 bis 11 und Ab
satz 9“ ersetzt. 

 

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert:  

aa) In Satz 1 wird nach der Angabe „Ge
schäftsabschlüsse“ die Angabe „sowie 
Beobachtungen und Feststellungen ein
schließlich personenbezogener Daten“ 
eingefügt. 

 

bb) Satz 2 wird durch den folgenden Satz 
ersetzt: 

 

„Die Handelsüberwachungsstelle kann 
Daten über Geschäftsabschlüsse sowie 
Beobachtungen und Feststellungen ein
schließlich personenbezogener Daten 
auch solchen Stellen übermitteln, die 
kraft Gesetzes oder im öffentlichen 
Auftrag mit der Überwachung von Bör
sen oder anderen Märkten, an denen Fi
nanzinstrumente oder andere Wirt
schaftsgüter gehandelt werden, oder die 
mit der Überwachung von börsenge
handelten Finanzinstrumenten oder an
deren Wirtschaftsgütern betraut sind, 
soweit sie für die Erfüllung der Aufga
ben dieser Stellen erforderlich sind.“ 

 

cc) Nach Satz 2 wird der folgende Satz ein
gefügt: 

 

„Die Handelsüberwachungsstelle kann 
auch solche Daten von diesen Stellen 
empfangen, soweit sie zur ordnungsge
mäßen Durchführung des Handels und 
der Börsengeschäftsabwicklung erfor
derlich sind.“ 

 

dd) In dem neuen Satz 6 wird nach der An
gabe „und“ die Angabe „im Rahmen ih
rer Zuständigkeit“ eingefügt. 
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c) Nach Absatz 5 Satz 5 werden die folgenden 
Sätze eingefügt: 

 

„Die Handelsüberwachungsstelle hat die 
Börsenaufsichtsbehörde über Unterrichtun
gen nach Satz 5 zu informieren. Die Sätze 4 
und 5 gelten in Bezug auf die Agentur für die 
Zusammenarbeit der Energieregulierungsbe
hörden, die Bundesnetzagentur und die Re
gulierungsbehörden anderer Mitgliedstaaten 
entsprechend mit der Maßgabe, dass diese 
insbesondere über solche Daten über Ge
schäftsabschlüsse sowie Beobachtungen und 
Feststellungen einschließlich personenbezo
gener Daten zu unterrichten sind, deren 
Kenntnis für die Verfolgung von Verstößen 
gegen Vorschriften der Verordnung (EU) 
Nr. 1227/2011 erforderlich sind. Die Han
delsüberwachungsstelle kann ferner Daten 
über Geschäftsabschlüsse sowie Beobach
tungen und Feststellungen einschließlich 
personenbezogener Daten an eine Stelle in 
einem anderen Staat übermitteln, die der 
Bundesanstalt oder der Bundesnetzagentur 
vergleichbare Überwachungsaufgaben be
züglich Marktmissbrauch oder Insiderhandel 
wahrnimmt, soweit die Handelsüberwa
chungsstelle Tatsachen feststellt, deren 
Kenntnis für die Erfüllung der Aufgaben die
ser Stelle erforderlich sind und die bei dieser 
Stelle Beschäftigten einer der Regelung des 
§ 10 gleichwertigen Verschwiegenheits
pflicht unterliegen. Die Übermittlung perso
nenbezogener Daten muss im Einklang mit 
Kapitel V der Verordnung (EU) 2016/679 
und mit den sonstigen allgemeinen daten
schutzrechtlichen Vorschriften stehen. Diese 
Stelle ist darauf hinzuweisen, dass sie die 
Daten nur zu dem Zweck verwenden darf, zu 
dessen Erfüllung sie ihr übermittelt werden.“ 

 

6. Nach § 8 Absatz 4 wird der folgende Absatz 4a 
eingefügt: 

8. u n v e r ä n d e r t  

„(4a) Die Börsenaufsichtsbehörde hat der 
Bundesanstalt Unterrichtungen nach § 5 Absatz 9, 
§ 7 Absatz 5 Satz 1 sowie § 15 Absatz 5a zur wei
teren Übermittlung an die Europäische Wertpa
pier- und Marktaufsichtsbehörde und die zustän
digen Behörden der anderen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union und der Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts
raum zu übermitteln. Die Übermittlung von Un
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terrichtungen zu möglichen Verstößen gegen bör
senrechtliche Vorschriften oder Anordnungen 
nach § 7 Absatz 5 Satz 1 erfolgt nur in schwerwie
genden Fällen.“ 

7. § 10 wird wie folgt geändert: 9. u n v e r ä n d e r t  

a) Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt geändert:  

aa) In Nummer 2 wird die Angabe „§ 2a 
Abs. 1 Nr. 7“ durch die Angabe „§ 3 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 7“ ersetzt. 

 

bb) Nach Nummer 2 wird die folgende 
Nummer 2a eingefügt: 

 

„2a. kraft Gesetzes oder im öffentli
chen Auftrag mit der Überwa
chung von Waren oder Märkten 
für Waren oder Warenterminge
schäfte wie beispielsweise Ener
gie oder Energieanlagen im Sinne 
von § 3 Nummer 14 und 15 des 
Energiewirtschaftsgesetzes oder 
von Treibhausgasemissionszerti
fikaten oder Derivaten darauf 
oder mit der Überwachung von 
Teilnehmern an diesen Märkten 
betraute Stellen sowie von diesen 
beauftragte Personen unabhängig 
davon, ob diese Produkte als Fi
nanzinstrumente zu qualifizieren 
sind,“. 

 

cc) In Nummer 4 wird die Angabe „Abs. 4“ 
durch die Angabe „Absatz 10“ ersetzt. 

 

b) Absatz 2 wird gestrichen.  

c) Absatz 3 wird zu Absatz 2.  

8. In § 12 Absatz 1 Satz 5 wird die Angabe „ein
schließlich der Wertpapierhandelsbanken“ durch 
die Angabe „und der Wertpapierinstitute“ ersetzt. 

10. u n v e r ä n d e r t  

9. In § 13 Absatz 1 wird die Angabe „drei“ durch die 
Angabe „vier“ ersetzt. 

11. u n v e r ä n d e r t  

10. § 15 wird wie folgt geändert: 12. u n v e r ä n d e r t  

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  

aa) In Satz 6 wird die Angabe „Abs. 2 
Satz 2 Nr. 2“ durch die Angabe „Ab
satz 2 Satz 3 Nummer 2“ ersetzt. 
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bb) In Satz 7 wird die Angabe „Abs. 2 
Satz 3 und 4“ durch die Angabe „Ab
satz 2 Satz 4 und 5“ ersetzt. 

 

b) Nach Absatz 5 wird der folgende Absatz 5a 
eingefügt: 

 

„(5a) Die Geschäftsführung hat der Bör
senaufsichtsbehörde schwerwiegende Ver
stöße gegen das Regelwerk der Börse und 
marktstörende Handelsbedingungen unver
züglich mitzuteilen und sie bei ihren Unter
suchungen umfassend zu unterstützen.“ 

 

11. § 16 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 13. u n v e r ä n d e r t  

a) In Nummer 2 wird die Angabe „§ 21 und“ 
durch die Angabe „§ 21,“ ersetzt. 

 

b) In Nummer 3 wird die Angabe „haben.“ 
durch die Angabe „haben, und“ ersetzt. 

 

c) Nach Nummer 3 wird die folgende Num
mer 4 eingefügt: 

 

„4. die Sicherstellung der Anforderung, 
dass die Börse über mindestens drei 
aktive Handelsteilnehmer verfügen 
muss, denen es jeweils möglich sein 
muss, mit allen übrigen Handelsteil
nehmern zum Zwecke der Preisbil
dung in Verbindung zu treten.“ 

 

12. In § 19 Absatz 9 Satz 1 wird die Angabe „§ 9“ 
durch die Angabe „Artikel 26 der Verordnung 
(EU) Nr. 600/2014 in Verbindung mit § 22“ er
setzt. 

14. u n v e r ä n d e r t  

13. § 22a wird gestrichen. 15. u n v e r ä n d e r t  

14. § 24 wird wie folgt geändert: 16. u n v e r ä n d e r t  

a) In Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe „§ 2 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 8“ durch die Angabe „§ 2 
Absatz 8 Satz 1 Nummer 8“ ersetzt. 

 

b) Absatz 2a wird gestrichen.  

c) Absatz 2b wird durch den folgenden Ab
satz 2b ersetzt: 

 

„(2b) Die Börse hat geeignete Vorkeh
rungen zu treffen, um auch bei erheblichen 
Preisschwankungen eine ordnungsgemäße 
Preisermittlung sicherzustellen. Geeignete 
Vorkehrungen sind insbesondere kurzfris
tige Änderungen des Marktmodells, kurzzei
tige Volatilitätsunterbrechungen unter Be
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rücksichtigung statischer oder dynamischer 
Preiskorridore und Limitsysteme der mit der 
Preisfeststellung betrauten Handelsteilneh
mer, wobei es der Börse in Ausnahmefällen 
möglich sein muss, jedes Geschäft aufzuhe
ben, zu ändern oder zu berichtigen. Die Pa
rameter für solche Volatilitätsunterbrechun
gen müssen der Liquidität der einzelnen Ka
tegorien und Teilkategorien der betreffenden 
Finanzinstrumente, der Art des Marktmo
dells und der Art der Handelsteilnehmer 
Rechnung tragen und ermöglichen, dass we
sentliche Störungen eines ordnungsgemäßen 
Börsenhandels unterbunden werden. Die 
Börse hat der Börsenaufsichtsbehörde diese 
Parameter mitzuteilen und auf ihrer Internet
seite Angaben zu den Umständen, die zur 
Unterbrechung oder Beschränkung des Han
dels führen, und die Grundsätze für die Fest
legung der wichtigsten technischen Parame
ter, die dazu verwendet werden, zu veröf
fentlichen.“ 

15. In § 25 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 wird nach der 
Angabe „zeitweilig“ die Angabe „auf Grund einer 
Notfallsituation“ eingefügt. 

17. u n v e r ä n d e r t  

16. Nach § 26b Satz 1 wird der folgende Satz einge
fügt: 

18. u n v e r ä n d e r t  

„Die Börse kann für den Handel in einer Aktie die 
gleiche angemessene Größe der kleinstmöglichen 
Preisänderung festlegen wie ein Handelsplatz in 
einem Drittstaat, sofern dieser Handelsplatz in 
Bezug auf die Liquidität der Aktie der wichtigste 
Markt ist und die Aktie eine internationale Wert
papierkennnummer hat, die 

 

1. außerhalb des Europäischen Wirtschafts
raums vergeben wurde oder 

 

2. im Europäischen Wirtschaftsraum vergeben 
wurde und die Aktie an diesem Handelsplatz 
in der Landeswährung des Drittstaats oder in 
einer anderen, nicht dem Europäischen Wirt
schaftsraum zuzuordnenden Währung im 
Sinne des Artikels 23 Absatz 1 Buchstabe a 
der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 gehan
delt wird.“ 

 

17. § 26e wird gestrichen. 19. u n v e r ä n d e r t  
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18. § 26f Absatz 1 Satz 1 wird durch den folgenden 
Satz ersetzt: 

20. u n v e r ä n d e r t  

„Eine Börse, an der Warenderivate oder Derivate 
von Emissionszertifikaten gehandelt werden, 
muss Verfahren einrichten, um ungeordneten 
Handel zu verhindern und zu korrigieren, geord
nete Preis- und Abrechnungsbedingungen zu för
dern und die Effizienz der Märkte sicherzustellen 
(Positionsmanagementkontrollen).“ 

 

19. In § 26g wird nach der Angabe „deren“ die An
gabe „Aufträge für“ eingefügt. 

21. u n v e r ä n d e r t  

20. Nach § 26g wird der folgende § 26h eingefügt: 22. u n v e r ä n d e r t  

„§ 26h 

 

Datenübermittlungsverlangen; Satzungsermäch
tigung 

 

(1) Die Geschäftsführung der Börse kann 
von den Handelsteilnehmern die Übermittlung 
von Daten in Bezug auf Finanzinstrumente ver
langen, soweit dies zur Erfüllung der Anforderun
gen aus Artikel 26 Absatz 5 der Verordnung (EU) 
Nr. 600/2014 erforderlich ist. 

 

(2) Der Börsenrat kann eine Satzung erlas
sen, die Handelsteilnehmer zur wiederholten oder 
regelmäßigen Übermittlung von wiederholt oder 
regelmäßig erforderlichen Daten im Sinne des 
Absatzes 1 an die Geschäftsführung verpflichtet.“ 

 

21. § 50 wird wie folgt geändert: 23. § 50 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 1 Buchstabe a wird die An
gabe „oder Satz 3“ durch die Angabe 
„zweiter Halbsatz, Satz 2 oder 4“ er
setzt. 

aa) u n v e r ä n d e r t  

 bb) In Nummer 4 wird die Angabe 
„Satz 2 oder 3“ durch die Angabe 
„Satz 3 oder 4“ ersetzt. 

bb) Nach Nummer 9 wird die folgende 
Nummer 10 eingefügt: 

cc) u n v e r ä n d e r t  

„10. entgegen § 5 Absatz 3 Satz 3 eine 
Anzeige nicht oder nicht rechtzei
tig erstattet,“. 

 

cc) Die bisherigen Nummern 10 bis 23 wer
den zu den Nummern 11 bis 24. 

dd) u n v e r ä n d e r t  
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b) Absatz 5 wird wie folgt geändert: b) u n v e r ä n d e r t  

aa) In der Angabe vor Nummer 1 wird die 
Angabe „Verordnung (EU) 600/2014 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte 
für Finanzinstrumente und zur Ände
rung der Verordnung (EU) 
Nr. 648/2012 (ABl. L 173 vom 
12.6.2014, S. 84; L 6 vom 10.1.2015, 
S. 6; L 270 vom 15.10.2015, S. 4), die 
durch die Verordnung (EU) 2016/1033 
(ABl. L 175 vom 30.6.2016, S. 1) geän
dert worden ist, verstößt“ durch die An
gabe „Verordnung (EU) 600/2014 in 
der Fassung vom 23. Oktober 2024 ver
stößt“ ersetzt. 

 

bb) In Nummer 1 werden die Buchstaben d 
bis g durch die folgenden Buchstaben d 
bis h ersetzt: 

 

„d) Artikel 8a Absatz 1 oder Ab
satz 2, 

 

e) Artikel 8b Absatz 1,  

f) Artikel 10 Absatz 1,  

g) Artikel 11 Absatz 1a Unterab
satz 2, Absatz 1b Unterabsatz 2 
oder Absatz 3 Unterabsatz 4 oder 

 

h) Artikel 11a Absatz 1 Unterab
satz 4“. 

 

cc) Nummer 3 wird wie folgt geändert:  

aaa) Buchstabe b wird durch den 
folgenden Buchstaben b er
setzt: 

 

„b) Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 
in Verbindung mit Satz 2 
eine dort genannte Aus
nahme nicht oder nicht 
rechtzeitig aussetzt,“. 

 

bbb) Nach Buchstabe b werden die 
folgenden Buchstaben c und d 
eingefügt: 

 

„c) Artikel 5 Absatz 7 ein 
dort genanntes System 
oder ein dort genanntes 
Verfahren nicht oder 
nicht unverzüglich nach 
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Betriebsaufnahme ein
richtet, 

d) Artikel 7 Absatz 1 Un
terabsatz 3 Satz 1 eine 
Genehmigung nicht oder 
nicht rechtzeitig ein
holt,“. 

 

ccc) Der bisherige Buchstabe c wird 
zu Buchstabe e. 

 

ddd) Nach Buchstabe e wird der fol
gende Buchstabe f eingefügt: 

 

„f) Artikel 11 Absatz 1 Un
terabsatz 2 Satz 1 einen 
Hinweis nicht, nicht rich
tig, nicht vollständig 
oder nicht unverzüglich 
nach Feststehen einer 
dort genannten Regelung 
gibt,“. 

 

eee) Der bisherige Buchstabe d wird 
zu Buchstabe g. 

 

fff) Der bisherige Buchstabe e wird 
durch den folgenden Buchsta
ben h ersetzt: 

 

„h) Artikel 13 Absatz 1 Un
terabsatz 2 Satz 1 einen 
dort genannten Zugang 
nicht sicherstellt,“. 

 

ggg) Nach Buchstabe h werden die 
folgenden Buchstaben i und j 
eingefügt: 

 

„i) Artikel 13 Absatz 1 Un
terabsatz 2 Satz 2 die Da
tenpolitik nicht oder 
nicht in der vorgeschrie
benen Weise zur Verfü
gung stellt, 

 

j) Artikel 13 Absatz 2 eine 
dort genannte Informa
tion nicht oder nicht 
rechtzeitig zur Verfü
gung stellt,“. 

 

hhh) Der bisherige Buchstabe f wird 
zu Buchstabe k. 
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iii) Nach Buchstabe k wird der fol
gende Buchstabe l eingefügt: 

 

„l) Artikel 22a Absatz 1 
Satz 1 Daten nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig, 
nicht in der vorgeschrie
benen Weise oder nicht 
rechtzeitig übermittelt,“. 

 

jjj) Der bisherige Buchstabe g wird 
durch den folgenden Buchsta
ben m ersetzt: 

 

„m) Artikel 25 Absatz 2 
Satz 1 in Verbindung mit 
Satz 3 dort genannte Da
ten nicht oder nicht min
destens fünf Jahre zur 
Verfügung hält,“. 

 

kkk) Die bisherigen Buchstaben h 
bis q werden zu den Buchsta
ben n bis w. 

 

c) In Absatz 6 in der Angabe vor Nummer 1 
wird nach der Angabe „Verordnung (EU) 
600/2014“ die Angabe „in der Fassung vom 
23. Oktober 2024“ eingefügt. 

c) u n v e r ä n d e r t  

d) In Absatz 7a wird die Angabe „Nummer 1 
und 3“ durch die Angabe „Nummer 1 und 2“ 
ersetzt.  

d) u n v e r ä n d e r t  

Artikel 19 Artikel 20 

Weitere Änderung des Börsengesetzes Weitere Änderung des Börsengesetzes 

Das Börsengesetz, das zuletzt durch Artikel 18 
dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt ge
ändert: 

Das Börsengesetz, das zuletzt durch Artikel 19 
dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt ge
ändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 48b 
durch die folgende Angabe ersetzt: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

 a) Die Angabe zu § 48b wird durch die fol
gende Angabe ersetzt: 

„§ 48b Transparenzanforderungen an Freiver
kehre beim Handel von Aktien, deren 
Emittenten über Mehrstimmrechtsaktien
strukturen verfügen 

„§ 48b u n v e r ä n d e r t  
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§ 48c Organisiertes Handelssystem an einer 
Börse“. 

§ 48c u n v e r ä n d e r t  

 b) Nach der Angabe zu § 53 wird die folgende 
Angabe eingefügt: 

 „§ 54 Übergangsregelung zum Stand
ortfördergesetz“. 

2. § 17 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 2. u n v e r ä n d e r t  

a) Nummer 4 wird gestrichen.  

b) Nummer 5 wird zu Nummer 4 und die An
gabe „deren Laufzeit nicht bestimmt ist,“ 
wird gestrichen. 

 

c) Die Nummern 6 und 7 werden zu den Num
mern 5 und 6. 

 

3. § 38 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 
ersetzt: 

3. u n v e r ä n d e r t  

„(1) Der Emittent teilt den beabsichtigten 
Zeitpunkt und die Merkmale für die Aufnahme 
der Notierung von zum regulierten Markt zugelas
senen Wertpapieren (Einführung) der Geschäfts
führung mit. Das Nähere regelt die Börsenord
nung.“ 

 

4. § 39 wird wie folgt geändert: 4. u n v e r ä n d e r t  

a) Die Absätze 2 und 3 werden durch die fol
genden Absätze 2 und 3 ersetzt: 

 

„(2) Die Geschäftsführung hat die Zu
lassung im Sinne des Absatzes 1 auch auf 
Antrag des Emittenten zu widerrufen. Bei 
Wertpapieren im Sinne des § 2 Absatz 2 des 
Wertpapiererwerbs- und Übernahmegeset
zes ist ein Widerruf nur zulässig, wenn 

 

1. bei Antragstellung unter Hinweis auf 
den Antrag eine Unterlage über ein An
gebot zum Erwerb aller Wertpapiere, 
die Gegenstand des Antrags sind, nach 
den Vorschriften des Wertpapierer
werbs- und Übernahmegesetzes veröf
fentlicht wurde, 

 

2. die Wertpapiere weiterhin zugelassen 
sind 

 

a) an einer anderen inländischen 
Börse zum Handel im regulierten 
Markt oder 

 

b) in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder einem 
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anderen Vertragsstaat des Abkom
mens über den Europäischen Wirt
schaftsraum zum Handel an einem 
organisierten Markt, sofern für ei
nen Widerruf der Zulassung zum 
Handel an diesem Markt der Num
mer 1 entsprechende Vorausset
zungen gelten, 

3. die Wertpapiere weiterhin zum Handel 
an einem KMU-Wachstumsmarkt  

 

a) im Inland einbezogen sind oder  

b) in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder einem 
anderen Vertragsstaat des Abkom
mens über den Europäischen Wirt
schaftsraum zugelassen sind, so
fern für eine Kündigung der Ein
beziehung oder einen Widerruf der 
Zulassung zum Handel an diesem 
Markt der Nummer 1 entspre
chende Voraussetzungen gelten, 

 

oder  

4. über das Vermögen des Emittenten ein 
Insolvenzverfahren eröffnet wurde. 

 

(3) Im Fall des Absatzes 2 Satz 2 
Nummer 1 darf das Angebot nicht von Be
dingungen abhängig gemacht werden. Auf 
die Angebotsunterlage ist § 11 des Wertpa
piererwerbs- und Übernahmegesetzes mit 
der Maßgabe entsprechend anzuwenden, 
dass sie keine Angaben nach Absatz 2 Satz 2 
Nummer 5 zu enthalten hat. Auf das Ange
bot ist § 31 des Wertpapiererwerbs- und 
Übernahmegesetzes mit der Maßgabe ent
sprechend anzuwenden, dass die Gegenleis
tung in einer Geldleistung in Euro bestehen 
und mindestens dem gewichteten durch
schnittlichen inländischen Börsenkurs der 
Wertpapiere während der letzten sechs Mo
nate vor der Veröffentlichung nach § 10 Ab
satz 1 Satz 1 oder § 35 Absatz 1 Satz 1 des 
Wertpapiererwerbs- und Übernahmegeset
zes entsprechen muss. Haben besondere Um
stände den Börsenkurs dieses Zeitraums der
art beeinflusst, dass dieser zur Bestimmung 
der Gegenleistung unangemessen niedrig ist, 
so ist der Bieter zur Zahlung einer höheren 
Gegenleistung verpflichtet, die dem anhand 
einer Bewertung des Emittenten ermittelten 
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Wert des Unternehmens entspricht. Beson
dere Umstände liegen insbesondere vor, 
wenn 

1. der Emittent entgegen Artikel 17 Ab
satz 1 der Verordnung (EU) 
Nr. 596/2014 oder einer entsprechen
den Vorschrift des anwendbaren aus
ländischen Rechts eine Insiderinforma
tion, die ihn unmittelbar betrifft, nicht 
so bald wie möglich veröffentlicht oder 
in einer Mitteilung nach Artikel 17 Ab
satz 1 der Verordnung (EU) 
Nr. 569/2014 oder einer entsprechen
den Vorschrift des anwendbaren aus
ländischen Rechts eine unwahre Inside
rinformation, die ihn unmittelbar be
trifft, veröffentlicht hat oder 

 

2. der Emittent oder der Bieter in Bezug 
auf die Wertpapiere, die Gegenstand 
des Antrags sind, gegen das Verbot der 
Marktmanipulation nach Artikel 15 der 
Verordnung (EU) Nr. 596/2014 versto
ßen hat 

 

und sich die in den Nummern 1 und 2 be
zeichneten Verstöße auf den nach Satz 3 er
rechneten Durchschnittskurs wesentlich aus
gewirkt haben. Satz 4 gilt entsprechend, 
wenn für die Wertpapiere des Emittenten, 
auf die sich das Angebot bezieht, während 
der letzten sechs Monate vor der Veröffent
lichung nach § 10 Absatz 1 Satz 1 oder § 35 
Absatz 1 Satz 1 des Wertpapiererwerbs- und 
Übernahmegesetzes an weniger als einem 
Drittel der Börsentage Börsenkurse festge
stellt worden sind und mehrere nacheinander 
festgestellte Börsenkurse um mehr als 5 Pro
zent voneinander abweichen. Die Höhe der 
Gegenleistung wird auf Antrag durch das 
Gericht nach den Vorschriften des Spruch
verfahrensgesetzes bestimmt.“ 

 

b) In Absatz 5 Satz 3 wird die Angabe „den Wi
derruf“ durch die Angabe „das Widerrufs
verfahren“ ersetzt. 

 

5. In § 41 Absatz 1 wird die Angabe „und die Ein
führung“ gestrichen. 

5. u n v e r ä n d e r t  
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6. Nach § 48 Absatz 5 wird der folgende Absatz 6 
eingefügt: 

6. u n v e r ä n d e r t  

„(6) Der Börsenträger darf die Einbeziehung 
der Aktien eines Emittenten zum Handel in den 
Freiverkehr nicht mit der Begründung verhindern, 
dass die Gesellschaft eine Struktur mit Mehr
stimmrechtsaktien eingeführt oder geändert hat.“ 

 

7. § 48a wird wie folgt geändert: 7. u n v e r ä n d e r t  

a) In Absatz 1 Satz 1 wird nach der Angabe 
„Der Börsenträger kann einen Freiverkehr“ 
die Angabe „oder ein Segment eines Freiver
kehrs“ eingefügt. 

 

b) Nach Absatz 1 werden die folgenden Ab
sätze 1a und 1b eingefügt: 

 

„(1a) Handelt es sich bei dem KMU-
Wachstumsmarkt um ein Segment eines 
Freiverkehrs, so sind zusätzlich zu den in 
Absatz 1 genannten Voraussetzungen die 
folgenden Anforderungen zu erfüllen: 

 

1. das als KMU-Wachstumsmarkt re
gistrierte Segment des Freiverkehrs ist 
eindeutig von den anderen vom Börsen
träger betriebenen Segmenten des Frei
verkehrs getrennt; insbesondere trägt 
das Segment einen anderen Namen, be
sitzt ein anderes Regelwerk, verwendet 
eine andere Marketingstrategie, weist 
eine andere Medienpräsenz auf und be
sitzt eine spezifisch zugewiesene Han
delsplatz-Identifikationsnummer; 

 

2. die in dem speziellen KMU-Wachs
tumsmarktsegment getätigten Ge
schäfte sind klar von anderem Marktge
schehen innerhalb der anderen Seg
mente des Freiverkehrs zu unterschei
den und 

 

3. auf Ersuchen der Börsenaufsichtsbe
hörde werden vom Betreiber des Frei
verkehrs ein umfassendes Verzeichnis 
der in dem betreffenden KMU-Wachs
tumsmarktsegment notierten Instru
mente sowie alle von der zuständigen 
Behörde gegebenenfalls angeforderten 
Informationen über die Funktionsweise 
des KMU-Wachstumsmarktsegments 
vorgelegt. 
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(1b) Für den Fall, dass der Emittent die 
Einbeziehung von Wertpapieren zum Handel 
an dem KMU-Wachstumsmarkt kündigt, 
findet § 39 Absatz 2 bis 6 entsprechende An
wendung, sofern er nicht die Zulassung die
ser Wertpapiere zum Handel im regulierten 
Markt beantragt.“ 

 

c) In Absatz 2 Satz 1 wird nach der Angabe 
„Absatz 1“ die Angabe „oder Absatz 1a“ 
eingefügt. 

 

8. Nach § 48a wird der folgende § 48b eingefügt: 8. Nach § 48a wird der folgende § 48b eingefügt: 

„§ 48b „§ 48b 

Transparenzanforderungen an Freiverkehre beim 
Handel von Aktien, deren Emittenten über Mehr

stimmrechtsaktienstrukturen verfügen 

Transparenzanforderungen an Freiverkehre beim 
Handel von Aktien, deren Emittenten über Mehr

stimmrechtsaktienstrukturen verfügen 

(1) Börsenträger, die einen Freiverkehr be
treiben, der als KMU-Wachstumsmarkt registriert 
ist, machen die Einbeziehung von Aktien von 
Emittenten, die über eine Mehrstimmrechtsakti
enstruktur verfügen, davon abhängig, dass die 
nach Absatz 3 genannten Angaben in das nach 
§ 48a Absatz 1 Nummer 3 geforderte Dokument 
aufgenommen werden, sofern sie nicht in einem 
Prospekt nach Artikel 6 der Verordnung (EU) 
2017/1129 oder EU-Wachstumsemissionspros
pekt nach Artikel 15a der Verordnung (EU) 
2017/1129 veröffentlicht werden. Sämtliche Än
derungen der nach Absatz 3 geforderten Angaben 
sind im Jahresfinanzbericht nach Artikel 78 Ab
satz 2 Buchstabe g der Delegierten Verordnung 
(EU) 2017/565 zu veröffentlichen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Börsenträger, die einen Freiverkehr be
treiben, der nicht als KMU-Wachstumsmarkt re
gistriert ist, machen die Einbeziehung von Aktien 
von Emittenten, die über eine Mehrstimmrechts
aktienstruktur verfügen, davon abhängig, dass die 
nach Absatz 3 genannten Angaben in das nach 
den Regeln des nicht als KMU-Wachstumsmarkt 
registrierten Freiverkehrs geforderte Zulassungs
dokument aufgenommen werden, sofern sie nicht 
in einem Prospekt nach Artikel 6 der Verordnung 
(EU) 2017/1129 oder EU-Wachstumsemissions
prospekt nach Artikel 15a der Verordnung (EU) 
2017/1129 veröffentlicht werden. Diese Ver
pflichtung gilt nur, sofern der Emittent ein nach 
den Regeln des nicht als KMU-Wachstumsmarkt 
registrierten Freiverkehrs gefordertes Zulassungs

(2) u n v e r ä n d e r t  
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dokument veröffentlicht. Sofern der Emittent 
nach inländischem Recht zur regelmäßigen Fi
nanzberichterstattung verpflichtet ist, stellt der 
Börsenträger, der den nicht als KMU-Wachstums
markt registrierten Freiverkehr betreibt, sicher, 
dass sämtliche nach Absatz 3 geforderten Anga
ben in der Finanzberichterstattung veröffentlicht 
werden, sofern diese nicht bereits in den nach 
Satz 1 geforderten Dokumenten veröffentlicht 
wurden. Zudem hat ein Emittent, der nach inlän
dischem Recht der Pflicht zur regelmäßigen Fi
nanzberichterstattung unterliegt, sämtliche Ände
rungen an den nach Absatz 3 geforderten Anga
ben in der Finanzberichterstattung zu veröffentli
chen. 

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten 
Angaben umfassen detaillierte Angaben 

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. zur Aktienstruktur der Gesellschaft unter 
Angabe der verschiedenen Aktiengattungen, 
einschließlich der nicht zum Handel zugelas
senen Aktien, und für jede Aktiengattung, 
Angaben zu den mit den Aktien jener Gat
tung verbundenen Rechten und Pflichten, 
dem prozentualen Anteil am Gesamtkapital 
oder an der Gesamtzahl der Aktien, den die 
Aktien in jener Gattung repräsentieren, so
wie der Gesamtzahl der von den Aktien jener 
repräsentierten Stimmrechte; 

 

2. zu jeder etwaigen Beschränkung für die 
Übertragung der Aktien, einschließlich der 
Vereinbarungen zwischen Aktionären, die 
der Gesellschaft bekannt sind und die solche 
Beschränkungen nach sich ziehen könnten; 

 

3. zu jeder etwaigen Beschränkung der Stimm
rechte der Aktien, einschließlich der Verein
barungen zwischen Aktionären, die der Ge
sellschaft bekannt sind und die solche Be
schränkungen nach sich ziehen könnten; 

 

4. zur Identität der Inhaber von Mehrstimm
rechtsaktien, die mehr als 5 Prozent der 
Stimmrechte aller Aktien der Gesellschaft 
ausmachen, sowie gegebenenfalls der natür
lichen oder juristischen Personen, die zur 
Ausübung von Stimmrechten in deren Na
men berechtigt sind, sofern sie jeweils der 
Gesellschaft bekannt sind; für den Fall, dass 
es sich bei den Aktionären oder den zur Aus
übung des Stimmrechts in ihrem Namen be
rechtigten Personen um natürliche Personen 
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handelt, erfordert die Offenlegung ihrer 
Identität nur die Angabe ihrer Namen. 

(4) Börsenträger, die einen Freiverkehr be
treiben, stellen sicher, dass sie von den Emittenten 
mit Strukturen mit Mehrstimmrechtsaktien, die an 
dem Freiverkehr gehandelt werden, entsprechend 
einer nach Artikel 5 Absatz 5 der Richtlinie (EU) 
2024/2810 erlassenen Delegierten Verordnung 
über das Vorliegen solcher Strukturen mit Mehr
stimmrechtsaktien unterrichtet werden. 

(4) Börsenträger, die einen Freiverkehr be
treiben, stellen sicher, dass sie von den Emittenten 
mit Strukturen mit Mehrstimmrechtsaktien, die an 
dem Freiverkehr gehandelt werden, über das 
Vorliegen solcher Strukturen mit Mehrstimm
rechtsaktien unterrichtet werden. Die Unter
richtung hat den Vorgaben einer nach Artikel 5 
Absatz 5 der Richtlinie (EU) 2024/2810 erlasse
nen Delegierten Verordnung zu entsprechen. 

(5) Börsenträger, die einen Freiverkehr be
treiben, stellen sicher, dass die Aktien von Gesell
schaften mit Strukturen mit Mehrstimmrechtsak
tien, die an dem multilateralen Handelssystem ge
handelt werden, entsprechend einer nach Arti
kel 5 Absatz 5 der Richtlinie (EU) 2024/2810 er
lassenen Delegierten Verordnung eindeutig als 
solche gekennzeichnet werden.“ 

(5) Börsenträger, die einen Freiverkehr be
treiben, stellen sicher, dass die Aktien von Gesell
schaften mit Strukturen mit Mehrstimmrechtsak
tien, die an dem multilateralen Handelssystem ge
handelt werden, eindeutig als solche gekenn
zeichnet werden. Die Kennzeichnung hat den 
Vorgaben einer nach Artikel 5 Absatz 5 der 
Richtlinie (EU) 2024/2810 erlassenen Delegierten 
Verordnung zu entsprechen.“ 

9. Der bisherige § 48b wird zu § 48c. 9. u n v e r ä n d e r t  

 10. Nach § 53 wird der folgende § 54 eingefügt: 

 

„§ 54 

 Übergangsregelung zum Standortfördergesetz 

 Für Fälle, in denen ein Emittent die Ein
beziehung von Wertpapieren zum Handel an 
einem KMU-Wachstumsmarkt bis einschließ
lich zum 9. Januar 2030 kündigt, gilt § 31 des 
Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes 
mit der Maßgabe, dass § 5 Absatz 3 der 
WpÜG-Angebotsverordnung keine Anwen
dung findet. Auf Fälle, in denen die Kündigung 
nach dem 9. Januar 2030 erfolgt, findet § 5 Ab
satz 3 der WpÜG-Angebotsverordnung An
wendung.“ 

Artikel 20 Artikel 21 

Weitere Änderung des Börsengesetzes Weitere Änderung des Börsengesetzes 

Das Börsengesetz, das zuletzt durch Artikel 19 
dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt ge
ändert: 

Das Börsengesetz, das zuletzt durch Artikel 20 
dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt ge
ändert: 
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1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu 
§ 10 die folgende Angabe eingefügt: 

1. u n v e r ä n d e r t  

„§ 10a Meldungen zum zentralen europäischen 
Zugangsportal“. 

 

2. § 6 Absatz 6 wird durch den folgenden Absatz 6 
ersetzt: 

2. u n v e r ä n d e r t  

„(6) Der Träger der Börse hat den Erwerb 
oder die Aufgabe einer bedeutenden Beteiligung 
an dem Träger, das Erreichen, das Über- oder das 
Unterschreiten der Beteiligungsschwellen von 20 
Prozent, 33 Prozent und 50 Prozent der Stimm
rechte oder des Kapitals sowie die Tatsache, dass 
der Träger Tochterunternehmen eines anderen 
Unternehmens wird oder nicht mehr ist, wenn er 
von der Änderung dieser Beteiligungsverhältnisse 
Kenntnis erlangt, unverzüglich auf seiner Inter
netseite zu veröffentlichen. Er hat die die nach 
Satz 1 veröffentlichungspflichtigen Tatsachen 
gleichzeitig mit der Veröffentlichung der Börsen
aufsichtsbehörde anzuzeigen. Bei der Anzeige 
nach Satz 2 gelten die Anforderungen des § 10a 
Absatz 2 und 3.“ 

 

3. Nach § 10 wird der folgende § 10a eingefügt: 3. Nach § 10 wird der folgende § 10a eingefügt: 

„§ 10a „§ 10a 

Meldungen zum zentralen europäischen 
Zugangsportal 

Meldungen zum zentralen europäischen 
Zugangsportal 

(1) Die Börsenaufsichtsbehörde ist Sam
melstelle im Sinne des Artikels 2 Nummer 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 für Informationen 
nach § 6 Absatz 6; die Bundesanstalt ist Sammel
stelle für Informationen nach § 25 Absatz 1 und 
1a. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Bei Meldungen an die Sammelstellen 
nach Absatz 1 sind 

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. die Informationen in einem datenextrahier
baren Format im Sinne von Artikel 2 Num
mer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 oder, 
sofern nach Unionsrecht vorgeschrieben, in 
einem maschinenlesbaren Format nach Arti
kel 2 Nummer 4 der Verordnung (EU) 
2023/2859 zu übermitteln; 
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2. der jeweiligen Meldung die folgenden Meta
daten beizufügen: 

 

a) alle Firmen des Börsenträgers, auf den 
sich die Informationen beziehen, 

 

b) die Rechtsträgerkennung des Börsen
trägers nach Artikel 2 der Durchfüh
rungsverordnung (EU) 2025/1338, 

 

c) im Fall von Informationen nach § 6 Ab
satz 6 die Größenkategorie des Unter
nehmens nach Artikel 4 der Durchfüh
rungsverordnung (EU) 2025/1338, 

 

d) die Art der Informationen nach Arti
kel 3 der Durchführungsverordnung 
(EU) 2025/1338, 

 

e) die Angabe, ob die Informationen per
sonenbezogene Daten enthalten,  

 

f) weitere Angaben, die nach einer auf
grund von Artikel 87a Absatz 7 der 
Richtlinie 2014/65/EU erlassenen Dele
gierten Verordnung gefordert werden. 

 

(3) Zur Einreichung der Rechtsträgerken
nung nach Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe b müs
sen sich Unternehmen eine solche Rechtsträger
kennung ausstellen lassen, sofern sie nicht bereits 
vorhanden ist. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Börsenaufsichtsbehörde kann Vor
gaben dazu machen, auf welchem Übermittlungs
weg Informationen einzureichen sind. Der Bun
desanstalt sind die Informationen ausschließlich 
elektronisch über das Melde- und Veröffentli
chungssystem der Bundesanstalt zu melden. Die 
Meldepflichtigen sind verpflichtet, sich hierfür ei
nen Zugang zum Melde- und Veröffentlichungs
system der Bundesanstalt einzurichten. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Die Informationen nach § 50a Absatz 2 
Satz 11 werden von der Börsenaufsichtsbehörde 
an die Europäische Wertpapier- und Marktauf
sichtsbehörde (ESMA) als Betreiberin des zentra
len europäischen Zugangsportals im Sinne des Ar
tikels 1 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2023/2859 
gemeldet. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Die Informationen nach Absatz 4 sind 
in einem datenextrahierbaren Format im Sinne 
von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 
2023/2859 zu übermitteln und ihnen sind die fol
genden Metadaten beizufügen: 

(6) Die Informationen nach Absatz 5 sind 
in einem datenextrahierbaren Format im Sinne 
von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 
2023/2859 zu übermitteln und ihnen sind die fol
genden Metadaten beizufügen: 
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1. der vollständige Name der natürlichen Per
son oder alle Firmen der juristischen Person, 
auf die sich die Informationen beziehen, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung 
der juristischen Person nach Artikel 2 der 
Durchführungsverordnung (EU) 2025/1338, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. die Art der Informationen nach Artikel 3 der 
Durchführungsverordnung (EU) 2025/1338, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. die Angabe, ob die Informationen personen
bezogene Daten enthalten.“ 

4. u n v e r ä n d e r t  

4. § 25 Absatz 1b wird durch den folgenden Ab
satz 1b ersetzt: 

4. u n v e r ä n d e r t  

„(1b) Die Börsenaufsichtsbehörde und die 
Bundesanstalt sind von einer Aussetzung oder 
Einstellung des Handels nach Absatz 1 oder Ab
satz 1a gleichzeitig mit der Veröffentlichung in 
Kenntnis zu setzen. Bei der Mitteilung gelten die 
Anforderungen des § 10a Absatz 2 bis 4.“ 

 

5. Nach § 48a Absatz 1a wird der folgende Ab
satz 1b eingefügt: 

5. u n v e r ä n d e r t  

„(1b) Wird bei der Einbeziehung eines Finan
zinstruments zum Handel an einem KMU-Wachs
tumsmarkt ein Einbeziehungsdokument im Sinne 
des Absatzes 1 Nummer 3 zweiter Halbsatz erste 
Alternative oder ein Prospekt nach Absatz 1 
Nummer 3 zweiter Halbsatz zweite Alternative 
veröffentlicht, hat der Emittent das Einbezie
hungsdokument oder den Prospekt gleichzeitig 
mit der Veröffentlichung an die das Unterneh
mensregister führende Stelle als Sammelstelle für 
das zentrale europäische Zugangsportal zu über
mitteln. Die Emittenten stellen außerdem sicher, 
dass die Finanzberichterstattung nach Absatz 1 
Nummer 4 und die Informationen nach Absatz 1 
Nummer 6 im zentralen europäischen Zugang
sportal zugänglich gemacht werden.“ 

 

Artikel 21 Artikel 22 

Änderung des Vermögensanlagengesetzes u n v e r ä n d e r t  

Das Vermögensanlagengesetz vom 6. Dezember 
2011 (BGBl. I S. 2481), das zuletzt durch Artikel 17 
des Gesetzes vom 27. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 438) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
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In § 2a Absatz 1 wird nach der Angabe „sind nicht an
zuwenden auf Vermögensanlagen im Sinne von § 1 
Absatz 2 Nummer 3 bis 5 und 7“ die Angabe „und auf 
Anteile an einer Genossenschaft im Sinne des § 1 des 
Genossenschaftsgesetzes“ eingefügt. 

 

Artikel 22 Artikel 23 

Änderung des Aktiengesetzes u n v e r ä n d e r t  

Das Aktiengesetz vom 6. September 1965 
(BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 18 des Ge
setzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

1. Nach § 8 Absatz 6 wird der folgende Absatz 7 
eingefügt: 

 

„(7) Die Satzung kann vorsehen, dass Nenn
betragsaktien einen geringeren Nennwert haben 
dürfen. In diesem Fall müssen sie auf mindestens 
einen Eurocent lauten. Für Stückaktien kann die 
Satzung vorsehen, dass der auf die einzelne Aktie 
entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals ei
nen Eurocent betragen darf. Im Übrigen findet 
Absatz 2 Satz 2 und 3 entsprechende Anwen
dung.“ 

 

2. Nach § 120a Absatz 2 Satz 1 wird der folgende 
Satz eingefügt: 

 

„Gleichzeitig mit der Veröffentlichung nach 
Satz 1 sind der Beschluss und das Vergütungssys
tem an die das Unternehmensregister führende 
Stelle zu übermitteln.“ 

 

3. Nach § 130 Absatz 6 Satz 1 wird der folgende 
Satz eingefügt: 

 

„Gleichzeitig mit der Veröffentlichung nach 
Satz 1 sind diese Informationen an die das Unter
nehmensregister führende Stelle zu übermitteln.“ 

 

4. Nach § 134b Absatz 5 Satz 2 wird der folgende 
Satz eingefügt: 

 

„Gleichzeitig mit der Veröffentlichung sind die 
Informationen nach den Absätzen 1 bis 4 an die 
das Unternehmensregister führende Stelle zu 
übermitteln.“ 
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5. Nach § 134c Absatz 3 Satz 2 wird der folgende 
Satz eingefügt: 

 

„Gleichzeitig mit der Veröffentlichung sind die 
Informationen nach den Absätzen 1 und 2 an die 
das Unternehmensregister führende Stelle zu 
übermitteln.“ 

 

6. Nach § 134d Absatz 3 Satz 1 wird der folgende 
Satz eingefügt: 

 

„Gleichzeitig mit der Veröffentlichung sind die 
Informationen nach den Absätzen 1 und 2 an die 
das Unternehmensregister führende Stelle zu 
übermitteln.“ 

 

Artikel 23 Artikel 24 

Änderung des Einführungsgesetzes zum Aktien
gesetz 

u n v e r ä n d e r t  

Das Einführungsgesetz zum Aktiengesetz vom 6. 
September 1965 (BGBl. I S. 1185), das zuletzt durch 
Artikel 19 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 
2024 I Nr. 323) geändert worden ist, wird wie folgt ge
ändert: 

 

Nach § 5 Absatz 2 Satz 1 wird der folgende Satz einge
fügt: 

 

„§ 135a Absatz 1 Satz 2 des Aktiengesetzes gilt zudem 
auch dann, wenn die Aktien der Gesellschaft nach dem 
4. Dezember 2026 in den Handel an einem multilatera
len Handelssystem nach § 2 Absatz 6 des Börsengeset
zes einbezogen werden, das kein Freiverkehr ist, und 
die Gesellschaft zu diesem Zeitpunkt noch nicht bör
sennotiert ist und noch keine Aktien in den Handel an 
einem multilateralen Handelssystem einbezogen 
hatte.“ 

 

Artikel 24 Artikel 25 

Änderung des REIT-Gesetzes Änderung des REIT-Gesetzes 

Das REIT-Gesetz vom 28. Mai 2007 (BGBl. I 
S. 914), das zuletzt durch Artikel 63 des Gesetzes vom 
10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

Das REIT-Gesetz vom 28. Mai 2007 (BGBl. I 
S. 914), das zuletzt durch Artikel 63 des Gesetzes vom 
10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 2 wird gestrichen. 1. u n v e r ä n d e r t  
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2. § 3 wird wie folgt geändert: 2. u n v e r ä n d e r t  

a) Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 
ersetzt: 

 

„(2) REIT-Dienstleistungsgesellschaf
ten sind Kapitalgesellschaften, an denen die 
REIT-Aktiengesellschaft mindestens 25 Pro
zent der Anteile hält und deren Unterneh
mensgegenstand darauf beschränkt ist, 

 

1. entgeltliche immobiliennahe Nebentä
tigkeiten im Auftrag der REIT-Aktien
gesellschaft für Dritte zu erbringen, 

 

2. Anlagen zur Bewirtschaftung von er
neuerbaren Energien im Sinne von § 1 
Absatz 19 Nummer 6a des Kapitalanla
gegesetzbuchs in, an oder auf dem di
rekt oder indirekt gehaltenen Immobi
lienbestand der REIT-Aktiengesell
schaft zu betreiben und die Energie oder 
die Energieträger entgeltlich oder un
entgeltlich an die REIT-Aktiengesell
schaft, die Nutzer der Immobilien der 
REIT-Aktiengesellschaft sowie an die 
Nutzer der Immobilien der mit der 
REIT-Aktiengesellschaft verbundenen 
Unternehmen oder an Dritte zu liefern 
oder 

 

3. im oder am direkt oder indirekt gehalte
nen Immobilienbestand der REIT-Akti
engesellschaft Ladestationen für Elekt
romobilität zu betreiben.“ 

 

b) In Absatz 7 wird nach der Angabe „Gegen
stände“ die Angabe „, Gegenstände zur Be
wirtschaftung von erneuerbaren Energien im 
Sinne von § 1 Absatz 19 Nummer 6a des Ka
pitalanlagegesetzbuchs oder Gegenstände, 
die für den Betrieb von Ladestationen für 
Elektromobilität erforderlich sind,“ einge
fügt. 

 

3. § 11 Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 
ersetzt: 

3. u n v e r ä n d e r t  

„(2) Die REIT-Aktiengesellschaft hat jähr
lich zum 31. Dezember gegenüber der Bundesan
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht die Streu
besitzquote ihrer Aktionäre sowie das für die Be
steuerung ihres Einkommens nach § 20 der Abga
benordnung zuständige Finanzamt mitzuteilen. 
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf
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sicht teilt diesem Finanzamt mit, wenn die Streu
besitzquote von 15 Prozent unterschritten wird.“ 

4. § 12 wird wie folgt geändert: 4. u n v e r ä n d e r t  

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  

aa) Buchstabe a wird zu Nummer 1 und die 
Angabe „75“ wird durch die Angabe 
„65“ ersetzt. 

 

bb) Buchstabe b wird zu Nummer 2 und die 
Angabe „20“ wird durch die Angabe 
„30“ ersetzt. 

 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:  

aa) Buchstabe a wird zu Nummer 1 und die 
Angabe „75“ wird durch die Angabe 
„65“ ersetzt. 

 

bb) Buchstabe b wird zu Nummer 2 und die 
Angabe „20“ wird durch die Angabe 
„30“ ersetzt. 

 

 5. In § 16 Absatz 3 Satz 1 bis 3 und Absatz 4 Satz 
1 und 2 wird jeweils die Angabe „75 Prozent“ 
durch die Angabe „65 Prozent“ ersetzt. 

Artikel 25 Artikel 26 

Änderung des Gesetzes über elektronische Wert
papiere 

u n v e r ä n d e r t  

Das Gesetz über elektronische Wertpapiere vom 
3. Juni 2021 (BGBl. I S. 1423), das durch Artikel 16 
des Gesetzes vom 11. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 354) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

1. § 20 wird gestrichen.  

2. § 23 Absatz 1 wird wie folgt geändert:  

a) Die Nummern 20 und 21 werden gestrichen.  

b) Die Nummern 22 bis 29 werden zu den 
Nummern 20 bis 27. 

 

3. § 31 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 
ersetzt: 

 

„(1) Ordnungswidrig handelt, wer ei
ner vollziehbaren Anordnung nach § 21 Ab
satz 2 Satz 2 zuwiderhandelt.“ 
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b) In Absatz 2 Nummer 15 wird die Angabe 
„Nummer 29“ durch die Angabe „Num
mer 27“ ersetzt. 

 

Artikel 26 Artikel 27 

Änderung der Verordnung über Anforderungen 
an elektronische Wertpapierregister 

u n v e r ä n d e r t  

Die Verordnung über Anforderungen an elektro
nische Wertpapierregister vom 24. Oktober 2022 
(BGBl. I S. 1882) wird wie folgt geändert: 

 

§ 17 wird gestrichen.  

Artikel 27 Artikel 28 

Änderung des Investmentsteuergesetzes Änderung des Investmentsteuergesetzes 

Das Investmentsteuergesetz vom 19. Juli 2016 
(BGBl. I S. 1730), das zuletzt durch Artikel 11 des Ge
setzes vom 2. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 387) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

Das Investmentsteuergesetz vom 19. Juli 2016 
(BGBl. I S. 1730), das zuletzt durch Artikel 11 des Ge
setzes vom 2. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 387) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Nach § 1 Absatz 2 Satz 1 wird der folgende Satz 
eingefügt: 

1. u n v e r ä n d e r t  

„Wenn ein Investmentvermögen die Vorausset
zungen nach § 1 Absatz 1 des Kapitalanlagege
setzbuchs erfüllt, ist es für die Qualifikation als 
Investmentfonds unschädlich, wenn das Invest
mentvermögen alle oder einen Teil der von ihm 
gehaltenen Vermögensgegenstände aktiv unter
nehmerisch bewirtschaftet.“ 

 

 2. In § 2 Absatz 9 Satz 6 wird jeweils die Angabe 
„75 Prozent“ durch die Angabe „65 Prozent“ 
ersetzt. 

2. In § 4 Absatz 2 Nummer 1a Satz 1 wird die An
gabe „in den Fällen des § 6 Absatz 5 Satz 1 Num
mer 1“ durch die Angabe „in den Fällen des § 6 
Absatz 4 Satz 1 Nummer 4“ ersetzt. 

3. u n v e r ä n d e r t  

3. § 6 wird wie folgt geändert: 4. u n v e r ä n d e r t  

a) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geändert:  

aa) In Nummer 1 wird die Angabe „Ein
kommensteuergesetzes und“ durch die 
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Angabe „Einkommensteuergesetzes,“ 
ersetzt. 

bb) In Nummer 2 wird die Angabe „Kör
perschaftsteuergesetzes.“ durch die An
gabe „Körperschaftsteuergesetzes und“ 
ersetzt. 

 

cc) Nach Nummer 2 wird die folgende 
Nummer 3 eingefügt: 

 

„3. Einkünfte nach den Nummern 1 
und 2, die über eine Personenge
sellschaft erzielt werden.“ 

 

b) Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt geändert:  

aa) In Nummer 2 wird die Angabe „Rech
ten und“ durch die Angabe „Rechten,“ 
ersetzt. 

 

bb) In Nummer 3 wird die Angabe „Ein
kommensteuergesetzes.“ durch die An
gabe „Einkommensteuergesetzes,“ er
setzt. 

 

cc) Nach Nummer 3 werden die folgenden 
Nummern 4 und 5 eingefügt: 

 

„4. Einkünfte nach § 49 Absatz 1 
Nummer 2 Buchstabe e Doppel
buchstabe cc des Einkommen
steuergesetzes, unabhängig da
von, ob die Kapitalgesellschaft 
ihren Sitz oder ihre Geschäftslei
tung im Inland hat, und 

 

5. Einkünfte nach den Nummern 1 
bis 4, die über eine Personenge
sellschaft erzielt werden.“ 

 

c) Absatz 5 wird durch den folgenden Absatz 5 
ersetzt: 

 

„(5) Sonstige inländische Einkünfte 
sind  

 

1. Einkünfte nach § 49 Absatz 1 des Ein
kommensteuergesetzes mit Ausnahme 
der Einkünfte nach § 49 Absatz 1 Num
mer 2 des Einkommensteuergesetzes, 
soweit sie nicht von den Absätzen 3 
oder 4 erfasst werden,  

 

2. Einkünfte nach § 49 Absatz 1 Num
mer 2 des Einkommensteuergesetzes 
mit Ausnahme der Einkünfte nach § 49 
Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe e des 
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Einkommensteuergesetzes, soweit der 
Investmentfonds seine Vermögensge
genstände aktiv unternehmerisch be
wirtschaftet, und 

3. bei inländischen Investmentfonds in der 
Rechtsform einer Investmentaktienge
sellschaft auch Einkünfte, welche die 
Investmentaktiengesellschaft oder ei
nes ihrer Teilgesellschaftsvermögen er
zielt aus 

 

a) der Verwaltung ihres Vermögens 
oder 

 

b) der Nutzung ihres Investmentbe
triebsvermögens nach § 112 Ab
satz 2 Satz 1 des Kapitalanlagege
setzbuchs. 

 

Soweit in den Einkünften nach Satz 1 Num
mer 2 inländische Beteiligungseinnahmen 
und inländische Immobilienerträge enthalten 
sind, unterliegen diese der Besteuerung als 
sonstige inländische Einkünfte. Bei der Be
teiligung an einer Mitunternehmerschaft 
liegt vorbehaltlich des Absatzes 5a Satz 1 
Nummer 3 stets eine aktive unternehmeri
sche Bewirtschaftung vor.“ 

 

d) Nach Absatz 5 wird der folgende Absatz 5a 
eingefügt: 

 

„(5a) Keine aktive unternehmerische 
Bewirtschaftung liegt vor, soweit ein Invest
mentfonds 

 

1. Kredite ausschließlich an Personen 
vergibt, die keine Verbraucher nach 
§ 13 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
sind, 

 

2. Beteiligungen an Kapitalgesellschaften 
unmittelbar hält, es sei denn, die Betei
ligungen werden mit der Absicht erwor
ben, nach einer kurzfristigen Halte
dauer Veräußerungsgewinne zu erzie
len, oder 

 

3. Beteiligungen an gewerblich infizierten 
oder gewerblich geprägten Personenge
sellschaften im Sinne des § 15 Absatz 3 
des Einkommensteuergesetzes unmit
telbar hält und der Investmentfonds 
oder die zuständige Finanzbehörde 
nachweist, dass die Einkünfte aus ver
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mögensverwaltenden Tätigkeiten der 
Personengesellschaften stammen. 

Wird in den Fällen des Satzes 1 Nummer 3 
der Nachweis geführt, dass die Einkünfte aus 
einer vermögensverwaltenden Tätigkeit 
stammen, liegen sonstige inländische Ein
künfte nach Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 vor, 
soweit die Einkünfte der Personengesell
schaft ohne Berücksichtigung des § 15 Ab
satz 3 des Einkommensteuergesetzes solche 
im Sinne des § 49 Absatz 1 des Einkommen
steuergesetzes mit Ausnahme des § 49 Ab
satz 1 Nummer 2 des Einkommensteuerge
setzes wären und nicht von den Absätzen 3 
oder 4 erfasst werden.“ 

 

e) Nach Absatz 7 Satz 4 wird der folgende Satz 
eingefügt: 

 

„Satz 3 ist nicht anzuwenden auf sonstige in
ländische Einkünfte nach Absatz 5 Satz 1 
Nummer 2 und 3.“ 

 

4. § 7 wird wie folgt geändert: 5. u n v e r ä n d e r t  

a) Nach Absatz 2 Satz 1 wird der folgende Satz 
eingefügt: 

 

„Satz 1 ist nicht anzuwenden auf sonstige in
ländische Einkünfte nach § 6 Absatz 5 Satz 1 
Nummer 2 und 3.“ 

 

b) Absatz 4 Satz 2 wird durch den folgenden 
Satz ersetzt: 

 

„Die Gültigkeit der Statusbescheinigung darf 
bei erstmaliger Erteilung höchstens drei 
Jahre betragen; danach kann die Gültigkeit 
bis zu fünf Jahre betragen.“ 

 

5. § 8 wird wie folgt geändert: 6. u n v e r ä n d e r t  

a) In Absatz 1 wird nach der Angabe „§ 6 Ab
satz 2“ die Angabe „mit Ausnahme der sons
tigen inländischen Einkünfte nach § 6 Ab
satz 5 Satz 1 Nummer 2 und 3“ eingefügt. 

 

b) Nach Absatz 2 Satz 1 wird der folgende Satz 
eingefügt: 

 

„Satz 1 ist auch auf sonstige inländische Ein
künfte anzuwenden, die bei Vereinnahmung 
keinem Steuerabzug unterliegen; ausgenom
men sind sonstige inländische Einkünfte 
nach § 6 Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 und 3.“ 
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6. § 10 wird wie folgt geändert: 7. u n v e r ä n d e r t  

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  

aa) In Satz 1 wird nach der Angabe „sind“ 
die Angabe „vorbehaltlich der Sätze 2 
und 3“ eingefügt. 

 

bb) Nach Satz 2 wird der folgende Satz ein
gefügt: 

 

„Sonstige inländische Einkünfte nach 
§ 6 Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 und 3 
sind nicht steuerbefreit.“ 

 

b) Nach Absatz 2 Satz 1 wird der folgende Satz 
eingefügt: 

 

„Satz 1 ist auch auf sonstige inländische Ein
künfte anzuwenden, die bei Vereinnahmung 
keinem Steuerabzug unterliegen; ausgenom
men sind sonstige inländische Einkünfte 
nach § 6 Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 und 3.“ 

 

7. § 15 wird wie folgt geändert: 8. u n v e r ä n d e r t  

a) Absatz 2 Satz 2 wird durch den folgenden 
Satz ersetzt: 

 

„Satz 1 Nummer 2 ist nicht anzuwenden auf 
Beteiligungen an 

 

1. Gesellschaften, deren Unternehmens
gegenstand auf die Bewirtschaftung 
von erneuerbaren Energien nach § 1 
Absatz 19 Nummer 6a des Kapitalanla
gegesetzbuchs gerichtet ist, 

 

2. Immobilien-Gesellschaften nach § 1 
Absatz 19 Nummer 22 des Kapitalanla
gegesetzbuchs, 

 

3. Infrastruktur-Projektgesellschaften 
nach § 1 Absatz 19 Nummer 23a des 
Kapitalanlagegesetzbuchs und 

 

4. ÖPP-Projektgesellschaften nach § 1 
Absatz 19 Nummer 28 des Kapitalanla
gegesetzbuchs.“ 

 

b) Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 
ersetzt: 

 

„(3) Die Voraussetzungen des Absat
zes 2 gelten als erfüllt, wenn die Einnahmen 
aus einer aktiven unternehmerischen Bewirt
schaftung ohne die Einnahmen aus Beteili
gungen nach Absatz 2 Satz 2 in einem Ge
schäftsjahr weniger als 5 Prozent der gesam
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ten Einnahmen des Investmentfonds betra
gen.“ 

8. § 26 wird wie folgt geändert: 9. u n v e r ä n d e r t  

a) Nummer 4 wird wie folgt geändert:  

aa) In Buchstabe g wird die Angabe „Be
wirtschaftungsgegenstände“ durch die 
Angabe „Gegenstände“ ersetzt. 

 

bb) Buchstabe h wird durch den folgenden 
Buchstaben h ersetzt: 

 

„h) Investmentanteile an inländi
schen oder ausländischen Invest
mentfonds sowie Anteile an in
ländischen oder ausländischen In
vestmentvermögen nach § 1 Ab
satz 1 des Kapitalanlagegesetz
buchs, die keine Investmentfonds 
sind,“. 

 

cc) Buchstabe j wird durch den folgenden 
Buchstaben j ersetzt: 

 

„j) Beteiligungen an ÖPP-Projektge
sellschaften nach § 1 Absatz 19 
Nummer 28 des Kapitalanlagege
setzbuchs, an Infrastruktur-Pro
jektgesellschaften nach § 1 Ab
satz 19 Nummer 23a des Kapital
anlagegesetzbuchs und an Gesell
schaften, deren Unternehmensge
genstand auf die Bewirtschaftung 
von erneuerbaren Energien nach 
§ 1 Absatz 19 Nummer 6a des 
Kapitalanlagegesetzbuchs gerich
tet ist, wenn der Verkehrswert 
dieser Beteiligung ermittelt wer
den kann,“. 

 

b) Nummer 6 Satz 2 wird durch den folgenden 
Satz ersetzt: 

 

„Dies gilt nicht für Beteiligungen eines In
vestmentfonds an 

 

a) Gesellschaften, deren Unternehmens
gegenstand auf die Bewirtschaftung 
von erneuerbaren Energien nach § 1 
Absatz 19 Nummer 6a des Kapitalan
lagegesetzbuchs gerichtet ist, 

 

b) Immobilien-Gesellschaften,  
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c) Infrastruktur-Projektgesellschaften 
und 

 

d) ÖPP-Projektgesellschaften.“  

c) Nummer 7a wird durch die folgende Num
mer 7a ersetzt: 

 

„7a. Die Einnahmen aus einer aktiven un
ternehmerischen Bewirtschaftung im 
Sinne des § 15 Absatz 2 Satz 1 Num
mer 2 betragen in einem Geschäftsjahr 
weniger als 5 Prozent der gesamten 
Einnahmen des Investmentfonds. Un
berücksichtigt für die Zwecke des Sat
zes 1 bleiben Einnahmen aus 

 

a) der Bewirtschaftung von erneuer
baren Energien nach § 1 Ab
satz 19 Nummer 6a des Kapital
anlagegesetzbuchs sowie aus der 
Bewirtschaftung von Ladestatio
nen für Elektromobilität, die je
weils im Zusammenhang mit der 
Vermietung und Verpachtung 
von Immobilien stehen, 

 

b) Beteiligungen an Gesellschaften 
im Sinne des § 15 Absatz 2 Satz 2 
und 

 

c) Investmentanteilen und Anteilen 
nach Nummer 4 Buchstabe h.“ 

 

9. Nach § 30 Absatz 5 Satz 1 wird der folgende Satz 
eingefügt: 

10. u n v e r ä n d e r t  

„Dies gilt nicht für sonstige inländische Einkünfte 
nach § 6 Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 und 3.“ 

 

10. Nach § 33 Absatz 4 Satz 2 wird der folgende Satz 
eingefügt: 

11. u n v e r ä n d e r t  

„Die Sätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden auf 
sonstige inländische Einkünfte nach § 6 Absatz 5 
Satz 1 Nummer 2 und 3.“ 

 

11. Nach § 57 Absatz 10 wird der folgende Absatz 11 
eingefügt: 

12. Nach § 57 Absatz 10 wird der folgende Absatz 11 
eingefügt: 

„(11) In der Fassung des Artikels 27 des Ge
setzes vom ... [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] 
sind anzuwenden: 

„(11) In der Fassung des Artikels 28 des Ge
setzes vom ... [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle dieses Änderungsgesetzes] sind anzu
wenden: 

1. § 1 Absatz 2 Satz 2 und § 26 Nummer 4 
Buchstabe h, g und j, Nummer 6 Satz 2 und 
Nummer 7a ab dem 1. Januar 2026, 

1. § 1 Absatz 2 Satz 2, § 2 Absatz 9 Satz 6, § 7 
Absatz 4 Satz 2 und § 26 Nummer 4 Buch
stabe g, h und j, Nummer 6 Satz 2 und Num
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mer 7a ab dem ... [einsetzen: Tag nach der 
Verkündung dieses Änderungsgesetzes], 

2. § 4 Absatz 2 Nummer 1a, § 6 Absatz 3 
Satz 1 Nummer 3, Absatz 4 Satz 1 Num
mer 5, Absatz 5, 5a und 7 Satz 5, § 7 Ab
satz 2 Satz 2 und Absatz 4 Satz 2, § 8 Ab
satz 1 und 2 Satz 2, § 10 Absatz 1 Satz 1 und 
2 und Absatz 2 Satz 2, § 15 Absatz 2 Satz 2 
und Absatz 3, § 30 Absatz 5 Satz 2 sowie 
§ 33 Absatz 4 Satz 3 auf Einkünfte, die ei
nem Investmentfonds oder einem Spezial-In
vestmentfonds in einem Geschäftsjahr zu
fließen, das nach dem 31. Dezember 2025 
beginnt, und 

2. § 4 Absatz 2 Nummer 1a, § 6 Absatz 3 Satz 
1 Nummer 3, Absatz 4 Satz 1 Nummer 5, 
Absatz 5, 5a, und 7 Satz 5, § 7 Absatz 2 Satz 
2, § 8 Absatz 1 und 2 Satz 2, § 10 Absatz 1 
Satz 1 und 2 und Absatz 2 Satz 2, § 15 Absatz 
2 Satz 2 und Absatz 3, § 30 Absatz 5 Satz 2 
sowie § 33 Absatz 4 Satz 3 auf Einkünfte, die 
einem Investmentfonds oder einem Spezial-
Investmentfonds in einem Geschäftsjahr zu
fließen, das nach dem ... [einsetzen: Tag der 
Verkündung dieses Änderungsgesetzes] 
beginnt, und 

3. § 6 Absatz 4 Satz 1 Nummer 4 auf Ein
künfte, die einem Investmentfonds oder Spe
zial-Investmentfonds in einem Geschäftsjahr 
zufließen, das nach dem 31. Dezember 2025 
beginnt, soweit die Gewinne aus der Veräu
ßerung von Anteilen im Sinne des § 49 Ab
satz 1 Nummer 2 Buchstabe e Doppelbuch
stabe cc des Einkommensteuergesetzes 
stammen, bei denen die Veräußerung nach 
dem 27. März 2024 erfolgt und nur soweit 
den Gewinnen nach dem 27. März 2024 ein
getretene Wertveränderungen zugrunde lie
gen.“ 

3. § 6 Absatz 4 Satz 1 Nummer 4 auf Einkünfte, 
die einem Investmentfonds oder Spezial-In
vestmentfonds in einem Geschäftsjahr zu
fließen, das nach dem ... [einsetzen: Tag der 
Verkündung dieses Änderungsgesetzes] 
beginnt, soweit die Gewinne aus der Veräu
ßerung von Anteilen im Sinne des § 49 Ab
satz 1 Nummer 2 Buchstabe e Doppelbuch
stabe cc des Einkommensteuergesetzes 
stammen, bei denen die Veräußerung nach 
dem 27. März 2024 erfolgt und nur soweit 
den Gewinnen nach dem 27. März 2024 ein
getretene Wertveränderungen zugrunde lie
gen.“ 

Artikel 28 Artikel 29 

Änderung des Einkommensteuergesetzes u n v e r ä n d e r t  

Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I 
S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 1 des Geset
zes vom 14. Juli 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 161) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

1. § 3 Nummer 70 wird gestrichen.  

2. § 6b Absatz 10 wird wie folgt geändert:  

a) In Satz 1 wird die Angabe „500 000“ durch 
die Angabe „2 000 000“ ersetzt. 

 

b) In Satz 4 wird die Angabe „Absatz 5“ durch 
die Angabe „Absatz 6“ ersetzt. 
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3. Nach § 52 Absatz 14 Satz 6 wird der folgende 
Satz eingefügt: 

 

„§ 6b Absatz 10 Satz 1 in der am … [einsetzen: 
Tag nach der Verkündung] geltenden Fassung ist 
erstmals auf Gewinne aus der Veräußerung von 
Anteilen an Kapitalgesellschaften anzuwenden, 
die in nach dem … [einsetzen: Tag nach der Ver
kündung] beginnenden Wirtschaftsjahren entstan
den sind.“ 

 

 

Artikel 30 

 Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 

 Das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. 
I S. 4144), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 14. Juli 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 161) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

 1. § 8b Absatz 6 Satz 2 wird durch den folgenden 
Satz ersetzt: 

 „Die Absätze 1 bis 5 gelten für Bezüge und Ge
winne, die einem Betrieb gewerblicher Art ei
ner juristischen Person des öffentlichen Rechts 
oder einer Kapitalgesellschaft, die auf Grund 
ihrer Satzung eine am Gemeinwohl orientierte 
Aufgabenstellung im Kreditwesen aufweist 
und deren Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit 
in dem Wirtschaftsraum liegt, in dem sie ihren 
Sitz hat, über eine oder mehrere juristische 
Personen des öffentlichen Rechts zufließen, 
über die sie mittelbar an der leistenden Kör
perschaft, Personenvereinigung oder Vermö
gensmasse beteiligt ist und bei denen die Leis
tungen nicht im Rahmen eines Betriebs ge
werblicher Art erfasst werden, und damit in 
Zusammenhang stehende Gewinnminderun
gen entsprechend.“ 

 2. Nach § 34 Absatz 5 Satz 5 werden die folgenden 
Sätze eingefügt: 

 „§ 8b Absatz 6 Satz 2 in der am … [einsetzen: 
Tag nach der Verkündung dieses Änderungs
gesetzes] geltenden Fassung ist erstmals für 
den Veranlagungszeitraum 2026 anzuwenden. 
Auf Antrag des Steuerpflichtigen ist § 8b Ab
satz 6 Satz 2 in der am … [einsetzen: Tag nach 
der Verkündung dieses Änderungsgesetzes] 
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geltenden Fassung auch für frühere Veranla
gungszeiträume anzuwenden; der Antrag ist 
unwiderruflich und gilt für alle noch nicht be
standskräftig veranlagten Zeiträume.“ 

Artikel 29 Artikel 31 

Änderung des Stabilisierungsfondsgesetzes u n v e r ä n d e r t  

Das Stabilisierungsfondsgesetz vom 17. Oktober 
2008 (BGBl. I S. 1982), das zuletzt durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 28. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 69) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

In § 8a Absatz 5 Satz 2 wird die Angabe „14,“ gestri
chen. 

 

Artikel 30 Artikel 32 

Änderung des Sanierungs- und Abwicklungsge
setzes 

u n v e r ä n d e r t  

Das Sanierungs- und Abwicklungsgesetz vom 10. 
Dezember 2014 (BGBl. I S. 2091), das zuletzt durch 
Artikel 13 des Gesetzes vom 27. Dezember 2024 
(BGBl. 2024 I Nr. 438) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

 

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu 
§ 11 die folgende Angabe eingefügt: 

 

„§ 11a Meldungen zum zentralen europäischen 
Zugangsportal“. 

 

2. Nach § 11 wird der folgende § 11a eingefügt:  

„§ 11a 

 

Meldungen zum zentralen europäischen Zugang
sportal 

 

(1) Die Bundesanstalt ist Sammelstelle im 
Sinne des Artikels 2 Nummer 2 der Verordnung 
(EU) 2023/2859 für Informationen nach § 35 Ab
satz 1 und § 51 Absatz 3 Satz 1. 

 

(2) Bei Meldungen an die Bundesanstalt als 
Sammelstelle sind 

 

1. die Informationen in einem datenextrahier
baren Format im Sinne von Artikel 2 Num
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mer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 oder, 
sofern nach Unionsrecht vorgeschrieben, in 
einem maschinenlesbaren Format nach Arti
kel 2 Nummer 4 der Verordnung (EU) 
2023/2859 zu übermitteln; 

2. der jeweiligen Meldung die folgenden Meta
daten beizufügen: 

 

a) alle Firmen des Unternehmens, auf das 
sich die Informationen beziehen, 

 

b) die Rechtsträgerkennung des Unterneh
mens nach Artikel 2 der Durchfüh
rungsverordnung (EU) 2025/1338, 

 

c) die Größenkategorie des Unternehmens 
nach Artikel 4 der Durchführungsver
ordnung (EU) 2025/1338, 

 

d) die Art der Informationen nach Arti
kel 3 der Durchführungsverordnung 
(EU) 2025/1338, 

 

e) die Angabe, ob die Informationen per
sonenbezogene Daten enthalten,  

 

f) weitere Angaben, die nach einer auf
grund von Artikel 128a Absatz 6 der 
Richtlinie 2014/59/EU erlassenen Dele
gierten Verordnung gefordert werden. 

 

(3) Zur Einreichung der Rechtsträgerken
nung nach Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe b müs
sen sich Unternehmen eine solche Rechtsträger
kennung ausstellen lassen, sofern sie nicht bereits 
vorhanden ist. 

 

(4) Die Informationen sind der Bundesan
stalt ausschließlich elektronisch über das Melde- 
und Veröffentlichungssystem der Bundesanstalt 
zu melden. Die Meldepflichtigen sind verpflich
tet, sich hierfür einen Zugang zum Melde- und 
Veröffentlichungssystem der Bundesanstalt ein
zurichten. 

 

(5) Die Informationen nach § 66a Ab
satz 11, § 77 Absatz 1a, § 140 Absatz 4 und die 
Informationen über Maßnahmen und Bußgeldent
scheidungen der Abwicklungsbehörde nach § 174 
Absatz 2 und 3 werden von der Abwicklungsbe
hörde sowie die Informationen nach § 38 Absatz 1 
und die Informationen über Maßnahmen und Buß
geldentscheidungen der Aufsichtsbehörde nach 
§ 174 Absatz 2 und 3 werden von der Aufsichts
behörde an die Europäische Wertpapier- und 
Marktaufsichtsbehörde als Betreiberin des zentra
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len europäischen Zugangsportals im Sinne des Ar
tikels 1 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2023/2859 
gemeldet. 

(6) Die Informationen nach Absatz 5 sind 
in einem datenextrahierbaren Format im Sinne 
von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 
2023/2859 zu übermitteln und ihnen sind die fol
genden Metadaten beizufügen: 

 

1. der vollständige Name der natürlichen Per
son oder alle Firmen der juristischen Person, 
auf die sich die Informationen beziehen, 

 

2. soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung 
der juristischen Person nach Artikel 2 der 
Durchführungsverordnung (EU) 2025/1338, 

 

3. die Art der Informationen nach Artikel 3 der 
Durchführungsverordnung (EU) 2025/1338, 

 

4. die Angabe, ob die Informationen personen
bezogene Daten enthalten.“ 

 

3. Nach § 35 Absatz 1 Satz 3 werden die folgenden 
Sätze eingefügt: 

 

„Gleichzeitig mit der Offenlegung übermitteln die 
Unternehmen die Angaben an die Bundesanstalt, 
damit die Informationen im zentralen europäi
schen Zugangsportal zugänglich gemacht werden. 
Bei der Übermittlung von Informationen nach 
Satz 4 gelten die Anforderungen des § 11a Ab
satz 2 und 3.“ 

 

4. Nach § 38 Absatz 1 Satz 6 werden die folgenden 
Sätze eingefügt: 

 

„Die Bestellung eines vorläufigen Verwalters 
macht die Aufsichtsbehörde im zentralen europä
ischen Zugangsportal zugänglich. Es gelten die 
Anforderungen nach § 11a Absatz 6.“ 

 

5. Nach § 42 Absatz 1a Satz 3 wird der folgende 
Satz eingefügt: 

 

„Sofern die Abwicklungsbehörde eine Vorlage in 
beiden Sprachen verlangt, ist allein die deutsch
sprachige Fassung rechtlich maßgeblich.“ 

 

6. Nach § 51 Absatz 3 Satz 3 werden die folgenden 
Sätze eingefügt: 

 

„Gleichzeitig mit der Offenlegung übermitteln die 
Unternehmen die Angaben an die Abwicklungs
behörde, damit die Informationen im zentralen eu
ropäischen Zugangsportal zugänglich gemacht 
werden. Bei der Übermittlung von Informationen 
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nach Satz 4 gelten die Anforderungen des § 11a 
Absatz 2 und 3.“ 

7. Nach § 66a Absatz 11 Satz 1 werden die folgen
den Sätze eingefügt: 

 

„Darüber hinaus macht die Abwicklungsbehörde 
die veröffentlichten Informationen im zentralen 
europäischen Zugangsportal zugänglich. Es gel
ten die Anforderungen nach § 11a Absatz 6.“ 

 

8. Nach § 77 Absatz 1a Satz 1 werden die folgenden 
Sätze eingefügt: 

 

„Die Bestellung eines Sonderverwalters nach § 86 
in Verbindung mit § 87 macht die Abwicklungs
behörde im zentralen europäischen Zugangsportal 
zugänglich. Es gelten die Anforderungen nach 
§ 11a Absatz 6.“ 

 

9. In § 106 Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „den 
Antrag nach § 38 Absatz 1 Satz 2“ durch die An
gabe „die Einführung nach § 38 Absatz 1“ ersetzt. 

 

10. Nach § 140 Absatz 4 Satz 1 werden die folgenden 
Sätze eingefügt: 

 

„Darüber hinaus macht die Abwicklungsbehörde 
die veröffentlichten Informationen im zentralen 
europäischen Zugangsportal zugänglich. Es gel
ten die Anforderungen nach § 11a Absatz 6.“ 

 

11. § 174 wird wie folgt geändert:  

a) In Absatz 2 wird die Angabe „Die Abwick
lungsbehörde soll“ durch die Angabe „Die 
Abwicklungsbehörde und die Aufsichtsbe
hörde sollen“ und die Angabe „hat“ durch 
die Angabe „haben“ ersetzt. 

 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:  

aa) In Satz 1 wird die Angabe „Die Ab
wicklungsbehörde hat“ durch die An
gabe „Die Abwicklungsbehörde und 
die Aufsichtsbehörde haben“ ersetzt. 

 

bb) In Satz 2 wird die Angabe „kann die 
Abwicklungsbehörde“ durch die An
gabe „können die Abwicklungsbehörde 
und die Aufsichtsbehörde“ ersetzt. 

 

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert:  

aa) In Satz 1 wird nach der Angabe „der 
Abwicklungsbehörde“ die Angabe 
„und der Aufsichtsbehörde“ eingefügt. 
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bb) Nach Satz 2 werden die folgenden 
Sätze eingefügt: 

 

„Die nach Absatz 2 oder Absatz 3 be
kannt gemachten Maßnahmen und 
Bußgeldentscheidungen machen die 
Abwicklungsbehörde und die Auf
sichtsbehörde im zentralen europäi
schen Zugangsportal zugänglich. Es 
gelten die Anforderungen nach § 11a 
Absatz 5.“ 

 

d) Nach Absatz 5 Satz 1 wird der folgende Satz 
eingefügt: 

 

„Für die Aufsichtsbehörde gilt Satz 1 mit der 
Maßgabe, dass sie die Abwicklungsbehörde 
informiert.“ 

 

Artikel 31 Artikel 33 

Änderung der Wirtschaftsprüferordnung u n v e r ä n d e r t  

Die Wirtschaftsprüferordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 5. November 1975 (BGBl. I 
S. 2803), die zuletzt durch Artikel 35 des Gesetzes vom 
23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

1. Nach § 37 Absatz 1 wird der folgende Absatz 1a 
eingefügt: 

 

„(1a) Der Registerinhalt wird im zentralen 
europäischen Zugangsportal zugänglich gemacht. 
Für diesen Zweck übermittelt die Wirtschaftsprü
ferkammer die erforderlichen Informationen in ei
nem datenextrahierbaren Format unter Angabe 
der Metadaten, die eine Identifizierung des Ab
schlussprüfers oder der Prüfungsgesellschaft und 
eine strukturierte Verbreitung der Daten ermögli
chen, an die Europäische Wertpapier- und Markt
aufsichtsbehörde.“ 

 

2. § 69 wird wie folgt geändert:  

a) Nach Absatz 1 Satz 5 werden die folgenden 
Sätze eingefügt: 

 

„Die bekanntgemachten Informationen wer
den für den nach § 69 Absatz 3 vorgesehe
nen Zeitraum im zentralen europäischen Zu
gangsportal zugänglich gemacht. § 37 Ab
satz 1a Satz 2 gilt entsprechend.“ 

 



 

Drucksache 21/3343 – 114 – Deutscher Bundestag – 21. Wahlperiode 
 
 

Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 

b) In Absatz 1a Satz 3 wird die Angabe „bis 5“ 
durch die Angabe „bis 7“ ersetzt. 

 

Artikel 32 Artikel 34 

Änderung der Gewerbeordnung u n v e r ä n d e r t  

Die Gewerbeordnung in der Fassung der Bekannt
machung vom 22. Februar 1999 (BGBl. I S. 202), die 
zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 27. Dezember 
2024 (BGBl. 2024 I Nr. 438) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

 

1. Nach § 34d Absatz 11 Satz 5 werden die folgen
den Sätze eingefügt: 

 

„Soweit Informationen öffentlich bekanntge
macht werden, sind diese auch über das zentrale 
europäische Zugangsportal nach der Verordnung 
(EU) 2023/2859 zugänglich zu machen. § 330a 
Absatz 6 des Versicherungsaufsichtsgesetzes gilt 
entsprechend.“ 

 

2. Nach § 150 Absatz 5 Satz 1 wird der folgende 
Satz eingefügt: 

 

„Dies gilt auch für Zwecke einer Zuverlässigkeits
überprüfung durch die Bundesanstalt für Finanz
dienstleistungsaufsicht.“ 

 

Artikel 33 Artikel 35 

Änderung des Kreditwesengesetzes Änderung des Kreditwesengesetzes 

Das Kreditwesengesetz in der Fassung der Be
kanntmachung vom 9. September 1998 (BGBl. I 
S. 2776), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 
28. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 69) geändert wor
den ist, wird wie folgt geändert: 

Das Kreditwesengesetz in der Fassung der Be
kanntmachung vom 9. September 1998 (BGBl. I 
S. 2776), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 
28. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 69) geändert wor
den ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t  

a) Absatz 1a wird wie folgt geändert:  

aa) In Satz 2 Nummer 4 Buchstabe b wird 
nach der Angabe „häufige organisierte 
und systematische Betreiben von Han
del“ die Angabe „mit Aktien, Aktien
zertifikaten, börsengehandelten Fonds, 
Zertifikaten und anderen vergleichba
ren Finanzinstrumenten“ eingefügt und 
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wird die Angabe „in erheblichem Um
fang“ gestrichen. 

bb) Die Sätze 6 und 7 werden durch die fol
genden Sätze ersetzt: 

 

„Die Voraussetzungen der systemati
schen Internalisierung nach Nummer 4 
Buchstabe b sind auch dann erfüllt, 
wenn ein Unternehmen sich freiwillig 
den für die systematische Internalisie
rung geltenden Regelungen unterwor
fen und eine Erlaubnis zum Betreiben 
der systematischen Internalisierung bei 
der Bundesanstalt beantragt hat. Dies 
gilt auch für die systematische Interna
lisierung von Schuldverschreibungen, 
strukturierten Finanzprodukten und 
Emissionszertifikaten sowie von den in 
Artikel 8a Absatz 2 Satz 1 der Verord
nung (EU) Nr. 600/2014 genannten De
rivaten.“ 

 

cc) Satz 8 wird gestrichen.  

b) Absatz 6 wird durch den folgenden Absatz 6 
ersetzt: 

 

„(6) Ein Zentralverwahrer im Sinne 
dieses Gesetzes ist ein Unternehmen im 
Sinne des Artikels 2 Absatz 1 Nummer 1 der 
Verordnung (EU) Nr. 909/2014.“ 

 

c) Absatz 16 Satz 1 wird durch den folgenden 
Satz ersetzt: 

 

„Ein System im Sinne von § 24b ist eine 
schriftliche Vereinbarung nach Artikel 2 
Buchstabe a der Richtlinie 98/26/EG in der 
Fassung vom 13. März 2024 einschließlich 
der Vereinbarung zwischen einem Teilneh
mer und einem indirekt teilnehmenden Kre
ditinstitut, die von der Deutschen Bundes
bank oder der zuständigen Stelle eines ande
ren Mitgliedstaats oder Vertragsstaats des 
Europäischen Wirtschaftsraums der Europä
ischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbe
hörde gemeldet wurde.“ 

 

2. Nach § 3 Absatz 3 Satz 3 wird der folgende Satz 
eingefügt: 

2. u n v e r ä n d e r t  

„Verboten ist das Betreiben von  

1. nach Satz 1 Nummer 1 ermittelten Geschäf
ten nach Ablauf von zwölf Monaten nach 
dem Überschreiten eines der in Absatz 2 
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Satz 1 genannten Schwellenwerte, im Falle 
des Satzes 3 nach Ablauf der gewährten 
Fristverlängerung, und 

2. Geschäften, die nach Satz 1 Nummer 1 unter 
Beachtung der im Verkehr erforderlichen 
Sorgfalt hätten ermittelt werden müssen, 
nach Ablauf von zwölf Monaten nach dem 
Überschreiten eines der in Absatz 2 Satz 1 
genannten Schwellenwerte.“ 

 

3. § 32 wird wie folgt geändert: 3. u n v e r ä n d e r t  

a) In Absatz 1e wird nach der Angabe „Ab
satz 4“ die Angabe „oder Zentralverwahrer 
im Sinne des Artikels 54 Absatz 2a Unterab
satz 1 Buchstabe b“ eingefügt. 

 

b) Nach Absatz 1f wird der folgende Absatz 1g 
eingefügt: 

 

„(1g) Ein Unternehmen mit Sitz in ei
nem Drittstaat bedarf für das Betreiben des 
Eigenhandels im Sinne des § 1 Absatz 1a 
Satz 2 Nummer 4 Buchstabe a keiner schrift
lichen Erlaubnis nach Absatz 1, wenn es den 
Eigenhandel als Mitglied einer Börse oder 
als Teilnehmer eines Handelsplatzes be
treibt; dies gilt bis zu einer Entscheidung der 
Europäischen Wertpapier- und Marktauf
sichtsbehörde über eine Eintragung des Un
ternehmens in das Register nach Artikel 48 
der Verordnung (EU) Nr. 600/2014.“ 

 

 4. In § 35 Absatz 2 Nummer 6, § 36 Absatz 1 Satz 
3 und § 36a Absatz 1 Satz 4 wird jeweils die 
Angabe „Verordnung (EU) 2015/847“ durch 
die Angabe „Verordnung (EU) 2023/1113“ 
ersetzt. 

4. In § 37 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 wird nach der 
Angabe „Abschnitt A“ die Angabe „Nummer 1 
oder Nummer 2“ eingefügt. 

5. u n v e r ä n d e r t  

5. In § 44c Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 wird nach der 
Angabe „Abschnitt A“ die Angabe „Nummer 1 
oder Nummer 2“ eingefügt. 

6. u n v e r ä n d e r t  

6. In § 53p wird nach der Angabe „Kreditinstitut“ 
die Angabe „oder Zentralverwahrer“ eingefügt 
und wird die Angabe „2 Buchstabe b“ durch die 
Angabe „2a“ ersetzt. 

7. u n v e r ä n d e r t  
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7. Nach § 53u Absatz 1 Satz 3 wird der folgende 
Satz eingefügt: 

8. u n v e r ä n d e r t  

„Sofern die Bundesanstalt eine Vorlage in beiden 
Sprachen verlangt, ist allein die deutschsprachige 
Fassung rechtlich maßgeblich.“ 

 

8. § 54 Absatz 1 Nummer 1 wird durch die folgende 
Nummer 1 ersetzt: 

9. u n v e r ä n d e r t  

„1. entgegen § 3 Absatz 1 oder Absatz 3 Satz 4 
ein dort genanntes Geschäft betreibt,“. 

 

9. § 56 Absatz 4f wird wie folgt geändert: 10. § 56 wird wie folgt geändert: 

 a) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

 aa) In Nummer 1 wird die Angabe „Auf
traggeber“ durch die Angabe „Zah
ler“ ersetzt. 

 bb) In den Nummern 6 und 7 wird jeweils 
die Angabe „Begünstigten“ durch die 
Angabe „Zahlungsempfänger“ er
setzt.  

 cc) In den Nummern 9, 12 und 16 wird 
jeweils die Angabe „zum Auftragge
ber und zum Begünstigten“ durch die 
Angabe „zum Zahler oder zum Zah
lungsempfänger“ ersetzt. 

 dd) Nummer 19 wird durch die folgende 
Nummer 19 ersetzt: 

 „19. entgegen Artikel 26 Absatz 1 
Satz 2 eine dort genannte Auf
zeichnung nicht oder nicht 
mindestens fünf Jahre nach 
Durchführung des Geldtrans
fers aufbewahrt.“ 

 b) Absatz 4f wird wie folgt geändert: 

a) In der Angabe vor Nummer 1 wird die An
gabe „Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Juli 2014 zur Verbesserung der Wertpa
pierlieferungen und -abrechnungen in der 
Europäischen Union und über Zentralver
wahrer sowie zur Änderung der Richtli
nien 98/26/EG und 2014/65/EU und der Ver
ordnung (EU) Nr. 236/2012 (ABl. L 257 
vom 28.8.2014, S. 1)“ durch die Angabe 
„Verordnung (EU) Nr. 909/2014 in der Fas
sung vom 13. Dezember 2023“ ersetzt. 

aa) u n v e r ä n d e r t  
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b) Nach Nummer 3 wird die folgende Num
mer 3a eingefügt: 

bb) u n v e r ä n d e r t  

„3a. entgegen Artikel 22a Absatz 5 Satz 2 
einen dort genannten Plan nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht bis 
zum Ablauf einer von der Bundesan
stalt gesetzten Frist, spätestens aber 
zwei Jahre nach der letzten Übermitt
lung eines solchen Plans, an die Bun
desanstalt übermittelt,“. 

 

c) Die Nummern 14, 14a und 15 werden durch 
die folgenden Nummern 14 bis 15c ersetzt: 

cc) u n v e r ä n d e r t  

„14. entgegen Artikel 27 Absatz 11 Buch
stabe a eine dort genannte Angabe 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht unverzüglich nach Kennt
niserlangung zur Verfügung stellt, 

 

14a. entgegen Artikel 27 Absatz 11 Buch
stabe b eine dort genannte Angabe 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht unverzüglich nach Kennt
niserlangung öffentlich macht, 

 

15. entgegen Artikel 27a Absatz 1 Unter
absatz 1 die Bundesanstalt nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht un
verzüglich nach Kenntniserlangung 
unterrichtet, 

 

15a. entgegen Artikel 27a Absatz 2 Unter
absatz 1 oder Unterabsatz 2 Satz 2 eine 
Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht unverzüglich 
nach Beschlussfassung macht, 

 

15b. entgegen Artikel 27a Absatz 2 Unter
absatz 2 Satz 1 die Bundesanstalt 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht unverzüglich nach Be
schlussfassung unterrichtet, 

 

15c. einer vollziehbaren Anordnung nach 
Artikel 27a Absatz 4 Unterabsatz 1 
Satz 1 zuwiderhandelt,“. 

 

d) Die Nummern 51 und 52 werden gestrichen. dd) Die Nummern 51 und 52 werden durch 
die folgenden Nummern 51 und 52 
ersetzt: 

 „51. (weggefallen) 

 52. (weggefallen)“. 
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 11. In § 60b Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „Ver
ordnung (EU) 2015/847“ durch die Angabe 
„Verordnung (EU) 2023/1113“ ersetzt. 

Artikel 34 Artikel 36 

Weitere Änderung des Kreditwesengesetzes Weitere Änderung des Kreditwesengesetzes 

Das Kreditwesengesetz, das zuletzt durch 
Artikel 33 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

Das Kreditwesengesetz, das zuletzt durch 
Artikel 35 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t  

a) Die Angabe zu § 14 wird durch die folgende 
Angabe ersetzt: 

 

„§ 14 (weggefallen)“.  

b) Die Angabe zu § 19 wird durch die folgende 
Angabe ersetzt: 

 

„§ 19 Begriff des Kreditnehmers für die 
§§ 15 und 18 und des Aufsichtsor
gans für die §§ 15 und 17“. 

 

c) Die Angabe zu § 20 wird durch die folgende 
Angabe ersetzt: 

 

„§ 20 (weggefallen)“.  

d) Die Angabe zu § 22 wird durch die folgende 
Angabe ersetzt: 

 

„§ 22 (weggefallen)“.  

e) Die Angaben zu § 55a und § 55b werden ge
strichen. 

 

2. § 2 Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 
ersetzt: 

2. u n v e r ä n d e r t  

„(2) Für die Kreditanstalt für Wiederaufbau 
gelten die §§ 10g, 12, 22a bis 22o, 53b Absatz 7 
und die auf Grund von § 46g Absatz 1 Nummer 2 
und § 46h getroffenen Regelungen.“ 

 

3. § 14 wird durch den folgenden § 14 ersetzt: 3. u n v e r ä n d e r t  

„§ 14 

 

(weggefallen)“.  
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4. § 19 wird wie folgt geändert: 4. u n v e r ä n d e r t  

a) Die Überschrift wird durch die folgende 
Überschrift ersetzt: 

 

„§ 19 

 

Begriff des Kreditnehmers für die §§ 15 und 
18 und des Aufsichtsorgans für die §§ 15 

und 17“. 

 

b) Die Absätze 1, 1a und 2 werden durch die 
folgenden Absätze 1, 1a und 2 ersetzt: 

 

„(1) (weggefallen)  

(1a) (weggefallen)  

(2) (weggefallen)“.  

c) In Absatz 5 wird die Angabe „§§ 14 bis 18“ 
durch die Angabe „§§ 15 bis 18“ ersetzt. 

 

5. § 20 wird durch den folgenden § 20 ersetzt: 5. u n v e r ä n d e r t  

„§ 20 

 

(weggefallen)“.  

6. § 22 wird durch den folgenden § 22 ersetzt: 6. u n v e r ä n d e r t  

„§ 22 

 

(weggefallen)“.  

7. § 29 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 7. u n v e r ä n d e r t  

a) In Nummer 1 wird die Angabe „, 14 Ab
satz 1“ gestrichen. 

 

b) In Nummer 2 Buchstabe a wird die Angabe 
„nach den §§ 13 und 14 Absatz 1, jeweils 
auch in Verbindung mit einer Rechtsverord
nung nach § 22“ durch die Angabe „nach 
§ 13“ ersetzt. 

 

8. In § 31 Absatz 1 Nummer 1 wird die Angabe 
„Kredite und Tatbestände nach § 14 Abs. 1 sowie 
§ 24“ durch die Angabe „Tatbestände nach § 24“ 
ersetzt. 

8. u n v e r ä n d e r t  

9. § 32 Absatz 6 Satz 2 wird gestrichen. 9. u n v e r ä n d e r t  
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10. § 45 Absatz 2 Nummer 8 wird durch die folgende 
Nummer 8 ersetzt: 

10. u n v e r ä n d e r t  

„8. geschäftsbeschränkende Maßnahmen an
ordnen, insbesondere das Eingehen von Ri
sikopositionen im Sinne von Artikel 5 Ab
satz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
oder die Annahme von Einlagen untersagen 
oder beschränken,“. 

 

11. § 45b Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 wird durch die 
folgende Nummer 3 ersetzt: 

11. u n v e r ä n d e r t  

„3. einzelne Geschäftsarten, namentlich die 
Annahme von Einlagen, Geldern oder Wert
papieren von Kunden und das Eingehen von 
Risikopositionen nach Artikel 5 Absatz 1 
der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, nicht 
oder nur in beschränktem Umfang betreiben 
darf.“ 

 

12. § 46 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 wird durch die 
folgende Nummer 2 ersetzt: 

12. u n v e r ä n d e r t  

„2. die Annahme von Einlagen oder Geldern 
oder Wertpapieren von Kunden und das 
Eingehen von Risikopositionen im Sinne 
von Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) Nr. 575/2013 verbieten,“. 

 

13. In § 53b Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 wird die An
gabe „§§ 14, 18a, 22 und 23“ durch die Angabe 
„§§ 18a und 23“ ersetzt. 

13. u n v e r ä n d e r t  

14. Die §§ 55a und 55b werden gestrichen. 14. u n v e r ä n d e r t  

15. § 56 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe d wird gestri
chen. 

15. u n v e r ä n d e r t  

16. § 64 Satz 2 wird gestrichen. 16. u n v e r ä n d e r t  

Artikel 35 Artikel 37 

Weitere Änderung des Kreditwesengesetzes Weitere Änderung des Kreditwesengesetzes 

Das Kreditwesengesetz, das zuletzt durch 
Artikel 34 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

Das Kreditwesengesetz, das zuletzt durch 
Artikel 36 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 7c 
durch die folgende Angabe ersetzt: 

1. u n v e r ä n d e r t  

„§ 7c Meldungen zum zentralen europäischen 
Zugangsportal“. 
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2. Nach § 2 Absatz 10 Satz 7 wird der folgende Satz 
eingefügt: 

2. u n v e r ä n d e r t  

„Für die Eintragungen in das öffentliche Register 
der Bundesanstalt nach Satz 5 gelten die Anforde
rungen des § 7c Absatz 1 und 2.“ 

 

3. § 7c wird durch den folgenden § 7c ersetzt: 3. u n v e r ä n d e r t  

„§ 7c 

 

Meldungen zum zentralen europäischen Zugang
sportal 

 

(1) Die folgenden Informationen werden 
von der Bundesanstalt an die Europäische Wert
papier- und Marktaufsichtsbehörde als Betreibe
rin des zentralen europäischen Zugangsportals im 
Sinne des Artikels 1 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2023/2859 gemeldet: 

 

1. die auf ihrer Internetseite veröffentlichte 
Liste der als global systemrelevant eingestuf
ten Institute einschließlich der diesen Institu
ten zugewiesenen Größenkategorie nach 
§ 10f Absatz 3 und 5, 

 

2. die auf ihrer Internetseite veröffentlichte 
Liste der anderweitig systemrelevant einge
stuften Institute nach § 10g Absatz 5, 

 

3. die nach § 60b Absatz 1 veröffentlichten 
Maßnahmen oder Bußgeldentscheidungen, 
die sie wegen eines Verstoßes gegen die na
tionalen Vorschriften zur Umsetzung der 
Richtlinie 2013/36/EU oder gegen die Ver
ordnung (EU) Nr. 575/2013 verhängt hat, so
wie 

 

4. Eintragungen im öffentlichen Register nach 
§ 2 Absatz 10 Satz 5. 

 

(2) Die Informationen nach Absatz 1 sind 
in einem datenextrahierbaren Format im Sinne 
von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 
2023/2859 zu übermitteln und ihnen sind die fol
genden Metadaten beizufügen: 

 

1. der vollständige Name der natürlichen Per
son oder alle Firmen des Instituts, auf die 
sich die Informationen beziehen, 

 

2. die Rechtsträgerkennung des Instituts nach 
Artikel 2 der Durchführungsverordnung 
(EU) 2025/1338, 
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3. die Art der Informationen nach Artikel 3 der 
Durchführungsverordnung (EU) 2025/1338, 

 

4. die Angabe, ob die Informationen personen
bezogene Daten enthalten.“ 

 

Artikel 36 Artikel 38 

Änderung der Anzeigenverordnung u n v e r ä n d e r t  

Die Anzeigenverordnung vom 19. Dezember 
2006 (BGBl. I S. 3245), die zuletzt durch Artikel 18 
des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 411) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

§ 5d wird durch den folgenden § 5d ersetzt:  

„§ 5d 

 

Auszug aus dem Gewerbezentralregister der nach § 24 
Absatz 1 Nummer 1 und 15 des Kreditwesengesetzes 

anzuzeigenden Person 

 

Die in den Anzeigen der Absicht einer Bestellung 
oder Ermächtigung nach § 24 Absatz 1 Nummer 1 und 
den Anzeigen nach § 24 Absatz 1 Nummer 15 des Kre
ditwesengesetzes genannten Personen haben beim 
Bundesamt für Justiz einen Auszug aus dem Gewerbe
zentralregister nach § 150 Absatz 5 der Gewerbeord
nung zur Vorlage bei der Bundesanstalt zu beantragen. 
Satz 1 gilt nicht, wenn die Person weder in den letzten 
zehn Jahren in der Bundesrepublik Deutschland einen 
Wohnsitz hatte noch in den letzten zehn Jahren in der 
Bundesrepublik Deutschland eine berufliche Tätigkeit 
ausgeübt hat. Sofern der Bundesanstalt bereits ein Aus
zug aus dem Gewerbezentralregister nach § 150 Ab
satz 5 der Gewerbeordnung vorliegt, dessen Beantra
gung nicht mehr als zwölf Monate zurückliegt, ist keine 
erneute Beantragung beim Bundesamt für Justiz erfor
derlich.“ 

 

Artikel 37 Artikel 39 

Änderung der Inhaberkontrollverordnung u n v e r ä n d e r t  

Die Inhaberkontrollverordnung vom 20. März 
2009 (BGBl. I S. 562, 688), die zuletzt durch Arti
kel 21 des Gesetzes vom 11. Dezember 2023 (BGBl. 
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2023 I Nr. 354) geändert worden ist, wird wie folgt ge
ändert: 

§ 9 Absatz 9 wird durch den folgenden Absatz 9 er
setzt: 

 

„(9) Anzeigepflichtige natürliche Personen, Per
sonen nach § 8 Nummer 3 oder Nummer 7 und natürli
che Personen, die als Anteilsinhaber auf den Anzeige
pflichtigen einen maßgeblichen Einfluss ausüben kön
nen, haben, wenn sie in den letzten zehn Jahren in der 
Bundesrepublik Deutschland einen Wohnsitz hatten 
oder in den letzten zehn Jahren in der Bundesrepublik 
Deutschland eine berufliche Tätigkeit ausgeübt haben, 
einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister nach 
§ 150 Absatz 5 der Gewerbeordnung zur Vorlage bei 
der Bundesanstalt zu beantragen oder bei der zuständi
gen Landesaufsichtsbehörde einen Auszug aus dem 
Gewerbezentralregister nach § 150 der Gewerbeord
nung einzureichen. Der bei der zuständigen Landesauf
sichtsbehörde einzureichende Registerauszug darf zum 
Zeitpunkt des Einreichens nicht älter als drei Monate 
sein. Maßgeblich hierfür ist das Ausstellungsdatum des 
Dokuments.“ 

 

Artikel 38 Artikel 40 

Änderung des Finanzdienstleistungsaufsichtsge
setzes 

u n v e r ä n d e r t  

Das Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz vom 
22. April 2002 (BGBl. I S. 1310), das zuletzt durch Ar
tikel 19 des Gesetzes vom 27. Dezember 2024 (BGBl. 
2024 I Nr. 438) geändert worden ist, wird wie folgt ge
ändert: 

 

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 8 
durch die folgende Angabe ersetzt: 

 

„§ 8 (weggefallen)“.  

2. § 8 wird gestrichen.  

3. § 24 Absatz 2 bis 5 wird durch die folgenden Ab
sätze 2 bis 5 ersetzt: 

 

„(2) Die Kosten, die für die Erfüllung der 
Aufgaben der nach § 342b Absatz 1 des Handels
gesetzbuchs in der bis einschließlich 31. Dezem
ber 2021 geltenden Fassung als Prüfstelle aner
kannten Einrichtung erforderlich sind und nach 
dem 31. Dezember 2021 anfallen, sind Kosten des 
Aufgabenbereiches Bilanzkontrolle im Sinne des 
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§ 16b in der ab dem 1. Juli 2021 geltenden Fas
sung. Für die Umlageabrechnung zieht die Bun
desanstalt die durch sie an die nach § 342b Ab
satz 1 des Handelsgesetzbuchs in der bis ein
schließlich 31. Dezember 2021 geltenden Fassung 
als Prüfstelle anerkannte Einrichtung nach Ab
satz 3 Satz 3 geleistete Vorschusszahlung, welche 
mit der zu leistenden Ausgleichszahlung nach Ab
satz 5 oder 6 aus dem Vorjahr verrechnet wird, als 
angefallene Kosten der nach § 342b Absatz 1 des 
Handelsgesetzbuchs in der bis einschließlich 31. 
Dezember 2021 geltenden Fassung als Prüfstelle 
anerkannten Einrichtung im Sinne des § 16b 
heran. Abweichend von Satz 2 erfolgt für das Um
lagejahr 2025 zur Ermittlung der Kosten im Sinne 
des § 16b eine Verrechnung der durch die Bun
desanstalt an die nach § 342b Absatz 1 des Han
delsgesetzbuchs in der bis einschließlich 31. De
zember 2021 geltenden Fassung als Prüfstelle an
erkannte Einrichtung nach Absatz 3 Satz 3 geleis
teten Vorschusszahlung nur mit solchen Aus
gleichszahlungen aus den Vorjahren, welche bei 
den vorangegangenen Umlageabrechnungen noch 
keine Berücksichtigung gefunden haben. Eine 
vorhandene Investitionsrücklage im Sinne des 
§ 17a in Verbindung mit § 12 Absatz 4 Satz 2 bei 
der nach § 342b Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs 
in der bis einschließlich 31. Dezember 2021 gel
tenden Fassung als Prüfstelle anerkannten Ein
richtung ist zum 31. Dezember 2021 aufzulösen. 

(3) Die nach § 342b Absatz 1 des Handels
gesetzbuchs in der bis einschließlich 31. Dezem
ber 2021 geltenden Fassung als Prüfstelle aner
kannte Einrichtung hat über die zur Finanzierung 
ihrer Kosten nach Absatz 2 Satz 1 erforderlichen 
Mittel einen Wirtschaftsplan für das Folgejahr im 
Einvernehmen mit der Bundesanstalt aufzustel
len. Der Wirtschaftsplan ist dem Bundesministe
rium der Finanzen zur Genehmigung vorzulegen. 
Die Bundesanstalt schießt der Prüfstelle die dieser 
nach dem Wirtschaftsplan voraussichtlich entste
henden Kosten aus der gemäß § 16n in der ab dem 
1. Juli 2021 geltenden Fassung eingezogenen Um
lagevorauszahlung vor. § 342d Satz 1 bis 3 des 
Handelsgesetzbuchs in der bis einschließlich 31. 
Dezember 2021 geltenden Fassung ist für das 
Haushaltsjahr 2022 nicht anzuwenden. 

 

(4) Nach Ende des Haushaltsjahres hat die 
nach § 342b Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs in 
der bis einschließlich 31. Dezember 2021 gelten
den Fassung als Prüfstelle anerkannte Einrichtung 
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eine von einem Wirtschaftsprüfer zu prüfende 
Einnahmen- und Ausgabenrechnung aufzustellen 
und der BaFin bis zum 30. April des auf das Um
lagejahr folgenden Jahres vorzulegen. Diese ent
hält die Kosten der nach § 342b Absatz 1 des Han
delsgesetzbuchs in der bis einschließlich 31. De
zember 2021 geltenden Fassung als Prüfstelle an
erkannten Einrichtung nach Absatz 2 Satz 1. 

(5) Ergibt sich, dass die gemäß Absatz 3 
Satz 3 geleistete Vorschusszahlung nicht die Kos
ten der nach § 342b Absatz 1 des Handelsgesetz
buchs in der bis einschließlich 31. Dezember 2021 
geltenden Fassung als Prüfstelle anerkannten Ein
richtung gemäß Absatz 2 Satz 1 deckt, so hat die 
Bundesanstalt den insoweit entstandenen Fehlbe
trag aus der von ihr eingezogenen Umlage gegen
über der Einrichtung, die nach § 342b Absatz 1 
des Handelsgesetzbuchs in der bis einschließlich 
31. Dezember 2021 geltenden Fassung als Prüf
stelle anerkannt war, auszugleichen. Die Kosten 
der nach § 342b Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs 
in der bis einschließlich 31. Dezember 2021 gel
tenden Fassung als Prüfstelle anerkannten Ein
richtung nach Absatz 2 Satz 1 ergeben sich aus 
der gemäß Absatz 4 Satz 1 und 2 zu erstellenden 
Einnahmen- und Ausgabenrechnung.“ 

 

Artikel 39 Artikel 41 

Änderung der ZAG-Anzeigenverordnung u n v e r ä n d e r t  

Die ZAG-Anzeigenverordnung vom 15. Oktober 
2009 (BGBl. I S. 3603), die zuletzt durch Artikel 1 der 
Verordnung vom 23. November 2022 (BGBl. I 
S. 2087) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

§ 10 Absatz 4 wird durch den folgenden Absatz 4 er
setzt: 

 

„(4) Die in der Absichtsanzeige nach § 28 Ab
satz 1 Nummer 1 des Zahlungsdiensteaufsichtsgeset
zes genannten Personen haben beim Bundesamt für 
Justiz einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister 
nach § 150 Absatz 5 der Gewerbeordnung zur Vorlage 
bei der Bundesanstalt zu beantragen. Satz 1 gilt nicht, 
wenn die Person weder in den letzten zehn Jahren in 
der Bundesrepublik Deutschland einen Wohnsitz hatte 
noch in den letzten zehn Jahren in der Bundesrepublik 
Deutschland eine berufliche Tätigkeit ausgeübt hat. So
fern der Bundesanstalt bereits ein Auszug aus dem Ge
werbezentralregister nach § 150 Absatz 5 der Gewer
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beordnung vorliegt, dessen Beantragung nicht mehr als 
zwölf Monate zurückliegt, ist keine erneute Beantra
gung beim Bundesamt für Justiz erforderlich.“ 

Artikel 40 Artikel 42 

Änderung des Finanzkonglomerate-Aufsichtsge
setzes 

u n v e r ä n d e r t  

Das Finanzkonglomerate-Aufsichtsgesetz vom 
27. Juni 2013 (BGBl. I S. 1862), das zuletzt durch Ar
tikel 26 Absatz 1 des Gesetzes vom 3. Juni 2021 
(BGBl. I S. 1534) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

 

Nach § 25 Absatz 4 wird der folgende Absatz 5 einge
fügt: 

 

„(5) Die Informationen nach Absatz 4 sind von 
den Unternehmen gleichzeitig mit ihrer Veröffentli
chung an die Bundesanstalt zu übersenden. Die Bun
desanstalt ist zuständige Sammelstelle im Sinne des 
Artikels 2 Nummer 2 der Verordnung (EU) 2023/2859 
für Informationen nach Absatz 4. Bei der Übermittlung 
von Informationen nach Absatz 4 gelten die Anforde
rungen nach § 330a Absatz 2 bis 4 des Versicherungs
aufsichtsgesetzes.“ 

 

Artikel 41 Artikel 43 

Änderung des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes Änderung des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes 

Das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz vom 17. Juli 
2017 (BGBl. I S. 2446; 2019 I S. 1113), das zuletzt 
durch Artikel 11 des Gesetzes vom 28. Februar 2025 
(BGBl. 2025 I Nr. 69) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

Das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz vom 17. Juli 
2017 (BGBl. I S. 2446; 2019 I S. 1113), das zuletzt 
durch Artikel 11 des Gesetzes vom 28. Februar 2025 
(BGBl. 2025 I Nr. 69) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

1. In § 24 Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 wird die An
gabe „15 und 20“ durch die Angabe „15, 16, 20, 
28 oder Artikel 30“ ersetzt. 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. § 27 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 wird durch die 
folgende Nummer 1 ersetzt: 

2. u n v e r ä n d e r t  

„1. angemessene Maßnahmen der Unterneh
menssteuerung, Kontrollmechanismen und 
Verfahren, die gewährleisten, dass das Insti
tut seine Verpflichtungen erfüllt, ein
schließlich eines angemessenen und wirksa
men Risikomanagements, dessen Ausge
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staltung von Art, Umfang, Komplexität und 
Risikogehalt der Geschäftsaktivitäten ab
hängt und dessen Angemessenheit und 
Wirksamkeit vom Institut regelmäßig zu 
überprüfen ist, sowie einer Internen Revi
sion;“. 

3. § 28 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 3. u n v e r ä n d e r t  

a) Nummer 1 wird durch die folgende Num
mer 1 ersetzt: 

 

„1. die Absicht der Bestellung eines Ge
schäftsleiters und die Absicht der Er
mächtigung einer Person zur Einzel
vertretung des Instituts in dessen ge
samtem Geschäftsbereich, jeweils un
ter Angabe der Tatsachen, die für die 
Beurteilung der Zuverlässigkeit, der 
fachlichen Eignung, einschließlich der 
Leitungserfahrung, und der ausrei
chenden zeitlichen Verfügbarkeit für 
die Wahrnehmung der jeweiligen Auf
gaben wesentlich sind, und des Ergeb
nisses der Beurteilung dieser Kriterien 
durch das anzeigende Institut, sowie 
den Vollzug, die Aufgabe oder die Än
derung einer solchen Absicht; neue 
Tatsachen, die sich auf die ursprüngli
che Beurteilung der Zuverlässigkeit, 
der fachlichen Eignung und der ausrei
chenden zeitlichen Verfügbarkeit er
heblich auswirken, sind ebenfalls un
verzüglich nach Kenntniserlangung 
anzuzeigen;“. 

 

b) Nach Nummer 1 wird die folgende Num
mer 1a eingefügt: 

 

„1a. die Bestellung eines Mitglieds und 
stellvertretender Mitglieder des Ver
waltungs- oder Aufsichtsorgans unter 
Angabe der Tatsachen, die zur Beurtei
lung ihrer Zuverlässigkeit und Sach
kunde für die Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben notwendig sind; neue Tatsa
chen, die sich auf die ursprüngliche 
Beurteilung der Zuverlässigkeit, der 
Sachkunde und der ausreichenden zeit
lichen Verfügbarkeit erheblich auswir
ken, sind ebenfalls unverzüglich nach 
Kenntniserlangung anzuzeigen;“. 
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c) Nach Nummer 2 wird die folgende Num
mer 2a eingefügt: 

 

„2a. das Ausscheiden eines Mitglieds und 
stellvertretender Mitglieder des Ver
waltungs- oder Aufsichtsorgans;“. 

 

4. § 64 wird wie folgt geändert: 4. § 64 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird gestrichen. a) u n v e r ä n d e r t  

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 2 wird die Angabe „Satz 4“ 
durch die Angabe „Satz 5“ ersetzt. 

aa) u n v e r ä n d e r t  

bb) Nach Nummer 3 werden die folgenden 
Nummern 3a und 3b eingefügt: 

bb) u n v e r ä n d e r t  

„3a. entgegen  

a) § 14 Absatz 1 Satz 2 in Ver
bindung mit § 2c Absatz 1 
Satz 1, 5, 6 oder 7 oder Ab
satz 3 Satz 1 oder 5 des Kre
ditwesengesetzes oder 

 

b) § 28 Absatz 1 Nummer 1 bis 
2a, 4 bis 9 oder 10, Absatz 2 
oder 3 oder § 38 Absatz 1 
Satz 1 

 

eine Anzeige nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht recht
zeitig erstattet, 

 

3b. entgegen  

a) § 15 Absatz 2 Satz 1 in Ver
bindung mit einer Rechts
verordnung nach § 15 Ab
satz 3 Satz 1 Nummer 2 
oder Satz 2 eine dort ge
nannte Angabe, 

 

b) § 22 Absatz 1 Satz 1 oder 
Satz 3 oder Absatz 2 Satz 1 
oder 2 einen Jahresab
schluss, einen Lagebericht, 
einen Prüfungsbericht, einen 
Konzernabschluss oder ei
nen Konzernlagebericht 
oder 

 

c) § 29 Absatz 1 Satz 1, auch 
in Verbindung mit § 29 Ab
satz 2, jeweils in Verbin
dung mit einer Rechtsver
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ordnung nach § 29 Absatz 3 
Satz 1 oder 2, einen Monats
ausweis 

nicht, nicht richtig, nicht vollstän
dig oder nicht rechtzeitig ein
reicht,“. 

 

cc) In Nummer 5 werden nach der Angabe 
„§ 27 Absatz 3 Satz 1“ die Angabe „, 
auch in Verbindung mit Satz 3,“ einge
fügt. 

cc) u n v e r ä n d e r t  

 dd) In Nummer 5a wird die Angabe 
„Verordnung (EU) 2015/847“ durch 
die Angabe „Verordnung (EU) 
2023/1113 in der Fassung vom 31. 
Mai 2023“ ersetzt. 

dd) Nummer 13 wird gestrichen. ee) u n v e r ä n d e r t  

c) In Absatz 3a wird die Angabe „zur Änderung 
der Verordnung“ durch die Angabe „zur Än
derung der Verordnungen“ und die Angabe 
„Nummer 1 und 3“ durch die Angabe „Num
mer 1 und 2“ ersetzt. 

c) u n v e r ä n d e r t  

Artikel 42 Artikel 44 

Änderung des Wertpapierinstitutsgesetzes u n v e r ä n d e r t  

Das Wertpapierinstitutsgesetz vom 12. Mai 2021 
(BGBl. I S. 990), das zuletzt durch Artikel 5 des Geset
zes vom 27. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 438) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

1. § 2 Absatz 2 wird wie folgt geändert:  

a) In Satz 1 Nummer 10 Buchstabe b wird nach 
der Angabe „häufige organisierte und syste
matische Betreiben von Handel“ die Angabe 
„mit Aktien, Aktienzertifikaten, börsenge
handelten Fonds, Zertifikaten und anderen 
vergleichbaren Finanzinstrumenten“ einge
fügt und wird die Angabe „in erheblichem 
Umfang“ gestrichen. 

 

b) Die Sätze 2 und 3 werden durch die folgen
den Sätze ersetzt: 

 

„Die Voraussetzungen der systematischen 
Internalisierung nach Satz 1 Nummer 10 
Buchstabe b sind auch dann erfüllt, wenn ein 
Unternehmen sich freiwillig den für die sys
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tematische Internalisierung geltenden Rege
lungen unterworfen und eine Erlaubnis zum 
Betreiben der systematischen Internalisie
rung bei der Bundesanstalt beantragt hat. 
Dies gilt auch für die systematische Interna
lisierung von Schuldverschreibungen, struk
turierten Finanzprodukten und Emissions
zertifikaten sowie von den in Artikel 8a Ab
satz 2 Satz 1 der Verordnung (EU) 
Nr. 600/2014 genannten Derivaten.“ 

c) Satz 4 wird gestrichen.  

2. In § 4 Satz 1 wird die Angabe „10g bis 18, 19 bis 
22“ durch die Angabe „10g bis 13, 13c, 15, 17 bis 
19, 21“ ersetzt. 

 

3. In § 6 wird die Angabe „des § 71 Absatz 3,“ ge
strichen. 

 

4. § 11 Absatz 9 Satz 1 wird wie folgt geändert:  

a) In den Nummern 1 und 4 wird jeweils nach 
der Angabe „Wertpapierinstituten“ die An
gabe „, Finanzinstituten“ eingefügt. 

 

b) In Nummer 5 wird nach der Angabe „Wert
papierinstituten“ die Angabe „oder Finanzin
stituten“ eingefügt. 

 

5. Nach § 15 Absatz 5 wird der folgende Absatz 5a 
eingefügt: 

 

„(5a) Ein Unternehmen mit Sitz in einem 
Drittstaat bedarf für das Betreiben des Eigenhan
dels im Sinne des § 2 Absatz 2 Nummer 10 Buch
stabe a keiner schriftlichen Erlaubnis nach Ab
satz 1, wenn es den Eigenhandel als Mitglied ei
ner Börse oder als Teilnehmer eines Handelsplat
zes betreibt; dies gilt bis zu einer Entscheidung 
der Europäischen Wertpapier- und Marktauf
sichtsbehörde über eine Eintragung des Unterneh
mens in das Register nach Artikel 48 der Verord
nung (EU) Nr. 600/2014.“ 

 

6. In § 38 Absatz 1 wird die Angabe „§ 45 Absatz 1 
Satz 1, 2 und 3 Nummer 1 und 4“ durch die An
gabe „§ 45 Absatz 1 Satz 1, 2 und 3 Nummer 1, 3 
und 4“ ersetzt. 

 

7. § 66 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 1 wird gestrichen.  

b) Die Absätze 2 und 3 werden zu den Absätzen 
1 und 2. 
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8. § 71 Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 
ersetzt: 

 

„(3) Die Bundesanstalt leitet diese Angaben 
innerhalb eines Monats nach Erhalt an die zustän
dige Stelle des Aufnahmevertragsstaates weiter. 
Das Wertpapierinstitut kann dann im Aufnah
memitgliedstaat die betreffenden Wertpapier
dienstleistungen und Anlagetätigkeiten erbrin
gen.“ 

 

9. In § 73 Absatz 5 Nummer 1 wird die Angabe 
„, die §§ 34 bis 37 sowie 66 Absatz 1“ durch die 
Angabe „sowie die §§ 34 bis 37“ ersetzt. 

 

10. Nach § 78c Absatz 1 Satz 3 wird der folgende 
Satz eingefügt: 

 

„Sofern die Bundesanstalt eine Vorlage in beiden 
Sprachen verlangt, ist allein die deutschsprachige 
Fassung rechtlich maßgeblich.“ 

 

11. § 83 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  

aa) In Nummer 5 Buchstabe b wird die An
gabe „den §§ 65, 66 Absatz 1 Satz 1“ 
durch die Angabe „§ 65“ ersetzt. 

 

bb) In Nummer 10 wird die Angabe „zuwi
derhandelt oder“ durch die Angabe „zu
widerhandelt, “ ersetzt.  

 

cc) Nummer 11 wird durch die folgenden 
Nummern 11 und 12 ersetzt: 

 

„11. entgegen § 66 Absatz 1 Satz 1 
eine Anzeige nicht, nicht richtig 
oder nicht rechtzeitig erstattet 
oder 

 

12. entgegen § 76 Absatz 1 Satz 1 
oder 3 einen Jahresabschluss, ei
nen Lagebericht oder einen Prü
fungsbericht nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht recht
zeitig einreicht.“ 

 

b) In Absatz 4a wird die Angabe „zur Änderung 
der Verordnung“ durch die Angabe „zur Än
derung der Verordnungen“ und die Angabe 
„Nummer 1 und 3“ durch die Angabe „Num
mer 1 und 2“ ersetzt. 
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Artikel 43 Artikel 45 

Weitere Änderung des Wertpapierinstitutsgeset
zes 

Weitere Änderung des Wertpapierinstitutsgeset
zes 

Das Wertpapierinstitutsgesetz, das zuletzt durch 
Artikel 42 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

Das Wertpapierinstitutsgesetz, das zuletzt durch 
Artikel 44 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu 
§ 8 die folgende Angabe eingefügt: 

1. u n v e r ä n d e r t  

„§ 8a Meldungen zum zentralen europäischen 
Zugangsportal“. 

 

2. Nach § 3 Absatz 2 Satz 6 wird der folgende Satz 
eingefügt: 

2. u n v e r ä n d e r t  

„Für die Eintragungen in das öffentliche Register 
der Bundesanstalt nach Satz 5 gelten die Anforde
rungen des § 8a Absatz 5 und 6.“ 

 

3. Nach § 8 wird der folgende § 8a eingefügt: 3. u n v e r ä n d e r t  

„§ 8a 

 

Meldungen zum zentralen europäischen Zugang
sportal 

 

(1) Die Bundesanstalt ist Sammelstelle im 
Sinne des Artikels 2 Nummer 2 der Verordnung 
(EU) 2023/2859 für Informationen nach § 54 Ab
satz 1 und 2. 

 

(2) Bei Meldungen an die Bundesanstalt als 
Sammelstelle sind 

 

1. die Informationen in einem datenextrahier
baren Format im Sinne von Artikel 2 Num
mer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 oder, 
sofern nach Unionsrecht vorgeschrieben, in 
einem maschinenlesbaren Format nach Arti
kel 2 Nummer 4 der Verordnung (EU) 
2023/2859 zu übermitteln; 

 

2. der jeweiligen Meldung die folgenden Meta
daten beizufügen: 

 

a) alle Firmen des Wertpapierinstituts 
oder des Mutterunternehmens, auf das 
sich die Informationen beziehen, 
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b) die Rechtsträgerkennung des Wertpapi
erinstituts oder des Mutterunterneh
mens nach Artikel 2 der Durchfüh
rungsverordnung (EU) 2025/1338, 

 

c) die Größenkategorie des Unternehmens 
nach Artikel 4 der Durchführungsver
ordnung (EU) 2025/1338, 

 

d) die Art der Informationen nach Arti
kel 3 der Durchführungsverordnung 
(EU) 2025/1338, 

 

e) die Angabe, ob die Informationen per
sonenbezogene Daten enthalten,  

 

f) weitere Angaben, die nach einer auf
grund von Artikel 44a Absatz 5 der 
Richtlinie (EU) 2019/2034 erlassenen 
Delegierten Verordnung gefordert wer
den. 

 

(3) Zur Einreichung einer Rechtsträgerken
nung nach Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe b müs
sen sich Unternehmen eine solche Rechtsträger
kennung ausstellen lassen, sofern sie nicht bereits 
vorhanden ist. 

 

(4) Die Informationen sind der Bundesan
stalt ausschließlich elektronisch über das Melde- 
und Veröffentlichungssystem der Bundesanstalt 
zu melden. Die Meldepflichtigen sind verpflich
tet, sich hierfür einen Zugang zum Melde- und 
Veröffentlichungssystem der Bundesanstalt ein
zurichten. 

 

(5) Die folgenden Informationen werden 
von der Bundesanstalt an die Europäische Wert
papier- und Marktaufsichtsbehörde als Betreibe
rin des zentralen europäischen Zugangsportals im 
Sinne des Artikels 1 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2023/2859 gemeldet: 

 

1. Eintragungen im öffentlichen Register nach 
§ 3 Absatz 2 Satz 5, 

 

2. Veröffentlichungen nach § 84 Absatz 1 und 
2. 

 

(6) Die Informationen nach Absatz 5 sind 
in einem datenextrahierbaren Format im Sinne 
von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 
2023/2859 zu übermitteln und ihnen sind die fol
genden Metadaten beizufügen: 

 

1. der vollständige Name der natürlichen Per
son oder alle Firmen des Wertpapierinstituts 
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oder des Mutterunternehmens, auf die oder 
auf das sich die Informationen beziehen, 

2. soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung 
des Wertpapierinstituts oder des Mutterun
ternehmens nach Artikel 2 der Durchfüh
rungsverordnung (EU) 2025/1338, 

 

3. die Art der Informationen nach Artikel 3 der 
Durchführungsverordnung (EU) 2025/1338, 

 

4. die Angabe, ob die Informationen personen
bezogene Daten enthalten.“ 

 

4. Nach § 16 Absatz 4 Satz 2 wird der folgende Satz 
eingefügt: 

4. u n v e r ä n d e r t  

„Bei der Mitteilung an die Europäische Wertpa
pier- und Marktaufsichtsbehörde nach Satz 2 be
rücksichtigt die Bundesanstalt die in § 8a Ab
satz 5 und 6 enthaltenen Anforderungen.“ 

 

5. Nach § 54 Absatz 2 wird der folgende Absatz 3 
eingefügt: 

5. u n v e r ä n d e r t  

„(3) Im Fall von Veröffentlichungen nach 
den Absätzen 1 und 2 sind die veröffentlichten In
formationen gleichzeitig mit der Veröffentlichung 
an die Bundesanstalt zu übermitteln. Bei der 
Übermittlung gelten die Anforderungen des § 8a 
Absatz 2 bis 4.“ 

 

6. Nach § 84 Absatz 5 wird der folgende Absatz 6 
eingefügt: 

6. u n v e r ä n d e r t  

„(6) Für Veröffentlichungen nach den Ab
sätzen 1 und 2 gilt § 8a Absatz 5 und 6 entspre
chend.“ 

 

Artikel 44 Artikel 46 

Änderung der Wertpapierinstituts-Anzeigenver
ordnung 

u n v e r ä n d e r t  

Die Wertpapierinstituts-Anzeigenverordnung 
vom 7. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 349) wird 
wie folgt geändert: 
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§ 9 wird durch den folgenden § 9 ersetzt:  

„§ 9 

 

Auszug aus dem Gewerbezentralregister der nach Ar
tikel 4 Buchstabe a der Delegierten Verordnung (EU) 
2017/1943, Artikel 5 der Durchführungsverordnung 
(EU) 2017/1945, § 64 Absatz 1 Nummer 1, § 65 Ab
satz 1 Nummer 1, § 67 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 

oder Nummer 4 des Wertpapierinstitutsgesetzes anzu
zeigenden Personen 

 

Die in den Anzeigen nach Artikel 4 Buchstabe a 
der Delegierten Verordnung (EU) 2017/1943, Artikel 5 
der Durchführungsverordnung (EU) 2017/1945, § 64 
Absatz 1 Nummer 1, § 65 Absatz 1 Nummer 1, § 67 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 4 des Wert
papierinstitutsgesetzes genannten Personen haben 
beim Bundesamt für Justiz einen Auszug aus dem Ge
werbezentralregister nach § 150 Absatz 5 der Gewer
beordnung zur Vorlage bei der Bundesanstalt zu bean
tragen. Satz 1 gilt nicht, wenn die Person weder in den 
letzten zehn Jahren in der Bundesrepublik Deutschland 
einen Wohnsitz hatte noch in den letzten zehn Jahren 
in der Bundesrepublik Deutschland eine berufliche Tä
tigkeit ausgeübt hat. Sofern der Bundesanstalt bereits 
ein Auszug aus dem Gewerbezentralregister nach 
§ 150 Absatz 5 der Gewerbeordnung vorliegt, dessen 
Beantragung nicht mehr als zwölf Monate zurückliegt, 
ist keine erneute Beantragung beim Bundesamt für Jus
tiz erforderlich.“ 

 

Artikel 45 Artikel 47 

Änderung der Wertpapierinstituts-Inhaberkon
trollverordnung 

u n v e r ä n d e r t  

Die Wertpapierinstituts-Inhaberkontrollverord
nung vom 11. Januar 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 9) wird 
wie folgt geändert: 

 

§ 6 Absatz 5 wird durch den folgenden Absatz 5 er
setzt: 

 

„(5) Personen nach Absatz 4 Satz 1, die innerhalb 
der letzten zehn Jahre einen Wohnsitz in Deutschland 
innehatten oder eine berufliche Tätigkeit in Deutsch
land ausgeübt haben, haben zusätzlich beim Bundes
amt für Justiz einen Auszug aus dem Gewerbezentral
register nach § 150 Absatz 5 der Gewerbeordnung zur 
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Vorlage bei der Bundesanstalt zu beantragen. Sofern 
der Bundesanstalt bereits ein Auszug aus dem Gewer
bezentralregister nach § 150 Absatz 5 der Gewerbeord
nung vorliegt, dessen Beantragung nicht mehr als 
zwölf Monate zurückliegt, ist keine erneute Beantra
gung beim Bundesamt für Justiz erforderlich.“ 

Artikel 46 Artikel 48 

Änderung des Kryptomärkteaufsichtsgesetzes Änderung des Kryptomärkteaufsichtsgesetzes 

Das Kryptomärkteaufsichtsgesetz vom 27. De
zember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 438, S. 2), das durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 27. Dezember 2024 (BGBl. 
2024 I Nr. 438) geändert worden ist, wird wie folgt ge
ändert: 

Das Kryptomärkteaufsichtsgesetz vom 27. De
zember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 438, S. 2), das durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 27. Dezember 2024 (BGBl. 
2024 I Nr. 438) geändert worden ist, wird wie folgt ge
ändert: 

 1. In § 3 Absatz 3 wird die Angabe „Verordnung 
(EU) 2015/847 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 20. Mai 2015 über die Über
mittlung von Angaben bei Geldtransfers und 
zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 
1781/2006 (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 1), die 
zuletzt durch die Verordnung (EU) 2019/2175 
(ABl. L 334 vom 27.12.2019, S. 1) geändert 
worden ist“ durch die Angabe „Verordnung 
(EU) 2023/1113“ ersetzt.“ 

1. In § 40 Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 wird die An
gabe „15 und 20“ durch die Angabe „15, 16, 20, 
28 oder Artikel 30“ ersetzt. 

2. u n v e r ä n d e r t  

2. In § 47 Absatz 12 wird die Angabe „Nummer 1 
und 3“ durch die Angabe „Nummer 1 und 2“ er
setzt. 

3. u n v e r ä n d e r t  

Artikel 47 Artikel 49 

Weitere Änderung des Kryptomärkteaufsichts
gesetzes 

Weitere Änderung des Kryptomärkteaufsichts
gesetzes 

Das Kryptomärkteaufsichtsgesetz, das zuletzt 
durch Artikel 46 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

Das Kryptomärkteaufsichtsgesetz, das zuletzt 
durch Artikel 48 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu 
§ 3 die folgende Angabe eingefügt: 

1. u n v e r ä n d e r t  

„§ 3a Meldungen zum zentralen europäischen 
Zugangsportal“. 
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2. Nach § 3 wird der folgende § 3a eingefügt: 2. u n v e r ä n d e r t  

„§ 3a 

 

Meldungen zum zentralen europäischen Zugang
sportal 

 

(1) Die Bundesanstalt ist Sammelstelle im 
Sinne des Artikels 2 Nummer 2 der Verordnung 
(EU) 2023/2859 für Informationen nach Arti
kel 88 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2023/1114. 

 

(2) Die Informationen sind der Bundesan
stalt unter Beachtung der Vorgaben nach Arti
kel 110a Absatz 1 und 2 der Verordnung (EU) 
2023/1114 ausschließlich elektronisch über das 
Melde- und Veröffentlichungssystem der Bundes
anstalt zu melden. Die Meldepflichtigen sind ver
pflichtet, sich hierfür einen Zugang zum Melde- 
und Veröffentlichungssystem der Bundesanstalt 
einzurichten.“ 

 

3. Nach § 36 Absatz 1 Satz 1 wird der folgende Satz 
eingefügt: 

3. u n v e r ä n d e r t  

„Bei der Übermittlung sind die Anforderungen 
des § 3a Absatz 2 zu beachten.“ 

 

Artikel 48 Artikel 50 

Änderung des Kapitalanlagegesetzbuchs Änderung des Kapitalanlagegesetzbuchs 

Das Kapitalanlagegesetzbuch vom 4. Juli 2013 
(BGBl. I S. 1981), das zuletzt durch Artikel 6 des Ge
setzes vom 27. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 438) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

Das Kapitalanlagegesetzbuch vom 4. Juli 2013 
(BGBl. I S. 1981), das zuletzt durch Artikel 6 des Ge
setzes vom 27. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 438) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Absatz 19 wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t  

a) Nach Nummer 6 wird die folgende Num
mer 6a eingefügt: 

 

„6a. Die Bewirtschaftung von erneuerbaren 
Energien im Sinne dieses Gesetzes 
umfasst die Erzeugung, die Umwand
lung, den Transport oder die Speiche
rung von erneuerbaren Energien nach 
§ 3 Nummer 21 des Erneuerbare-Ener
gien-Gesetzes vom 21. Juli 2014 
(BGBl. I S. 1066), das zuletzt durch 
Artikel … des Gesetzes vom … [ein
setzen: Artikelbezeichnung, Datum 
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und Fundstelle der letzten Änderung] 
geändert worden ist, in der jeweils gel
tenden Fassung, oder Wärme aus er
neuerbaren Energien nach § 3 Ab
satz 1 Nummer 15 des Wärmepla
nungsgesetzes vom 20. Dezember 
2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394), das zu
letzt durch Artikel … des Gesetzes 
vom … [einsetzen: Artikelbezeich
nung, Datum und Fundstelle der letz
ten Änderung] geändert worden ist, in 
der jeweils geltenden Fassung, sowie 
den Transport oder die Speicherung 
von technisch unvermeidbarer Ab
wärme nach § 3 Nummer 27 des Ener
gieeffizienzgesetzes vom 13. Novem
ber 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 209), in 
der jeweils geltenden Fassung.“ 

b) In Nummer 22 wird die Angabe „zur Bewirt
schaftung der Immobilien erforderlichen“ 
durch die Angabe „in § 231 Absatz 3 ge
nannten“ ersetzt. 

 

2. § 34 Absatz 6 wird gestrichen. 2. u n v e r ä n d e r t  

3. § 231 wird wie folgt geändert: 3. u n v e r ä n d e r t  

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:  

aa) In Nummer 7 wird die Angabe „Vermö
gensgegenstände.“ durch die Angabe 
„Vermögensgegenstände;“ ersetzt. 

 

bb) Nach Nummer 7 wird die folgende 
Nummer 8 eingefügt: 

 

„8. Beteiligungen an Infrastruktur-
Projektgesellschaften, deren Un
ternehmensgegenstand im Ge
sellschaftsvertrag oder in der Sat
zung darauf beschränkt ist, Anla
gen zu errichten, zu erwerben, zu 
betreiben, zu bewirtschaften oder 
zu halten, die zur Bewirtschaf
tung von erneuerbaren Energien 
im Sinne von § 1 Absatz 19 Num
mer 6a bestimmt und geeignet 
sind, wenn zur Zeit des Erwerbs 
der Beteiligung ihr Wert zusam
men mit dem Wert weiterer sol
cher Beteiligungen, die sich be
reits in dem Sondervermögen be
finden, 15 Prozent des Wertes des 
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Sondervermögens nicht über
steigt.“ 

b) Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 
ersetzt: 

 

„(3) Für ein Immobilien-Sondervermö
gen dürfen auch Gegenstände erworben wer
den, die 

 

1. zur Bewirtschaftung der Vermögensge
genstände des Immobilien-Sonderver
mögens erforderlich sind, 

 

2. der Bewirtschaftung von erneuerbaren 
Energien im Sinne von § 1 Absatz 19 
Nummer 6a dienen, oder 

 

3. für den Betrieb von Ladestationen für 
Elektromobilität erforderlich sind.“ 

 

c) In Absatz 4 wird die Angabe „5 und 6“ durch 
die Angabe „5, 6 und 8“ ersetzt. 

 

d) Nach Absatz 5 wird der folgende Absatz 6 
eingefügt: 

 

„(6) Gegenstände nach Absatz 3 dürfen 
auch von der Kapitalverwaltungsgesellschaft 
für das Immobilien-Sondervermögen betrie
ben werden.“ 

 

4. § 246 wird wie folgt geändert: 4. entfällt 

a) In Absatz 1 wird die Angabe „(1)“ gestri
chen. 

 

b) Absatz 2 wird gestrichen.  

5. § 261 Absatz 2 Nummer 4 wird durch die fol
gende Nummer 4 ersetzt: 

4. u n v e r ä n d e r t  

„4. Anlagen zur Bewirtschaftung von erneuer
baren Energien im Sinne von § 1 Absatz 19 
Nummer 6a,“. 

 

6. § 264 wird wie folgt geändert:  6. entfällt 

a) In Absatz 1 wird die Angabe „(1)“ gestri
chen. 

 

b) Absatz 2 wird gestrichen.  

7. § 284 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe g wird 
durch den folgenden Buchstaben g ersetzt: 

5. u n v e r ä n d e r t  

„g) Anteile oder Aktien an Investmentvermö
gen,“. 
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8. In § 340 Absatz 6h wird die Angabe „zur Ände
rung der Verordnung“ durch die Angabe „zur Än
derung der Verordnungen“ und die Angabe 
„Nummer 1 und 3“ durch die Angabe „Nummer 1 
und 2“ ersetzt. 

6. u n v e r ä n d e r t  

Artikel 49 Artikel 51 

Weitere Änderung des Kapitalanlagegesetz
buchs 

Weitere Änderung des Kapitalanlagegesetz
buchs 

Das Kapitalanlagegesetzbuch, das zuletzt durch 
Artikel 48 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

Das Kapitalanlagegesetzbuch, das zuletzt durch 
Artikel 50 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu 
§ 16a die folgende Angabe eingefügt: 

1. u n v e r ä n d e r t  

„§ 16b Meldungen zum zentralen europäischen 
Zugangsportal“. 

 

2. Nach § 16a wird der folgende § 16b eingefügt: 2. u n v e r ä n d e r t  

„§ 16b 

 

Meldungen zum zentralen europäischen Zugang
sportal 

 

(1) Die Bundesanstalt ist Sammelstelle im 
Sinne des Artikels 2 Nummer 2 der Verordnung 
(EU) 2023/2859 für Informationen zu OGAW 
nach § 107 Absatz 1, § 123 Absatz 1 und 2 sowie 
§ 164 Absatz 4 Satz 1. 

 

(2) Bei Meldungen an die Bundesanstalt 
oder ihre Beauftragten als Sammelstelle sind 

 

1. die Informationen in einem datenextrahier
baren Format im Sinne von Artikel 2 Num
mer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 oder, 
sofern nach Unionsrecht vorgeschrieben, in 
einem maschinenlesbaren Format nach Arti
kel 2 Nummer 4 der Verordnung (EU) 
2023/2859 zu übermitteln; 

 

2. der jeweiligen Meldung die folgenden Meta
daten beizufügen: 

 

a) alle Namen der Kapitalverwaltungsge
sellschaft oder des Investmentvermö
gens, auf die oder auf das sich die Infor
mationen beziehen, 
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b) die Rechtsträgerkennung des OGAW 
und, soweit verfügbar, der Kapitalver
waltungsgesellschaft oder eines ande
ren Investmentvermögens nach Arti
kel 2 der Durchführungsverordnung 
(EU) 2025/1338, 

 

c) die Größenkategorie des OGAW nach 
Artikel 4 der Durchführungsverord
nung (EU) 2025/1338, 

 

d) die Art der Informationen nach Arti
kel 3 der Durchführungsverordnung 
(EU) 2025/1338, 

 

e) die Angabe, ob die Informationen per
sonenbezogene Daten enthalten,  

 

f) weitere Angaben, die nach einer auf
grund von Artikel 82a Absatz 6 der 
Richtlinie (EU) 2019/2034 erlassenen 
Delegierten Verordnung gefordert wer
den. 

 

(3) Zur Einreichung der Rechtsträgerken
nung nach Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe b müs
sen sich OGAW eine solche Rechtsträgerkennung 
ausstellen lassen, sofern sie nicht bereits vorhan
den ist. 

 

(4) Die Informationen sind der Bundesan
stalt ausschließlich elektronisch über das Melde- 
und Veröffentlichungssystem der Bundesanstalt 
zu melden. Die Meldepflichtigen sind verpflich
tet, sich hierfür einen Zugang zum Melde- und 
Veröffentlichungssystem der Bundesanstalt ein
zurichten. 

 

(5) Die folgenden Informationen werden 
von der Bundesanstalt an die Europäische Wert
papier- und Marktaufsichtsbehörde als Betreibe
rin des zentralen europäischen Zugangsportals im 
Sinne des Artikels 1 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2023/2859 gemeldet: 

 

1. Informationen nach § 12 Absatz 6 Satz 1 
Nummer 1 und 

 

2. Informationen nach § 12 Absatz 6 Satz 1 
Nummer 19, soweit sie auf der Richtlinie 
2009/65/EG beruhen. 

 

(6) Die Informationen nach Absatz 5 sind 
in einem datenextrahierbaren Format im Sinne 
von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 
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2023/2859 zu übermitteln und ihnen sind die fol
genden Metadaten beizufügen: 

1. alle Namen des OGAW, auf den sich die In
formationen beziehen, 

 

2. die Rechtsträgerkennung des OGAW nach 
Artikel 2 der Durchführungsverordnung 
(EU) 2025/1338, 

 

3. die Art der Informationen nach Artikel 3 der 
Durchführungsverordnung (EU) 2025/1338, 

 

4. die Angabe, ob die Informationen personen
bezogene Daten enthalten.“ 

 

3. § 164 wird wie folgt geändert: 3. u n v e r ä n d e r t  

a) Absatz 4 Satz 1 wird durch den folgenden 
Satz ersetzt: 

 

„Die OGAW-Kapitalverwaltungsgesell
schaft oder die EU-OGAW-Verwaltungsge
sellschaft hat der Bundesanstalt für die von 
ihr verwalteten inländischen OGAW den 
Verkaufsprospekt und entweder das Basisin
formationsblatt gemäß Verordnung (EU) 
Nr. 1286/2014 oder die wesentlichen Anle
gerinformationen gleichzeitig mit der Veröf
fentlichung nach Absatz 1 Satz 1 einzu
reichen.“ 

 

b) Absatz 5 wird durch den folgenden Absatz 5 
ersetzt: 

 

„(5) Die OGAW-Kapitalverwaltungs
gesellschaft oder die EU-OGAW-Verwal
tungsgesellschaft hat der Bundesanstalt für 
die von ihr verwalteten inländischen OGAW 
alle Änderungen des Verkaufsprospekts und 
entweder des Basisinformationsblattes ge
mäß Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 oder 
der wesentlichen Anlegerinformationen 
gleichzeitig mit der Veröffentlichung nach 
Absatz 1 Satz 1 einzureichen.“ 

 

Artikel 50 Artikel 52 

Änderung des Pfandbriefgesetzes u n v e r ä n d e r t  

Das Pfandbriefgesetz vom 22. Mai 2005 (BGBl. I 
S. 1373), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 
22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 411) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 
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1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu 
§ 3a die folgende Angabe eingefügt: 

 

„§ 3b Meldungen zum zentralen europäischen 
Zugangsportal“. 

 

2. Nach § 3a wird der folgende § 3b eingefügt:  

„§ 3b 

 

Meldungen zum zentralen europäischen Zugang
sportal 

 

(1) Die Bundesanstalt ist Sammelstelle im 
Sinne des Artikels 2 Nummer 2 der Verordnung 
(EU) 2023/2859 für Informationen nach § 28. 

 

(2) Bei Meldungen an die Bundesanstalt als 
Sammelstelle sind 

 

1. die Informationen in einem datenextrahier
baren Format im Sinne von Artikel 2 Num
mer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 oder, 
sofern nach Unionsrecht vorgeschrieben, in 
einem maschinenlesbaren Format nach Arti
kel 2 Nummer 4 der genannten Verordnung 
zu übermitteln; 

 

2. der jeweiligen Meldung die folgenden Meta
daten beizufügen: 

 

a) alle Firmen der Pfandbriefbank, auf die 
sich die Informationen beziehen, 

 

b) die Rechtsträgerkennung der Pfand
briefbank nach Artikel 2 der Durchfüh
rungsverordnung (EU) 2025/1338, 

 

c) die Größenkategorie der Pfandbrief
bank nach Artikel 4 der Durchfüh
rungsverordnung (EU) 2025/1338, 

 

d) die Art der Informationen nach Arti
kel 3 der Durchführungsverordnung 
(EU) 2025/1338, 

 

e) die Angabe, ob die Informationen per
sonenbezogene Daten enthalten,  

 

f) weitere Angaben, die nach einer auf
grund von Artikel 26a Absatz 5 der 
Richtlinie 2019/2162 erlassenen Dele
gierten Verordnung gefordert werden. 

 

(3) Zur Einreichung der Rechtsträgerken
nung nach Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe b müs
sen sich Pfandbriefbanken eine solche Rechtsträ
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gerkennung ausstellen lassen, sofern sie nicht be
reits vorhanden ist. 

(4) Die Bundesanstalt kann Vorgaben dazu 
machen, auf welchem Übermittlungsweg die Da
ten einzureichen sind. Die Bundesanstalt kann 
verlangen, dass die Pfandbriefbanken ein elektro
nisches Melde- und Veröffentlichungssystem nut
zen und sich dazu einen Zugang einrichten. 

 

(5) Die folgenden Daten werden von der 
Bundesanstalt dem zentralen europäischen Zu
gangsportal zugeleitet: 

 

1. die Liste nach § 2 Absatz 6 sowie  

2. die nach § 40a Absatz 1 veröffentlichten 
Sanktionen. 

 

(6) Die Informationen sind in einem daten
extrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2 
Nummer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 zu 
übermitteln und ihnen sind die folgenden Metada
ten beizufügen: 

 

1. alle Firmen der Pfandbriefbanken, auf die 
sich die Informationen beziehen, 

 

2. die Rechtsträgerkennung der Pfandbriefban
ken nach Artikel 2 der Durchführungsver
ordnung (EU) 2025/1338, 

 

3. die Art der Informationen nach Artikel 3 der 
Durchführungsverordnung (EU) 2025/1338, 

 

4. die Angabe, ob die Informationen personen
bezogene Daten enthalten.“ 

 

3. Nach § 28 Absatz 5 wird der folgende Absatz 6 
eingefügt: 

 

„(6) Pfandbriefbanken haben gleichzeitig 
mit der Veröffentlichung der Transparenzangaben 
nach den Abätzen 1 bis 4 auf ihrer Internetseite 
diese Angaben bei der Bundesanstalt zu melden. 
Für diese Meldungen gelten die Anforderungen 
des § 3b Absatz 2 und 3.“ 

 

Artikel 51 Artikel 53 

Änderung des Geldwäschegesetzes Änderung des Geldwäschegesetzes 

Das Geldwäschegesetz vom 23. Juni 2017 
(BGBl. I S. 1822), das zuletzt durch Artikel 8 des Ge

Das Geldwäschegesetz vom 23. Juni 2017 
(BGBl. I S. 1822), das zuletzt durch Artikel 8 des Ge
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setzes vom 27. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 438) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

setzes vom 27. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 438) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 51 
durch die folgende Angabe ersetzt: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

 a) Die Angabe zu § 51 wird durch die fol
gende Angabe ersetzt: 

„§ 51 Aufsicht; Verordnungsermächtigung“. „§ 51 u n v e r ä n d e r t  

 b) Die Angabe zu § 52 durch die folgende An
gabe ersetzt: 

 „§ 52 Mitwirkungspflichten; Verord
nungsermächtigung“. 

2. In § 8 Absatz 2 Satz 1 wird nach der Angabe 
„hat,“ die Angabe „oder, wenn diese nicht erkenn
bar ist, der ausstellende Staat“ eingefügt. 

2. u n v e r ä n d e r t  

 3. In § 10 Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe a wird 
die Angabe „Verordnung (EU) 2015/847“ 
durch die Angabe „Verordnung (EU) 
2023/1113“ ersetzt. 

3. § 12 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 wird durch die 
folgende Nummer 5 ersetzt: 

4. u n v e r ä n d e r t  

„5. von Dokumenten nach § 1 Absatz 1 der 
Zahlungskonto-Identitätsprüfungsverord
nung, wobei im Falle des § 1 Absatz 1 
Nummer 1 der Zahlungskonto-Identitäts
prüfungsverordnung zur Identifizierung der 
minderjährigen Person eine elektronisch 
oder auf dem Postweg übersandte Kopie der 
Geburtsurkunde dieser Person ausreicht, so
fern der Verpflichtete die Steueridentifika
tionsnummer der zu identifizierenden Per
son zu erheben hat und die Identitätsüber
prüfung des gesetzlichen Vertreters anhand 
eines Dokuments oder Verfahrens gemäß 
§ 12 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 4 erfolgt 
ist.“ 

 

 5. In § 14 Absatz 5 wird die Angabe „Verordnung 
(EU) 2015/847“ durch die Angabe „Verord
nung (EU) 2023/1113“ ersetzt. 

4. § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 wird durch die 
folgende Nummer 3 ersetzt: 

6. u n v e r ä n d e r t  

„3. jedem, der der registerführenden Stelle ein 
berechtigtes Interesse nachweisen kann.“ 
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5. § 51 wird wie folgt geändert: 7. § 51 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird durch die folgende 
Überschrift ersetzt: 

a) u n v e r ä n d e r t  

„§ 51 

 

Aufsicht, Verordnungsermächtigung“.  

 b) In Absatz 2a Satz 1 und 2 wird jeweils die 
Angabe „durch Anbieter von Krypto
werte-Dienstleistungen“ gestrichen. 

b) Nach Absatz 10 werden die folgenden Ab
sätze 11 und 12 eingefügt: 

c) u n v e r ä n d e r t  

„(11) Die Aufsichtsbehörden sind je
weils befugt, im Wege einer Allgemeinver
fügung festzulegen, 

 

1. welche Meldungen, Anzeigen, Be
richte, Anträge und sonstigen Informa
tionen mit den hierzu notwendigen Un
terlagen, die den Aufsichtsbehörden 
nach diesem Gesetz oder nach anderen 
Gesetzen, nach den aufgrund dieses Ge
setzes erlassenen Rechtsverordnungen 
und nach den aufgrund dieses Gesetzes 
ergangenen Auskunftsersuchen vorzu
legen sind, elektronisch eingereicht 
werden müssen und 

 

2. welches elektronische Kommunikati
onsverfahren für die jeweilige Vorlage
pflicht bei den Aufsichtsbehörden zu 
nutzen ist und welche Bestimmungen 
für die Nutzung des jeweiligen elektro
nischen Kommunikationsverfahrens 
gelten. 

 

Die Allgemeinverfügung kann nähere Best
immungen über Art, Umfang, Zeitpunkt, 
Form und Datenformat der Einreichung ge
mäß Satz 1 Nummer 1 treffen. 

 

(12) Das Bundesministerium der Fi
nanzen wird ermächtigt, durch Rechtsver
ordnung ohne Zustimmung des Bundesrates 
festzulegen, 

 

1. welche Meldungen, Anzeigen, Be
richte, Anträge und sonstigen Informa
tionen mit den hierzu notwendigen Un
terlagen, die der Aufsichtsbehörde nach 
§ 50 Nummer 1 und 2, soweit die Bun

 



 

Drucksache 21/3343 – 148 – Deutscher Bundestag – 21. Wahlperiode 
 
 

Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 

desanstalt für Finanzdienstleistungsauf
sicht zuständige Aufsichtsbehörde ist, 
nach diesem Gesetz oder nach anderen 
Gesetzen, nach den aufgrund dieses Ge
setzes erlassenen Rechtsverordnungen 
und nach den aufgrund dieses Gesetzes 
ergangenen Auskunftsersuchen vorzu
legen sind, elektronisch eingereicht 
werden müssen und 

2. welches elektronische Kommunikati
onsverfahren für die jeweilige Vorlage
pflicht bei der Aufsichtsbehörde nach 
§ 50 Nummer 1 und 2, soweit die Bun
desanstalt für Finanzdienstleistungsauf
sicht zuständige Aufsichtsbehörde ist, 
zu nutzen ist und welche Bestimmun
gen für die Nutzung des jeweiligen 
elektronischen Kommunikationsver
fahrens gelten, einschließlich der Ver
pflichtung zu einem Zugang zu einem 
elektronischen Kommunikationsver
fahren im Sinne der §§ 4f und 4g des Fi
nanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes. 

 

Absatz 11 Satz 2 gilt entsprechend. Das 
Bundesministerium der Finanzen kann die 
Ermächtigung nach Satz 1 durch Rechtsver
ordnung, die nicht der Zustimmung des Bun
desrates bedarf, auf die Bundesanstalt für Fi
nanzdienstleistungsaufsicht übertragen.“ 

 

6. Nach § 52 Absatz 6 wird der folgende Absatz 7 
eingefügt: 

8. § 52 wird wie folgt geändert: 

 a) Die Überschrift wird durch die folgende 
Überschrift ersetzt: 

 

„§ 52 

 Mitwirkungspflichten; Verordnungser
mächtigung“. 

 b) Nach Absatz 6 wird der folgende Absatz 7 
eingefügt: 

„(7) Verpflichtete haben der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht, soweit diese 
zuständige Aufsichtsbehörde nach § 50 ist, zum 
Zwecke der risikobasierten Aufsicht regelmäßig 
Daten zu übermitteln. Die Bundesanstalt für Fi
nanzdienstleistungsaufsicht legt durch Allgemein
verfügung fest, welche Daten zu welchen Zeit
punkten zu übermitteln sind.“ 

„(7) Verpflichtete haben der Bundesan
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, so
weit diese zuständige Aufsichtsbehörde im 
Sinne des § 50 ist, jährlich die für die Zwe
cke des Artikels 40 Absatz 1 Unterabsatz 
2 Buchstabe a und b der Richtlinie (EU) 
2024/1640 und des Artikels 12 Absatz 2 in 
Verbindung mit Artikel 15 der Verord



 

Deutscher Bundestag – 21. Wahlperiode – 149 – Drucksache 21/3343 
 
 

Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 

nung (EU) 2024/1620 erforderlichen In
formationen zu melden. Nähere Bestim
mungen zu den im Einzelnen zu übermit
telnden Informationen ergeben sich insbe
sondere aus den von der Kommission 
nach Artikel 40 Absatz 2 der Richtlinie 
(EU) 2024/1640 sowie Artikel 12 Absatz 7 
und Artikel 15 Absatz 3 der Verordnung 
(EU) 2024/1620 zu erlassenden techni
schen Regulierungs- und Durchführungs
standards in der jeweils geltenden Fas
sung. Das Bundesministerium der Finan
zen kann durch Rechtsverordnung be
stimmen, dass ergänzend zu den Informa
tionen nach den Sätzen 1 und 2 von den 
Verpflichteten Informationen, die für die 
risikobasierte Wahrnehmung der Auf
sicht durch die Bundesanstalt für Finanz
dienstleistungsaufsicht erforderlich sind, zu 
melden sind sowie Form, Umfang und 
Zeitpunkt der Meldung bestimmen. Das 
Bundesministerium der Finanzen kann 
die Ermächtigung nach Satz 3 durch 
Rechtsverordnung, die nicht der Zustim
mung des Bundesrates bedarf, auf die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs
aufsicht übertragen.“ 

7. In § 54 Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe c wird 
nach der Angabe „wird,“ die Angabe „sowie an 
die Europäische Bankenaufsichtsbehörde,“ einge
fügt. 

9. u n v e r ä n d e r t  

 10. § 56 wird wie folgt geändert: 

 a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

 aa) Nummer 73 wird wie folgt geändert: 

 aaa) In Buchstabe a wird die An
gabe „erteilt oder“ durch die 
Angabe „erteilt,“ ersetzt. 

 bbb) In Buchstabe b wird die An
gabe „vorlegt oder“ durch 
die Angabe „vorlegt,“ er
setzt.  

 bb) Nach Nummer 73 wird die folgende 
Nummer 73a eingefügt: 

 „73a. entgegen § 52 Absatz 7 Satz 1 
und 2 oder nach einer Rechts
verordnung nach Satz 3 und 4 
Informationen nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder 
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nicht rechtzeitig übermittelt 
oder“. 

 b) Nach Absatz 2 wird der folgende Absatz 
2a eingefügt: 

 „(2a) Ordnungswidrig handelt, wer 
gegen die Verordnung (EU) 2023/1113 in 
der Fassung vom 31. Mai 2023 verstößt, 
indem er vorsätzlich oder fahrlässig 

 1. entgegen Artikel 14 Absatz 1, 2 oder 
3 nicht sicherstellt, dass eine dort ge
nannte Angabe übermittelt wird, 

 2. entgegen Artikel 17 Absatz 1 Unter
absatz 1, Artikel 20 oder 21 Absatz 1 
Unterabsatz 1 ein dort genanntes 
Verfahren nicht oder nicht vor 
Durchführung eines Kryptowerte-
transfers einrichtet, 

 3. entgegen Artikel 17 Absatz 1 Unter
absatz 2 oder Artikel 21 Absatz 1 Un
terabsatz 2 einen Transfer nicht oder 
nicht rechtzeitig zurückweist, einen 
Kryptowert nicht oder nicht rechtzei
tig zurücküberweist und eine dort ge
nannte Angabe nicht oder nicht 
rechtzeitig anfordert, 

 4. entgegen Artikel 19 nicht dafür sorgt, 
dass eine dort genannte Übermitt
lung erfolgt oder dass eine dort ge
nannte Angabe zur Verfügung ge
stellt wird, oder 

 5. entgegen Artikel 26 Absatz 1 Satz 2 
eine dort genannte Aufzeichnung 
nicht oder nicht mindestens fünf 
Jahre nach Durchführung des Kryp
towertetransfers aufbewahrt. 

 Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße bis zu zweihunderttausend 
Euro geahndet werden.“ 

 c) In Absatz 3 Satz 1 wird nach der Angabe 
„Absatz 2“ die Angabe „oder 2a“ einge
fügt. 

 11. § 57 Absatz 1 Satz 1 wird durch den folgenden 
Satz ersetzt: 

 „Die zuständigen Aufsichts- und Verwaltungs
behörden und die Behörde nach § 56 Absatz 5 
Satz 2 haben bestandskräftige Maßnahmen 
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und unanfechtbare Bußgeldentscheidungen, 
die sie wegen eines Verstoßes gegen dieses Ge
setz, die auf seiner Grundlage erlassenen 
Rechtsverordnungen oder die Bestimmungen 
der Verordnung (EU) 2023/1113 verhängt ha
ben, nach Unterrichtung des Adressaten der 
Maßnahme oder Bußgeldentscheidung auf ih
rer Internetseite oder auf einer gemeinsamen 
Internetseite bekannt zu machen.“ 

Artikel 52 Artikel 54 

Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes u n v e r ä n d e r t  

Das Versicherungsaufsichtsgesetz vom 1. April 
2015 (BGBl. I S. 434), das zuletzt durch Artikel 11 des 
Gesetzes vom 27. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 438) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

1. In § 1 Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „die 
§§ 39, 47 Nummer 12“ durch die Angabe „§ 39“ 
ersetzt. 

 

2. § 9 Absatz 4 Nummer 4 wird gestrichen.  

3. § 47 wird wie folgt geändert:  

a) In Nummer 9 wird die Angabe „Versiche
rungstätigkeiten,“ durch die Angabe „Versi
cherungstätigkeiten und“ ersetzt. 

 

b) In Nummer 10 wird die Angabe „beizufü
gen,“ durch die Angabe „beizufügen.“ er
setzt. 

 

c) Die Nummern 11 bis 13 werden gestrichen.  

4. In § 61 Absatz 4 wird die Angabe „sowie von 
Pflichtversicherungen“ gestrichen. 

 

5. In § 162 wird die Angabe „§ 141 Absatz 1 bis 3, 
5 und 6“ durch die Angabe „§ 141 Absatz 1 bis 3, 
5 und 6 Nummer 1“ ersetzt. 

 

6. In § 222 Absatz 4 Satz 3 wird die Angabe „§§ 30, 
32, 47 Nummer 8 bis 11“ durch die Angabe 
„§§ 30, 32, 47 Nummer 8 bis 10“ ersetzt. 

 

7. In § 224 Absatz 2 Satz 4 Nummer 10 wird die An
gabe „und 12“ gestrichen. 

 

8. Nach § 293 Absatz 1 Satz 1 wird der folgende 
Satz eingefügt: 

 

„Die §§ 17 und 18 sind nicht anzuwenden, sofern 
zugleich die Absicht des Erwerbs, der Erhöhung, 
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der Aufgabe oder der Verringerung einer bedeu
tenden Beteiligung an einem Versicherungsunter
nehmen besteht oder unabsichtlich eine bedeu
tende Beteiligung an einem Versicherungsunter
nehmen erworben, erhöht, aufgegeben oder ver
ringert wurde.“ 

9. In § 331 Absatz 1 Nummer 2 wird die Angabe 
„oder eine Pflichtversicherung“ gestrichen. 

 

10. In § 332 Absatz 4m wird die Angabe „Nummer 1 
und 3“ durch die Angabe „Nummer 1 und 2“ er
setzt. 

 

Artikel 53 Artikel 55 

Weitere Änderung des Versicherungsaufsichts
gesetzes 

Weitere Änderung des Versicherungsaufsichts
gesetzes 

Das Versicherungsaufsichtsgesetz, das zuletzt 
durch Artikel 52 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

Das Versicherungsaufsichtsgesetz, das zuletzt 
durch Artikel 54 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu 
§ 330 die folgende Angabe eingefügt: 

1. u n v e r ä n d e r t  

„§ 330a Meldungen zum zentralen europäischen 
Zugangsportal“. 

 

2. Nach § 330 wird der folgende § 330a eingefügt: 2. u n v e r ä n d e r t  

„§ 330a 

 

Meldungen zum zentralen europäischen Zugang
sportal 

 

(1) Die Bundesanstalt ist Sammelstelle im 
Sinne des Artikels 2 Nummer 2 der Verordnung 
(EU) 2023/2859 für Informationen nach Arti
kel 26 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/1238. 

 

(2) Die Informationen sind der Bundesan
stalt ausschließlich elektronisch über das Melde- 
und Veröffentlichungssystem der Bundesanstalt 
zu melden. Die Meldepflichtigen sind verpflich
tet, sich hierfür einen Zugang zum Melde- und 
Veröffentlichungssystem der Bundesanstalt ein
zurichten.“ 
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Artikel 54 Artikel 56 

Weitere Änderung des Versicherungsaufsichts
gesetzes 

Weitere Änderung des Versicherungsaufsichts
gesetzes 

Das Versicherungsaufsichtsgesetz, das zuletzt 
durch Artikel 53 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

Das Versicherungsaufsichtsgesetz, das zuletzt 
durch Artikel 55 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1. § 34 Absatz 2 Satz 1 wird durch den folgenden 
Satz ersetzt: 

1. u n v e r ä n d e r t  

„Das Bundesministerium der Finanzen wird er
mächtigt, durch Rechtsverordnung nähere Einzel
heiten festzulegen 

 

1. zur Ausgestaltung, Überwachung, Weiter
entwicklung und Transparenz der Vergü
tungssysteme im Sinne des § 25, einschließ
lich 

 

a) der Entscheidungsprozesse und Verant
wortlichkeiten, 

 

b) der Zusammensetzung der Vergütung,  

c) der positiven und negativen Vergü
tungsparameter, 

 

d) der Leistungszeiträume,  

e) der Offenlegung der Ausgestaltung der 
Vergütungssysteme und der gezahlten 
Vergütungen, des Offenlegungsmedi
ums und der Häufigkeit der Offenle
gung und 

 

f) Zeitpunkt, Umfang und Verfahren für 
die Meldung von offengelegten Infor
mationen an die Aufsichtsbehörde, so
wie 

 

2. zur Zulässigkeit sonstiger Vergütungen im 
Sinne des § 25 Absatz 2.“ 

 

2. § 40 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 2. u n v e r ä n d e r t  

a) Satz 4 wird durch den folgenden Satz ersetzt:  

„Der Bericht ist gleichzeitig mit seiner Ver
öffentlichung an die Aufsichtsbehörde zu 
übersenden.“ 
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b) Nach Satz 4 wird der folgende Satz einge
fügt: 

 

„Bei der Übermittlung von Informationen 
nach Satz 4 gelten die Anforderungen nach 
§ 330a Absatz 2 bis 4.“ 

 

3. § 234i wird durch den folgenden § 234i ersetzt: 3. u n v e r ä n d e r t  

„§ 234i 

 

Anlagepolitik  

(1) Pensionskassen haben der Aufsichtsbe
hörde eine Erklärung zu den Grundsätzen ihrer 
Anlagepolitik vorzulegen 

 

1. spätestens vier Monate nach Ende eines Ge
schäftsjahres und 

 

2. unverzüglich nach einer wesentlichen Ände
rung der Anlagepolitik. 

 

In der Erklärung ist zumindest einzugehen auf das 
Verfahren der Risikobewertung und der Risi
kosteuerung, auf die Strategie sowie auf die 
Frage, wie die Anlagepolitik ökologischen, sozia
len und die Unternehmensführung betreffenden 
Belangen Rechnung trägt. Pensionskassen müs
sen die Erklärung öffentlich zugänglich machen. 
Spätestens nach drei Jahren ist die Erklärung zu 
überprüfen. 

 

(2) Die Informationen nach Absatz 1 sind 
gleichzeitig mit ihrer Vorlage bei der Aufsichts
behörde zu veröffentlichen. Bei der Übermittlung 
von Informationen nach Absatz 1 gelten die An
forderungen des § 330a Absatz 2 bis 4.“ 

 

4. § 239 wird wie folgt geändert: 4. u n v e r ä n d e r t  

a) Nach Absatz 2 wird der folgende Absatz 3 
eingefügt: 

 

„(3) Die Informationen nach Absatz 2 
sind gleichzeitig mit ihrer Vorlage bei der 
Aufsichtsbehörde zu veröffentlichen. Bei der 
Übermittlung von Informationen nach Ab
satz 2 gelten die Anforderungen des § 330a 
Absatz 2 bis 4.“ 

 

b) Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden zu 
den Absätzen 4 und 5. 
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5. § 330a wird wie folgt geändert: 5. u n v e r ä n d e r t  

a) Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 
ersetzt: 

 

„(1) Die Bundesanstalt ist Sammel
stelle im Sinne des Artikels 2 Nummer 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 für Informatio
nen nach 

 

1. Artikel 26 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2019/1238 und 

 

2. § 40 Absatz 1, § 234i Absatz 1 und 
§ 239 Absatz 2 dieses Gesetzes sowie 
§ 3 Absatz 1b Satz 3 der Versiche
rungs-Vergütungsverordnung.“ 

 

b) Nach Absatz 1 werden die folgenden Ab
sätze 2 und 3 eingefügt: 

 

„(2) Bei Meldungen an die Bundesan
stalt in Bezug auf die in Absatz 1 Nummer 2 
angeführten Informationen sind 

 

1. die Informationen in einem datenextra
hierbaren Format im Sinne von Arti
kel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 
2023/2859 oder, sofern nach Unions
recht vorgeschrieben, in einem maschi
nenlesbaren Format nach Artikel 2 
Nummer 4 der Verordnung (EU) 
2023/2859 zu übermitteln; 

 

2. der jeweiligen Meldung die folgenden 
Metadaten beizufügen: 

 

a) alle Firmen des Unternehmens, auf 
das sich die Informationen bezie
hen, 

 

b) die Rechtsträgerkennung des Un
ternehmens nach Artikel 2 der 
Durchführungsverordnung (EU) 
2025/1338, 

 

c) die Größenkategorie des Unter
nehmens nach Artikel 4 der 
Durchführungsverordnung (EU) 
2025/1338, 

 

d) die Art der Informationen nach Ar
tikel 3 der Durchführungsverord
nung (EU) 2025/1338, 

 

e) die Angabe, ob die Informationen 
personenbezogene Daten enthal
ten,  
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f) weitere Angaben, die nach einer 
aufgrund von Artikel 304b Ab
satz 6 der Richtlinie 2009/138/EG 
oder aufgrund von Artikel 63a Ab
satz 5 der Richtlinie (EU) 
2016/2341 erlassenen Delegierten 
Verordnung gefordert werden. 

 

(3) Zur Einreichung der Rechtsträger
kennung nach Absatz 2 Nummer 2 Buch
stabe b müssen sich Unternehmen eine sol
che Rechtsträgerkennung ausstellen lassen, 
sofern sie nicht bereits vorhanden ist.“ 

 

c) Der bisherige Absatz 2 wird zu Absatz 4.  

d) Nach Absatz 4 werden die folgenden Ab
sätze 5 und 6 eingefügt: 

 

„(5) Die folgenden Informationen wer
den von der Aufsichtsbehörde an die Euro
päische Wertpapier- und Marktaufsichtsbe
hörde als Betreiberin des zentralen europäi
schen Zugangsportals im Sinne des Artikels 
1 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2023/2859 
gemeldet: 

 

1. Informationen nach § 312 Absatz 4,  

2. Informationen über Verwaltungssankti
onen oder andere Maßnahmen nach die
sem Gesetz, soweit diese auf Artikel 32 
Absatz 1 und 2 der Richtlinie (EU) 
2016/97 oder auf Artikel 48 Absatz 4 
der Richtlinie (EU) 2016/2341 zurück
gehen. 

 

(6) Die Informationen nach Absatz 5 
sind in einem datenextrahierbaren Format im 
Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der Verord
nung (EU) 2023/2859 zu übermitteln und 
ihnen sind die folgenden Metadaten beizufü
gen: 

 

1. der vollständige Name der natürlichen 
Person oder alle Firmen der juristischen 
Person, auf die sich die Informationen 
beziehen, 

 

2. soweit verfügbar, die Rechtsträgerken
nung der juristischen Person nach Arti
kel 2 der Durchführungsverordnung 
(EU) 2025/1338, 
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3. die Art der Informationen nach Arti
kel 3 der Durchführungsverordnung 
(EU) 2025/1338, 

 

4. die Angabe, ob die Informationen per
sonenbezogene Daten enthalten.“ 

 

Artikel 55 Artikel 57 

Änderung der Versicherungs-Vergütungsver
ordnung 

u n v e r ä n d e r t  

Die Versicherungs-Vergütungsverordnung vom 
18. April 2016 (BGBl. I S. 763), die zuletzt durch Ar
tikel 4 des Gesetzes vom 19. Dezember 2018 (BGBl. I 
S. 2672) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

Nach § 3 Absatz 1b Satz 3 werden die folgenden Sätze 
eingefügt: 

 

„Die Informationen nach Satz 3 sind von den Pensions
kassen und Pensionsfonds gleichzeitig mit ihrer Veröf
fentlichung an die Bundesanstalt zu übersenden. Bei 
der Übermittlung von Informationen nach Satz 3 gelten 
die Anforderungen des § 330a Absatz 2 bis 4 des Ver
sicherungsaufsichtsgesetzes.“ 

 

Artikel 56 Artikel 58 

Änderung der Finanzdienstleistungsaufsichtsge
bührenverordnung 

u n v e r ä n d e r t  

Die Finanzdienstleistungsaufsichtsgebührenver
ordnung vom 2. September 2021 (BGBl. I S. 4077), die 
zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom 28. Februar 
2025 (BGBl. 2025 I Nr. 69) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

 

1. § 4 wird durch den folgenden § 4 ersetzt:  

„§ 4 

 

Übergangsvorschrift  

(1) Für die Erhebung von Gebühren für 
eine gebührenpflichtige Leistung, die vor dem 1. 
Oktober 2021 beantragt oder begonnen, aber noch 
nicht vollständig erbracht worden ist, ist das bis 
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einschließlich 30. September 2021 geltende Recht 
weiter anzuwenden. 

(2) Für die Erhebung von Gebühren für 
eine gebührenpflichtige Leistung nach den Num
mern 3.1, 3.3 oder Nummer 3.4 der Anlage (zu § 
2 Absatz 1) Gebührenverzeichnis, die vor dem 5. 
März 2026 er-bracht worden ist, ist das bis ein
schließlich 4. März 2026 geltende Recht weiter 
anzuwenden.“ 

 

2. Die Anlage wird wie folgt geändert:  

a) Nummer 3.1 wird durch die folgende Num
mer 3.1 ersetzt: 

 

Entwurf 
„3.1 Billigung 

– eines Prospekts oder eines Basisprospekts, der als einziges Dokument im Sinne des 
Artikels 6 Absatz 3 Unterabsatz 1 erste Alternative oder des Artikels 8 Absatz 6 Un
terabsatz 1 erste Alternative der Verordnung (EU) 2017/1129 erstellt worden ist, oder 

– eines EU-Folgeprospekts oder eines Basisprospekts, der als einziges Dokument im 
Sinne der Artikel 14a und 6 Absatz 3 Unterabsatz 1 erste Alternative oder des Arti
kels 8 Absatz 6 Unterabsatz 1 erste Alternative der Verordnung (EU) 2017/1129 er
stellt worden ist, oder 

– eines EU-Wachstumsemissionsprospekts oder eines Basisprospekts, der als einziges 
Dokument im Sinne der Artikel 15a und 6 Absatz 3 Unterabsatz 1 erste Alternative 
oder des Artikels 8 Absatz 6 Unterabsatz 1 erste Alternative der Verordnung (EU) 
2017/1129 erstellt worden ist 

16 915“. 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

u n v e r ä n d e r t  

Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 

b) Die Nummern 3.3 und 3.4 werden durch die 
folgenden Nummern 3.3 und 3.4 ersetzt: 

 

Entwurf 
„3.3 Billigung 

– eines Registrierungsformulars im Sinne des Artikels 6 Absatz 3 Unterabsatz 2 
Satz 1 und 2 der Verordnung (EU) 2017/1129 oder 

– eines einheitlichen Registrierungsformulars im Sinne des Artikels 9 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2017/1129 (Artikel 9 Absatz 2 Unterabsatz 1 der Verordnung 
(EU) 2017/1129) oder 

– eines Registrierungsformulars für einen EU-Folgeprospekt im Sinne des Artikels 6 
Absatz 3 Unterabsatz 2 Satz 1 und 2 und des Artikels 14a der Verordnung (EU) 
2017/1129 

5 577 

3.4 Billigung 
– einer Wertpapierbeschreibung und Zusammenfassung im Sinne des Artikels 6 Ab

satz 3 Unterabsatz 2 Satz 1 und 3 der Verordnung (EU) 2017/1129 oder 

– einer Wertpapierbeschreibung und Zusammenfassung im Sinne des Artikels 7 Ab
satz 12a der Verordnung (EU) 2017/1129 für einen EU-Folgeprospekt im Sinne der 
Artikel 14a und 6 Absatz 3 Unterabsatz 2 Satz 1 und 3 der Verordnung (EU) 
2017/1129 

5 851“. 
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u n v e r ä n d e r t  

Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 

c) Nummer 3.8 wird durch die folgende Num
mer 3.8 ersetzt: 

 

Entwurf 
„3.8 Verwaltung eines Dokuments im Sinne des Artikels 1 Absatz 4 Buchstabe da Ziffer iii, 

des Artikels 1 Absatz 4 Buchstabe db Ziffer iii oder des Artikels 1 Absatz 5 Buchstabe 
ba Ziffer iii der Verordnung (EU) 2017/1129 

174“. 

Beschlüsse des 7. Ausschusses 

u n v e r ä n d e r t  

Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 

d) Nummer 15.1.6.2 wird gestrichen.  

Artikel 57 Artikel 59 

Änderung des Gesetzes für dringliche Änderun
gen im Finanzmarkt- und Steuerbereich 

u n v e r ä n d e r t  

Das Gesetz für dringliche Änderungen im Finanz
markt- und Steuerbereich vom 28. Februar 2025 
(BGBl. 2025 I Nr. 69) wird wie folgt geändert: 

 

1. In Artikel 1 Nummer 1 wird die Angabe „§ 49 
Absatz 1 und 2,“ gestrichen und wird die Angabe 
„Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 16. April 2014 über Marktmiss
brauch (Marktmissbrauchsverordnung) und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2003/6/EG des Europä
ischen Parlaments und des Rates und der Richtli
nien 2003/124/EG, 2003/125/EG und 
2004/72/EG der Kommission (ABl. L 173 vom 
12.6.2014, S. 1; L 287 vom 21.10.2016, S. 320; L 
348 vom 21.12.2016, S. 83), die zuletzt durch die 
Verordnung (EU) 2023/2869 (ABl. L, 2023/2869, 
20.12.2023) geändert worden ist, sofern die Insi
derinformation“ durch die Angabe „Artikel 17 
Absatz 1 sowie Artikel 19 Absatz 1 der Verord
nung (EU) Nr. 596/2014, sofern die Information“ 
ersetzt. 

 

2. Artikel 2 wird wie folgt geändert:  

a) In Nummer 4 wird die Angabe „Absatz 1 
werden“ durch die Angabe „werden in Ab
satz 1 und 2 jeweils“ ersetzt. 
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b) Nummer 8 wird gestrichen.  

Artikel 58 Artikel 60 

Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes u n v e r ä n d e r t  

Das Finanzverwaltungsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 4. April 2006 (BGBl. I S. 846, 
1202), das zuletzt durch Artikel 22 des Gesetzes vom 
2. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 387) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 33 wird gestrichen.  

Artikel 59 Artikel 61 

Änderung der Verordnung über die Satzung der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

u n v e r ä n d e r t  

Die Verordnung über die Satzung der Bundesan
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht vom 29. April 
2002 (BGBl. I S. 1499), die zuletzt durch Artikel 22 
des Gesetzes vom 27. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 438) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

Die Anlage wird wie folgt geändert:  

1. § 8 wird gestrichen.  

2. § 8a wird wie folgt geändert:  

a) Nach Absatz 4 Satz 3 wird der folgende Satz 
eingefügt: 

 

„Falls beide verhindert oder noch nicht ge
wählt sind, wird der Verbraucherbeirat vom 
Präsidenten oder von der Präsidentin einbe
rufen. Der Verbraucherbeirat ist einzuberu
fen, wenn das Bundesministerium oder der 
Präsident oder die Präsidentin dies beantra
gen. Er ist ferner auf Verlangen eines Vier
tels seiner Mitglieder einzuberufen.“ 

 

b) Absatz 5 wird durch den folgenden Absatz 5 
ersetzt: 

 

„(5) Der Verbraucherbeirat wählt aus 
dem Kreis seiner Mitglieder einen Vorsitzen
den und gibt sich zur Durchführung seiner 
Sitzungen eine Geschäftsordnung. Jedes 
Mitglied des Verbraucherbeirats hat das 
Recht, Beratungsvorschläge einzubringen. 
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Diese sind den Verbraucherbeiratsmitglie
dern vor der Entscheidung über die Tages
ordnung zur Kenntnis zu geben und zu bera
ten, wenn vier Beiratsmitglieder dies unter
stützen. Der Präsident oder die Präsidentin, 
die Exekutivdirektoren und Exekutivdirekto
rinnen, der oder die Beauftragte für den An
leger- und Verbraucherschutz und ein Ver
treter des Bundesministeriums nehmen an 
den Sitzungen des Verbraucherbeirats teil. 
Für die Vertretung des Präsidenten oder der 
Präsidentin und der Exekutivdirektoren und 
Exekutivdirektorinnen gilt § 6 Absatz 3 
Satz 2 entsprechend. Die Sitzungen sind 
nicht öffentlich. Der Vorsitzende des Ver
braucherbeirats kann externe Berater zu den 
Sitzungen hinzuziehen.“ 

c) Nach Absatz 5 werden die folgenden Ab
sätze 6 bis 8 eingefügt: 

 

„(6) Die Mitglieder des Verbraucher
beirates werden auf die Dauer von fünf Jah
ren bestellt; ihre Wiederbestellung ist mög
lich. Für die Mitglieder des Verbraucherbei
rats gelten die Vorschriften des § 3 Absatz 3, 
Absatz 4 Satz 7 und Absatz 5 entsprechend. 
Im Fall der Verhinderung können Mitglieder 
Stellvertreter benennen. Dies ist der Bundes
anstalt und dem Beiratsvorsitzenden vor der 
Sitzung anzuzeigen. 

 

(7) Der Präsident oder die Präsidentin 
oder bei Verhinderung der Stellvertreter ver
pflichtet die Beiratsmitglieder und deren 
Vertreter sowie externe Berater mündlich zu 
gewissenhafter Durchführung ihrer Aufga
ben und zu Verschwiegenheit. Über die Ver
pflichtung ist eine Niederschrift aufzuneh
men. Bei Wiederberufung genügt die Ver
weisung auf die frühere Verpflichtung. 

 

(8) Über das Ergebnis der Sitzung und 
über den Verlauf der Beratungen ist ein Pro
tokoll anzufertigen, das von dem oder der 
Vorsitzenden oder vom Stellvertreter zu un
terzeichnen ist. Das Nähere regelt die Ge
schäftsordnung.“ 
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Artikel 60 Artikel 62 

Folgeänderungen u n v e r ä n d e r t  

(1) Die Aktuarverordnung vom 18. April 2016 
(BGBl. I S. 776), die durch Artikel 6 Absatz 8 des Ge
setzes vom 19. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2672) ge
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

Nach § 1 Absatz 3 wird der folgende Absatz 4 einge
fügt: 

 

„(4) Für Unternehmen nach Absatz 1 Nummer 6 
gilt nicht § 6 Absatz 2.“ 

 

(2) Das Bundesbesoldungsgesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 19. Juni 2009 (BGBl. I 
S. 1434), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
27. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 72) geändert wor
den ist, wird wie folgt geändert: 

 

In § 17a Satz 1 wird nach der Angabe „(ABl. L 94 vom 
30.3.2012, S. 22)“ die Angabe „, die zuletzt durch die 
Verordnung (EU) 2024/886 (ABl. L, 2024/886, 
19.3.2024) geändert worden ist,“ eingefügt. 

 

(3) Das Erste Buch Sozialgesetzbuch – Allge
meiner Teil – (Artikel I des Gesetzes vom 11. Dezem
ber 1975, BGBl. I S. 3015), das zuletzt durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 19. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 245) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

In § 47 Absatz 1 Satz 1 wird nach der Angabe „(ABl. 
L 94 vom 30.3.2012, S. 22)“ die Angabe „, die zuletzt 
durch die Verordnung (EU) 2024/886 (ABl. L, 
2024/886, 19.3.2024) geändert worden ist,“ eingefügt. 

 

(4) Das Sechste Buch Sozialgesetzbuch – Ge
setzliche Rentenversicherung – in der Fassung der Be
kanntmachung vom 19. Februar 2002 (BGBl. I S. 754, 
1404, 3384), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes 
vom 18. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 423) geän
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

In § 118 Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „des Euro
päischen Parlaments und des Rates vom 14. März 2012 
zur Festlegung der technischen Vorschriften und der 
Geschäftsanforderungen für Überweisungen und Last
schriften in Euro und zur Änderung der Verordnung 
(EG) Nr. 924/2009 (ABl. L 94 vom 30.3.2012, S. 22)“ 
gestrichen. 
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(5) Das Siebte Buch Sozialgesetzbuch – Gesetz
liche Unfallversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 
7. August 1996, BGBl. I S. 1254), das zuletzt durch 
Artikel 66 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 
2024 I Nr. 323) geändert worden ist, wird wie folgt ge
ändert: 

 

In § 96 Absatz 3 Satz 1 wird nach der Angabe „(ABl. 
L 94 vom 30.3.2012, S. 22)“ die Angabe „, die zuletzt 
durch die Verordnung (EU) 2024/886 (ABl. L, 
2024/886, 19.3.2024) geändert worden ist,“ eingefügt. 

 

(6) Das Wohngeldgesetz vom 24. September 
2008 (BGBl. I S. 1856), das zuletzt durch Artikel 50 
des Gesetzes vom 2. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 387) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

In § 26 Absatz 2 Satz 1 wird nach der Angabe „(ABl. 
L 94 vom 30.3.2012, S. 22)“ die Angabe „, die zuletzt 
durch die Verordnung (EU) 2024/886 (ABl. L, 
2024/886, 19.3.2024) geändert worden ist,“ eingefügt. 

 

(7) Das Umsatzsteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. Februar 2005 (BGBl. I 
S. 386), das zuletzt durch Artikel 27 des Gesetzes vom 
2. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 387) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

In § 22g Absatz 7 Nummer 7 wird die Angabe „geän
dert durch die Verordnung (EU) Nr. 248/2014 (ABl. L 
84 vom 20.3.2014, S. 1)“ durch die Angabe „die zuletzt 
durch die Verordnung (EU) 2024/886 (ABl. L, 
2024/886, 19.3.2024) geändert worden ist“ ersetzt. 

 

(8) Das Unterlassungsklagengesetz in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 27. August 2002 
(BGBl. I S. 3422, 4346), das zuletzt durch Artikel 18 
des Gesetzes vom 6. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 149) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

In § 14 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe c wird 
die Angabe „durch die Verordnung (EU) Nr. 248/2014 
(ABl. L 84 vom 20.3.2014, S. 1)“ durch die Angabe 
„zuletzt durch die Verordnung (EU) 2024/886 (ABl. L, 
2024/886, 19.3.2024)“ ersetzt. 

 

(9) Die Anlageverordnung vom 18. April 2016 
(BGBl. I S. 769), die zuletzt durch Artikel 1 der Ver
ordnung vom 31. Januar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 31) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

§ 2 Absatz 1 Nummer 14 Buchstabe c Doppelbuch
stabe aa wird durch den folgenden Doppelbuchstaben 
aa ersetzt: 
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„aa) die direkt oder indirekt investieren in Vermö
gensgegenstände nach § 231 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 bis 6, 8 und Absatz 3 sowie § 235 Ab
satz 1 des Kapitalanlagegesetzbuchs und in Li
quiditätsanlagen, die näherungsweise den Anfor
derungen des § 253 Absatz 1 Satz 1 des Kapital
anlagegesetzbuchs entsprechen, und“. 

 

(10) Die Pensionsfonds-Aufsichtsverordnung 
vom 18. April 2016 (BGBl. I S. 842), die zuletzt durch 
Artikel 3 der Verordnung vom 11. Dezember 2024 
(BGBl. 2024 I Nr. 414) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

 

§ 17 Absatz 1 Nummer 14 Buchstabe c Doppelbuch
stabe aa wird durch den folgenden Doppelbuchstaben 
aa ersetzt: 

 

„aa) die direkt oder indirekt investieren in Vermö
gensgegenstände nach § 231 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 bis 6, 8 und Absatz 3 sowie § 235 Ab
satz 1 des Kapitalanlagegesetzbuchs und in Li
quiditätsanlagen, die näherungsweise den Anfor
derungen des § 253 Absatz 1 Satz 1 des Kapital
anlagegesetzbuchs entsprechen, und“. 

 

(11) Das Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz 
vom 16. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 240) wird wie 
folgt geändert: 

 

In § 1 Absatz 1 Nummer 3 wird die Angabe „, ein
schließlich eines Anspruchs nach § 39 Absatz 3 Satz 3 
und 4 des Börsengesetzes,“ gestrichen. 

 

Artikel 61 Artikel 63 

Außerkrafttreten u n v e r ä n d e r t  

Am Tag nach der Verkündung dieses Gesetzes 
treten außer Kraft: 

 

1. die Marktzugangsangabenverordnung vom 30. 
September 2004 (BGBl. I S. 2576), die zuletzt 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 11. Dezember 
2023 (BGBl. 2023 I Nr. 354) geändert worden ist, 

 

2. die WpHG-Mitarbeiteranzeigeverordnung vom 
21. Dezember 2011 (BGBl. I S. 3116), die zuletzt 
durch Artikel 1 der Verordnung vom 24. Novem
ber 2017 (BGBl. I S. 3810) geändert worden ist. 
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Artikel 62 Artikel 64 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der 
Absätze 2 bis 8 am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der 
Absätze 2 bis 8 am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

(2) Die Artikel 29, 34 und 42 Nummer 2, 7, 9 
und 11 Buchstabe a sowie Artikel 48 Nummer 2 treten 
am 30. Dezember 2026 in Kraft. 

(2) Die Artikel 31, 36 und 44 Nummer 2, 7, 9 
und 11 Buchstabe a sowie Artikel 50 Nummer 2 treten 
am 30. Dezember 2026 in Kraft. 

(3) Die Artikel 14 und 56 Nummer 1 und 2 
Buchstabe a und b treten am 5. März 2026 in Kraft. 

(3) Die Artikel 15 und 58 Nummer 1 und 2 
Buchstabe a und b treten am 5. März 2026 in Kraft. 

(4) Die Artikel 6 Nummer 10 Buchstabe d so
wie Artikel 15 Nummer 1 Buchstabe a und Nummer 2 
und 3 treten am 5. Juni 2026 in Kraft. 

(4) Die Artikel 7 Nummer 11 Buchstabe d so
wie Artikel 16 Nummer 1 Buchstabe a und Nummer 2 
und 3 treten am 5. Juni 2026 in Kraft. 

(5) Artikel 2 Nummer 2 Buchstabe b und c, 
Nummer 3 und 5 sowie Artikel 16 treten am 10. Juli 
2026 in Kraft. 

(5) Artikel 3 Nummer 2 Buchstabe a und b, 
Nummer 3 und 4, Artikel 7 Nummer 4 sowie 
Artikel 17 treten am 10. Juli 2026 in Kraft. 

(6) Artikel 6 Nummer 1 Buchstabe c, 
Nummer 7 und 9, Artikel 19 Nummer 1, 6, 8 und 9 so
wie Artikel 23 treten am 4. Dezember 2026 in Kraft. 

(6) Artikel 7 Nummer 1 Buchstabe c, 
Nummer 8 und 10, Artikel 20 Nummer 1 Buchstabe 
a, 6, 8 und 9 sowie Artikel 24 treten am 4. Dezember 
2026 in Kraft. 

(7) Artikel 2 Nummer 1, 2 Buchstabe a, 
Nummer 4, 6 und 7 sowie die Artikel 7, 49, 53 und 54 
Nummer 1 treten am 10. Januar 2028 in Kraft. 

(7) Artikel 3 Nummer 1, 5 und 6 sowie die 
Artikel 8, 51, 55 und 56 Nummer 1 treten am 10. Ja
nuar 2028 in Kraft. 

(8) Die Artikel 3, 8, 12, 17, 20 und 22 
Nummer 2 bis 6, Artikel 30 Nummer 1 bis 4, 6 bis 8, 
10 und 11, die Artikel 31 und 32 Nummer 1, die 
Artikel 35, 40, 43, 47, 50, 54 Nummer 2 bis 5 und 
Artikel 55 treten am 10. Januar 2030 in Kraft. 

(8) Die Artikel 4, 9, 13, 18, 21 und 23 Nummer 2 
bis 6, Artikel 32 Nummer 1 bis 4, 6 bis 8, 10 und 11, 
die Artikel 33 und 34 Nummer 1, die Artikel 37, 42, 
45, 49, 52, 56 Nummer 2 bis 5 und Artikel 57 treten 
am 10. Januar 2030 in Kraft. 

EU-Rechtsakte: EU-Rechtsakte: 

1. Richtlinie 98/26/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 19. Mai 1998 über die Wirksamkeit von Ab
rechnungen in Zahlungs- sowie Wertpapierliefer- und -ab
rechnungssystemen (ABl. L 166 vom 11.6.1998, S. 45), 
die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2024/886 vom 13. 
März 2024 (ABl. L, 2024/886, 19.3.2024) geändert wor
den ist 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 13. Oktober 2003 über ein System für den 
Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der 
Union und zur Änderung der Richtlinie 96/61/EG des Ra
tes (ABl. L 275 vom 25.10.2003, S. 32), die zuletzt durch 
die Verordnung (EU) 2024/795 vom 29. Februar 2024 
(ABl. L, 2024/795, 29.2.2024) geändert worden ist 

2. u n v e r ä n d e r t  
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3. Richtlinie 2004/25/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 21. April 2004 betreffend Übernahmeange
bote (ABl. L 142 vom 30.4.2004, S. 12), die zuletzt durch 
die Richtlinie (EU) 2025/1 vom 27. November 2024 (ABl. 
L, 2025/1, 8.1.2025) geändert worden ist 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend be
stimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpa
pieren (OGAW) (ABl. L 302 vom 17.11.2009, S. 32; L 
269 vom 13.10.2010, S. 27), die zuletzt durch die Richtli
nie (EU) 2024/2994 vom 27. November (ABl. L, 
2024/2994, 4.12.2024) geändert worden ist 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 25. November 2009 betreffend die Auf
nahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rück
versicherungstätigkeit (Solvabilität II) (ABl. L 335 vom 
17.12.2009, S. 1), die zuletzt durch die Richtlinie (EU) 
2025/2 vom 27. November 2024 (ABl. L, 2025/2, 
8.1.2025) geändert worden ist  

5. u n v e r ä n d e r t  

6. Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 25. Oktober 2011 über die In
tegrität und Transparenz des Energiegroßhandelsmarkts 
(ABl. L 326 vom 8.12.2011, S. 1), die zuletzt durch die 
Verordnung (EU) 2024/1789 vom 13. Juni 2024 (ABl. L, 
2024/1789, 15.7.2024) geändert worden ist  

6. u n v e r ä n d e r t  

7. Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 26. Juni 2013 über den Zugang zur Tätig
keit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von 
Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung der 
Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 
2006/48/EG und 2006/49/EG (ABl. L 176 vom 27.6.2013, 
S. 338; L 208 vom 2.8.2013, S. 73; L 20 vom 25.1.2017, 
S. 1; L 203 vom 26.6.2020, S. 95; L 436 vom 28.12.2020, 
S. 77), die zuletzt durch die Richtlinie (EU) 2024/2994 
vom 27. November 2024 (ABl. L, 2024/2994, 4.12.2024) 
geändert worden ist 

7. u n v e r ä n d e r t  

8. Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsan
forderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und 
zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 646/2012 (ABl. L 
176 vom 27.6.2013, S. 1; L 208 vom 2.8.2013, S. 68; L 
321 vom 30.11.2013, S. 6; L 193 vom 21.7.2015, S. 166; 
L 20 vom 25.1.2017, S. 3; L 92 vom 30.3.2023, S. 29, die 
zuletzt durch die Verordnung (EU) 2025/1215 vom 
17. Juni 2025 (ABl. L, 2025/1215, 25.6.2025) geändert 
worden ist 

8. u n v e r ä n d e r t  

9. Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 16. April 2014 über spezifische 
Anforderungen an die Abschlussprüfung bei Unternehmen 
von öffentlichem Interesse und zur Aufhebung des Be
schlusses 2005/909/EG der Kommission (ABl. L 158 vom 
27.5.2014, S. 77; L 170 vom 11.6.2014, S. 66), die zuletzt 
durch die Verordnung (EU) 2023/2869 vom 13. Dezem
ber 2023 (ABl. L, 2023/2869, 20.12.2023) geändert wor
den ist 

9. u n v e r ä n d e r t  
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10. Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 15. Mai 2014 zur Festlegung eines Rah
mens für die Sanierung und Abwicklung von Kreditinsti
tuten und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richt
linie 82/891/EWG des Rates, der Richtlinien 2001/24/EG, 
2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 
2011/35/EU, 2012/30/EU und 2013/36/EU sowie der Ver
ordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 648/2012 
des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 173 
vom 12.6.2014, S. 190), die zuletzt durch die Richtlinie 
(EU) 2025/1 vom 27. November 2024 (ABl. L, 2025/1, 
8.1.2025) geändert worden ist 

10. u n v e r ä n d e r t  

11. Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstru
mente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG 
und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349; L 74 
vom 18.3.2025, S. 38; L 188 vom 13.7.2016, S. 28; L 273 
vom 8.10.2016, S. 35; L 64 vom 10.3.2017, S. 116; L 278 
vom 27.10.2017, S. 56), die zuletzt durch die Richtlinie 
(EU) 2024/2811 vom 23. Oktober 2024 (ABl. L, 
2024/2811, 14.11.2024) geändert worden ist 

11. u n v e r ä n d e r t  

12. Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmiss
brauch (Marktmissbrauchsverordnung) und zur Aufhe
bung der Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parla
ments und des Rates und der Richtlinien 2003/124/EG, 
2003/125/EG und 2004/72/EG der Kommission (ABl. L 
173 vom 12.6.2014, S. 1; L 287 vom 21.10.2016, S. 320; 
L 348 vom 21.12.2016, S. 83), die zuletzt durch die Ver
ordnung (EU) 2024/2809 vom 23. Oktober 2024 (ABl. L, 
2024/2809, 14.11.2024) geändert worden ist 

12. u n v e r ä n d e r t  

13. Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für 
Finanzinstrumente und zur Änderung der Verordnung 
(EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 84; L 6 
vom 10.1.2015, S. 6; L 270 vom 15.10.2015, S. 4; L 278 
vom 27.10.2017, S. 54), die zuletzt durch die Verordnung 
(EU) 2024/2809 vom 23. Oktober 2024 (ABl. L, 
2024/2809, 14.11.2024) geändert worden ist 

13. u n v e r ä n d e r t  

14. Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 23. Juli 2014 zur Verbesserung 
der Wertpapierlieferungen und -abrechnungen in der Eu
ropäischen Union und über Zentralverwahrer sowie zur 
Änderung der Richtlinien 98/26/EG und 2014/65/EU und 
der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 (ABl. L 257 vom 
28.8.2014, S. 1; L 349 vom 21.12.2016, S. 5), die zuletzt 
durch die Verordnung (EU) 2023/2845 vom 13. Dezember 
2023 (ABl. L, 2023/2845, 27.12.2023) geändert worden 
ist 

14. u n v e r ä n d e r t  

15. Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 26. November 2014 über Ba
sisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für 
Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) 
(ABl. L 352 vom 9.12.2014, S. 1; L 358 vom 13.12.2014, 
S. 50), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2023/2869 
vom 13. Dezember 2023 (ABl. L, 2023/2869, 20.12.2023) 
geändert worden ist 

15. u n v e r ä n d e r t  
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16. Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 25. November 2015 über die 
Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und 
der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verord
nung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 337 vom 23.12.2015, 
S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2023/2869 
vom 13. Dezember 2023 (ABl. L, 2023/2869, 20.12.2023) 
geändert worden ist 

16. u n v e r ä n d e r t  

17. Richtlinie (EU) 2016/97 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 20. Januar 2016 über Versicherungsver
trieb (ABl. L 26 vom 2.2.2016, S. 19), die zuletzt durch 
die Delegierte Verordnung (EU) 2024/896 vom 5. Dezem
ber 2023 (ABl. L, 2024/896, 20.3.2024) geändert worden 
ist 

17. u n v e r ä n d e r t  

18. Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtli
nie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 
119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 
127 vom 23.5.2018, S. 2; L 74 vom 4.3.2021, S. 35) 

18. u n v e r ä n d e r t  

19. Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 8. Juni 2016 über Indizes, die 
bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als Refe
renzwert oder zur Messung der Wertentwicklung eines In
vestmentfonds verwendet werden, und zur Änderung der 
Richtlinien 2008/48/EG und 2014/17/EU sowie der Ver
ordnung (EU) Nr. 596/2014 (ABl. L 171 vom 29.6.2016, 
S. 1; L 306 vom 15.11.2016, S. 43), die zuletzt durch die 
Verordnung (EU) 2025/914 vom 7. Mai 2025 (ABl. L, 
2025/914, 19.5.2025) geändert worden ist 

19. u n v e r ä n d e r t  

20. Richtlinie (EU) 2016/2341 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 14. Dezember 2016 über die Tätigkei
ten und die Beaufsichtigung von Einrichtungen der be
trieblichen Altersversorgung (EbAV) (ABl. L 354 vom 
23.12.2016, S. 37), die zuletzt durch die Richtlinie (EU) 
2023/2864 vom 13. Dezember 2023 (ABl. L, 2023/2864, 
20.12.2023) geändert worden ist 

20. u n v e r ä n d e r t  

21. Delegierte Verordnung (EU) 2017/565 der Kommission 
vom 25. April 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 
2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
in Bezug auf die organisatorischen Anforderungen an 
Wertpapierfirmen und die Bedingungen für die Ausübung 
ihrer Tätigkeit sowie in Bezug auf die Definition bestimm
ter Begriffe für die Zwecke der genannten Richtlinie (ABl. 
L 87 vom 31.3.2017, S. 1; L 246 vom 26.09.2017, S. 12; 
L. 82 vom 26.03.2018, S. 18), die zuletzt durch die Dele
gierte Verordnung (EU) 2021/1254 vom 21. April 2021 
(ABl. L 277 vom 2.8.2021, S. 6) geändert worden ist 

21. u n v e r ä n d e r t  

22. Delegierte Verordnung (EU) 2017/585 der Kommission 
vom 14. Juli 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 
Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates 
im Hinblick auf technische Regulierungsstandards für die 
Datenstandards und -formate für die Referenzdaten für Fi
nanzinstrumente und die technischen Maßnahmen in Be
zug auf die von der ESMA und den zuständigen Behörden 

22. u n v e r ä n d e r t  
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zu treffenden Vorkehrungen (ABl. L 87 vom 31.3.2017, 
S. 368) 

23. Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, 
der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei 
deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt 
zu veröffentlichen ist und zur Aufhebung der Richtlinie 
2003/71/EG (ABl. L 168 vom 30.6.2017, S. 12), die zu
letzt durch die Richtlinie (EU) 2025/1 vom 27. November 
2024 (ABl. L., 2025/1, 8.1.2025) geändert worden ist 

23. u n v e r ä n d e r t  

24. Delegierte Verordnung (EU) 2017/1943 der Kommission 
vom 14. Juli 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 
2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
durch technische Regulierungsstandards in Bezug auf In
formationen und Anforderungen für die Zulassung von 
Wertpapierfirmen (ABl. L 276 vom 26.10.2017, S. 4; L 
292 vom 10.11.2017, S. 119) 

24. u n v e r ä n d e r t  

25. Durchführungsverordnung (EU) 2017/1945 der Kommis
sion vom 19. Juni 2017 zur Festlegung technischer Durch
führungsstandards für Mitteilungen von und an Wertpa
pierfirmen, die eine Zulassung beantragen oder besitzen, 
gemäß der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Par
laments und des Rates (ABl. L 276 vom 26.10.2017, S. 22) 

25. u n v e r ä n d e r t  

26. Verordnung (EU) 2019/1238 des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 12. Juni 2019 über ein Paneuro
päisches Pensionsprodukt (PEPP) (ABl. L 198 vom 
25.7.2019, S. 1), die durch die Verordnung (EU) 
2023/2869 vom 13. Dezember 2023 (ABl. L 2023/2869 
vom 20.12.2023) geändert worden ist 

26. u n v e r ä n d e r t  

27. Richtlinie (EU) 2019/2034 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 27. November 2019 über die Beauf
sichtigung von Wertpapierfirmen und zur Änderung der 
Richtlinien 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 
2013/36/EU, 2014/59/EU und 2014/65/EU (ABl. L 314 
vom 5.12.2019, S. 64; L 405 vom 2.12.2020, S. 84; L 214 
vom 17.6.2021, S. 74), die zuletzt durch die Richtlinie 
(EU) 2024/2994 vom 27. November 2024 (ABl. L, 
2024/2994, 4.12.2024) geändert worden ist 

27. u n v e r ä n d e r t  

28. Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 27. November 2019 über nach
haltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanz
dienstleistungssektor (ABl. L 317 vom 9.12.2019, S. 1; L 
259 vom 6.10.2022, S. 196; L 310 vom 1.12.2022, S. 19), 
die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2024/3005 vom 27. 
November 2024 (ABl. L, 2024/3005, 12.12.2024) geän
dert worden ist 

28. u n v e r ä n d e r t  

 29. Verordnung (EU) 2023/1113 des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 31. Mai 2023 über die Über
mittlung von Angaben bei Geldtransfers und Trans
fers bestimmter Kryptowerte und zur Änderung der 
Richtlinie (EU) 2015/849 (ABl. L 150 vom 9.6.2023, 
S. 1; L, 2023/90032, 17.10.2023) 
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29. Richtlinie (EU) 2019/2162 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 27. November 2019 über die Emission 
gedeckter Schuldverschreibungen und die öffentliche Auf
sicht über gedeckte Schuldverschreibungen und zur Ände
rung der Richtlinien 2009/65/EG und 2014/59/EU (ABl L 
328 vom 18.12.2019, S. 29), die durch die Richtlinie (EU) 
2023/2864 vom 13. Dezember 2023 (ABl. L, 2023/2864, 
20.12.2023) geändert worden ist 

30. u n v e r ä n d e r t  

30. Verordnung (EU) 2023/1114 des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 31. Mai 2023 über Märkte für 
Kryptowerte und zur Änderung der Verordnungen (EU) 
Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 1095/2010 sowie der Richtli
nien 2013/36/EU und (EU) 2019/1937 (ABl. L 150 vom 
9.6.2023, S. 40; L 2024/90275, 2.5.2024; L 2024/90658, 
30.10.2024), die durch die Verordnung (EU) 2023/2869 
vom 13. Dezember 2023 (ABl. L, 2023/2869 vom 
20.12.2023) geändert worden ist 

31. u n v e r ä n d e r t  

31. Verordnung (EU) 2023/2631 des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 22. November 2023 über euro
päische grüne Anleihen sowie fakultative Offenlegungen 
zu als ökologisch nachhaltig vermarkteten Anleihen und 
zu an Nachhaltigkeitsziele geknüpften Anleihen (ABl. L, 
2023/2631, 30.11.2023), die durch die Verordnung (EU) 
2023/2869 vom 13. Dezember 2023 (ABl. L, 2023/2869, 
20.12.2023) geändert worden ist 

32. u n v e r ä n d e r t  

32. Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Einrich
tung eines zentralen europäischen Zugangsportals für den 
zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfügbare, für Fi
nanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit 
relevante Informationen (ABl. L, 2023/2859, 20.12.2023; 
L 2024/90097, 12.2.2024), die durch die Verordnung (EU) 
2024/3005 vom 27. November 2024 (ABl. L, 2024/3005, 
12.12.2024) geändert worden ist 

33. u n v e r ä n d e r t  

33. Verordnung (EU) 2023/2845 des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Ände
rung der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 im Hinblick auf 
die Abwicklungsdisziplin, die grenzüberschreitende Er
bringung von Dienstleistungen, die aufsichtliche Zusam
menarbeit, die Erbringung bankartiger Nebendienstleis
tungen und Anforderungen an Zentralverwahrer in Dritt
ländern und zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 236/2012 (ABl. L, 2023/2845, 27.12.2023) 

34. u n v e r ä n d e r t  

34. Verordnung (EU) 2024/791 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 28. Februar 2024 zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 600/2014 in Bezug auf die Erhö
hung der Datentransparenz, die Beseitigung von Hinder
nissen für die Entstehung konsolidierter Datenticker, die 
Optimierung der Handelspflichten und das Verbot der An
nahme von Rückvergütungen für die Weiterleitung von 
Wertpapieraufträgen (ABl. L, 2024/791, 8.3.2024) 

35. u n v e r ä n d e r t  

35. Verordnung (EU) 2024/886 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 13. März 2024 zur Änderung der Ver
ordnungen (EU) Nr. 260/2012 und (EU) 2021/1230 und 
der Richtlinien 98/26/EG und (EU) 2015/2366 im Hin
blick auf Echtzeitüberweisungen in Euro (ABl. L, 
2024/886 vom 19.3.2024; L 2025/90579, 7.7.2025) 

36. u n v e r ä n d e r t  



 

Deutscher Bundestag – 21. Wahlperiode – 171 – Drucksache 21/3343 
 
 

Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 

 37. Verordnung (EU) 2024/1620 des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 31. Mai 2024 zur Errichtung 
der Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Ver
ordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 1094/2010 
und (EU) Nr. 1095/2010 (ABl. L, 2024/1620, 19.6.2024), 
die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2025/2088 (ABl. 
L, 2025/2088, 21.10.2025) geändert worden ist 

36. Richtlinie (EU) 2024/1640 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 31. Mai 2024 über die von den Mit
gliedstaaten einzurichtenden Mechanismen zur Verhinde
rung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geld
wäsche oder der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung 
der Richtlinie (EU) 2019/1937 und zur Änderung und 
Aufhebung der Richtlinie (EU) 2015/849 (ABl. L, 
2024/1640, 19.6.2024) 

38. u n v e r ä n d e r t  

37. Verordnung (EU) 2024/2809 des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 23. Oktober 2024 zur Änderung 
der Verordnungen (EU) 2017/1129, (EU) Nr. 596/2014 
und (EU) Nr. 600/2014 zur Steigerung der Attraktivität 
der öffentlichen Kapitalmärkte in der Union für Unterneh
men und zur Erleichterung des Kapitalzugangs für kleine 
und mittlere Unternehmen (ABl. L, 2024/2809, 
14.11.2024; L 2025/90190, 28.2.2025) 

39. u n v e r ä n d e r t  

38. Richtlinie (EU) 2024/2810 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 23. Oktober 2024 über Strukturen mit 
Mehrstimmrechtsaktien in Gesellschaften, die eine Zulas
sung ihrer Anteile zum Handel an einem multilateralen 
Handelssystem beantragen (ABl. L, 2024/2810, 
14.11.2024) 

40. u n v e r ä n d e r t  

39. Durchführungsverordnung (EU) 2025/1338 der Kommis
sion vom 10. Juli 2025 zur Festlegung technischer Durch
führungsstandards für die Anwendung der Verordnung 
(EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Ra
tes im Hinblick auf die Funktionen des zentralen europäi
schen Zugangsportals (ABl. L, 2025/1338, 11.07.2025) 

41. u n v e r ä n d e r t  
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Bericht der Abgeordneten Mechthilde Wittmann, Kay Gottschalk und Katharina 
Beck 

A. Allgemeiner Teil 

I. Überweisung 

Zu Buchstabe a 

Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 21/2507 in seiner 38. Sitzung am 7. Novem
ber 2025 dem Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Haushaltsausschuss und dem Ausschuss 
für Wirtschaft und Energie zur Mitberatung überwiesen. Der Haushaltsausschuss ist darüber hinaus nach § 96 
GO-BT beteiligt. Die Vorlage auf Drucksache 21/3065 hat der Deutsche Bundestag in seiner 51. Sitzung am 
19. Dezember 2025 ebenfalls dem Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Haushaltsausschuss 
und dem Ausschuss für Wirtschaft und Energie zur Mitberatung überwiesen. 

Zu Buchstabe b 

Der Deutsche Bundestag hat den Antrag auf Drucksache 21/2544 in seiner 38. Sitzung am 7. November 2025 
dem Finanzausschuss zu alleinigen Beratung überwiesen. 

II. Wesentlicher Inhalt der Vorlagen 

Zu Buchstabe a 

Mit dem Entwurf eines Standortfördergesetzes werden umfassende Vorschläge zur Erleichterung des Finanzie
rungszugangs für Unternehmen, zur Förderung des Fondsmarkts und damit auch des Venture-Capital-Ökosystems 
sowie zur Verschlankung aufsichtlicher Vorgaben vorgelegt. Das Gesetz zielt auf positive Impulse für die Mobi
lisierung privater Finanzmittel und das Wachstum der deutschen Wirtschaft. 

Mit dem Gesetzentwurf werden Maßnahmen auf den Weg gebracht, die den Finanzstandort Deutschland stärken 
und vermehrt Wachstumskapital mobilisieren: 

– Verbesserung der steuerlichen Rahmenbedingungen von Investments in Venture-Capital, insbesondere 
durch (1.) Anpassungen bei der Besteuerung von Investitionen in gewerbliche Personengesellschaften durch 
Fonds, die unter das Investmentsteuergesetz fallen, und (2.) Anpassungen bei der Besteuerung von Gewinnen 
aus Veräußerungen von Beteiligungen an Kapitalgesellschaften, die im Betriebsvermögen gehalten werden, 
wenn diese reinvestiert werden („Roll-Over“); 

– Möglichkeit englischsprachiger Prospekte nebst Zusammenfassung, dadurch Erleichterung des EU-weiten 
Vertriebs von Wertpapieren. 

Mit der vorgeschlagenen Neuregelung zur Investmentsteuer sollen Hemmnisse für Investitionen in Infrastruktur 
und erneuerbare Energien beseitigt werden. 

Durch Änderungen des Investmentsteuergesetzes und des Kapitalanlagegesetzbuchs wird ein rechtssicherer und 
europäisch wettbewerbsfähiger Investitionsrahmen für Investitionen in erneuerbare Energien und Infrastruktur 
geschaffen. Diese Maßnahmen zur Stärkung des Fondsstandortes sollen gleichzeitig die Investitionen in Venture-
Capital erleichtern. Für diesen Zweck dürfen Investmentfonds und Spezial-Investmentfonds zukünftig in grund
sätzlich unbegrenztem Umfang in gewerbliche Venture-Capital-Fonds investieren. Mit Blick auf die Ermögli
chung gewerblicher Tätigkeiten durch Fonds sind die vorgenommenen Erleichterungen als abschließend zu be
trachten. 
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Des Weiteren enthält der Gesetzentwurf weitere Maßnahmen insbesondere zur Verbesserung der Finanzierungs
bedingungen von Unternehmen und zur Entbürokratisierung, die im Rahmen von Praxistests und Austauschfor
maten mit betroffenen Akteuren wie der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Wirt
schaft identifiziert wurden. Bei den Maßnahmen zum Abbau von Bürokratie stehen Vorgaben im Mittelpunkt, bei 
denen der bürokratische Aufwand für die Unternehmen nicht mit einem adäquaten Erkenntnisgewinn der Aufsicht 
korrespondiert, wie die Abschaffung des Mitarbeiter- und Beschwerderegisters bei der BaFin, die Beschränkung 
des Erfordernisses, eine Bescheinigung über die Einhaltung der aufsichtlichen Vorgaben für nicht börsennotierte 
Derivate (OTC-Derivate) vorzulegen, auf die unter Risikogesichtspunkten relevanten Unternehmen sowie die 
Einstellung des Millionenkreditmeldewesens. 

Als weitere Maßnahme zur Erleichterung des Kapitalmarktzugangs gerade für Wachstumsunternehmen wird die 
Möglichkeit geschaffen, dass Unternehmen Aktien mit einem geringeren Nennwert als 1 Euro herausgeben kön
nen. Hierdurch soll die Aktienkultur weiter gefördert und so der IPO-Markt als Exit-Kanal für Venture-Capital 
weiter gestärkt werden. 

Darüber hinaus ist wesentlicher Bestandteil des Gesetzentwurfs die fristgerechte Umsetzung einer Reihe von ka
pitalmarktrechtlichen EU-Rechtsakten als Beitrag zur Weiterentwicklung der europäischen Spar- und Investiti
onsunion. Diese bedürfen einer Implementierung in deutsches Recht, wie die Verordnung (EU) 2024/2809 des 
Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnungen (EU) 2007/1129, (EU) 596/2014 und 
(EU) 600/2024 zur Steigerung der Attraktivität der öffentlichen Kapitalmärke in der Union für Unternehmen und 
zur Erleichterung des Kapitalzugangs für kleine und mittlere Unternehmen, die Richtlinie (EU) 2024/2811 des 
Europäischen Parlaments und des Rates über Änderungen der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente und 
die Aufhebung der Notierungsrichtlinie sowie die Richtlinie (EU) 2024/2810 des Europäischen Parlaments und 
des Rates über Strukturen mit Mehrstimmrechtsaktien in Gesellschaften, die eine Zulassung ihrer Anteile zum 
Handel an einem multilateralen Handelssystem beantragen (Mehrstimmrechtsrichtlinie) (alle zusammen sog. 
„Listing Act“), die Richtlinie (EU) 2024/790 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richt
linie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente, die Verordnung (EU) 2024/791 des Europäischen Parla
ments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 in Bezug auf die Erhöhung der Daten
transparenz, die Beseitigung von Hindernissen für die Entstehung konsolidierter Datenticker, die Optimierung der 
Handelspflichten und das Verbot der Annahme von Rückvergütungen für die Weiterleitung von Wertpapierauf
trägen (MiFiR-Review) und die Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Einrichtung eines zentralen europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfügbare, 
für Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante Informationen (ESAP-Verordnung). 

Diese europäischen Vorgaben dienen nicht nur der Verwirklichung einer europäischen Spar- und Investiti
onsunion, sondern erhöhen auch die Attraktivität des Finanzstandorts Deutschland. Sie enthalten teilweise Er
leichterungen für Unternehmen im Hinblick auf das Proportionalitätsprinzip. Dafür hat sich die Bundesregierung 
in den Verhandlungen auf europäischer Ebene aktiv eingesetzt. 

Zu Buchstabe b 

Der Antrag der Fraktion der AfD sieht vor, dass der Deutsche Bundestag 

I. die Problematik der Wegzugsbesteuerung gemäß § 6 des Außensteuergesetzes wie im Antrag beschrieben fest
stellt und 

II. die Bundesregierung auffordert, den § 6 des Außensteuergesetzes sowie die damit verbundenen Ausführungs
bestimmungen zur Wegzugsbesteuerung ersatzlos zu streichen. 

III. Öffentliche Anhörung 

Der Finanzausschuss hat in seiner 16. Sitzung am 1. Dezember 2025 eine öffentliche Anhörung zu den Vorlagen 
durchgeführt. Folgende Einzelsachverständige, Verbände und Institutionen hatten Gelegenheit zur Stellung
nahme: 

1. Anzinger, Prof. Dr. Heribert M., Universität Ulm 

2. Bundesverband Deutsche Startups e. V. 
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3. Bundesverband Investment und Asset Management e. V. (BVI) 

4. Cooiman, Dr. Franziska Maria, Technische Universität Berlin 

5. Deutsches Aktieninstitut e. V. 

6. Die Deutsche Kreditwirtschaft (Bundesverband deutscher Banken e. V.) 

7. Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) 

8. Südekum, Prof. Dr. Jens, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 

9. Söllner, Prof. Dr. Fritz – TU Ilmenau 

10. Wenger, Prof. Ekkehard – Universität Würzburg 

Das Ergebnis der öffentlichen Anhörung ist in die Ausschussberatungen eingegangen. Das Protokoll einschließ
lich der eingereichten schriftlichen Stellungnahmen ist der Öffentlichkeit zugänglich. 

IV. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse 

Zu Buchstabe a 

Der Haushaltsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 26. Sitzung am 17. Dezember 2025 beraten und emp
fiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen 
der Fraktionen AfD und Die Linke Annahme. 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie hat den Gesetzentwurf in seiner 21. Sitzung am 17. Dezember 2025 
beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen 
die Stimmen der Fraktionen AfD und Die Linke Annahme. 

Im Rahmen seines Auftrags zur Überprüfung von Gesetzentwürfen und Verordnungen der Bundesregierung auf 
Vereinbarkeit mit der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie hat sich der Parlamentarische Beirat für nachhaltige 
Entwicklung und Zukunftsfragen gemäß Einsetzungsantrag (Drucksache 21/571) in seiner 9. Sitzung am 17. 
Dezember 2025 mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Förderung privater Investitionen und des Finanzstandorts 
(Standortfördergesetz – StoFöG) (Drucksache 21/2507) befasst. Der Beirat stellt fest, dass die Ausführungen der 
Bundesregierung im Rahmen der Nachhaltigkeitsprüfung nicht zu beanstanden seien. Eine Prüfbitte sei daher 
nicht erforderlich. 

V. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss 

Zu Buchstabe a 

Der Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 21/2507, 21/3065 in seiner 14. Sitzung am 12. No
vember 2025 erstmals beraten und die Durchführung einer öffentlichen Anhörung beschlossen. Nach Durchfüh
rung der Anhörung am 1. Dezember 2025 hat der Finanzausschuss die Beratung des Gesetzentwurfs in seiner 
17. Sitzung am 3. Dezember 2025 fortgesetzt und in seiner 18. Sitzung am 17. Dezember 2025 abgeschlossen. 

Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN gegen die Stimmen der Fraktionen AfD und Die Linke Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksachen 
21/2507, 21/3065 in geänderter Fassung. 

Zu Buchstabe b 

Der Finanzausschuss hat den Antrag auf Drucksache 21/2544 in seiner 14. Sitzung am 12. November 2025 erst
mals beraten und die Durchführung einer öffentlichen Anhörung beschlossen. Nach Durchführung der Anhörung 
am 1. Dezember 2025 hat der Finanzausschuss die Beratung des Antrags in seiner 17. Sitzung am 3. Dezember 
2025 fortgesetzt und in seiner 18. Sitzung am 17. Dezember 2025 abgeschlossen. 
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Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und Die Linke gegen die Stimmen der Fraktion der AfD Ablehnung des Antrags auf Drucksache 21/2544. 

Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD führten aus, Grundlage des vorliegenden Gesetzentwurfs 
seien die Vorarbeiten zum Zweiten Zukunftsfinanzierungsgesetz gewesen, das in der vergangenen Legislaturpe
riode nicht mehr abgeschlossen worden sei. Ziel des Gesetzentwurfs sei es, die Rahmenbedingungen für private 
Investitionen in Deutschland zu verbessern und den Finanzplatz Deutschland zu stärken. Dazu würden die steu
erlichen Rahmenbedingungen für die Unternehmensfinanzierung verbessert, Investitionsanreize gesetzt und Bü
rokratie abgebaut. Besonders wichtig sei ein verbesserter Zugang zum Kapitalmarkt für Startups und insbesondere 
auch für Scaleups, also junge Unternehmen, die sich in der Wachstumsphase befänden, um sich am Markt etab
lieren zu können. 

Zu diesem Zweck sehe der Gesetzentwurf Verbesserung der steuerlichen Rahmenbedingungen von Investments 
in Venture Capital vor, insbesondere erstens durch Anpassungen bei der Besteuerung von Investitionen in ge
werbliche Personengesellschaften durch Fonds, die unter das Investmentsteuergesetz fielen. Mit der vorgeschla
genen Neuregelung zur Investmentsteuer sollten Hemmnisse für Investitionen in Infrastruktur und erneuerbare 
Energien beseitigt werden. Der vorliegende Gesetzentwurf verbessere die Möglichkeiten, staatliche durch private 
Investitionen zu „hebeln“. Zweitens erfolgten Anpassungen bei der Besteuerung von Gewinnen aus Veräußerun
gen von Beteiligungen an Kapitalgesellschaften, die im Betriebsvermögen gehalten würden, wenn diese reinves
tiert würden („Roll-Over“). Dazu werde eine Vervierfachung des Höchstbetrags auf nun 2 Millionen Euro vorge
nommen. So würden zusätzliche Investitionsanreize geschaffen. 

Der Gesetzentwurf enthalte zudem Klarstellungen, in welcher Form die Vergabe von Gelddarlehen und die Ver
waltung von Kapitalbeteiligungen als vermögensverwaltende Tätigkeit betrachtet würden und infolgedessen nicht 
als gewerbliche Tätigkeit der Besteuerung auf Fondsebene unterlägen. Außerdem schaffe der Gesetzentwurf die 
Zulässigkeit von englischsprachigen Prospekten nebst Zusammenfassung und dadurch eine Erleichterung des EU-
weiten Vertriebs von Wertpapieren. Dies sei ein Beitrag zum Bürokratieabbau. Darüber hinaus streiche der Ge
setzentwurf in Abstimmung mit der BaFin verschiedene Melde- und Anzeigepflichten, um Doppelmeldungen auf 
nationaler Ebene zu vermeiden. Schließlich würden mit dem Gesetzentwurf eine Reihe von kapitalmarktrechtli
chen EU-Vorgaben umgesetzt. 

Die vorgesehene neue Regelung des § 52 Absatz 7 des Geldwäschegesetzes diene der Stärkung der risikobasierten 
Aufsicht. Die Verpflichtung zur risikobasierten Aufsicht auf Basis einer ausreichenden Datengrundlage werde 
auch nach dem künftigen Geldwäschepräventionsregime fortgesetzt. Die BaFin mache Vorgaben zu Art, Umfang 
und Zeitpunkt der zu meldenden Daten und veröffentliche diese rechtzeitig in geeigneter Form. Sie lege insbe
sondere fest, welche Daten zur Umsetzung der Leitlinien und Empfehlungen zur risikobasierten Aufsicht erfor
derlich seien und in welchem Turnus diese zu übermitteln seien. Dies erfülle die EU-rechtlichen Vorgaben zur 
Zusammenarbeit mit der neuen europäischen Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche (AMLA) und trage 
gleichzeitig zur Fokussierung der Geldwäschebekämpfung und zur Vermeidung überflüssiger Bürokratie bei. 

Zu den von den Koalitionsfraktionen vorgelegten Änderungsanträgen führten sie aus, dass ein Teil redaktionelle 
Korrekturen darstelle. Dazu kämen nachträgliche Anpassungen an mittlerweile gültiges EU-Recht. Außerdem 
habe die Koalition Hinweise des Bundesrats aufgenommen. Dazu gehöre die in Änderungsantrag 1 vorgeschla
gene Regelung. Der BFH habe entgegen der bisherigen Verwaltungspraxis entschieden, dass die für Betriebe 
gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts geltende Vorschrift des § 8b Absatz 6 Satz 2 KStG 
nicht auf eine Sparkasse in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft anzuwenden sei. Dies werde nun behoben. 
Darüber hinaus seien mit den Änderungsanträgen 3 und 9 Regelungen herausgelöst worden, die sachgerechter im 
Rahmen des CSRD-Umsetzungsgesetzes zu regeln seien. 

Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD erläuterten zu ihrem Änderungsantrag 8, die Regelung schaffe 
Rechtssicherheit bezüglich der Frage, welche Voraussetzungen vorliegen müssten, damit Anlagebedingungen im 
Sinne von § 162 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) Bestandteil des Investmentvertrages würden. Die Praxis 
sei bislang richtigerweise davon ausgegangen, dass bei Anlagebedingungen von Investmentverträgen eine Einbe
ziehung der Anlagebedingungen in den Investmentvertrag stattfinde, ohne dass die Voraussetzungen des § 305 
Absatz 2 BGB erfüllt sein müssten. Die neue Regelung stelle klar, dass auch im Falle des Erwerbs von Anteilen 
an Investmentvermögen die Anlagebedingungen Vertragsbestandteil würden, ohne dass die Anforderungen des 
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§ 305 Absatz 2 BGB erfüllt werden müssten. Voraussetzung hierfür sei, dass die Anlagebedingungen durch die 
BaFin genehmigt seien. 

Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD gaben folgende Erklärung zu Protokoll:  

„Mit der Änderung des § 8b Absatz 6 Satz 2 KStG werden entsprechend dem Vorschlag des Bundesrates Spar
kassen in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft, die mittelbar über eine oder mehrere juristische Personen des 
öffentlichen Rechts an einer Körperschaft beteiligt sind, insbesondere in Bezug auf die vermittelten Bezüge und 
Gewinne den Sparkassen in der Rechtsform einer juristischen Person des öffentlichen Rechts gleichgestellt. Die 
Koalitionsfraktionen bitten das Bundesministerium der Finanzen zu prüfen, ob auch in Bezug auf die Ebene der 
die Bezüge und Gewinne vermittelnden Körperschaften vergleichbarer Anpassungsbedarf besteht und in diesem 
Fall in einem der nächsten steuerlichen Gesetzgebungsverfahren eine entsprechende Änderung vorzusehen.“ 

Schließlich betonten die Koalitionsfraktionen, die Auffassung der Fraktion der AfD, dass Bürokratieabbau stets 
auch die Abschaffung von Gesetzen beinhalten müsse, sei zu schlicht. In vielen Fällen würden die Bedingungen 
für die Akteure schwieriger, wenn die notwendigen Gesetze fehlten. Im vorliegenden Gesetzentwurf würden ge
zielt Berichtspflichten abgebaut, was die Bürokratielasten verringere. Für Bürokratieabbau benötige man passge
naue Maßnahmen und keine schlichten Lösungen. 

Die Fraktion der AfD bezeichnete es als Widerspruch, dass der Gesetzentwurf einerseits die Erfüllung von neuen 
EU-rechtlichen Vorgaben zur Zusammenarbeit mit der AMLA einführe und andererseits gleichzeitig Bürokratie 
abbauen wolle. Zur Entbürokratisierung trage die Abschaffung und nicht etwa die Einführung neuer Gesetze bei. 

Sie führte aus, in der Anhörung sei die Meinung der Sachverständigen zum vorliegenden Gesetzentwurf deutlich 
geworden. Sie zitierte die Stellungnahme des Sachverständigen Prof. Ekkehard Wenger von der Universität Würz
burg, der sich auf ein Interview auf der Internetseite www.rwe.com beziehe: „Unter den gegenwärtigen Bedin
gungen sollte eine ungezielte Lenkung von Investitionskapital in erneuerbare Energien ohnehin nicht an der Spitze 
der Prioritätenliste stehen. Die Vorstandsvorsitzenden von Eon und RWE, Leonhard Birnbaum und Markus Kreb
ber, stehen beide keinesfalls in Verdacht, die sogenannte Energiewende rückabwickeln zu wollen, sind aber trotz
dem übereinstimmend der Auffassung, dass die Ausbauziele in der Form, wie sie derzeit verfolgt werden, auf eine 
sinnlose Verschwendung von Investitionsmitteln hinauslaufen, die dann an anderen Stellen fehlen.“ 

Diese von Prof. Wenger dargelegte Einschätzung der Vorstandsvorsitzenden der beiden größten deutschen Ener
giekonzerne sage alles. Die Lenkung der Investitionsnachfrage in den Bereich der erneuerbaren Energien sei ein 
Ausdruck von Planwirtschaft. Die Versuche der Koalition, die Investitionen in Deutschland zu beleben, scheiter
ten daran, dass diese aus ideologischen Gründen in den Ausbau der erneuerbaren Energien gelenkt werden sollten. 
Damit werde der Standort Deutschland weniger attraktiv, und es komme zu einer Fehlallokation von Mitteln. 
Gleichzeitig bestehe die Gefahr einer staatlich finanzierten Blasenbildung in diesem Bereich. 

Der vorliegende Antrag der Fraktion der AfD sei hingegen ein konkreter Vorschlag zur Entbürokratisierung, der 
den Standort Deutschland stärken würde: die Abschaffung der überholten Wegzugsbesteuerung. Wenn Investoren 
wüssten, dass in Deutschland nicht nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip besteuert werde, sondern sogar nicht 
realisierte Gewinne in die Besteuerung einbezogen würden, schaffe man Mauern gegenüber ausländischen und 
inländischen Anlegern. Die Wegzugsbesteuerung mauere Deutschland mit Hilfe des Steuerrechts ein. Wenn sich 
Gründer von Startups beraten ließen, würden sie sich unter anderem aus diesem Grund gegen den Standort 
Deutschland für ihr Unternehmen entscheiden. Hinzu kämen die hohen Energiepreise, die hohe Steuer- und Ab
gabenquote sowie Bürokratie. 

Die Fraktion der AfD sei der Überzeugung, dass Entbürokratisierung mit der Abschaffung von Gesetzen einher
gehen müsse. In einer Marktwirtschaft müssten die Wirtschaftssubjekte freie Investitionsentscheidungen nach 
ihren eigenen wirtschaftlichen Kalkülen treffen können. Aus diesem Grund lehnte die Fraktion der AfD den vor
liegenden Gesetzentwurf der Bundesregierung ab. 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erinnerte daran, dass zum Abbau von Bürokratie gesetzliche Grund
lagen notwendig seien. Sie widersprach der Aussage der Fraktion der AfD, dass der vorliegende Gesetzentwurf 
zu einer einseitigen Förderung erneuerbarer Energien führe. Der Ausbau der erneuerbaren Energien sei lediglich 
eine Zielsetzung des Vorhabens. Die weitgehende Regelung in § 1 InvStG selbst habe keinen Fokus auf den 
erneuerbaren Energien und sehe eine unspezifische Unschädlichkeit für die Qualifikation als Investmentfonds im 
Investmentsteuergesetz vor. Die Anpassungen bei der Besteuerung von Investitionen in gewerbliche Personenge
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sellschaften durch Fonds, die unter das Investmentsteuergesetz fielen, erschwerten die Abgrenzung zwischen ge
werblicher und vermögensverwaltender Tätigkeit systematisch. Insbesondere finde die Regelung nicht nur auf 
Beteiligungen an gewerblichen Personengesellschaften, die im Bereich der erneuerbaren Energien und Infrastruk
tur tätig seien, Anwendung, sondern auf Beteiligungen an sämtlichen gewerblich tätigen Personengesellschaften. 

Angesichts des erheblichen Investitionsbedarfes in Infrastruktur und den Ausbau der erneuerbaren Energien sei 
das Ziel der Bundesregierung, einen rechtssicheren Rahmen und positive Anreize auch für private Investitionen 
in diese Bereiche zu schaffen, zu begrüßen. Im Regierungsentwurf würden Maßnahmen aufgegriffen, die im Kon
text der WINInitiative im vergangenen Jahr bereits diskutiert und in Aussicht gestellt worden und auch schon im 
Entwurf zum Zweiten Zukunftsfinanzierungsgesetz enthalten gewesen seien. Für junge Wachstumsunternehmen 
würden viele kleine Hindernisse auf dem – ohnehin nicht einfachem – Weg zur Börse abgebaut, z. B durch die 
Herabsetzung des Mindeststreubesitzes auf 10 Prozent, die Zulassung komplett englischsprachiger Wertpapier
prospekte, den Verzicht auf die Offenlegung der Jahresabschlüsse aus den drei vorangegangenen Geschäftsjahren 
oder die Streichung der Pflicht zur Veröffentlichung der Börsenzulassung im Bundesanzeiger. Auch von der Her
absetzung des Mindestnennwerts einer Aktie auf einen Eurocent könnten Scaleups mit dringendem Kapitalbedarf 
profitieren. 

Der Gesetzentwurf gehe in der derzeit angespannten wirtschaftlichen Lage in die richtige Richtung. Daher werde 
die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN dem Gesetzentwurf zustimmen. 

Zur 2./3. Lesung im Plenum werde die Fraktion einen Entschließungsantrag vorlegen, der aufzeige, an welchen 
Stellen der Gesetzentwurf der Bundesregierung sich noch verbessern ließe. Im Sinne eines ausgewogenen Risi
koansatzes bei Kapitalverwaltungsgesellschaften wäre es Aufgabe der Bundesregierung, für eine klarere Tren
nung von vermögensverwaltender und operativer Tätigkeit zu sorgen, um fairen Wettbewerb im Fondsmarkt und 
Transparenz für Investoren sicherzustellen, z. B., indem die 15-Prozent-Grenze des § 231 Absatz 1 Nummer 8 
KAGB (neu) als Maßstab für den zulässigen Beteiligungsbestand gesetzlich festgelegt werde. Auch Ausnahmen 
durch Anlagebedingungen nach § 284 Absatz 2 KAGB sollten nicht möglich seien, um Direktinvestitionen in 
Immobilien oder erneuerbare Energien gegenüber Investitionen durch AIFs steuerrechtlich nicht schlechter zu 
stellen. Außerdem forderte die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, keine Verschlechterungen beim Verbrau
cher- und Anlegerschutz zuzulassen. 

Wichtig sei, dass die Bundesregierung zur Förderung des Startup- und Scaleup-Standorts Deutschland und Europa 
schnellstmöglich die offenen Aspekte der bisherigen Startup-Strategie umsetze, eine Startup Strategie 2.0 vorlege 
und sich in der EU mit Nachdruck für die Umsetzung des 28. Regimes und die Kapitalmarktunion einsetze, um 
den Finanzierungsstandort Deutschland und Europa im internationalen Vergleich attraktiver als heute zu machen. 
Dazu wäre es besser, von der den Startups nur wenig nutzenden Vervierfachung des Betrags gem. § 6b Absatz 10 
EStG („Roll-Over“) abzusehen, oder zumindest die Regelung so anzupassen, dass sie nicht wie im Gesetzentwurf 
vorgelegt an der überwiegenden Finanzierungsrealität von Startups vorbeigehe. 

Schließlich hätte sich die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gewünscht, dass die Koalition die Anregung des 
Bundesrates aufgegriffen und die Wertgrenze für die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) 
deutlich angehoben und die derzeit bestehende Regelung zum Sammelposten in § 6 EStG gestrichen hätte, um 
damit eine deutliche Bürokratieentlastung zu erreichen. 

Die Fraktion Die Linke betonte, das Standortfördergesetz solle den Finanzstandort stärken, Finanzierungsoptio
nen für Unternehmen schaffen und Investitionshemmnisse abbauen. Dies solle der deutschen Wirtschaft dabei 
helfen, die strukturellen Herausforderungen zu bewältigen, wie etwa die anstehende Dekarbonisierung, und somit 
allen Menschen in Deutschland dienen. 

Leider blende die Koalition dabei einen wichtigen Zielkonflikt, der mit dem Ansatz „privates Kapital hebeln“ 
einhergehe, komplett aus: Die Investoren, für die sie Hemmnisse und Bürokratie abbaue, betrieben Geschäftsmo
delle, die auf maximale Rendite in kürzester Zeit aus seien. Das stehe im direkten Widerspruch zu den eigentlichen 
Finanzierungsbedarfen für die Transformation. Diese sollten nicht auf „Hyperwachstum“ in kurzer Zeit angewie
sen sein. 

Stattdessen sei eine langfristige, strategische und konditionale Finanzierung notwendig, welche die übergeordne
ten Interessen des ökologischen Umbaus und soziale Faktoren wie die Arbeitsplatzsicherung berücksichtige. Ohne 
eine Konditionierung, welche Investitionen von welchen Akteuren in Deutschlands Infrastruktur und Wirtschaft 
sinnvoll seien, bediene der vorliegende Gesetzentwurf vor allem die Interessen der Finanzlobby. Das berge die 
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Gefahr von weitreichenden Preissteigerungen für Endverbraucher, etwa wenn kritische Energieinfrastruktur noch 
stärker der Profitlogik von Finanzmärkten unterworfen werde. 

In dieser Form werde der Gesetzentwurf vor allem die voranschreitende Finanzialisierung fördern – zu Lasten 
und nicht zum Wohle der Menschen in Deutschland. Daher lehnte die Fraktion die Linke den Gesetzentwurf der 
Bundesregierung ab. 

 

Vom Ausschuss angenommene Änderungsanträge 

Die vom Ausschuss angenommenen Änderungen am Gesetzentwurf auf Drucksachen 21/2507, 21/3065 sind aus 
der Zusammenstellung in der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses ersichtlich. Die Begründungen der 
Änderungen finden sich in diesem Bericht unter „B. Besonderer Teil“. Die Fraktionen der CDU/CSU und SPD 
brachten neun Änderungsanträge auf Ausschussdrucksache 21(7)96 ein. 

 

Voten der Fraktionen: 

Änderungsantrag 1 der Fraktionen der CDU/CSU und SPD (Erweiterung des Anwendungsbereichs von § 8b 
Absatz 6 Satz 2 KStG auf Sparkassen in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft)  

Zustimmung: CDU/CSU, SPD, B90/GR, Die Linke 

Ablehnung: - 

Enthaltung: AfD 

 

Änderungsantrag 2 der Fraktionen der CDU/CSU und SPD (Geldtransferverordnung (EU) 2023/1113)  

Zustimmung: CDU/CSU, SPD, B90/GR, Die Linke 

Ablehnung: - 

Enthaltung: AfD 

 

Änderungsantrag 3 der Fraktionen der CDU/CSU und SPD (Bekanntmachung bei Fehlern in Nachhaltigkeitsbe
richten)  

Zustimmung: CDU/CSU, SPD, B90/GR 

Ablehnung: - 

Enthaltung: AfD, Die Linke 

 

Änderungsantrag 4 der Fraktionen der CDU/CSU und SPD (zentrales europäisches Zugangsportal)  

Zustimmung: CDU/CSU, SPD, B90/GR, Die Linke 

Ablehnung: - 

Enthaltung: AfD 

 

Änderungsantrag 5 der Fraktionen CDU/CSU und SPD (Übersendung der WpHG-Prüfungsberichte fortan nur 
noch an die BaFin)  

Zustimmung: CDU/CSU, SPD, B90/GR, Die Linke 

Ablehnung: - 

Enthaltung: AfD 
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Änderungsantrag 6 der Fraktionen der CDU/CSU und SPD (redaktionelle Korrekturen)  

Zustimmung: CDU/CSU, SPD, B90/GR, Die Linke 

Ablehnung: - 

Enthaltung: AfD 

 

Änderungsantrag 7 der Fraktionen der CDU/CSU und SPD (Regelung zu Delisting-Erwerbsangeboten) 

Zustimmung: CDU/CSU, SPD, B90/GR 

Ablehnung: - 

Enthaltung: AfD, Die Linke 

 

Änderungsantrag 8 der Fraktionen der CDU/CSU und SPD (AGB-Einbeziehung sowie Streichung der Abschaf
fung von BaFin-Verwahrstellenbescheinigungen)  

Zustimmung: CDU/CSU, SPD 

Ablehnung: B90/GR, Die Linke 

Enthaltung: AfD 

 

Änderungsantrag 9 der Fraktionen der CDU/CSU und SPD (ESAP-Umsetzung, CSRD-Umsetzungsgesetz)  

Zustimmung: CDU/CSU, SPD, B90/GR 

Ablehnung: - 

Enthaltung: AfD, Die Linke 
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B. Besonderer Teil 
Zu Artikel 2 (Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs) 
Die Regelung schafft Rechtssicherheit bezüglich der Frage, welche Voraussetzungen vorliegen müssen, damit 
Anlagebedingungen im Sinne von § 162 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) Bestandteil des Investmentver
trages werden.  

Seit 2005 ist im Zuge des Urteils des Bundesgerichtshofs vom 28.6.2005 – XI ZR 363/04 = NJW 2005, 2917 
anerkannte Praxis, dass bei Verträgen über die Zeichnung von Anleihen beziehungsweise der damals noch gel
tenden wortlautgleichen Vorgängernorm § 2 Absatz 1 des Gesetzes über Allgemeine Geschäftsbedingungen die 
Anleihebedingungen Bestandteil des Vertrages werden, ohne dass eine Einbeziehung am Maßstab des § 305 Ab
satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) erfolgen muss. Die Nichtanwendung im Wege einer an Sinn und 
Zweck der Norm orientierten Reduktion des Anwendungsbereichs („teleologisch-funktionale Reduktion“) be
gründet der Bundesgerichtshof damit, dass eine Einhaltung dieser Vorschrift ohnehin nur beim Ersterwerb mög
lich sei, nicht aber beim Zweiterwerb. Vor allem sei aufgrund kapitalmarktrechtlicher Publizitätspflichten (Ab
druck der Allgemeinen Geschäftsbedingungen) auch ohne gesonderte Regelung die zumutbare Möglichkeit der 
Kenntnisnahme hinreichend gewährleistet. 

Daher ging die Praxis bislang folgerichtig davon aus, dass auch bei Anlagebedingungen von Investmentverträgen 
eine Einbeziehung der Anlagebedingungen in den Investmentvertrag stattfindet, ohne dass die Voraussetzungen 
des § 305 Absatz 2 BGB erfüllt sein müssen. Die neue Regelung stellt klar, dass auch im Falle des Erwerbs von 
Anteilen an Investmentvermögen die Anlagebedingungen Vertragsbestandteil werden, ohne dass die Anforderun
gen des § 305 Absatz 2 BGB erfüllt werden müssen. Voraussetzung hierfür ist, dass die Anlagebedingungen durch 
die Bundesanstalt genehmigt sind. 

Zu Artikel 3 (Änderung des Handelsgesetzbuchs) 

Zu Nummer 2 Buchstabe a – alt – (§ 325 Absatz 1 Satz 3) 
Die Änderungen in § 325 Absatz 1 Satz 3 HGB-E und § 328b HGB-E setzen die Einführung der Nachhaltigkeits
berichterstattung in das HGB-Bilanzrecht voraus, die Gegenstand des Entwurfs eines Gesetzes zur Umsetzung 
der Richtlinie (EU) 2022/2464 hinsichtlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen in der durch 
die Richtlinie (EU) 2025/794 geänderten Fassung (Drucksache 21/2507, CSRD-Umsetzungsgesetz) ist. Vor Ein
führung der Regelungen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung im HGB fehlt für die Änderungen in § 325 Absatz 
1 Satz 3 HGB-E und § 328b HGB-E der Anknüpfungspunkt. 

Zu Nummer 4 (§ 329 Absatz 1 Satz 2 – neu –) 
Eine Umstellung des nationalen Veröffentlichungsverfahrens, wie bislang im Entwurf vorgesehen, wäre mit er
heblichem Aufwand für die Prozessumstellung verbunden und ist unionsrechtlich zur Umsetzung des einheitli
chen europäischen Zugangsportals (European Single Access Point – ESAP) nicht geboten. Für potenzielle Nutzer 
hätte diese Umstellung wenig Relevanz, da die Jahresfinanzberichte zukünftig auf ESAP unmittelbar verfügbar 
sein werden und die Prüfung durch das Unternehmensregister die nationale Veröffentlichung im Regelfall nur 
wenig verzögert. Im Interesse einer aufwandsarmen Umsetzung der unionsrechtlichen Vorgaben soll daher an 
dem bewährten Veröffentlichungsverfahren festgehalten werden. Das heißt, dass die Prüfung nach § 329 HGB 
weiterhin vor Einstellung in das Unternehmensregister erfolgt, die Weiterleitung an ESAP aber unmittelbar ohne 
vorherige Prüfung erfolgt. Falls sich im Ergebnis der Prüfung Änderungen an den übermittelten Unterlagen erge
ben, werden die geänderten Unterlagen durch die das Unternehmensregister führende Stelle an ESAP weiterge
leitet. 

Zu Artikel 6 (Änderung des Wertpapierhandelsgesetzes) 

Zu Nummer 2 Buchstabe b – neu – (§ 2 Absatz 9 Nummer 7) 
Es handelt sich um eine redaktionelle Verweiskorrektur. 
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Zu Nummer 19 – neu – (§ 89 Absatz 2) 
Mit der Änderung werden die derzeit bestehenden Regelungen zur Einreichung des Fragebogens und des Prü
fungsberichts bei der Deutschen Bundesbank aus der Prüfung eines Wertpapierdienstleistungsunternehmens nach 
§ 89 WpHG angepasst. Der Fragebogen und der Prüfungsbericht eines Wertpapierdienstleistungsunternehmens 
müssen nach dem neu gefassten § 89 Absatz 2 künftig nicht mehr bei der Deutschen Bundesbank eingereicht 
werden, da die Bundesbank diese Unterlagen zur Erfüllung ihrer Aufgaben grundsätzlich nicht mehr benötigt. Im 
Einzelfall kann sie bei Bedarf die betreffenden elektronischen Dokumente bei der BaFin anfordern. 

Zu Nummer 24 (weggefallen) (§ 109 Absatz 2 Satz 4) 
Die Einführung der Nachhaltigkeitsberichterstattung in das HGB-Bilanzrecht ist Gegenstand des Entwurfs eines 
Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2464 hinsichtlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung von 
Unternehmen in der durch die Richtlinie (EU) 2025/794 geänderten Fassung (Drucksache 21/2507, CSRD-Um
setzungsgesetz). Aufgrund der größeren Sachnähe ist es sachgerecht, die Frage, ob die BaFin nach § 109 Absatz 
2 WpHG Fehlerfeststellungen, die allein die Nachhaltigkeitsberichterstattung betreffen, nicht bekannt machen 
soll, im Rahmen des CSRD-Umsetzungsgesetzes zu klären und aus diesem Gesetz herauszulösen. 

Zu Artikel 7 (Weitere Änderung des Wertpapierhandelsgesetzes) 

Zu Nummer 4 – neu – (§ 26 Absatz 2) 
Um die Informationen über Eigengeschäfte von Führungskräften über das einheitliche europäische Zugangsportal 
(European Single Acess Point – ESAP) unmittelbar zugänglich zu machen, wird die bestehende Pflicht zur Über
mittlung an die Stelle, die das Unternehmensregister führt, entsprechend angepasst. Diese Änderung dient der 
vollständigen Umsetzung von Artikel 3 Nummer 2 der Richtlinie (EU) 2023/2864 (ESAP-Omnibus-Richtlinie), 
die bislang im Entwurf noch nicht enthalten war. 

Zu Nummer 10 (§ 76a Absatz 4 und 5) 
Mit der Änderung wird klargestellt, dass die Verpflichtung zur Unterrichtung über das Vorliegen von Strukturen 
mit Mehrstimmrechtsaktien und die Verpflichtung zur eindeutigen Kennzeichnung von Aktien von Gesellschaften 
mit Strukturen mit Mehrstimmrechtsaktien auch dann bestehen, wenn eine delegierte Verordnung nach Artikel 5 
Absatz 5 der Richtlinie (EU) 2024/2810 nicht erlassen wird. 

Zu Artikel 8 (Weitere Änderung des Wertpapierhandelsgesetzes) 

Zu Nummer 2 – neu – (§ 26 Absatz 1 und 2) 
Die Ergänzungen stellen sicher, dass auch Insiderinformationen und Eigengeschäfte von Führungskräften der 
Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate über ESAP veröffentlicht werden. Die jeweiligen Pflichten zur 
Veröffentlichung und zur Übermittlung an ESAP ergeben sich aus der Marktmissbrauchsrichtlinie (Market Abuse 
Directive – MAR). Die Ergänzung ist daher zur vollständigen Umsetzung dieser Richtlinie (in der Fassung durch 
das ESAP-Omnibus-Paket) erforderlich. 

Zu Artikel 13 (Änderung des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes) 

Zu Nummer 3 (§ 9a Absatz 1) 
Es handelt sich um eine redaktionelle Verweiskorrektur. 

Zu Artikel 19 (Änderung des Börsengesetzes) 

Zu Nummer 2 – neu – und Nummer 3 Buchstabe b (§ 2 Absatz 10a – neu – und § 3 Absatz 4) 
Der Gesetzgeber führt mit Artikel 18 Nummer 2 Buchstabe d eine Definition für Auslagerungsunternehmen ein. 
Begriffsbestimmungen finden sich ganz überwiegend in § 2 des Börsengesetzes. Der Begründung zu einer mit 
Artikel 18 Nummer 2 Buchstabe d verbundenen Regelung in § 5 des Börsengesetzes (Artikel 18 Nummer 4 Buch
stabe a Doppelbuchstabe aa) lässt sich entnehmen, dass eine Verortung der Begrifflichkeit in § 2 des Börsenge
setzes gewollt war. 
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Zu Nummer 3 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa (§ 3 Absatz 4 Satz  1 bis 3) 
Mit dem Gesetzentwurf wird bislang die Prüfungsbefugnis der Börsenaufsichtsbehörden auf mit dem Börsenträ
ger verbundene Unternehmen erstreckt. Dies ist nicht sachgerecht, da mit dem Börsenträger verbundene Unter
nehmen nicht der Aufsicht durch die Börsenaufsichtsbehörden unterliegen. Die Prüfungsbefugnis sollte deshalb 
nicht auf mit dem Börsenträger verbundene Unternehmen erweitert werden. 

Zu Nummer 5 – neu – (§ 4) 
Die Verweisung in den Absätzen 2, 3 und 7 ist infolge des Einschubs von § 4 Absatz 2 Satz 2 durch Artikel 11 
Nummer 3 Buchstabe b des Gesetzes zur Finanzierung zukunftssichernder Investitionen – Zukunftsfinanzierungs
gesetz (BGBl. 2023 I Nr. 354) redaktionell anzupassen. 

Zu Nummer 6  

Zu Buchstabe a – neu – (§ 5 Absatz 2) 
Die Verweisung in Absatz 2 ist infolge des Einschubs von § 4 Absatz 2 Satz 2 durch Artikel 11 Nummer 3 
Buchstabe b des Gesetzes zur Finanzierung zukunftssichernder Investitionen – Zukunftsfinanzierungsgesetz 
(BGBl. 2023 I Nr. 354) redaktionell anzupassen. 

Zu Buchstabe e – unverändert – 
In der Begründung zum ursprünglichen Artikel 18 Nummer 4 Buchstabe d des Gesetzentwurfs (Artikel 19 Num
mer 6 d Buchstabe e in der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses) ist im zweiten Absatz der Passus 
„schwerwiegende Verstöße gegen die Regeln der Börse, marktstörende Handelsbedingungen oder“ zu streichen. 

Der neue § 5 Absatz 9 BörsG sieht laut Gesetzentwurf vor, dass der Börsenträger nur Systemstörungen in Bezug 
auf ein Finanzinstrument anzuzeigen hat. Aufgrund der Formulierung des Begründungstextes ist davon auszuge
hen, dass dieser Passus aus der Begründung zum Referentenentwurf übernommen und nicht aktualisiert wurde. 
Eine Anpassung der Begründung an den modifizierten Gesetzestext erscheint an dieser Stelle erforderlich. 

Zu Nummer 23 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb (§ 50 Absatz 2 Nummer 4) 
Die Verweisung in Absatz 2 Nummer 4 ist infolge des Einschubs von § 4 Absatz 2 Satz 2 durch Artikel 11 
Nummer 3 Buchstabe b des Gesetzes zur Finanzierung zukunftssichernder Investitionen – Zukunftsfinanzierungs
gesetz (BGBl. 2023 I Nr. 354) redaktionell anzupassen. 

Zu Artikel 20 (Weitere Änderung des Börsengesetzes) 

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht) 
Es handelt sich um eine Folgeänderung. 

Zu Nummer 8 (§ 48b Absatz 4 und 5) 
Mit der Änderung wird klargestellt, dass die Verpflichtung zur Unterrichtung über das Vorliegen von Strukturen 
mit Mehrstimmrechtsaktien und die Verpflichtung zur eindeutigen Kennzeichnung von Aktien von Gesellschaften 
mit Strukturen mit Mehrstimmrechtsaktien auch dann bestehen, wenn eine delegierte Verordnung nach Artikel 5 
Absatz 5 der Richtlinie (EU) 2024/2810 nicht erlassen wird. 

Zu Nummer 10 – neu – (§ 54 – neu –) 
Der Vorschlag sieht übergangsweise bis zum 9. Januar 2030 vor, dass für Wertpapiere, die zum Handel am KMU-
Wachstumsmarkt einbezogen sind, der gewichtete durchschnittliche inländische Börsenkurs nicht an in § 5 Absatz 
3 der WpÜG-Angebotsverordnung näher bestimmte, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zu mel
dende oder zu übermittelnde Daten anknüpft. Die im WpÜG und der WpÜG-Angebotsverordnung festgelegten 
Grundsätze für die Ermittlung der Angebotsgegenleistung auf Basis der Preisfindung am Markt finden im Übrigen 
auf Delisting-Erwerbsangebote für Wertpapiere, deren Einbeziehung zum Handel an einem KMU-Wachstums
markt gekündigt wurde, entsprechende Anwendung. Die Bundesanstalt prüft in diesem Zusammenhang die vom 
Bieter in der Angebotsunterlage offengelegten Angaben, insbesondere auch im Hinblick auf die in § 5 Absatz 4 
der WpÜG-Angebotsverordnung festgelegten Kriterien zur Gültigkeit des durchschnittlichen Börsenkurses. Die 



 

Deutscher Bundestag – 21. Wahlperiode – 183 – Drucksache 21/3343 
 
 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht kann bis zum 9. Januar 2030 die für die Anwendung von § 5 
Absatz 3 der WpÜG-Angebotsverordnung erforderlichen IT-Systeme zur Mindestpreisberechnung anpassen. 

Zu Artikel 21 (Weitere Änderung des Börsengesetzes) 

Zu Nummer 3 (§ 10a Absatz 6) 
Im Referentenentwurf war die Regelung zum Übermittlungsweg an die Börsenaufsichtsbehörde und die Bundes
anstalt noch Gegenstand des Absatzes 3. Nachdem sie nunmehr Eingang in einen neuen Absatz 4 gefunden hat, 
ist die Verweisung in Absatz 6 anzupassen. 

Zu Artikel 25 (Änderung des REIT-Gesetzes) 

Zu Nummer 5 – neu – (§ 16 Absatz 3 Satz 1 bis 3 und Absatz 4) 
Es handelt sich um eine Folgeanpassung zur Änderung des § 12 Absatz 2 und 3 des REIT-Gesetzes durch Arti
kel 25 des vorliegenden Änderungsgesetzes, die versehentlich nicht in das Gesetz aufgenommen worden war. 

Zu Artikel 28 (Änderung des Investmentsteuergesetzes) 

Zu Nummer 2 – neu – (§ 2 Absatz 9 Satz 6) 
Es handelt sich um eine Folgeanpassung zur Änderung des § 12 Absatz 2 und 3 des REIT-Gesetzes durch Artikel 
25 des vorliegenden Änderungsgesetzes. 

§ 2 Absatz 9 InvStG definiert den Begriff Immobilienfonds, von dem die Anwendbarkeit der teilweisen Steuer
freistellung von Investmenterträgen nach § 20 Absatz 3 InvStG abhängt. Immobilienfonds sind gemäß § 2 Absatz 
9 Satz 1 InvStG Investmentfonds, die gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend mehr als 50 Prozent ihres Ak
tivvermögens in Immobilien und Immobiliengesellschaften anlegen (Immobilienfondsquote).  

§ 2 Absatz 9 Satz 5 InvStG regelt, inwieweit Anteile an REIT-Aktiengesellschaften und vergleichbare andere 
REIT-Körperschaften, -Personenvereinigungen oder -Vermögensmassen für Zwecke der Immobilienfondsquote 
zu berücksichtigen sind.  

Durch Artikel 25 des vorliegenden Änderungsgesetzes wird § 12 Absatz 2 des REIT-Gesetzes dahingehend ge
ändert, dass fortan nur noch 65 Prozent und nicht mehr mindestens 75 Prozent der Aktiva zum unbeweglichen 
Vermögen gehören müssen. An diese Rechtsänderung im REIT-Gesetz wird § 2 Absatz 9 Satz 5 InvStG ange
passt, damit auch zukünftig Beteiligungen an REIT-Aktiengesellschaften, die diese neuen Mindestanforderungen 
einhalten, für die Zwecke der Immobilienquote berücksichtigt werden können. 

Zu Nummer 12 (§ 57 Absatz 11 – neu –) 
Die Anwendungsregelungen in § 57 InvStG im ursprünglichen Gesetzentwurf waren darauf ausgelegt, dass das 
vorliegende Änderungsgesetz vor dem Ende des Jahres 2025 in Kraft getreten wäre. Durch den späteren Inkraft
tretenszeitpunkt ist eine Anpassung der Anwendungsregelungen notwendig.  

Zu Absatz 11 Nummer 1 
Durch die Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes im Jahr 2026 statt wie ursprünglich im Entwurf vor
gesehen in 2025, werden die Anwendungszeitpunkte der in § 57 Absatz 11 Nummer 1 – neu – InvStG angespro
chenen Normen auf den Tag nach der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes abgestellt.  

Die Anwendungsregelung bezüglich der Verlängerung der Gültigkeit der Statusbescheinigung (§ 7 Absatz 4 Satz 
2 InvStG) von § 57 Absatz 11 Nummer 2 – neu – InvStG in § 57 Absatz 11 Nummer 1 – neu – InvStG verschoben. 
Ab dem Tag nach der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes wird es somit der Finanzverwaltung 
ermöglicht, eine bis zu fünf Jahre gültige Statusbescheinigung auszustellen. 

Die als Folgeanpassung an die Änderung des REIT-Gesetzes eingefügte Anpassung des § 2 Absatz 9 InvStG ist 
ebenfalls ab dem Tag nach der Verkündung anzuwenden.  

Schließlich wird ein redaktioneller Fehler bei der Auflistung in § 26 Nummer 4 InvStG korrigiert.  
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Zu Absatz 11 Nummer 2 und 3 
§ 57 Absatz 11 Nummer 2 und 3 – neu – InvStG stellt von nun an, anstatt auf Geschäftsjahre, die nach dem 31. 
Dezember 2025 beginnen, auf Geschäftsjahre ab, die nach dem Tag der Verkündung des vorliegen Änderungsge
setzes beginnen. 

Zu Artikel 30 – neu – (Änderung des Körperschaftsteuergesetzes) 

Zu Nummer 1 (§ 8b Absatz 6 Satz 2) 
Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil vom 4. September 2024 – I R 12/22 – entgegen der bisherigen Verwaltungs
praxis entschieden, dass die für Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts geltende 
Vorschrift des § 8b Absatz 6 Satz 2 KStG, die den persönlichen Geltungsbereich von § 8b Absatz 1 bis 5 KStG 
erweitert, weder durch Auslegung noch im Wege der Analogie auf eine Sparkasse in der Rechtsform einer Kapi
talgesellschaft anzuwenden ist. Es ist sachlich nicht gerechtfertigt, solche sogenannten „freien“ Sparkassen, die – 
wie öffentlich-rechtliche Sparkassen – Mitglied im jeweiligen Sparkassen- und Giroverband sind, in Bezug auf 
die Rechtsfolgen des § 8b Absatz 1 bis 5 KStG anders zu behandeln als öffentlich-rechtliche Sparkassen. Der 
Anwendungsbereich des § 8b Absatz 6 Satz 2 KStG wird um diejenigen Kapitalgesellschaften erweitert, welche 
die spezifischen Merkmale der Sparkassen (Regionalprinzip und Gemeinwohlorientierung, vgl. § 40 Absatz 1 
Nummer 3 des Kreditwesengesetzes) aufweisen, sodass auch die derzeitigen Sparkassen privaten Rechts erfasst 
sind. Die am Gemeinwohl orientierte Aufgabenstellung entspricht im Wesentlichen dem öffentlichen Auftrag der 
(öffentlich-rechtlichen) Sparkassen nach den Sparkassengesetzen der Länder. Danach kommt eine hinreichende 
Gemeinwohlorientierung insbesondere in der Förderung des Sparsinns, der Förderung der Vermögensbildung 
breiter Bevölkerungskreise, der Stärkung des Wettbewerbs, der Versorgung aller Bevölkerungskreise mit geld- 
und kreditwirtschaftlichen Leistungen oder in der Befriedigung des Kreditbedarfs der (insbesondere mittelständi
schen) Wirtschaft zum Ausdruck. 

Zu Nummer 2 (§ 34 Absatz 5 Satz 6 und 7) 
Die Erweiterung des § 8b Absatz 6 Satz 2 KStG findet grundsätzlich ab dem Veranlagungszeitraum 2026 An
wendung. Mit der Antragsmöglichkeit wird geregelt, dass § 8b Absatz 6 Satz 2 KStG in der geänderten Fassung 
auf freie Sparkassen, bei denen die Anwendung des § 8b Absatz 1 bis 5 KStG per Saldo zu ihren Gunsten wirkt, 
entsprechend der bisherigen Verwaltungspraxis auch in früheren Veranlagungszeiträumen Anwendung finden 
kann. Der Antrag ist unwiderruflich und gilt für alle noch nicht bestandskräftig veranlagten Zeiträume. 

Zu Artikel 35 (Änderung des Kreditwesengesetzes) 

Zu Nummer 4 – neu – (§ 35 Absatz 2 Nummer 6, § 36 Absatz 1 Satz 3 und § 36a Absatz 1 Satz 4) 
Es handelt sich um eine Aktualisierung des Verweises auf die Neufassung der Geldtransferverordnung. 

Zu Nummer 10 (§ 56)  

Zu Buchstabe a (Absatz 4) 

Zu den Doppelbuchstaben aa bis cc (Nummern 1, 6, 7, 9, 12 und 16) 
In den Artikeln 4 bis 13 der Verordnung (EU) 2023/1113 wurde die Terminologie geändert. Die Begriffe „Auf
traggeber“ und „Begünstigter“ wurden durch die Begriffe „Zahler“ und „Zahlungsempfänger“ ersetzt. Entspre
chend werden die Begriffe in den Nummern 1, 6, 7, 9, 12 und 16 angepasst. 

Zu Doppelbuchstabe dd (Nummer 19) 
Mit der Nummer 19 wird die bisherige Nummer 19 konkretisiert. 

Zu Nummer 11 (§ 60b Absatz 1 Satz 1) 
Es handelt sich um eine Aktualisierung des Verweises auf die Neufassung der Geldtransferverordnung. 

Zu Artikel 43 (Änderung des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes) 

Zu Nummer 4 Buchstabe b Doppelbuchstabe dd – neu – (§ 64 Absatz 3 Nummer 5a) 
Der Verweis auf die Neufassung der Geldtransferverordnung (Verordnung (EU) 2023/1113) wurde aktualisiert. 
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Zu Artikel 48 (Änderung des Kryptomärkteaufsichtsgesetzes) 

Zu Nummer 1 – neu – (§ 3 Absatz 3) 
Der Verweis auf die Neufassung der Geldtransferverordnung (Verordnung (EU) 2023/1113) wurde aktualisiert. 

Zu Artikel 50 (Änderung des Kapitalanlagegesetzbuchs) 
Die Vorschläge zur Abschaffung der Verwahrstellenbescheinigungen der BaFin werden gestrichen. Es wird be
fürchtet, dass ohne eine gesetzliche Vorgabe in der Praxis mehr Aufwand für die Kapitalverwaltungsgesellschaf
ten zum Nachweis der Bestellung einer Verwahrstelle für den jeweiligen Immobilienfonds bei den einzelnen 
Grundbuchämtern entsteht, als durch die Streichung eingespart werden sollte. 

Zu Artikel 53 (Änderung des Geldwäschegesetzes) 

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht) 
Es handelt es sich um eine redaktionelle Anpassung aufgrund der Änderung des § 52. 

Zu den Nummern 3 und 5 (§ 10 Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe a und § 14 Absatz 5) 
Der Verweis auf die Neufassung der Geldtransferverordnung (Verordnung (EU) 2023/1113) wurde aktualisiert. 

Zu Nummer 7 Buchstabe b – neu – (§ 51 Absatz 2a Satz 1 und 2) 
In § 51 Absatz 2a Satz 1 und 2 wird jeweils die Angabe „durch Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen“ 
gestrichen, da die Bundesanstalt für die generelle Überwachung der Einhaltung der Verordnung (EU) 2023/1113 
zuständig ist. 

Zu Nummer 8 Buchstabe b – neu – (§ 52 Absatz 7 – neu –) 
Die neue Regelung des § 52 Absatz 7 stellt sicher, dass der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht eine 
ausreichende Datengrundlage zur Erfüllung ihrer aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Verfügung steht. 

Artikel 40 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2024/1640 verpflichtet die Mitgliedstaaten, dass die Aufseher bei der 
Aufsicht nach einem risikobasierten Ansatz vorgehen. Zu diesem Zweck haben die Mitgliedstaaten sicherzustel
len, dass die Aufseher ein klares Verständnis der in ihrem Mitgliedstaat vorhandenen Risiken von Geldwäsche 
und Terrorismusfinanzierung haben und alle relevanten Informationen über die besonderen nationalen und inter
nationalen Risiken im Zusammenhang mit den Kunden, Produkten und Dienstleistungen des Verpflichteten be
werten. Hierzu ist es erforderlich, dass die Aufseher für die Bewertung notwendigen Informationen bei den Ver
pflichteten erheben.  

Ebenfalls als Folge des risikobasierten Aufsichtsansatzes in der EU wird die Behörde zur Bekämpfung von Geld
wäsche und Terrorismusfinanzierung (AMLA) in Zusammenarbeit mit den Finanzaufsehern bei der Auswahl und 
direkten Aufsicht ausgewählter Verpflichteten nach Artikel 12 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1620 eine 
regelmäßige Bewertung von Verpflichteten durchführen. Die Aufsichtsbehörden und die Verpflichteten, die die
ser regelmäßigen Bewertung unterliegen, sind nach Artikel 12 Absatz 2 in Verbindung mit Artikel 15 der Ver
ordnung (EU) 2024/1620 verpflichtet, der AMLA alle Informationen, die für die Durchführung dieser regelmäßi
gen Bewertung erforderlich sind, zu übermitteln. Grundlagen der Bewertung sind nach Artikel 12 Absatz 5 der 
Verordnung (EU) 2024/1620 unter anderem Daten der Kategorien Kunden, Produkte, Dienstleistungen, Transak
tionen, Lieferwege und geografische Gebiete. 

Die Regelung in § 52 Absatz 7 stellt sicher, dass der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht die Daten 
vorliegen, die zur Erfüllung der Pflichten aus Artikel 40 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2024/1640 und Artikel 12 
Absatz 2 der Verordnung (EU) 2024/1620 erforderlich sind. Die Einzelheiten zu den jeweils zu übermittelnden 
Daten werden durch technische Regulierungsstandards der Europäischen Kommission nach Artikel 40 Absatz 2 
der Richtlinie 2024/1640/EU und Artikel 12 Absatz 7 der Verordnung (EU) 2024/1620 näher bestimmt. 

Darüber hinaus kann es aufgrund der nationalen Besonderheiten des deutschen Finanzsektors, insbesondere des
sen Größe und die Anzahl der Verpflichteten im Vergleich zu anderen EU-Mitgliedstaaten, erforderlich sein, 
ergänzende Informationen zu erheben, um ein besseres Verständnis der vorhandenen Risiken von Geldwäsche 
und Terrorismusfinanzierung zu erlangen. Diese Informationen knüpfen an den Anforderungen der europäischen 
Vorgaben an und umfassen insbesondere ergänzende Informationen zu den verwendeten geldwäscherechtlich re
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levanten IT-Systemen und -Anwendungen, zu Anzahl und Volumina (in Euro) von Transaktionen, zur Anzahl 
von Kunden und Kundengruppen zu Umfang der angebotenen Produkte und verwendeten Vertriebswege sowie 
zum Transaktionsmonitoringsystem und Verdachtsmeldewesen. 

Aus diesem Grund wird das Bundesministerium der Finanzen dazu ermächtigt, durch Rechtsverordnung zu be
stimmen, dass, ergänzend zu den Informationen nach Satz 1, von den Verpflichteten weitere Informationen zu 
melden sind. Diese Informationen umfassen keine personenbezogenen Daten, sondern ausschließlich aggregierte 
Informationen. Rückschlüsse auf Einzelkunden- bzw. Einzeltransaktionsebene sind durch den Aggregationsgrad 
nicht möglich. 

Zudem fordert die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) in den von ihr veröffentlichten Leitlinien zur ri
sikobasierten Aufsicht, EBA/GL/2021/16, in Abschnitt 4.2.6 Buchstabe b), dass Aufsichtsbehörden zum Zwecke 
der risikobasierten Aufsicht Informationen, insbesondere zur Art und Komplexität der angebotenen Produkte und 
Dienstleistungen, der genutzten Vertriebskanäle, Art der Kunden und das geografische Gebiet der Geschäftstätig
keiten der beaufsichtigten Institute, erheben. Die Leitlinien und Empfehlungen sind zwar grundsätzlich rechtlich 
unverbindlich, aus Artikel 16 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und 
des Rates folgt aber die Verpflichtung, alle Anstrengungen zu unternehmen, um die Leitlinien der EBA umzuset
zen. Sofern die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht den Leitlinien und Empfehlungen zustimmt, hat 
sie nach den Vorgaben der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates also alle 
erforderlichen Anstrengungen zu unternehmen, um diesen nachzukommen. 

Nach Artikel 54 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1620 ist die AMLA ermächtigt, entsprechende Leitlinien 
und Empfehlungen herauszugeben. Die Leitlinien und Empfehlungen sind zwar ebenfalls grundsätzlich rechtlich 
unverbindlich, aus Artikel 54 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2024/1620 des Europäischen Parlaments und des 
Rates folgt aber die Verpflichtung, alle Anstrengungen zu unternehmen, um die Leitlinien der AMLA umzuset
zen. Die von der EBA herausgegebenen Leitlinien und Empfehlungen finden nach Artikel 54 Absatz 5 der Ver
ordnung (EU) 2024/1620 weiterhin Anwendung, solange keine neuen Leitlinien und Empfehlungen von der 
AMLA zum gleichen Thema herausgegeben werden. 

Das Bundesministerium der Finanzen kann zudem Form, Umfang und Zeitpunkt der zu meldenden Daten durch 
Rechtsverordnung festlegen. Die Form umfasst hierbei insbesondere das Format, in dem die Meldung zu erfolgen 
hat, um eine effiziente Verarbeitung der Informationen sicherzustellen. Mit der Übertragungsmöglichkeit zum 
Erlass einer Rechtsverordnung auf die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in Satz 4 besteht die Mög
lichkeit, die bei der Bundesanstalt vorhandene besondere Sachnähe und die dort bestehenden Erfahrungen zu 
nutzen. 

Zu Nummer 10 – neu – (§ 56) 

Zu Buchstabe a (Absatz 1 Satz 1) 
Bei der Änderung in § 56 Absatz 1 Satz 1 handelt es sich um eine redaktionelle Anpassung aufgrund der Änderung 
des § 52. 

Zu Buchstabe b (Absatz 2a – neu –) 
Mit dem neuen Absatz 2a wird Artikel 29 Buchstabe c und Artikel 29 Buchstabe d der Verordnung (EU) 
2023/1113 umgesetzt. 

Zu Buchstabe c (Absatz 3 Satz 1) 
Ergänzung ist aufgrund der vorgenannten Änderung erforderlich. 

Zu Nummer 11 – neu – (§ 57 Absatz 1 Satz 1) 
Die Aufnahme der Verordnung (EU) 2023/1113 ist aufgrund der Aufnahme der neuen Tatbestände unter § 56 
Absatz 2a – neu – erforderlich. 

Zu Artikel 64 (Inkrafttreten) 
Das Inkrafttreten von Artikel 7 Nummer 4 wird im Einklang mit Artikel 2 Nummer 2 der ESAP-Omnibus-Richt
linie geregelt. Außerdem werden in den Absätzen 5 und 7 Folgeänderungen zur Änderung von Artikel 3 vorge
nommen. 
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Berlin, den 17. Dezember 2025 

Mechthilde Wittmann 
Berichterstatterin 

Kay Gottschalk 
Berichterstatter 

Katharina Beck 
Berichterstatterin 
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